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Vorwort

Im September dieses Jahres sollen und wollen die Freien evange-
lischen Gemeinden auf ihrem „Bundestag“ darüber entscheiden, ob
zukünftig neben den Pastoren auch Pastorinnen predigend und ge-
meindeleitend tätig sein dürfen.

Dies war Anlass genug, sich mit dieser spannenden Frage auf der
sogenannten Theologischen Woche dieses Bundes zu befassen. Ihr
Thema lautete deshalb: „Pastorinnen in Freien evangelischen Ge-
meinden?“ 

Es ging natürlich zuallererst darum, theologisch begründete Ant-
worten zu finden. Gleichzeitig fordert das Thema aber auch zum
Nachdenken über das heraus, was man „Zeitgeist“ nennt, und berührt
existentielle Fragen besonders von Frauen, die sich zu einem solchen
Dienst berufen fühlen. Ebenso ist es ein emotionales und sensibles
Thema. Mit diesem Band halten Sie die Ergebnisse verantwortlicher
Arbeit in der genannten Woche in Händen.

Zu Beginn geht es um das Verstehen neutestamentlicher Aussagen vor
allem bei Paulus. Das Thema „Zum Dienst von Frauen im Neuen Te-
stament“ wird gleich von zwei versierten Neutestamentlern angegan-
gen: dem Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mis-
sion, Volker Gäckle, und dem Rektor des Theologischen Seminars der
Freien evangelischen Gemeinden, Wilfrid Haubeck. Dabei wird deut-
lich, dass aufgrund unterschiedlicher theologischer Erkenntnisse die-
selben Texte unterschiedlich gedeutet werden: nicht weil der eine etwa
„liberal“ und der andere „bibeltreu“ wäre, sondern weil trotz sorgfälti-
gen Forschens und Betens unterschiedliche Antworten möglich sind.

Immer wieder geht es dabei um die Frage: Sind die paulinischen
Aussagen zeitlos gemeint und gültig, oder sind sie in eine konkrete Si-
tuation hineingesprochen, die nicht mit der unsrigen identisch ist und
darum für unsere Zeit neu übersetzt werden muss und will? Die ande-
re Frage ist die, ob eine sogenannte „Schöpfungsordnung“ Mann und
Frau bei gleicher Heilszueignung unterschiedliche Aufgaben zuweist,
etwa in Fragen der Lehre und Leitung.
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Wie sehr die Gemeinde Jesu Christi im jeweiligen kulturellen Umfeld
ihren Glauben immer neu ins Leben umgesetzt hat, das immer noch
tut und tun muss, wird in dem Beitrag von Wolfgang Heinrichs deut-
lich, der die mit der Zeit veränderten Ansichten der Geschlechterrol-
len analysiert. Es geht um kulturgeschichtliche und soziologische Be-
obachtungen. Dabei zeigt sich, dass der „Zeitgeist“, das typische Den-
ken und Lebensgefühl einer Zeit, nicht nur ein gegenwärtiges Phäno-
men ist, das Theologie und Glaube auch negativ beeinflussen kann.
Das Denken und Handeln der Menschen geschieht eben immer im
Zusammenhang ihrer Zeit, wiewohl christliches Denken nie ein einfa-
ches Mitmachen sein darf, sondern zugleich auch als Kontrast gelebt
werden muss. Doch sind die traditionellen, christlichen Rollenzuwei-
sungen von Frau und Mann nicht unbedingt identisch mit den bibli-
schen. Sie zeigen nur an, was Menschen in ihrer Zeit für angemessen
halten. Darum ist Berufung auf die „Väter“ oder „Mütter“ nicht von
vornherein die Antwort auf unsere Fragen. Sie zeigen nur die Traditi-
on an, in der wir selbst stehen, und können uns bei unseren eigenen
Erklärungsversuchen helfen. 

Es kann von daher nicht darum gehen, irgendeinem modernen oder
früheren „Zeitgeist“ zu folgen oder nachzueifern, sondern – mit Pau-
lus – „die Zeit auszukaufen“.

Es geht in der Tat um ein Thema, das Gemeinden und Gemeindebün-
de herausfordert und einzelne Menschen, insbesondere Frauen, be-
trifft und sie ermutigen und verletzen kann. Das ist in dem Beitrag
„Als Pastorin in einer freikirchlichen Gemeinde“ von Christiane Geis-
ser zu spüren. Sie ist selbst Pastorin im Bund Evangelisch-Freikirchli-
cher Gemeinden und Professorin für Praktische Theologie am Theo-
logischen Seminar dieses Bundes in Elstal bei Berlin. Sie schildert
den nicht einfachen Weg, den dieser Bund in der anstehenden Frage
gegangen ist und wie ihr persönliches Leben davon bestimmt wurde.
Sie ist als Referentin ein lebendiges Beispiel dieses Prozesses.

Markus Iff, Dozent für systematische Theologie am Theologischen
Seminar Ewersbach, kommentiert „Das Verständnis des Pastorendien-
stes in Freien evangelischen Gemeinden“ als Dogmatiker. Dabei
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kommt er zu der – für viele sicherlich überraschenden – Schlussfolge-
rung, dass eine Gemeinde, die eine Frau in den Ältestenkreis bzw. in
die Gemeindeleitung beruft, sie damit zugleich zur Pastorin berufen
hat. Denn nach dem Neuen Testament wird die Verantwortung für
Verkündigung und Leitung dem Ältestenkreis zugewiesen. Insofern
sind alle Älteste zugleich Pastoren der Gemeinde, wie alle Pastoren
Älteste und in diesen Kreis eingebunden sind.

Schließlich setzt sich Reinhard Spincke, Bundessekretär aus Witten,
mit dem Thema „Einheit des Bundes und das Verhältnis zwischen
Ortsgemeinde und Bund“ auseinander. Die Ortsgemeinden verstehen
sich als selbstständig gegenüber dem Bund, was nicht bedeuten kann,
dass sie damit auch unabhängig sind, denn die Einzelgemeinde ist im-
mer ein Glied der Gesamtgemeinde Jesu Christi. Für die anstehende
Fragestellung bedeutet das: Falls der „Bundestag“ dem Dienst von Pa-
storinnen zustimmt, wird das Theologische Seminar Frauen ausbil-
den, die Berufung und Begabung dazu mitbringen. Aber die Ortsge-
meinde entscheidet jeweils für sich, ob sie eine Pastorin berufen will.
Diese Freiheit muss deshalb gelten, weil es bei der Frage nach dem
Dienst von Pastorinnen nicht um eine Heilsfrage geht, sondern um
Fragen der Lebens- und Gemeindeordnung. Die aber sind der Heils-
frage unbedingt nachzuordnen. Und weil unsere Erkenntnis „Stück-
werk“ ist, wie Paulus sagt, muss der Respekt jedem gegenüber eine
geistliche Grundeinstellung sein. Keiner beansprucht die wahre Er-
kenntnis für sich allein, wir bleiben Lernende, und darum gilt nicht
zuletzt in dieser Frage die apostolische Mahnung: „… in Demut achte
einer den andern höher als sich selbst“ (Philipper 2,3).

Der Redaktion und dem Verlag ist zu danken, dass dieser Band so früh
wie möglich auf den Buchmarkt kommen wird. So bleibt besonders
den Leserinnen und Lesern in den Freien evangelischen Gemeinden
die Gelegenheit, sich vor dem „Bundestag“ in den spannenden Pro-
zess theologischen Forschens einzulesen. 

Wer sich über diese Beiträge hinaus noch weiter über den Stand der
Diskussion informieren möchte, dem seien die beiden Stellungnah-
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men am Ende dieses Buches empfohlen, die von der Leitung des Bun-
des Freier evangelischer Gemeinden veröffentlicht wurden: „Frauen
in der Gemeindeleitung. Stellungnahme der Leitung des Bundes Frei-
er evangelischer Gemeinden“ aus dem Jahr 2000 und „Vorlage der
Bundesleitung für den Bundestag am 15.9.2007 zum Thema: ‚Dienst
von Frauen als Pastorinnen in Freien evangelischen Gemeinden‘.“ 

Willy Weber
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Der Dienst der Frau aus 
neutestamentlicher Perspektive

Volker Gäckle

1. Vorbemerkung

Die Thematik dieses Beitrages und die Frage, über die die Freien
evangelischen Gemeinden zu entscheiden haben, steht unter einer
ganzen Reihe von Vorzeichen, die eine nüchterne Diskussion dieser
Frage nicht erleichtern:

1. Bei dieser Frage sind Frauen in unseren Gemeinden mehr oder
weniger unmittelbar betroffen. Wenn Menschen aufgrund ihres Seins
und nicht nur aufgrund ihres Handelns von einer Entscheidung betrof-
fen sind, ist eine Diskussion und erst recht eine nicht von Emotionen
überlagerte Entscheidung sehr schwer. 

2. Die zur Diskussion stehende Begrenzung oder Entgrenzung des
Dienstes von Frauen bzw. der Ausschluss oder Einschluss von Frauen
vom oder in den Verkündigungsdienst ist in dem gesamtgesellschaftli-
chen Geflecht, in dem wir uns bewegen, nicht mehr zu vermitteln. Es
lässt sich noch nicht einmal mehr darüber diskutieren. Die biblisch-
theologischen Argumentationszusammenhänge werden als solche
heute kaum mehr verstanden, geschweige denn akzeptiert. Sie werden
also damit rechnen müssen – und zwar ganz gleich, wie Sie sich ent-
scheiden –, dass Sie Ihre auf der Basis biblisch-theologischer Einsich-
ten getroffene Entscheidung nicht adäquat vermitteln können. Auch
eine Entscheidung für die Zulassung von Frauen zum Pastorenamt
wird in der Öffentlichkeit nicht aufgrund ihrer theologischen Begrün-
dung gewürdigt werden. 

3. Diese Debatte bewegt sich in einem ganz bestimmten geistesge-
schichtlichen Kontext. Die Frage nach dem Verkündigungsdienst der
Frau war über etwa 1930 Jahre für die Gemeinde Jesu Christi kein
Konfliktthema. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen hat sich die
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1 Der Wandel in der Haltung zu dieser Frage lässt sich beispielhaft an der Synodaldis-
kussion in der Württ. Landeskirche nachzeichnen. So wurde noch in der am 10. Nov.
1948 verabschiedeten „Theologinnenordnung“ in der Präambel formuliert: „Die
Mitarbeit der theologisch vorgebildeten Frau ist angesichts der heutigen Aufgaben
der Kirche ein wichtiger Dienst geworden. Die Kirche hat die Eingliederung dieses
Dienstes in den Organismus der kirchlichen Ämter, insbesondere sein Verhältnis
zum Predigtamt, im Hören auf das Wort des Herrn zu ordnen. Sie erkennt in der apo-
stolischen Mahnung, wie sie 1Kor 11,3; 14,33-38; 1Tim 2,11-15 vorliegt, den ern-
sten Hinweis auf die schöpfungsmäßige Verschiedenheit zwischen Mann und Frau,
die bestehen bleibt auch innerhalb der in Christus erworbenen Freiheit (Gal 3,28)
und der Verpflichtung aller Christen zum Zeugendienst. Das geordnete öffentliche
Predigtamt, das als solches die Leitung der Gemeinde in sich schließt, ist daher Auf-
gabe des Mannes.“ Fast exakt auf den Tag 20 Jahre später wurde dann von der württ.
Landessynode die Öffnung des Pfarramtes für Frauen beschlossen. Diese beiden
Eckdaten 1948 und 1968 umreißen damit die Zeitspanne, in der sich dieser Wandel
vollzogen hat.

Mehrheit der Kirchen in dieser Zeit nicht für ein Verkündigungsamt
der Frau entschieden. Ob dies zu Recht oder zu Unrecht geschah, ist
damit freilich noch nicht gesagt. 

Die Debatte über das Verkündigungsamt der Frau gewann erst in
der Nachkriegszeit, konkret in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts, Raum. Sie wurde nicht durch neue biblisch-theologische
Einsichten, neu entdeckte Quellen oder archäologische Funde ausge-
löst, sondern von einer gesellschaftlichen Entwicklung.1 Und auch die
Entscheidungsfindung im Bund Freier evangelischer Gemeinden ist
natürlich ein Teil dieser Entwicklung.

Im weiteren Verlauf möchte ich Ihnen zunächst einige Einblicke in
das Umfeld des NT geben, damit wir den Kontrast wahrnehmen, der
zwischen dem NT und seinem Umfeld in der Wahrnehmung der Frau
bestand.

2. Die Rolle der Frau in der hellenistischen Umwelt

Im hellenistischen Kontext übernahmen Frauen vor allem in kulti-
schen Kontexten eine wichtige Rolle. Das Amt der Priesterin in einem
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der zahlreichen Kulte für weibliche Gottheiten war das angesehenste
und höchste Amt, das einer Frau zugestanden wurde. Insbesondere
der Totenkult war in Griechenland eine wichtige Domäne der Frau,
ebenso Feste, in denen es um das Thema der agrarischen oder
menschlichen Fruchtbarkeit ging (z.B. die Thesmophorien im Eleu-
sismysterion). Gelegentlich war ihr Amt mit der sogenannten Tempel-
prostitution verbunden, wie zum Beispiel in klassischer Zeit im
Aphroditetempel in Korinth. Eine analoge Funktion hatten in Rom die
sechs vestalischen Jungfern, die das heilige Mehl für das vom Ponti-
fex Maximus vollzogene Opfer herstellten.

Die Autoritäts- und Machtfunktion einer Frau war im hellenistisch-
römischen Kontext wesentlich an ihre gesellschaftliche Stellung und
an ihr Alter gebunden. Politische Ämter hatte sie in den griechischen
Stadtstaaten der klassischen Zeit dagegen nur in besonderen Ausnah-
mefällen inne (etwa weil sie Mitglieder einer einflussreichen Familie
waren). An den Volksversammlungen (�κκλησ�αι) nahmen sie nicht
teil, und auch vor Gericht mussten sich Frauen in der Regel durch ei-
nen männlichen Verwandten vertreten lassen.

Hinsichtlich der Verhaltensnormen und Tugenden wurde bei Frau-
en vor allem die Besonnenheit (σωφρσ�νη) und Einfachheit ( �αφ�-
λεια) geschätzt, hinzu kamen bei der römischen matrona (Familien-
mutter) die Keuschheit und Treue (gegenüber ihrem Ehemann). 

In der griechisch-hellenistischen Alltagskultur zeigt sich dagegen
häufig ein wesentlich chauvinistischeres Bild der Frau, insbesondere
in sexueller Hinsicht. Wahre Erfüllung in der Liebe kann der griechi-
sche Mann nur mit seinesgleichen in der homosexuellen Begegnung
finden. Der Intimverkehr mit der eigenen Frau dient dagegen lediglich
der Zeugung. Nach Demosthenes ist die Frau die Hüterin des Haus-
halts und hat die Aufgabe, Kinder zu gebären.

Ihr deutlich niedrigeres Sozialprestige im Vergleich zum Mann
zeigt sich auch im ihr fehlenden Recht auf Bildung. In Sparta be-
schränkte sich die ausgesprochene Hochachtung der Frau auf die Zeit
vor und während der Schwangerschaft. Damit wird gleichzeitig ihre
wesentliche Funktionsbestimmung angezeigt.

In Rom hatte die Frau in praktischer Hinsicht vergleichsweise grö-
ßere Freiheiten und Wirkungsmöglichkeiten, auch wenn sie juristisch
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2 Mus 12,43; vgl. Phil Legat 319,5. Insbesondere für Philo gilt das Weibliche als Inbe-
griff des Irrationalen und sinnlich Passiven (SpecLeg 1,200f.; LegGai 319f.; Prov
117).

3 Plut Brut 13,5.
4 Cass Dio 12,49,4
5 Dion Chrys 74,9,7

selbstverständlich Eigentum des Mannes und diesem in jeder Hinsicht
untergeordnet war. So genoss sie vor allem in der Öffentlichkeit ein
höheres Ansehen und größere Freiheiten. Insbesondere die Stoiker
setzten sich für die Hebung ihres sozialen Ansehens und erweiterter
Bildungsmöglichkeiten ein.   

Es gehört zum gemeinantiken Chauvinismus, der Frau eine schwä-
chere Verstandes- und Urteilskraft zuzuschreiben. Das Urteil des Mu-
sonius, wonach die Männer an Verstand dem „schwächeren Ge-
schlecht“ überlegen seien, ist noch das vornehmste.2 Drastischer sind
die Vorurteile, wonach die weibliche Natur zu schwach sei, ein Ge-
heimnis zu hüten,3 oder aufgrund fehlender Urteilskraft den Emotio-
nen hilflos ausgeliefert sei:

„Sie (sc. Teuta, die Gemahlin des Ardiäers Agron) verriet jedoch
schon in kürzester Zeit die Schwäche des weiblichen Geschlechts
(τ�ν τ� γυναικε�ν γ�νυς  �ασθ�νειαν), das sich infolge man-
gelnder Urteilsfähigkeit (�π� �ρα��τητς γν µης) rasch in zor-
nige Erregung, rasch aber auch infolge Feigheit in Angst versetzen
lässt.“4

In dieser Linie liegt auch das Athener Gesetz, das Frauen aufgrund ih-
res schwachen und damit manipulierbaren Urteilsvermögens Han-
delsbeschränkungen auferlegt:

„... und in Athen darf eine Frau nur bis zu einem Scheffel Gerste
handeln wegen ihres leicht manipulierbaren Urteilsvermögens (δι#
τ� τ$ς γν µης  �ασθεν�ς).“5

Zusammenfassend gilt, dass Frauen nur in gehobeneren Schichten ein
entsprechendes Ansehen und Privilegien genossen. Im Volksganzen
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6 Vgl. S. Baugh, Ephesus: Eine fremde Welt. Ephesus im 1. Jahrhundert n.Chr.; in: A.
Köstenberger/Th. Schreiner/S. Baldwin (Hrsg.), Frauen in der Kirche. 1. Timotheus
2,9-15 kritisch untersucht, Gießen/Basel 1999, S. 11-68, S. 40: „In Gesellschaften
mit einer im modernen Sinne bestenfalls kleinen Mittelschicht und einer winzigen
städtischen Elite trifft das Geltendmachen von ‚Frauenrechten‘ nur auf eine ver-
schwindend kleine Zahl von Frauen im Altertum zu. Wenige Frauen hatten die Zeit
und die soziale Stellung, von rechtlichen Privilegien oder sozialen Verbesserungen
zu profitieren, selbst wenn diese im Bereich des Möglichen lagen.“

7 Jos 2,201

waren Frauen in der hellenistisch-römischen Welt zwar weit höher ge-
achtet als in anderen antiken Gesellschaften und Kulturen, aber den-
noch dem Mann deutlich nach- und untergeordnet.6

2. Die Rolle der Frau im Judentum

Sowohl gegenüber dem AT als auch erst recht gegenüber der helleni-
stischen Umwelt vollzieht sich im Frühjudentum eine zum Teil dra-
matische Abwertung der Frau. Insbesondere in den halachischen Ein-
zelbestimmungen stößt man immer wieder auf radikal chauvinistische
Urteile, die sich – das will ich deutlich betonen – nicht auf das AT zu-
rückführen lassen, sondern Ausdruck einer stark frauenfeindlichen
Geisteswelt sind.

Vor allem aus der biblischen Sündenfallsgeschichte wird zum Bei-
spiel bei Philo eine schwächere intellektuelle und kognitive Fähigkeit
der Frau abgeleitet (Op 55.59). Auch Josephus sieht in der Frau einen
minderwertigen Menschen:

„Die Frau, sagt er (sc. Mose), ist geringer als der Mann in jeder
Hinsicht. Daher soll sie denn gehorchen, nicht zum Mutwillen,
sondern damit sie beherrscht werde, Gott hat nämlich dem Manne
die Macht verliehen.“7

Nach bBer 24a und bQid 70a kann jeder Kontakt mit einer Frau zu ei-
ner Versuchung für den Mann werden. Und als Konsequenz aus der
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8 tBer 7,18.
9 mHag 1,1.

Sündenfallsgeschichte ergeht in bBM 59a die Warnung: „Wer dem
Rat seiner Frau folgt, verfällt dem Gehinnom.“ Von daher erklärt sich
auch die häufige Bitte eines Mannes um Verschonung vor der „bösen
Frau“ (vgl. bBer 17a; bShab 11a; bBB 145b; bYev 63b). Entspre-
chend kann und soll der jüdische Mann nach Rabbi Jehuda folgender-
maßen Gott loben:

„Drei Lobsprüche muss man an jedem Tag sprechen: Gepriesen
(sei Gott), dass er mich nicht als Goi (Nichtisraelit) geschaffen hat!
Gepriesen, dass er mich nicht als Weib geschaffen hat! ... Geprie-
sen, dass er mich nicht als Weib geschaffen; weil das Weib nicht zu
Gebotserfüllungen verpflichtet ist.“8

Die geringe Wertschätzung einer Frau kommt auch in zahlreichen Ge-
setzestexten zum Ausdruck, in denen die Frau von konkreten Torage-
boten befreit wird, zum Beispiel einer Pilgerreise nach Jerusalem:

„Jeder ist zum Erscheinen (sc. beim Pilgerfest) verpflichtet, ausge-
nommen ein Tauber, ein Blöder, ein Minderjähriger, ein Ge-
schlechtsloser, ein Zwitter, Frauen, unbefreite Sklaven, ein Lah-
mer, ein Blinder, ein Kranker, ein Altersschwacher, und der zu Fuß
nicht hinaufgehen kann.“9

Eine Frau ist in dieser Perspektive nicht mehr (wert) als ein mangel-
hafter und unvollständiger Mann.

Dieser negativen Sicht der Frau stehen durchaus auch eine ganze
Reihe positiver Wertschätzungen und Würdigungen gegenüber. So
wird die Tora mit einer Braut verglichen (bYev 63b; ShemR 41,5 zu
31,18) und Rav Hisda kann sogar sagen: „Der Schöpfer hat der Frau
mehr Einsicht als dem Mann geschenkt“ (bNid 45b). Mit Bezugnah-
me auf den Schöpfungsbericht heißt es in bYev 63a: „Ein Mann, der
keine Frau hat, ist kein Mensch“ und in bYev 62b: „Ein Mensch, der
keine Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Segen und ohne Güte“.

Allerdings hatten diese positiven Wertungen kaum Auswirkungen
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Hier dominierten die negativen
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Vorurteile: „Wird ein Sohn geboren, so freuen sich alle über ihn, wird
ein Mädchen geboren, so sind alle betrübt“ (bNid 31b; vgl. auch bQid
82b; bBB 16b; tBB 9,5; tQid 5,17; bShab 30a). Auch die zivil- und re-
ligionsrechtlichen Regelungen waren von der negativen Sicht der
Frau bestimmt. So konnte eine Frau vor Gericht nur in wenigen Aus-
nahmen als Zeugin auftreten (bRHSh 22a; bShevu 30a; bBQ 88a). Für
Frauen gilt hier in etwa dasselbe wie für Unmündige und Sklaven, die
ebenfalls in rechtlichen Abhängigkeitsverhältnissen standen (mBer
3,3; 7,2; mSuk 2,8; tMeg 2,7).

Es findet sich eine deutliche Tendenz, Frauen aus der Öffentlich-
keit zu verdrängen. Der Wirkungsort und Aufgabenbereich der jüdi-
schen Frau war in frühjüdischer Zeit das Haus und die Familie (vgl.
mKet 5,5; bKet 59b). „Das Haus ist Frau“ heißt es in mYom 1,1 und
bShab 118b. Ihr obliegt die religiöse Erziehung der Kinder und sie
schafft dem Mann Freiraum für das Studium der Tora. Ihr selbst war
das Torastudium in der Regel untersagt (vgl. mSot 3,4: „Wer seine
Tochter die Tora lehrt, lehrt sie Ausschweifung.“).

3. Die Rolle der Frau im Neuen Testament 
und der frühen Gemeinde

Gegenüber der sehr eingeschränkten Rolle der Frau in der helleni-
stisch-römischen Umwelt und erst recht in der jüdischen Umwelt Isra-
els vollzieht sich in neutestamentlicher Zeit im Rahmen der frühen
christlichen Gemeinde geradezu eine Revolution in der Geschlechter-
ordnung. Die Frau erfuhr eine in der antiken Geschichte ansonsten
beispiellose soteriologische Aufwertung, die natürlich auch vielfältige
soziale Folgen für die Stellung der Frau hatte. Als charakteristisch für
diese Neubestimmung kann Galater 3,28 gelten:

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Chri-
stus Jesus.“
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10 Häufig wird darauf hingewiesen, dass die soteriologische Egalisierung des Verhält-
nisses von Freien und Sklaven im 19. Jahrhundert zu einer sozialen Egalisierung
und Befreiung von Sklaven führte und deshalb Analoges auch für das Verhältnis
von Mann und Frau gefordert werden müsse. Diese Argumentation übersieht je-
doch, dass die Sklaverei ein Resultat des Sündenfalls war, während die Relation
Mann-Frau schon in der Schöpfungsordnung nicht auf eine funktionale Egalität,
sondern auf eine Ergänzungspartnerschaft hin angelegt war. Im Übrigen werden
durch Christus auch nicht jegliche Hierarchien aufgelöst. So sehr die Sklaverei in
der Tendenz des Neuen Testaments abrogiert ist, so sehr bleiben Über- und Unter-
ordnungsverhältnisse bestehen. Die Identität bleibt trotz der Erlösung auch für
Juden und Heiden gewahrt. Das „In-Christus-Sein“ bedeutet nicht, dass ein Jude
zum Heiden werden muss, um an den König der Juden glauben zu können, ebenso
wenig wie ein Heide Jude werden muss, um Christ sein zu können. Die Identitäten
bleiben auch in der Erlösungsordnung bestehen.

Die hier vollzogene soteriologische Gleichstellung (vgl. dazu auch
Mt 9,22; 11,28; 28,19f.; 1Petr 3,7) stellt ein einzigartiges Zeugnis in
der antiken Welt dar. Allerdings ist Galater 3,28 streng soteriolo-
gisch (auf das Heil bezogen) zu verstehen und bringt die Gleichwer-
tigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen im Gericht Gottes
zum Ausdruck. Durch die in Christus offenbarte Erlösungsordnung
wird aber die Schöpfungsordnung an keiner Stelle relativiert oder
eliminiert.10

Im Unterschied zur antiken Umwelt finden wir im Neuen Testa-
ment an keiner Stelle eine diskriminierende Äußerung über die Frau.
Dies wird gerade auch in 1. Petrus 3,7 deutlich, wo die Frauen als
das „schwächere Geschlecht“ bezeichnet werden. Während diese
Charakterisierung in der antiken Welt eine gängige Umschreibung
eines kognitiv-rational-intellektuellen Defizits von Frauen waren,
denen in zahllosen chauvinistischen Vorurteilen durchgängig eine
begrenzte Vernunft und ein mangelhaftes Urteilsvermögen zu-
geschrieben wurden, bezeichnet Petrus damit lediglich den objekti-
ven Tatbestand eines physischen Defizits im Blick auf die Körper-
kraft.

Ihre Würdigung vollzieht sich im Neuen Testament jedoch anders
als in der Neuzeit und Moderne nicht in einer Emanzipation von ih-
rer Rolle, die sie an der Seite und in der Zuordnung zu ihrem Mann
und im Mittelpunkt einer Familie sah, sondern in der theologischen
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11 In Genesis 3,20 wird der Name Eva mit der Umschreibung „Mutter aller Lebenden“
gedeutet, was gerade im Nachgang des Sündenfalls als besondere Auszeichnung
verstanden werden darf.

12 Thomas Schreiner, Eine Interpretation von 1Tim 2,9-15; in: Andreas Köstenber-
ger/Thomas Schreiner/Scott Baldwin (Hrsg.), Frauen in der Kirche. 1. Timotheus
2,9-15 kritisch untersucht, Gießen/Basel 1999, S. 115-183, S. 139f.

Würdigung eben dieser von der Schöpfung her vorgegebenen Rolle
(vgl. Eph 5,22f.; Kol 3,18ff.; 1Tim 5,3-16; Tit 2,1ff.).11 Man könnte
es prägnant so formulieren: Die Würdigung der Frau vollzieht sich
neutestamentlich nicht in der Übernahme der männlichen Aufgaben
und Wirkungsbereiche, sondern in der Wertschätzung, Prestigehe-
bung und Gleichstellung der weiblichen Aufgaben und Wirkungsbe-
reiche. Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau im Blick auf Be-
gabung und Beauftragung werden hier gerade nicht egalisiert, son-
dern in ihrer Unterschiedlichkeit gewürdigt und geschätzt. Die bibli-
sche Ethik der Geschlechter ist von der fundamentalen Einsicht ge-
prägt, dass es unterschiedliche Berufungen für unterschiedliche
Menschen gibt.

Gleichwohl findet in der frühen Gemeinde wenn auch keine Aufhe-
bung, so doch eine deutliche Aufweichung der starren Geschlechter-
ordnungen statt. In 1. Timotheus 2,11 heißt es: „Eine Frau lerne in der
Stille mit aller Unterordnung.“ Damit knüpft Paulus an Jesus an, der
sehr bewusst das Lernen von Frauen gewollt und gefördert hat (vgl.
Lk 10,38-42). Dies bedeutet einen klaren Bruch mit bestimmten jüdi-
schen Traditionen, die der Frau das Lernen und Studieren der Schrift
untersagten. Der Hauptakzent dieses Satzes liegt allerdings nicht auf
dem Imperativ des Lernens, sondern auf der Art und Weise des Ler-
nens, das sich „in der Stille“ und „in völliger Unterordnung“ vollzie-
hen soll, womit ein zurückhaltendes Benehmen und ein ruhiges und
gemäßigtes Verhalten gemeint ist.12

Darüber hinaus wird Frauen aber auch auf breiter Front die Mitar-
beit in der Gemeinde ermöglicht. Schon im Gefolge Jesu treten Frau-
en ganz selbstverständlich als Begleiterinnen, Nachfolgerinnen,
Sponsorinnen und Mitarbeiterinnen auf (vgl. Lk 8,2f.; 10,38ff.; Joh
11,1ff.). Es dürfte auch kein Zufall gewesen sein, dass gerade den
Frauen, deren Zeugnis vor einem jüdischen Gericht keine Beweiskraft
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13 Bemerkenswerterweise ist für eine Frau der Urgemeinde an keiner Stelle der Titel
Prophetin überliefert. Man findet ihn nur für die Prophetin Hanna (Lk 2,36) und für
die selbsternannte Prophetin Isebel (Offb 2,20).

hatte, am Grab die Osterbotschaft anvertraut wurde (Mt 28,7ff.; Joh
20,11ff.). Folgerichtig haben Frauen auch einen bemerkenswerten
Anteil an der missionarischen Ausbreitung des Evangeliums. Wir er-
fahren von der Diakonin Phoebe, deren Pionierrolle in der Vorberei-
tung der paulinischen Mission in Rom kaum zu überschätzen sein
dürfte (Röm 16,1f.). Ferner erfahren wir in diesem Grußkapitel in Rö-
mer 16 noch von Priscilla und ihrem Mann Aquila, die zunächst eine
erstaunliche Mobilität besaßen (vgl. Apg 18,2: von Italien nach Ko-
rinth; Apg 18,18f.: von Korinth nach Ephesus; Apg 18,26: Unterwei-
sung des Apollos; Röm 16,3f.: irgendwann von Ephesus zurück nach
Rom). Ausdrücklich werden stets beide als herausragende Mitarbeiter
vorgestellt, und eine funktionale Unterscheidung ist nicht mehr er-
kennbar. Wir lernen darüber hinaus die Evangelistinnen Syntyche und
Euodia (Phil 4,2f.) sowie die prophetisch begabten Töchter aus dem
Hause des Philippus kennen (Apg 21,9).13 Von den ersten beiden er-
zählt Paulus sogar, dass sie mit ihm „um das Evangelium gerungen“
haben (Phil 4,3). Ein solches Ringen um das Evangelium ist eigent-
lich nur mit Worten denkbar.

Ob es auch eine Apostelin gab, hängt vom Verständnis des im un-
deutlichen Akkusativ (Junian) geschriebenen Namens Junia(s) in
Apostelgeschichte 16,7 ab, der zusammen mit dem Namen Androni-
kus genannt wird. „Junias“ wäre eine Kurzform des Namens Junia-
nus, für die es aber keine Belege gibt. Wenn tatsächlich Junia zu lesen
wäre, würde es sich um ein Apostelehepaar handeln. Die grammati-
sche Unsicherheit widerrät jedoch allzu weitreichenden Schlussfolge-
rungen.

Deutlich ist dagegen, dass sich Frauen im Gebet, der Unterwei-
sung, der Seelsorge, der Familienfürsorge für die Gemeinde engagie-
ren (1Tim 5,3-16; Tit 2,3ff.). Im Gottesdienst beteiligt sie sich am öf-
fentlichen Gebet (1Kor 11,5ff.) und in der Prophetie (Apg 21,9; 1Kor
11,5). Damit sind sowohl spontane, geistgewirkte Wortbeiträge ge-
meint, als auch die aktuelle Anwendung der Heiligen Schriften des AT
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und der Jesustradition auf das eigene Leben und das Leben der Ge-
meinde.

Umgekehrt gibt es im NT aber auch auffallende Begrenzungen für
den Dienst der Frau. So findet sich im Zwölferkreis Jesu keine Frau,
und auch bei der Nachwahl des 12. Apostels (Apg 1,15-26) steht kei-
ne Frau zur Debatte. Wäre dies noch aus der Rücksichtnahme auf jü-
dische und zeitgenössische Befindlichkeiten zu erklären, so ist das
Fehlen von Frauen im Kreis der sieben Diakone in Apg 6,5f. schon
auffallend, zumal sich dieser Kreis insbesondere um Frauen, nämlich
um die Witwen aus dem Kreis der sogenannten „Hellenisten“, küm-
mern sollte.

Eine weitere Beobachtung betrifft die paulinische Profilierung der
Gemeindeämter in 1. Timotheus 3,1-13. Eine Befähigung zur Lehre
(der umstrittenen Tätigkeit in 1. Timotheus 2,12) wird auffallender-
weise nur von einem Bischof (�επ�σκπς) erwartet (1. Timotheus
3,2: Ein Bischof soll διδακτικ%ν, d.h. fähig zur Lehre sein). Anson-
sten könnte die Notiz im selben Vers, dass er „Mann einer Frau“ sein
soll, nicht nur darauf hindeuten, dass die Vielehe ausgeschlossen ist,
sondern dass Paulus von einem männlichen Amtsträger ausgeht. Bei
den Diakonen (3,8-13) findet sich eine ähnliche Bedingung wie in
3,12, allerdings werden in Vers 11 von nicht weiter bestimmten Frau-
en nahezu dieselben Qualifikationen erwartet wie von den männlichen
Diakonen in Vers 8. Dadurch, dass die Ehefrauen der Diakone in Vers
12 erwähnt werden („Mann einer Frau“), liegt es nahe, dass Paulus in
Vers 11 weibliche Diakoninnen meint. Von den männlichen und weib-
lichen Diakonen/Diakoninnen wird nun aber interessanterweise keine
Lehrbefähigung im Sinne von 3,2 erwartet. Umgekehrt findet sich in
den Anweisungen für die Bischöfe (3,1-7) keine analoge Regelung für
Frauen. Dies mag ein Zufall sein, ist aber gerade im unmittelbaren
Anschluss an die Perikope in 1. Timotheus 2,11-15 bemerkenswert.

Explizit wird der Dienst von Frauen in 1. Korinther 14,34f. und 
1. Timotheus 2,12 eingeschränkt. Entsprechend sind diese Belege
auch Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen und exegetischer
Bemühungen. Da 1. Timotheus 2,12 die weitergehenden Formulie-
rungen bietet und sich von dort her auch 1. Korinther 14,34f. erklären
ließe, soll im Folgenden der Zusammenhang von 1. Timotheus 2,8-15
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14 Norbert Baumert, Antifeminismus bei Paulus? Einzelstudien, Würzburg 1992,
S. 109-142 zeigt, dass es auch in 1. Korinther 14,34f. um eine „Gemeindeversamm-
lung mit Entscheidungscharakter“ (290) geht und nicht um einen allgemeinen
Wortgottesdienst, in dessen Rahmen Frauen sich selbstverständlich mit Wortbeiträ-
gen beteiligten.

15 Es sei an dieser Stelle lediglich auf das einleitende Kapitel des Kommentars von
Heinz-Werner Neudorfer, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Wuppertal/Gie-
ßen 2004, S. 15-25 hingewiesen, wo sich weitere Literatur findet. Dass sich die Ar-
gumentation an dieser Stelle in keiner Weise von den unbestritten paulinischen
Briefen unterscheidet, betont auch Baumert, Antifeminismus bei Paulus?, S. 282-
300.

16 Vgl. Gerhard Maier, Biblische Hermeneutik, Wuppertal/Zürich 1990, S. 100-105.

ausführlicher in den Blick genommen werden.14 Hier fokussiert sich
die aktuelle Diskussion, und deshalb bietet diese Stelle auch die Gele-
genheit, die hermeneutischen Implikationen dieses umstrittenen The-
mas darzustellen.

4. Die Frage des Lehramts der Frau (1Tim 2,12)

4.1 Hermeneutische Vorüberlegungen

Ich lese den 1. Timotheusbrief trotz vielfältiger Bedenken und Gegen-
stimmen in der wissenschaftlichen Literatur als einen Brief des Apo-
stels Paulus, den er in einem nicht mehr näher zu erhellenden Zusam-
menhang in der ersten Hälfte der 60er-Jahre des 1. Jahrhunderts ver-
fasst hat. Auf nähere einleitungswissenschaftliche Erörterungen ver-
zichte ich an dieser Stelle.15

Ich gehe weiter von der Verbalinspiration der Heiligen Schrift im
Sinne einer „Ganzinspiration“ aus,16 das heißt dass die Worte der Hei-
ligen Schrift in einer Weise inspiriert sind, welche die gesamte histo-
rische Kontingenz ihrer Entstehung einschließt. Eine solche „Ganzin-
spiration“ bedeutet keinen mechanischen Schreibvorgang, bei dem
ein Autor möglicherweise unter Ausschaltung des Bewusstseins vom
Geist Gottes als Schreibmaschine benutzt wird. Vielmehr werden alle
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nur denkbaren menschlichen Prozesse bei der Abfassung einer Schrift
von dieser Einhauchung des Heiligen Geistes umfasst.

Der Begriff „Verbalinspiration“ bedeutet auch nicht, dass alle
Schriftworte die gleiche dogmatische oder ethische Verbindlichkeit
haben. Schriftworte können sehr unterschiedliche Zweckbestimmun-
gen und auch sehr unterschiedliche historische und theologische
Reichweiten haben. Welche dogmatische und ethische Verbindlichkeit
ein Wort beansprucht, muss jeweils dem Kontext entnommen werden.
Das ist eine Aufgabe der hermeneutischen und theologischen Unter-
scheidung. Um eben eine solche Aufgabe geht es nun auch in 1. Timo-
theus 2. Wir haben hier zu klären, ob die paulinische Anweisung in
ganz grundlegender und allgemeinverbindlicher Weise zu verstehen
ist oder ob sie nur auf einen bestimmten Kontext bezogen ist und da-
her auch nur in diesem engen historischen Kontext Gültigkeit bean-
sprucht.

4.2 Der apostolische Anspruch hinter 1. Timotheus 2,8-15

In einigen Auslegungen ist immer wieder zu lesen, dass Paulus in 
1. Timotheus 2,9-15 nicht mit demselben apostolischen Autoritätsan-
spruch schreibe wie in seinen zentralen Lehrabschnitten. Vielmehr ge-
be er hier lediglich eine mehr oder weniger private Einschätzung der
Probleme zur Kenntnis und beanspruche dafür auch nur einen gerin-
geren Grad an Verbindlichkeit.

Diese Sicht wäre dann denkbar, wenn zwischen 1. Timotheus 2,7
und 2,8 eine scharfe Zäsur bestünde. Eine solche ist exegetisch jedoch
kaum zu begründen. In Vers 7 stellt sich Paulus im Anschluss an eine
Beschreibung des Mittleramtes Christi als von Gott eingesetzter
(�τ�&ην) „Prediger und Apostel, [...] als Lehrer der Heiden im Glau-
ben und in der Wahrheit“ vor. Wie wichtig Paulus dieses Amt und die
damit verbundene Autorität ist, zeigt sich durch die eingeschobene
Bekräftigung: „... ich sage die Wahrheit und lüge nicht ...“.

Das Vers 8 einleitende ��λµαι 'υν („so will ich nun ...“) zeigt,
dass er diese in Vers 7 entfaltete Autorität auch für die nun folgenden
Weisungen in Anspruch nimmt. Von einer eher privaten Ansicht des
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17 Vgl. Schreiner, Interpretation, S. 125.
18 Richard Clark Kroeger/Catherine Clark Kroeger, I Suffer Not a Woman. Rethink-

ing 1 Timothy 2:12 in Light of Ancient Evidence, Grand Rapids 1992, S. 42f.50-
52.59-66.70-74.105-113; vgl. ebenso Bruce Barron, Putting Women in Their Place.
1 Timothy 2 and Evangelical Views of Women in Church Leadership; in: Journal of
the Evangelical Theological Society 33 (1990), S. 451-459.

19 Auch Sharon Gritz, Paul, women teachers, and the Mother Goddess at Ephesus. A
study of 1 Timothy 2:9-15 in light of the religious and cultural milieu of the first
century, Lanham, 1991, S. 11-49.105f., postuliert einen bestimmten häretischen
Hintergrund. Anstelle gnostischer Häresien erwägt sie allerdings eine Infiltration
des Kultes der Muttergöttin Artemis in Ephesus.

Christen Paulus in 1. Timotheus 2,8-15 kann daher meines Erachtens
keine Rede sein.17

4.3 1. Timotheus 2,11-15 als situationsbedingte 
antihäretische Apologetik?

Von entscheidender Bedeutung für die Auslegung von 1. Timotheus
2,11-15 ist die Frage, ob sich hinter diesen Versen eine rein situations-
bedingte antihäretische Apologetik plausibel machen lässt. Wenn sich
die Verse als eine solche rein den zeitgenössischen ephesinischen Um-
ständen geschuldete Replik des Apostels erweisen sollten, dann hätten
wir das Recht und unter Umständen sogar die Pflicht, das Lehrverbot
für Frauen als eine situationsbedingte und damit zeitgebundene An-
weisung zu verstehen.  

In der Tat beschreiten nicht wenige Ausleger diesen Weg und postu-
lieren die Existenz von „feministischen“ Irrlehrerinnen in Ephesus, die
sich gegen männliche Dominanz auflehnten und entsprechend emanzi-
patorische Lehren verbreiteten. In einer umfassenden Abhandlung be-
mühen sich Richard und Catherine Clark Kroeger18 die akute, in die
ephesinische Gemeinde eingedrungene Irrlehre als eine Mischung aus
jüdisch-gnostischen Traditionen einerseits und Elementen des ephesi-
nischen Artemiskultes andererseits zu erhellen. Die Irrlehrer hätten die
Priorität Evas über Adam gepredigt und behauptet, Eva habe Adam mit
ihrer Lehre erleuchtet. Paulus habe also in 1. Timotheus 2,9-15 ledig-
lich der Überhöhung Evas in dieser Irrlehre wehren wollen.19
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20 Hans Bürki, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Wuppertal 1974 (= 1Tim),
S. 226.

Auch Hans Bürki geht in seinem Kommentar in der Wuppertaler
Studienbibel von einer nicht näher definierten, aber doch deutlich fe-
ministisch-pneumatisch-enthusiastischen Irrlehre als Hintergrund aus,
die er folgendermaßen rekonstruiert:

„Der Geist sagt, dass ich (und ihr Frauen alle, wenn ihr nur hören
wollt) schon auferstanden bin und zur neuen Welt gehöre und darum
in engelgleichem Zustand nicht mehr dem Gesetz der Geschlechtlich-
keit und des Kindergebärens unterworfen bin. Da mich der Geist re-
giert, brauche ich mir von meinem Mann und den Lehrern in der Ge-
meinde nichts mehr sagen zu lassen, im Gegenteil, ich zeige ihnen in
der Kraft des Geistes, wo sie noch verblendet und ans Fleischliche ge-
bunden sind. Ich habe die Weisung erhalten, meinen unbelehrbaren
und irdisch gesinnten Mann, der mich verführen will, zu verlassen,
ebenso meine Kinder, um die neue Freiheit zu verkünden. Da ich den
Geist habe, bin ich der Versuchung nicht mehr ausgesetzt, wie einst
Eva und wie alle Frauen, die noch in der alten Welt leben. Eva ist das
Ziel der ganzen Schöpfung. Sie steht über Adam, wenn sie dem Geist
folgt.“20

Vor diesem Hintergrund gewinnt 1. Timotheus 2,12-15 natürlich einen
plausiblen Sinn und kann als zeitgebundene Restriktion für die Frauen
in Ephesus gelesen werden.

Die Skizzierung eines häretischen Hintergrunds ist in vielen Kom-
mentaren zu unserem Text gang und gäbe geworden. Allerdings kann
die bloße, auf einem „mirror-reading“ (spiegelbildlichen Lesen des
Textes) beruhende Rekonstruktion einer ephesinischen Irrlehre noch
nicht als Beweis für ein situationsbedingtes Verständnis des paulini-
schen Lehrverbots dienen. 

Dies gilt umso mehr, als es den beschriebenen Rekonstruktionen
von Catherine und Richard Clark Kroeger an tragfähigen Belegen
mangelt. Zweifellos haben sie eine beeindruckende Sammlung an re-
ligionsgeschichtlichem Material zusammengetragen, aber sie können
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21 Auch Sharon Gritz kann nicht einen einzigen substantiellen Beweis für einen derar-
tigen Einfluss des Artemiskults in Ephesus, geschweige denn auf die Gemeinde an-
führen. Vgl. die Kritik von Robert W. Yarbrough, I Suffer Not a Woman: A Review
Essay; in: Presbyterion 18 (1992), S. 25-33; Albert Wolters, Review: I Suffer Not a
Woman; in: Calvin Theological Journal 28 (1993), S. 208-213; Steven M. Baugh,
The Apostle among Amazons; in: Westminster Theological Journal 56 (1994),
S. 153-171.

22 Baugh, Ephesus, S. 13; vgl. ders., a.a.O., S. 16 u. 18: „Ephesus nahm nie eine ega-
litäre demokratische Ideologie an, die den Feminismus oder zumindest die Einbe-
ziehung von Frauen in öffentliche Ämter erforderlich gemacht hätte. ... Es sind
keine Frauen bekannt, die im 1. Jh. nach Christus Magistratspositionen in der Stadt
eingenommen hätten.“ „Die Leitung aller politischer und sozialer Institutionen la-
gen im 1. Jh. in den Händen männlicher Institutionen. Schon dies schließt den häu-
fig postulierten ephesinischen Feminismus aus.“

23 Baugh, Ephesus, S. 26. Nur vereinzelt werden Frauen in Priesterämtern erwähnt,
konkret als Artemis-Priesterinnen, als „Dekorateurinnen“ der Artemiskultstatuen
(κσµ(τειραι) und als Prytanis (Priesterinnen der Hestia Boulaia im Prytaneion).
Dieser Dienst von Frauen in antiken Heiligtümern entsprach antiken Gepflogenhei-
ten.

ihre These dennoch nur mit gnostischen Quellen belegen, die aus-
nahmslos mindestens ein Jahrhundert nach dem 1. Timotheusbrief zu
datieren sind und in denen an keiner Stelle die aus 1. Timotheus
2,12ff. rekonstruierte Irrlehre klar artikuliert wird.21

Demgegenüber kommt Steven Baugh zu dem Fazit: „Das ‚femini-
stische Ephesus‘ existiert nicht, obwohl der Gedanke daran in moder-
ner populärer und manchmal sogar gelehrter Literatur zu finden ist.“22

Falls Ephesus tatsächlich „eine Bastion weiblicher Überlegenheit in
religiösen Angelegenheiten war, würden wir entweder Priesterinnen
oder andere Frauen erwarten, die die Mittel des Artemision und Er-
nennungen zum Priesteramt kontrollierten. Stattdessen wurden jedoch
ephesinische religiöse Angelegenheiten von den römischen und städ-
tischen Autoritäten verwaltet, die fraglos männlich waren.“23

Geradezu peinlich stellt sich die Sache bei Hans Bürki dar, der
abgesehen von einem relativ nichtssagenden Beleg aus dem Thomas-
evangelium nicht einen einzigen (!) Beleg für seine konstruierte
Irrlehrer(innen)-Position und dem darin skizzierten enthusiastisch-
pneumatischen Feminismus gibt. 

Daran, dass es im Ephesus des Timotheus Irrlehren gab, besteht
kein Zweifel. Es ist weiter zuzugestehen, dass Frauen von diesen Irr-
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24 Vgl. hierzu Robert J. Karris, The Background and Significance of the Polemic of
the Pastoral Epistles; in: JBL 92 (1973), S. 550; vgl. auch Douglas J. Moo, What
Does It Mean Not to Teach or Have Authority over Men? 1Timothy 2:11-15; in:
John Piper/Wayne Grudem (Hrsg.), Recovering Biblical Manhood and Woman-
hood, Wheaton 1991, S. 180f.

lehren beeinflusst wurden (1Tim 5,13-15; 2Tim 3,5-9). Welche Her-
kunft und welchen Inhalt diese Irrlehren aber hatten, ist jedoch kaum
zu erschließen.24 Deutlich ist nur, dass die Irrlehrer, die in den Pasto-
ralbriefen namentlich genannt werden, allesamt Männer sind (1Tim
1,20; 2Tim 2,17f; vgl. 2Tim 4,14). Dass in Ephesus hauptsächlich die
Frauen für die Irrlehre verantwortlich gewesen seien und deshalb das
Verbot des Paulus erging, lässt sich an keiner Stelle belegen.

Auch die Makrostruktur des 1. Timotheusbriefes macht für die hier
fraglichen Verse keinen situationsethischen Hintergrund wahrschein-
lich. Zwar geht Paulus im 1. Timotheusbrief häufig mehr oder weni-
ger ausführlich auf häretische Einflüsse ein; dies geschieht einleitend
in 1. Timotheus 1,3-11 und dann wieder ab 1. Timotheus 4 bis zum
Briefende. In den Kapiteln 2-3 geht Paulus jedoch durchgängig auf
sehr grundlegende Themen wie das Gemeindegebet (2,1-2), die
Christologie (2,4-6), sein Apostelamt (2,7), das Verhalten im Gottes-
dienst (2,8-10), die Rolle der Frau (2,11-15) sowie die Ämter in der
Gemeinde (3,1-13) ein. Es handelt sich dabei um sehr grundlegende
ethische und gottesdienstliche Themen, die sich allesamt (!) auch in
anderen Zusammenhängen des Neuen Testaments wiederfinden.

Aus diesem Grunde ist eine rein situationsethische Apologetik in 
1. Timotheus 2,11-15 unwahrscheinlich. Möglicherweise ergeht diese
grundlegende Weisung vor dem Hintergrund konkreter Diskussionen
oder Vorkommnisse. Wir können deren Hintergrund aber nicht mehr
auflösen.  

4.4 1. Timotheus 2,8-10: Das Verhalten von Männern und
Frauen im Gottesdienst

Das übergeordnete Thema der Verse 8-15 sind Probleme im Gottes-
dienst, die hier geschlechtsspezifisch thematisiert werden. Das Pro-
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25 So übersetzt Jürgen Roloff, Der erste Brief an Timotheus (EKK), Neukirchen-
Vluyn 1988 (= 1Tim), S. 131f. den Begriff διαλγισµ%ς.

26 Schreiner, Interpretation, S. 126f.
27 Schreiner, Interpretation, S. 134-137.
28 Vgl. Roloff, 1Tim, S. 132f.
29 Vgl. Röm 7,2; 1Kor 7,2.10.12.39; 14,35; 2Kor 11,2; Gal 4,27; Eph 5,22; 1Tim 3,2;

vgl. 1Tim 3,12; 5,9; Tit 1,6; 2,5.
30 Schreiner, Interpretation, S. 129-132.

blem der Männer ist das reine Gebet frei von Zorn und „feindseligen
Gedanken und Streit“25, während er bei den Frauen eine Gefahr im
übertriebenen Schmuck (V. 9f.) und eben in der Lehre von Männern
(V. 11-15) sieht.

Wenn Paulus die Männer in Vers 8 zum Gebet mit erhobenen Hän-
den „an jedem Ort“ auffordert, dann bezieht sich dies wahrscheinlich
auf den Gottesdienst in den Hauskirchen. Dieser Kontext ist auch für
Vers 9 und die dortige Anweisung bezüglich der äußeren Erscheinung
der Frauen vorauszusetzen.26

Mit dem Verbot von übertriebenem Schmuck in Vers 9f ist kein
Verbot schöner Kleidung oder Schmuck an sich verbunden, sondern
lediglich ein Verbot von übertrieben luxuriöser Kleidung und
Schmuck, die dazu geeignet sind, soziale Spannungen in einer Ge-
meinde zu wecken, und von verführerischer Kleidung, die eine eroti-
sche Spannung produziert und dazu geeignet ist, die zwischenge-
schlechtlichen Beziehungen in einer Gemeinde zu irritieren.27 Inso-
fern haben diese Verse auch heute ihre Relevanz und sind kein Argu-
ment, den ganzen Abschnitt als zeitgebunden und kulturimmanent zu
verstehen, auch wenn dieses Verbot einen breiten Widerhall in der hel-
lenistisch-römischen Tugendlehre findet.28

Dass Paulus hier von Männern und Frauen im allgemeinen Sinn
und nicht nur von „Ehemännern“ und „Ehefrauen“ spricht, wird aus
einem Vergleich mit all jenen Belegen, wo er dezidiert von den letzte-
ren spricht, schnell klar. Überall dort werden Männer und Frauen
durch Attribute oder Umschreibungen eindeutig als Eheleute qualifi-
ziert.29 Das Fehlen solcher Qualifizierungen in 1. Korinther 11,2-16;
Kolosser 3,18f und 1. Timotheus 2,8-15 zeigt demgegenüber, dass
„Mann“ und „Frau“ hier jenseits ihres persönlichen Standes angespro-
chen werden.30
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31 Der Wechsel vom Plural „Frauen“ in Vers 9f zum Singular „Frau“ in Vers 11f zeigt,
dass der letztere generisch zu verstehen ist und damit alle Frauen eingeschlossen
sind, nicht nur „Ehefrauen“.

32 Der Ausdruck „ich erlaube nicht“ (1. Pers. Plural Präsens Aktiv Indikativ) hat zu
Vermutungen Anlass gegeben, Paulus formuliere bewusst keinen Imperativ, um
kein absolutes, sondern lediglich ein zeitlich befristetes Verbot auszusprechen. Die-
se Argumentation ist jedoch völlig irreführend, weil Paulus häufig indikativische
Gegenwartsformen verwendet, um Ge- bzw. Verbote zu formulieren (z.B. 1Tim 2,1;
vgl. Röm 12,1; 1Kor 1,10; Eph 4,1; Phil 4,2; 2Tim 1,6). Nicht zuletzt wird 1. Timo-
theus 2,8 durch dieselbe Form eingeführt, wo das Beten der Männer ohne Zorn und
Bedenken thematisiert wird.

33 Im Gegenteil zeigen zahlreiche Belege, dass Paulus mit dieser grammatischen Form
häufig allgemein und unbefristet gültige Gebote mit einer Präsens-Aktiv-Indivika-
tiv-Form einleitet (vgl. Röm 12,1; 15,30; 16,17; 1Kor 1,10; 4,16; 7,10; 2Kor 10,1;
Eph 4,1; Phil 4,2; 1Thess 4,1.10; 5,14; 2Thess 3,6.12; 1Tim 2,1.8; 5,14; 2Tim 1,6;
Tit 3,8). Dies ist freilich noch kein Beweis dafür, dass die Präsens-Aktiv-Indikativ-
Form hier ein allgemeingültiges und unbefristetes Verbot ausdrückt, aber es zeigt,
dass sich von der Verbform an sich keinerlei Einschränkung im Blick auf die Gül-
tigkeit des Verbots ableiten lässt.

11 Auch die Tatsache, dass sich das Verb �πιτρ�πειν (erlauben) an zahlreichen Stellen
auf Restriktionen unter spezifischen und befristeten Umständen bezieht (Mt

4.5 1. Timotheus 2,11f: Das Lehrverbot für die Frau

Die Verse 11 und 12 sind gerahmt durch die Inklusio �ν )συ��*α (in
Stille) und besitzen folgende Struktur:

11a A (Eine) Frau31 in Stille 
11b B lerne sie
11c C in völliger Unterordnung,
12a B’ zu lehren aber gestatte ich einer Frau nicht,
12b C’ auch nicht zu beherrschen einen Mann,
12c A’ sondern in Stille zu sein.

Damit ergibt sich eine Erlaubnis (ja eine Aufforderung) des Lernens
bei gleichzeitigem Verbot des Lehrens, wobei beides in einer Relation
zur Unterordnung unter den Mann bzw. den Männern steht und vom
Modus der Stille gekennzeichnet sein soll.32

Die Formulierung deutet weder auf nur ein zeitlich befristetes Ver-
bot noch auf eine nur persönliche Ansicht des Apostels hin.33
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8,21par; Mk 5,13par; Joh 19,38; Apg 21,39.40; 26,1; 27,3; 28,16), liegt nicht an ei-
ner bestimmten eingrenzenden Grundbedeutung des Verbs, sondern an den jeweils
gegebenen Umständen. Umgekehrt gibt es ebenso zahlreiche Belege, in denen das
Verb eine uneingeschränkte Erlaubnis bzw. Restriktion ausspricht (vgl. 1Kor 14,34;
16,7; Hebr 6,3; IgnEph 10,3; 1Klem 1,3; JosAnt 20,267). Der Zusammenhang muss
jeweils über die Reichweite der Erlaubnis entscheiden.

34 Ähnlich Baumert, Antifeminismus, S. 290.
35 Ein Verständnis des Verbs διδ+σκειν (lehren) im Sinne von „Irrlehre verbreiten“ ist

hier ausgeschlossen, da διδ+σκειν in den Pastoralbriefen ansonsten durchweg in
einem positiven Sinn gebraucht wird (1Tim 4,11; 6,2; 2Tim 2,2). Die einzige Aus-
nahme bildet Titus 1,11, wo aus dem Zusammenhang deutlich hervorgeht, dass es
sich um Irrlehre handelt. Der Fachbegriff für „Irrlehre verbreiten“ ist in den Pasto-
ralbriefen ansonsten ,τερδιδασκαλε-ιν (anders lehren).

4.5.1 Was bedeutet „Lehren“ in 1. Timotheus 2,12?

Wir stehen hier vor einem ernsthaften Problem, weil wir heute nicht
mehr genau wissen und auch nicht mehr wissen können, was Paulus
und die frühe Gemeinde mit dem Begriff διδ+σκειν verbunden haben.
Meines Erachtens ist folgende Bedeutung am wahrscheinlichsten:
Lehren beinhaltet an dieser Stelle die autoritative und öffentliche
Festlegung und Weitergabe der christlichen Lehrgrundsätze, die in der
Auslegung der Heiligen Schrift und der Jesustradition gewonnen wur-
den (vgl. 1Kor 12,28f; Eph 4,11; 1Tim 2,7; 4,13.16; 6,2; 2Tim 3,16;
4,2; Tit 2,7; Jak 3,1).34 Insbesondere die Ältesten sollen nach 1. Timo-
theus 5,17 viel Zeit und Mühe auf das Lehren verwenden, um die Irr-
lehrer widerlegen zu können. Überhaupt hat die Aufgabe der Lehre
vor allem im Blick auf die Widerlegung der Irrlehre eine zentrale und
überragende Funktion nicht nur in der frühen Christenheit, sondern in
der gesamten Kirchengeschichte. Dies wird gerade in den Pastoral-
briefen deutlich (1Tim 1,3.10; 4,1; 6,3; 2Tim 4,3; Tit 1,9.11), wo es
von größter Wichtigkeit ist, dass das apostolische Erbe an die nächste
Generation weitergegeben wird (2Tim 1,12.14; 2,2).35

In einer Epoche der Gemeinde, in der noch kein Neues Testament
vorlag und in der zahllose Fragen des Glaubens und Lebens im Licht
des Heilsgeschehens in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi neu be-
dacht werden mussten, kam der Lehraufgabe eine überragende Be-
deutung zu. Weil die Tora mit ihrer Kasuistik an ein heilsgeschichtli-
ches Ende gekommen war, stand die Gemeinde vor der immensen
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36 Vgl. hierzu auch Bürki, 1Tim, S. 223.

Herausforderung zu „prüfen“, was das Gute, Wohlgefällige und Voll-
kommene sei (Röm 12,2). Dieses Prüfen war eine Lehraufgabe.

Diese Aufgabe des Lehrens im Sinne eines Prüfens existiert auch
noch heute. Wir sind zwar nicht mehr in dem Maße wie in der Früh-
zeit der Kirche, aber immer noch in zahlreichen Fragestellungen zu
diesem Prüfen genötigt. Der Wandel der Zeit und auch der Zeitgeist
konfrontieren uns mit immer neuen theologischen Herausforderun-
gen. Ich will an dieser Stelle nur an die vielfältigen bio- und human-
ethischen Fragestellungen erinnern, die sich um Beginn und Ende des
Lebens ranken. Die moderne Medizin hat uns hier Fragen beschert,
mit denen sich die Apostel noch nicht befassen mussten. Die Beant-
wortung dieser Fragen und eine verbindliche ethische Wegweisung ist
eine Lehraufgabe.

Von diesem spezifischen Lehrbegriff, der sich ganz stark auf die
autoritative Festlegung und öffentliche Weitergabe (z.B. im Gottes-
dienst) einer verbindlichen Richtschnur des Glaubens und Lebens be-
zieht, muss ein allgemeinerer Lehrbegriff unterschieden werden, der
sich auf den Unterricht beispielsweise von Frauen und Kindern (vgl.
Tit 2,3f.) oder auf den Privatunterricht bezieht (Apg 18,26; Kol 3,16
„Lehret einander“).36 Hier sind Frauen selbstverständlich beteiligt.

Von der Frauen prinzipiell erlaubten Prophetie (vgl. Apg 2,17f.;
21,9; 1Kor 11,5) unterscheidet sich die Lehre dadurch, dass diese sich
auf die apostolische Lehrgrundlage (vgl. Apg 6,4; 1Kor 15,3-5; vgl.
1Tim 2,7!) bezieht, während sich die Prophetie stärker auf die Anwen-
dung des offenbarten Wortes auf eine konkrete und aktuelle (Gemein-
de-)Situation bzw. auf eine besondere Lebenssituation eines Men-
schen bezieht (vgl. 1Kor 14,1.3-5.19.22.24.31; 1Thess 5,19-21).

4.5.2 Was bedeutet „Autorität ausüben“ in 1. Timotheus 2,12?

Neben dem Verbot des Lehrens formuliert Paulus in 1. Timotheus
2,12 auch noch ein Verbot des „Ausübens von Autorität“ (α �υθεντε.ν)
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37 Vgl. Leland Wilshire, The TLG Computer and Further Reference to ΑΥΘΕΝΤΕΩ
in 1Timothy 2.12; in: NTS 34 (1988), S. 120-134. Die Übersetzung von Catherine
Clark Kroeger „an Fruchtbarkeitsbräuchen teilnehmen“ (Ancient Heresies and a
Strange Greek Verb; in: Reformed Journal 29 [1979], S. 12-15) ist völlig aus der
Luft gegriffen und entbehrt jeglichen Beweismaterials (Schreiner, Interpretation,
S. 150).

38 Nach Kroeger, Ancient Heresies, S. 12-15; vgl. auch die neuere Studie von Richard
Clark Kroeger/Catherine Clark Kroeger, I Suffer Not a Woman. Rethinking 1 Timo-
thy 2:12 in Light of Ancient Evidence, Grand Rapids 1992, S. 84-104.185-188;
nach C. Kroeger sei α6θεντε-ιν ein erotischer Begriff, dessen Grundbedeutung
„sich werfen, sich stürzen, sich drängen“ sei und mit Fruchtbarkeitsritualen im Zu-
sammenhang stehe. Ihre Belege vermögen aber die Beweislast bei weitem nicht zu
tragen.

39 Einen umfassenden Überblick über alle antiken Bedeutungsmöglichkeiten von
α6θεντε-ιν bietet Scott Baldwin, Ein schwieriges Wort in 1. Timotheus 2,12; in:
Andreas Köstenberger/Thomas Schreiner/Scott Baldwin (Hrsg.), Frauen in der Kir-
che. 1. Timotheus 2,9-15 kritisch untersucht, Gießen/Basel 1999, S. 69-88, S. 78ff,
der dabei im Blick auf 1. Timotheus 2,12 zu folgendem Ergebnis kommt (ebd.,
S. 88):

11 1. Die Bedeutung schließt den Begriff der Autorität in sich ein.
11 2. In 1Tim 2,12 scheint die Bedeutung „herrschen, souverän regieren“ nicht zuzu-

treffen.
11 3. Die Bedeutungen „kontrollieren, beherrschen“ oder „zwingen, jemanden beein-

flussen“ sind durchaus möglich.
11 4. Der transitive Gebrauch in 1Tim 2,12 macht die Übersetzung „Autorität über je-

manden in Anspruch nehmen“ am wahrscheinlichsten.
11 5. Die Bedeutungen „autorisieren“ oder „anstiften“ machen in 1Tim 2,12 keinen

Sinn.

über den Mann.37 Das Verb α �υθεντε.ν ist dabei ein sogenanntes ha-
pax legomenon, das heißt ein Wort, das nur und ausschließlich hier im
NT vorkommt.38 Am wahrscheinlichsten von allen Übersetzungsmög-
lichkeiten ist der transitive Gebrauch „Autorität über jemanden in An-
spruch nehmen“.39

Wenn diese allgemeine Übersetzung am ehesten zutrifft, sind alle
erwogenen extrem häretischen Hintergründe obsolet. Vielmehr geht
es nun ganz schlicht um eine Umkehr der biblischen Hauptstruktur
(vgl. 1Kor 11,7-9; Eph 2,21-33) in ihr Gegenteil.
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40 Andreas Köstenberger, Eine komplexe Satzstruktur in 1. Tim 2,12; in: Andreas Kö-
stenberger, Thomas Schreiner, Scott Baldwin (Hrsg.), Frauen in der Kirche. 1. Ti-
motheus 2,9-15 kritisch untersucht, Gießen/Basel 1999, S. 89-113, S. 109. Die in 
1. Timotheus 2,12 vorliegende Satzkonstruktion („verneintes Verb + Infinitiv +
6δ 7� + Infinitiv“) dient dazu, „zwei Infinitive miteinander zu verbinden, die jeweils
Begriffe oder Tätigkeiten bezeichnen, die vom Autor entweder beide positiv oder
negativ betrachtet werden.“

41 Köstenberger, Satzstruktur, S. 99.

4.5.3 Die Satzstruktur in 1. Timotheus 2,12

Wenn die Begriffe διδ+σκειν als auch α �υθεντε.ν positiv übersetzt
werden müssen, dann muss der Satz folgendermaßen wiedergegeben
werden:40

„Ich erlaube es einer Frau nicht, zu lehren oder Autorität über einen
Mann auszuüben.“

In 1. Timotheus 2,12 ergeht also das „Verbot zweier Tätigkeiten (sc.
‚lehren‘ und ‚Herrschaft ausüben‘), die aufgrund bestimmter Fakto-
ren, die aus dem Zusammenhang ersichtlich sind, an sich positiv be-
wertet werden.“41

4.6 1. Timotheus 2,13: Die schöpfungstheologische 
Begründung

Die Begründung für das Verbot von Vers 12 gibt Paulus in den Versen
13f, was durch das einleitende γ+ρ (denn) angedeutet wird, das bei
Paulus fast immer eine Begründung bzw. Erklärung einleitet. Die Be-
gründung erfolgt sowohl in schöpfungstheologischer Hinsicht (Adam
wurde zuerst geschaffen, danach Eva) als auch in hamartiologischer
Hinsicht vom Sündenfall her (Adam wurde nicht verführt, die Frau
aber wurde zur Übertretung verführt). Paulus leitet also aus der
Schöpfungsreihenfolge von Genesis 2 weitreichende Schlussfolge-
rungen im Blick auf Rollenunterschiede von Mann und Frau ab (vgl.

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 31



32

42 Vgl. Roloff, 1Tim, S. 138: „Als Erstgeschaffener ist der Mann der nach Gottes Wil-
len zur Herrschaft Bestimmte. Der zeitliche Vorsprung vor der Frau, den er kraft
seiner Entstehung hat, begründet seine Vorherrschaft ihr gegenüber.“ Einen sehr le-
senswerten Beitrag zur analogen Frage in 1. Korinther 11,2-16 lieferte auch Marlis
Gielen, Beten und Prophezeien mit unverhülltem Kopf? (1Kor 11,2-16); in: ZNW
90 (1999), S. 220-249; v.a. 238ff.

43 Vgl. Gielen, Beten, S. 247: „Auch für die Glaubenden, die als in Jesus Christus Er-
löste bereits neue Schöpfung sind und in ihm ihre neue Identität gewonnen haben,
ist also die Schöpfung nicht gänzlich überholt ... Ihre Gleichrangigkeit darf daher
nicht missverstanden werden als Gleichmacherei, die alle schöpfungsmäßig ange-
legten Unterschiede, die eben auch eschatologisch ihre Gültigkeit behalten (1Kor
11,12), einebnen will.“

44 Baumert, Antifeminismus, S. 292f.

auch 1Kor 11,8f).42 Damit ist – wie bereits erwähnt – keine Minder-
wertigkeit ausgedrückt, sondern lediglich eine Unterschiedlichkeit.43

Norbert Baumert bringt diesen Sachverhalt prägnant auf den Punkt:
„Der biblische Mensch konnte sehr wohl personale Ebenbürtigkeit
und gesellschaftliches Ordnungsgefüge miteinander vereinen. Sonst
widersprächen auch alle Unterordnungen der erwachsenen Söhne un-
ter das Familienoberhaupt oder politische und militärische ‚Ordnun-
gen‘ der schöpfungsmäßigen Ordnungsstruktur von gleich-‚wertigen‘
Personen.“44

Die moderne Anschauung, dass unterschiedliche Funktionen und
Rollen auch eine unterschiedliche Wertigkeit anzeigen, hat einen grie-
chisch-hellenistischen und damit heidnischen Ursprung. Biblisch ge-
sehen haben unterschiedliche Menschen bei gleicher soteriologischer
und ethischer Wertschätzung unterschiedliche Rollen und Aufgaben.

Während die Kirchengeschichte bis zur Neuzeit Vers 13 in großer
Einmütigkeit im Wortsinn verstand und akzeptierte, bedeutet der Vers
für alle modernen Ausleger eine Schwierigkeit, da er sich nicht in das
Gefüge unserer modernen Logik und unseres neuzeitlichen Gerech-
tigkeitsempfindens einfügt. Damit liegt aber das Hauptproblem des
Verses nicht auf der Textebene des Verfassers, sondern auf der Ver-
ständnisebene des Auslegers.

Für die antiken Leser des Apostels waren Rollen- und Funktionsun-
terschiede aufgrund von „Geburtsverhältnissen“ selbstverständlich
(vgl. z.B. das Erstgeburtsrecht oder das erbliche Königtum oder Prie-
stertum). Alle antiken Kulturen und fast alle gegenwärtigen Kulturen
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45 Vgl. hierzu auch Baumert, Antifeminismus, S. 293: „Paulus weiß um beides: um
die Schuld des Mannes und die Schuld der Frau. Im Blick auf Christus zieht er
Adam als Vergleich heran, im Blick auf die ekklesia/Versammlung hingegen Eva.“

46 Vgl. z.B. Bürki, 1Tim, 226: „‚Nicht Adam wurde verführt‘ kann als eine Entgeg-
nung auf eine ganz bestimmte Behauptung oder Lehre in den Kreisen der Irrlehren
von Ephesus angesehen werden. Prophetinnen oder allgemein einer falschen Fröm-
migkeit huldigende Frauen konnten sich aus ehelichen Bindungen gelöst haben mit
der Begründung, die Befreiung vom sinnlich-begehrlichen und verführbaren Mann
mache sie für das heilige Leben mit Gott fähig und entferne sie von der Versuchung
zur Sünde.“

kannten und kennen Rollenunterschiede aufgrund von Geburts- oder
Entstehungsverhältnissen bzw. vom geschichtlichen „Gewordensein“
her, die in sich selbst nicht mehr begründet werden.

4.7 1. Timotheus 2,14: Die Begründung vom 
Sündenfall her

In der Tat schwierig zu interpretieren ist Vers 14, wo als zweite Be-
gründung im Anschluss an das schöpfungstheologische Argument der
Erstschöpfung noch die Erstverführung Evas durch die Schlange an-
geführt wird. Fakt ist, dass natürlich Adam ebenso verführt wurde wie
Eva, ja dass er im Kontext von Genesis 3 her sogar „bewusster“ sün-
digte als Eva, da an ihn das Verbot der Frucht des Baumes der Er-
kenntnis sozusagen direkt erging, während es Eva nur „aus zweiter
Hand“ mitgeteilt bekam. Angesichts dieser Tatsache müsste dem
Mann eigentlich ein noch viel restriktiveres Lehrverbot auferlegt wer-
den als der Frau.

Fakt ist aber auch, dass Paulus Vers 14 nicht in Unkenntnis des tat-
sächlichen Sachverhalts in Genesis 3 geschrieben haben kann. Dass er
um die Versuchung und Sünde Adams wusste, wird an mehreren Stel-
len deutlich (vgl. Röm 5,12-21; 1Kor 15,21f.45-49 u. a.).45 Die Aussa-
ge, dass Adam nicht verführt wurde, muss daher einen tieferen Sinn
haben (vgl. auch 2Kor 11,3f).

Fakt ist weiter, dass der Vers in keiner Weise als Hinweis für eine
Verbreitung von Irrlehre durch Frauen in Ephesus taugt.46 Selbst wenn
es Irrlehrerinnen in Ephesus gegeben haben sollte (was alles andere
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47 Der Vergleich mit Sirach 25,24 („Von der Frau stammt der Ursprung der Sünde, und
alle müssen ihretwegen sterben“) zeigt, dass Paulus den Sachverhalt wesentlich zu-
rückhaltender und nüchterner schildert und keine moralischen Schlüsse daraus
zieht.

als sicher ist!), ist dem Vers beim besten Willen nicht zu entnehmen,
dass Eva Adam in irgendeiner Weise „lehrte“. Die Betonung des Ver-
ses liegt eindeutig auf einer Täuschung Evas, nicht auf einer Täu-
schung Adams durch Eva (vgl. 1Mo 3,13).

Gleichzeitig legen weder Paulus in 1. Timotheus 2,14 noch der Ge-
nesisbericht in irgendeiner Weise ein kognitives oder intellektuelles
(Bildungs-)Defizit Evas nahe. Auch versuchen weder Paulus noch die
Genesis die Sünde Evas durch ein Informationsdefizit über das göttli-
che Verbot zu erklären. Vielmehr nimmt Paulus ausschließlich auf die
Tatsache Bezug, dass die Schlange Eva und nicht Adam verführte.
Diese Verführung kann weder mit einem kognitiven, intellektuellen
oder informativen Defizit erklärt werden, sondern allein ethisch: Eva
hat gesündigt – nicht mehr, aber auch nicht weniger.47

Die klassische und traditionelle Auslegung dieses Verses sieht hin-
ter dem paulinischen Argument einen Hinweis auf eine leichtere
Täuschbarkeit und Leichtgläubigkeit der Frau. Häufig wurde tatsäch-
lich auch die Behauptung eines intellektuellen und/oder kognitiven
Defizits damit verbunden, was jedoch der Text schlicht nicht hergibt.

Im Blick auf die in 1. Timotheus 2,11f thematisierte Vorordnung
des Mannes könnte der Verweis auf den Sündenfall nun aber auch be-
deuten, dass die Schlange bewusst die schöpfungsgemäße Hauptstel-
lung und Leiterschaft des Mannes untergrub, indem sie auf Eva zu-
ging und das Gespräch mit ihr führte. Interessanterweise wird nach
dem Sündenfall auch zuerst Adam von Gott angesprochen und zur
Rechenschaft gezogen. Wahrscheinlich will Paulus in 1. Timotheus
2,14 also nur darauf aufmerksam machen, was geschieht, wenn die in
der Schöpfungsordnung angelegte männliche Hauptstellung und Lei-
terschaft untergraben und die geschöpfliche Unterschiedlichkeit von
Mann und Frau missachtet wird.

Ein wesentliches Problem für unsere moderne Diskussion über die-
se Thematik ist die Tatsache, dass das paulinische Argument nicht em-
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48 Peter Brunner, Das Hirtenamt und die Frau, Pro Ecclesia I, Berlin/Hamburg/Fürth
1962, S. 335f.

pirisch nachvollziehbar ist. Alle Versuche, bei Frauen empirisch be-
weisbare Defizite im Blick auf das Lehramt festzustellen, sind zum
Scheitern verurteilt. Umso wichtiger ist der Hinweis von Peter Brun-
ner, der vor 45 Jahren im Zuge der Diskussion über die Einführung
des Frauenpfarramts in den Landeskirchen einen wichtigen Beitrag
veröffentlicht hat.48 Er schreibt darin mit Bezug auf diese Stelle:

„Wir sprechen hier von einem seinshaften Konflikt. Er deckt sich
keineswegs ohne Weiteres mit einem psychologischen, empirisch
feststellbaren Konflikt. Der Konflikt, den wir im Auge haben, er-
eignet sich in sehr verborgenen Tiefen und Gründen des kreatürli-
chen Seins. Diese Tiefen und Gründe sind so verborgen, dass nur
Gottes Wort und das Auge des Zeugen der Auferstehung Christi
uns davon Kunde bringen können. In dieser Hinsicht haben jene
Tiefen und Gründe und der hier auftauchende Konflikt teil an der
Verborgenheit und dem Geheimnis der Erbsünde. Jener seinshafte
Konflikt zwischen ‚Hirte-sein‘ und ‚Frau-sein‘ ist so verborgen,
dass empirisch feststellbare Symptome für sein Vorhandensein
vielleicht auf lange Zeit, vielleicht für die lebende Generation über-
haupt nicht nachgewiesen werden können. Sehr wahrscheinlich
wird die Kombination von Frau und Hirtenamt in der Regel auf lan-
ge Zeit im Bereiche des Feststellbaren von den besten Erfolgen und
den schönsten Früchten begleitet sein. Allerdings wird einmal der
Tag kommen, an dem dieser in den verborgenen Tiefen des kreatür-
lichen Seins sich vollziehende Konflikt seine große Gewalt auch im
Bereiche feststellbarer Symptome manifestieren wird. Darüber
hinaus wird er sich gewiss auf die Dauer der Zeit auch auf die kul-
turelle Gesamtstruktur eines Zeitalters auswirken.“ 

Diesen Hinweis halte ich für sehr wichtig. Wir werden auf der empiri-
schen Ebene, die heute eine geradezu absolute Dominanz gewonnen
hat, eine Restriktion des Dienstes der Frau nicht begründen können
und auch nicht begründen dürfen. Der Apostel Paulus spricht hier von
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49 Die bisweilen vertretene Auslegung, dass Frauen während der Geburt vor dem Tod
bewahrt bleiben, ist nicht nur von der Empirie her problematisch (faktisch sterben
bis heute weltweit viele – auch christliche – Frauen während einer Geburt), sondern
auch von der in den Pastoralbriefen üblichen Wortbedeutung von „retten“ (σ 8ειν),
das sich immer auf die eschatologische Errettung im Gericht bezieht (vgl. 1Tim 1,5;
2,4; 4,16; 2Tim 1,9; 4,18; Tit 3,5).

50 Es sei an dieser Stelle noch auf eine schon in der Alten Kirche belegte Auslegungs-
tradition hingewiesen, die den Begriff der τεκνγν�α auf die Geburt des Kindes,
d.h. auf die Geburt Jesu bezieht; vgl. hierzu Baumert, Antifeminismus, S. 296-299.
Die Rettung der Frau geschähe dann also durch die Geburt und Menschwerdung
des Gottessohnes. So originell dieser Vorschlag ist, so wenig lässt er sich belegen
und erhärten.

51 Vgl. BDR §481.2.

einer Dimension, die unserem wissenschaftlich-empirischen Zugriff
ebenso entzogen bleibt wie alle wesentlichen Inhalte des christlichen
Glaubens.

4.8 1. Timotheus 2,15: Rettung trotz Gericht

Sehr kompliziert ist auch die Satzstruktur von Vers 15, wobei vor al-
lem die Frage von Bedeutung ist, worauf sich die Verben „gerettet
werden“ (σω&(σεται) und „bleiben“ (µεινωσιν) beziehen – ob auf
die eschatologische Errettung im Gericht oder auf die Bewahrung bei
der Geburt.49

Entscheidend ist nun, dass die Präposition „durch“ (δι+) mit dem
anschließenden Begriff des Kindergebärens (δι+ τ$ς τεκνγν�ας)
recht verstanden wird.50 Paulus nimmt bei dieser Formulierung aber-
mals Bezug auf Genesis 3 und hier nun auf das Gericht und die Strafe
Gottes über Eva, die aufgrund ihrer Sünde fortan „unter Schmerzen“
ihre Kinder gebären soll (1Mo 3,16). Da diese Strafe Gottes nach wie
vor eine empirische Realität bei jeder Geburt ist, wehrt Paulus an die-
ser Stelle aber dem möglicherweise im Anschluss an Vers 14 nahelie-
genden Missverständnis, dass die Frau überhaupt nicht gerettet wer-
den könnte. Sie wird vielmehr gerettet werden „durch das Kinderge-
bären hindurch“,51 das heißt trotz der schmerzhaften Gerichtserfah-
rung bei einer Geburt, die an das verlorene Paradies erinnert, kann sie
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52 Für das Verständnis von Vers 15b ist wichtig, dass das Subjekt von Vers 15a „sie
wird gerettet“ die Frau im Singular ist, der jedoch im generischen Sinn verstanden
werden muss. Die Verwendung des generischen Singulars knüpft an denselben Nu-
merusgebrauch in den Versen 11-14 an. Das Subjekt des Plurals in Vers 15b „wenn
sie bleiben“ (�#ν µε�νωσιν) sind abermals die Frauen, womit Paulus wieder zum
Plural der Vers 9f zurückkehrt (so auch Bürki, 1Tim, S. 227). Der sich in den deut-
schen Übersetzungen nahelegende Bezug auf Kinder ist vom griechischen Text her
ausgeschlossen, weil dort der Begriff „Kinder“ gar nicht auftaucht, sondern ledig-
lich der Begriff „das Kindergebären“ (τεκνγν�α) im Singular. Dieser Wechsel
vom Singular zum Plural ist im Rahmen eines semitischen Sprachstils, der bei Pau-
lus manchmal erkennbar ist, nicht ungewöhnlich.

53 Siehe auch Roloff, 1Tim, S. 141f: „Man wird der Aussage von V15 nur gerecht,
wenn man erstens ihren Bezug auf Gen 3 beachtet und wenn man zweitens das an-
tithetische Gegenüber von spezifischem Verhängnis für die Frau und spezifischer
Rettungsmöglichkeit aus eben diesem Verhängnis erkennt. Nach Gen 3,16 markiert
das Gebärenmüssen unter Schmerzen die Strafe, die der Frau für ihre Verführbar-
keit auferlegt ist. Hier knüpft die vorliegende Aussage an, wobei sie möglicherwei-
se den Gedanken voraussetzt, dass diese Strafe eben jenen sexuellen Bereich be-
trifft, der auch bei der Verführung Evas eine Rolle gespielt hatte: Das Gebärenmüs-
sen unter Schmerzen ist das der Frau auferlegte bleibende Verhängnis – aber dieses
Verhängnis kann ihr nicht den Zugang zum Heil endgültig verbauen. Es ist für sie
eine zusätzliche Last, und es impliziert zugleich ihre untergeordnete Stellung ge-
genüber dem Mann, der von solchem spezifischem Fluch frei ist. Aber sofern sie im
Glauben steht, ist für sie der Weg zur Rettung in gleicher Weise offen wie für den
Mann. Das Kindergebären ist nicht selbst als Heilsmittel oder Heilsweg verstanden,
sondern als Geschehen, durch das hindurch der Weg der Frau zur Rettung führt, das
aber andererseits die Rettung für sie nicht verstellen kann.“

dennoch dieses Paradies wiedergewinnen, freilich unter der Bedin-
gung, dass sie (die Frauen)52 im Glauben, in der Liebe und in der Hei-
ligung bleiben (V. 15b).53

4.9 Zusammenfassung

Unter dem Leitmotiv „Geschlechtsspezifische Gefahren für den
christlichen Gottesdienst“ spricht Paulus zunächst das Problem des
Gebets in unversöhnlicher Haltung bei Männern an (V. 8). Anschlie-
ßend kommt er auf die Fragwürdigkeit von übertrieben luxuriöser und
erotisch aufreizender Kleidung und Schmuck bei Frauen zu sprechen,
was soziale und sexuelle Spannungen provoziert (V. 9f). Endlich geht
Paulus auf das Thema des Lernens und Lehrens von Frauen ein. Wäh-
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54 Es handelt sich bei den Versen 13f um ein Beispiel für eine jüdische Exegese, die
von Paulus sachgemäß durchgeführt wird, die von uns aber in dieser Weise nicht
einfach nachvollzogen werden kann. Dennoch bilden die mit jüdischen Ausle-
gungsgrundsätzen formulierten Sätze eine verbindliche Basis für unseren Glauben
und damit auch für unsere Schriftauslegung.

rend er das Lernen in angemessener Haltung ausdrücklich erlaubt, ja
sogar fordert (V. 11), verbietet er sowohl das Lehren als auch die
„Ausübung von Autorität“ von Frauen gegenüber Männern im Rah-
men der Gemeinde ausdrücklich (V. 12). Er begründet dieses Verbot
zum einen schöpfungstheologisch mit dem Erstgeschaffensein des
Mannes (V. 13) und zum anderen mit dem Hinweis auf den Sünden-
fall, wonach die Schlange die Frau und nicht den Mann versucht hat,
was durch die von Gott geordnete Hauptstellung des Mannes eigent-
lich hätte verhindert werden sollen (V. 14).54 Das im Judentum nahe-
liegende Missverständnis einer grundlegenden Verdammung der Frau
(vgl. oben Abschnitt 2) wird von Paulus jedoch sofort korrigiert mit
dem Hinweis, dass die Frau selbstverständlich gerettet wird, auch
wenn sie nach wie vor bei der Geburt die Symptome des göttlichen
Fluches zu erleiden hat (V. 15).

Zusammen genommen ergibt sich damit für 1. Timotheus 2,8-15
ein relativ klarer Sinn. Relativ deshalb, weil wir nicht mit allerletzter
Sicherheit klären können, wie die hier entscheidenden Begriffe
διδ+σκειν und α �υθεντε-ιν verstanden werden müssen. Trotz dieser
Unschärfe wage ich dennoch zu sagen, dass der Eindruck der Unklar-
heit nicht auf der Textebene, sondern in der modernen Verständnis-
ebene begründet ist. Spannungsvoll ist der Text nicht in sich und auch
nicht in seinem historischen Kontext, sondern lediglich in Bezug auf
unser heutiges Denken und Rollenverständnis. 

Liest man 1. Timotheus 2,8-15 im Licht der dargestellten Ausle-
gung, kann man auch nicht von einer „singulären“ (einzigartigen)
Aussage im Neuen Testament sprechen. Vielmehr finden sich in 
1. Korinther 14,34f; Epheser 5,21-33 und 1. Petrus 3,3-6 ganz analoge
Äußerungen, die im Falle des 1. Petrusbriefes auch noch von einem
zweiten, von Paulus unabhängigen Autor stammen.
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5. Abschließende Thesen

1. Im Neuen Testament vollzieht sich eine große Aufwertung der
Frau im Blick auf ihre Wertschätzung und ihre soteriologische Gleich-
stellung und auch in Bezug auf die Bedeutung ihrer besonderen Bega-
bung und Beauftragung.

2. Die Frau empfängt im Neuen Testament einen sehr weitreichen-
den Dienstauftrag, der auch die prophetische Rede, das heißt die ak-
tualisierende Auslegung des Wortes Gottes, betont ein- und nicht aus-
schließt. Diese Verkündigungsform hat meines Erachtens ihre nächste
Entsprechung in unserer heutigen Predigt, also einer Verkündigung,
die auf der Grundlage des gegebenen Neuen Testaments und im Rah-
men des christlichen Bekenntnisses ein Wort in die gegenwärtige Si-
tuation der Gemeinde hinein auslegt.

3. Dem Dienst der Frau ist im Neuen Testament jedoch auch eine
Grenze gesetzt, die sich meines Erachtens nicht nur zeitgeschichtlich
und damit auch zeitbedingt erklären lässt, sondern einen grundsätzli-
chen Charakter hat. Diese Begrenzung besteht nach meinem Dafür-
halten bei der Entwicklung und Verbreitung verbindlicher Lehrgrund-
lagen für die Gemeinde. Diese Aufgabe war für die frühchristlichen
Gemeinden in einer Epoche, die noch kein fertiges Neues Testament
kannte, von immenser Bedeutung. Diese Aufgabe ist jedoch auch für
die Gemeinde Jesu in der Gegenwart noch nicht bedeutungslos ge-
worden. Ich habe das oben ausgeführt. Ferner geht es auch um eine
Zuordnung der Geschlechter, die nicht von einer Herrschaft der Frau
über den Mann geprägt sein soll, was durch die von mir beschriebene
Lehrtätigkeit gegeben wäre.

4. Die paulinische Begründung für diese Begrenzung gründet nicht
auf irgendwelchen empirisch beweisbaren Defiziten der Frau, sondern
in ihrem schöpfungstheologisch und hamartiologisch begründeten
Seinszustand. Weiter kommen wir an dieser Stelle nicht und weiter
können wir wohl auch nicht kommen.  

5. Die praktisch-theologischen Probleme im Umgang mit dieser
apostolischen Weisung ergeben sich auch aus der unterschiedlichen
Ämterstruktur in unseren heutigen Gemeinden verglichen mit der frü-
hen Christenheit. 
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Mit der Professionalisierung des pastoralen Dienstes entwickelte sich
ein dominierendes Amt in der Gemeinde, das die neutestamentliche
Ämtervielfalt mehr und mehr in Vergessenheit treten ließ. Von daher
ist die Problematik „Pastorinnen in Freien evangelischen Gemein-
den?“ auch ein Problem unserer Ämterarmut. Die Frage, ob eine Frau
dieses eine nach wie vor dominierende Pastorenamt ausfüllen kann
oder nicht, ist eigentlich eine Engführung.
Wir stehen im Rahmen der Liebenzeller Mission und der mit ihr ver-
bundenen Gemeinschaftsverbände aktuell vor einer ganz ähnlichen
Fragestellung wie der Bund Freier evangelischer Gemeinden. Auch
wir ringen mit den theologischen und praktischen Schwierigkeiten.
Die praktisch-theologische Lösung, die wir im Moment verfolgen, ist
die Einführung eines Verkündigungsamtes für Frauen, während aber
die „pastorale Hauptverantwortung“ in einer Gemeinschaft oder ei-
nem Gemeinschaftsbezirk in den Händen eines Mannes liegt. Ich will
deutlich sagen, dass das nicht die Lösung aller Fragen und erst recht
nicht die Lösung aller Probleme ist. Es handelt sich schlicht um einen
Versuch, den von uns als biblisch und theologisch sachgemäß angese-
henen Weg auf die gegenwärtige Wirklichkeit unserer Gemeinschaf-
ten zu übertragen und dabei die Begabungen von Frauen, auf die wir
nicht verzichten können und wollen, im biblisch weitestgehenden
Umfang fruchtbar werden zu lassen.

6. Schluss

Ich möchte mit einer persönlichen Schlussbemerkung schließen: Wir
hatten in meiner zehnjährigen Dienstzeit als Studienassistent und Stu-
dienleiter im Albrecht-Bengel-Haus immer wieder Diskussionen über
dieses Thema. Und in einer dieser Diskussionen sagte ich einmal,
dass es mir eigentlich viel lieber wäre, wenn diese hier zur Debatte
stehenden paulinischen Äußerungen nicht ins Neue Testament ge-
kommen wären. Der gute Paulus hätte uns damit viele Schwierigkei-
ten erspart.
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Auf allseitiges zustimmendes Nicken meiner Kollegen erwiderte
dann aber mein Kollege und Freund Prof. Dr. Eberhard Hahn, dass wir
es in der Heiligen Schrift mit einem heilsamen Wort zu tun haben. Wir
haben es nicht immer mit einem unmittelbar plausiblen, aber doch im-
mer mit einem heilsamen Wort zu tun, das uns auf einem heilsamen
Weg führen möchte.  
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Zum Dienst von Frauen im Neuen Testament

Wilfrid Haubeck

1. Zum Anlass dieses Themas 

Dass die Theologische Woche der Pastoren im Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden sich im Jahr 2008 mit dem Thema „Pastorinnen in
Freien evangelischen Gemeinden?“ beschäftigte, hatte einen konkre-
ten Anlass. Bereits beim Bundestag der Freien evangelischen Ge-
meinden 2007 in Bonn wurde über diese Frage gesprochen. Im Bun-
destag im September 2008 soll dazu eine Entscheidung getroffen wer-
den. 

Es gibt in unseren Gemeinden unterschiedliche Auffassungen zu
den Fragen, ob Frauen in der Gemeindeleitung mitarbeiten können
oder sollen und ob es in unserem Bund in Zukunft Frauen als Pasto-
rinnen geben soll. Die Bundesleitung hat 2000 eine Stellungnahme
„Frauen in der Gemeindeleitung“ herausgegeben. Außerdem hat sie
2007 eine Vorlage für den Bundestag herausgegeben: „Dienst von
Frauen als Pastorinnen in Freien evangelischen Gemeinden“. Beide
Stellungnahmen sind als Anhang in diesem Band abgedruckt.

In manchen Gemeinden ist es kein Problem, dass Frauen verkündi-
gen, wohl aber, dass sie in der Leitung mitarbeiten. In anderen ist es
genau umgekehrt: Sie können zwar in der Gemeindeleitung sein, aber
nicht von der Kanzel verkündigen. Es gibt Gemeinden, in denen bei-
des möglich ist, bzw. solche, in denen beides zurzeit undenkbar ist.
Schließlich gibt es Gemeinden, die gerne eine Pastorin berufen wür-
den, für andere ist dies völlig ausgeschlossen. Ein sehr buntes Bild,
wie ja überhaupt Freie evangelische Gemeinden recht unterschiedlich
aussehen können. Der Bund ist bunt.

In den letzten Jahren wird die Frage, in welcher Weise Frauen in
der Gemeinde mitarbeiten können, verstärkt gestellt und diskutiert.
Dass diese Fragen auf der Tagesordnung stehen, hängt sicher mit der
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1 1Tim 5,17: Die Ältesten, die gut leiten, sind doppelter Anerkennung wert, besonders
die, die sich mit ganzer Kraft in der Verkündigung und Lehre einsetzen. Luther über-
setzt mit „zwiefacher Ehre wert sein“. Der griechische Begriff (διπλ-η τιµ( – diplä
timä) hat eine zweifache Bedeutung, nämlich „Ehre, Anerkennung“ und „Lohn, Ho-
norar“. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt daher mit vielen Auslegern „sie haben
doppelten Lohn verdient“. Wahrscheinlich ist hier mit dem „doppelten“ beides ge-
meint: Anerkennung und Bezahlung. Dafür spricht die Fortsetzung in Vers 18, dass
ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Wenn diese Auslegung zutrifft – und dafür
spricht vieles –, haben wir hier einen Beleg, dass Älteste, die mit der Leitung beauf-
tragt sind und sich dabei in besonderer Weise in der Verkündigung einsetzen, dafür
eine Bezahlung erhalten. Ob diese bereits für den Lebensunterhalt ausreichte, es sich
also um hauptamtlich tätige Gemeindeleiter handelte, lässt sich nicht eindeutig sa-
gen. Aber es ist wohl ein Übergangsstadium dahin (Jürgen Roloff, Der erste Brief an
Timotheus, EKK 15, Neukirchen-Vluyn 1988, S. 308f).

2 Timotheus und Titus sind offenkundig mit der Leitung von Gemeinden betraut. Sie
verkündigen das Evangelium und lehren das Wort Gottes. Anders als Paulus schei-
nen sie daneben keinem anderen Beruf nachgegangen zu sein, sondern haben ihren
Lebensunterhalt von den Gemeinden erhalten. Das galt zwar auch schon für die
Apostel, obwohl Paulus von diesem Recht keinen Gebrauch machte. Doch hatten die
Apostel insofern eine besondere Stellung, als nur sie in der Anfangszeit die Worte

veränderten Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft zusam-
men. Das kann zwar nicht den entscheidenden Ausschlag für die Ant-
wort geben. Aber die Frage sollten wir schon aufnehmen. Das ist kei-
ne Anpassung an die Gesellschaft. Es kann auch sein, dass wir uns in
der Vergangenheit an früheren gesellschaftlichen Verhältnissen orien-
tiert haben. Wir können uns deshalb weder mit traditionellen noch mit
dem Zeitgeist angepassten Antworten zufrieden geben. Entscheidend
für die Antwort ist vielmehr, was die Bibel zu dieser Frage sagt, denn
sie soll Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in der Gemeinde
sein. Es kommt darauf an, sich von ihr korrigieren zu lassen in den
Anschauungen, die wir mitbringen. Das gilt generell für unser Hören
auf die Bibel, und das gilt auch für diese Frage.

Wenn ich im Folgenden wenig von der Pastorin rede, hängt dies da-
mit zusammen, dass wir das Amt des Pastors so nicht im Neuen Testa-
ment finden. Es gibt in den Pastoralbriefen an zwei Stellen erste An-
sätze zu einem vollzeitlichen Dienst, der mit der Gemeindeleitung
und der Verkündigung des Wortes Gottes verbunden ist. Das ist zum
einen die Stelle 1. Timotheus 5, 171 und zum anderen die Aufgabe, die
Timotheus und Titus selbst wahrgenommen haben2. Da zeigt sich ein
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und Taten Jesu, den Inhalt des Evangeliums, weitergeben konnten, um das Funda-
ment für die Gemeinde Jesu Christi zu legen (vgl. Eph 2,20). Das trifft für Pastoren
heute so nicht zu. Deshalb kann ich den Pastor nicht vom Apostelamt her verstehen.
Dagegen scheint die Aufgabe von Timotheus und Titus als Gemeindeleiter und Ver-
kündiger der Aufgabe von Pastoren heute eher zu entsprechen.

3 In 1. Timotheus 3,11 ist in den Übersetzungen häufig die Rede von den Frauen der
Diakone: „Ebenso sollen ihre Frauen ehrbar sein“. Doch das besitzanzeigende Für-
wort „ihre“ steht nicht im griechischen Text, und der Zusammenhang legt nahe, hier
an weibliche Diakone zu denken; vgl. dazu die ausführliche Begründung bei Roloff,
Der erste Brief an Timotheus, S. 164f, und bei James B. Hurley, Frauen im geistli-
chen Dienst; in: Shirley Lees (Hrsg.), Gleichwertig oder gleichberechtigt. Die Rolle
der Frau, Marburg 1991, S. 121-142, S. 139f.

Übergangsstadium zum hauptamtlich tätigen Gemeindeleiter. Nach
der weitgehenden Überzeugung in Freien evangelischen Gemeinden
ist der Pastorendienst neutestamentlich vor allem vom Ältestendienst
abgeleitet.

Im Zentrum meines Aufsatzes wird – wie bei Volker Gäckle – 1. Timo-
theus 2,8-15 stehen. Dieses Wort ist im Blick auf den Dienst von Frau-
en am stärksten umstritten und wird unterschiedlich verstanden. Es ist
jedoch wichtig, diese Stelle in den Zusammenhang des Neuen Testa-
ments einzuordnen. Ich frage deshalb zunächst nach Worten, in denen
vom Dienst der Frau die Rede ist, und ziehe zum Schluss daraus Fol-
gerungen für den Dienst von Frauen in Leitung und Verkündigung.

2. Zum Dienst der Frau in der Gemeinde

2.1 Frauen in Römer 16 

Geht man von den in den paulinischen Briefen namentlich genannten
Mitarbeitern aus, zeigt sich, dass ein Viertel von ihnen Frauen waren.
Allein im 16. Kapitel des Römerbriefs werden acht Frauen nament-
lich genannt. Auf drei von ihnen gehe ich ein.

Zunächst wird Phoebe als Diakon der Gemeinde von Kenchräa ge-
nannt (Röm 16,1f); sie wird nicht Diakonisse genannt, sondern mit
der maskulinen Form des Amtes (δι+κνς – diakonos) bezeichnet.3
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4 Dies bestreitet Werner Neuer; er meint, dass man über die Aufgaben des „Diakonis-
senamtes“ – in Römer 16 ist jedoch vom Diakon die Rede, während es die feminine
Form Diakonisse im Neuen Testament gar nicht gibt; sie ist erst seit dem 4. Jahr-
hundert belegt (Roloff, Der erste Brief an Timotheus, S. 165) – nur Vermutungen an-
stellen könne. Er „weiß“ dann aber – woher eigentlich? – doch: „Sicher ist, dass es
nichts mit öffentlicher Wortverkündigung, Lehre oder Gemeindeleitung zu tun hat-
te“ (Werner Neuer, Mann und Frau in christlicher Sicht, Gießen 41988, S. 112).
Nach Neuer soll 1. Timotheus 5,3-16 vom „Diakonat von ,beamteten‘ Witwen“ spre-
chen; aber der Begriff Diakon taucht dort überhaupt nicht auf.

5 Dies wird durch ihre weitere Bezeichnung unterstützt, denn der griechische Begriff
πρστ+τις (prostatis – Beschützer, Beistand) kann in seiner maskulinen Form den
Leiter eines Vereins oder einer Gemeinschaft bezeichnen. In diesem amtlichen Sinn
ist der Begriff in Römer 16,2 nicht gebraucht, sondern es ist eher von der allgemei-
neren Bedeutung Beschützer, Beistand – etwa in Rechtsstreitigkeiten – auszugehen;
vgl. EWNT III, Sp. 426.

6 Urbanus (Röm 16,9), Epaphroditus (Phil 2,25), Aristarchus und Jesus, genannt Ju-
stus (Kol 4,10f: Mitarbeiter an der Königsherrschaft Gottes); Philemon (Phlm 1);
Aristarchus, Demas, Lukas (Phlm 24). Vgl. dazu Irene Hahn, Priska und Aquila –
ein herausragendes Mitarbeiterpaar; in: Cornelia Mack/Friedhilde Stricker (Hrsg.),
Begabt & Beauftragt. Frausein nach biblischen Vorbildern, Holzgerlingen 2000,
S. 314-324, S. 320.

7 Kol 4,10f; Phlm 24.
8 Röm 16,21; 1. Thess 3,2: Mitarbeiter am Evangelium von Christus.
9 2Kor 8,23.

Fragt man nach den Aufgaben eines Diakons, sagt uns das Neue Te-
stament leider nur wenig dazu. In Philipper 1,1 nennt Paulus als
Adressaten des Briefes die Heiligen in Philippi mit den Vorstehern
(�επ�σκπι – episkopoi) und Diakonen. Das lässt darauf schließen,
dass die Vorsteher und Diakone gemeinsam die Gemeinde leiteten.4

Dies wird bestätigt durch die Anforderungen, die Paulus in 1. Timo-
theus 3,8-13 an die Diakone stellt; sie sind denen der Vorsteher ver-
gleichbar. Apostelgeschichte 6 darf man zur Bestimmung der Aufga-
ben der Diakone nicht heranziehen, da dort nicht von Diakonen, son-
dern von – auch im Judentum bekannten – Almosenverteilern die Re-
de ist. Phoebe hat also in Kenchräa eine verantwortliche und maßgeb-
liche Aufgabe in der Gemeinde wahrgenommen.5

Die zweite Frau ist Prisca, die zusammen mit ihrem Mann Aquila
als Mitarbeiter des Paulus bezeichnet wird (Röm 16,3-5). Als seine
Mitarbeiter (συνεργ%ς – synergos) bezeichnet Paulus neben man-
chen anderen6 beispielsweise Markus7, Timotheus8 und Titus9. Dies
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10 Vgl. I. Howard Marshall, Die Rolle der Frau in der Gemeinde, in: Lees (Hrsg.),
Gleichwertig oder gleichberechtigt, S. 178-198, S. 185.

11 Nun fällt auf, dass Prisca meistens vor ihrem Mann Aquila genannt wird (Apg
18,18.26; Röm 16,3; 2Tim 4,19; Aquila wird zuerst genannt in Apg 18,2 und 1Kor
16,19), was für die damalige Zeit – anders als heute, wo man aus Höflichkeit die
Frau zuerst anredet – völlig unüblich ist. Die einleuchtendste Erklärung ist, dass
Prisca hinsichtlich der Mitarbeit in der Gemeinde gegenüber ihrem Mann hervor-
ragte; vgl. Erhard Gerstenberger/Wolfgang Schrage, Frau und Mann, Stuttgart
1980, S. 134.

12 Anders zum Beispiel die Gute Nachricht Bibel und die Neue Genfer Übersetzung.
13 Vgl. Peter Stuhlmacher, Der Brief an die Römer, NTD 6, Göttingen 141989, S. 219;

U.-K. Klipsch, Die Apostelin Junia. Das exegetische Problem in Röm 16,7 im Licht
von Nestle-Aland und der sahidischen Überlieferung, NTS 42, 1996, S. 477; Schra-
ge, Frau und Mann, S. 133; Marshall, Die Rolle der Frau in der Gemeinde, S. 186.

zeigt, dass es bei einem Mitarbeiter (συνεργ%ς – synergos) nicht um
Hilfsdienste, sondern um verantwortliche Mitarbeiterschaft geht.
Diese schließt die missionarische Wortverkündigung ein.10 Das lässt
in Bezug auf das Ehepaar Aquila und Priszilla auch die Apostelge-
schichte erkennen. Dort heißt es, dass beide Eheleute Apollos den
Weg Gottes genauer auslegten (Apg 18,26). Nach Apostelgeschichte
18,18-21 predigte Paulus nur kurz in Ephesus und reiste dann weiter
nach Antiochien. Er ließ aber Prisca und Aquila dort zurück, wohl
um die zu betreuen, die in Ephesus zum Glauben gekommen waren.
In ihrem Haus in Ephesus traf sich eine Hausgemeinde (Röm 16,5;
1Kor 16,19), die sie wahrscheinlich leiteten.11 Eindeutig wird ge-
sagt, dass das Ehepaar gemeinsam lehrte.

Die dritte Frau, auf die ich eingehen möchte, nämlich Junia, wird
in den Übersetzungen meistens zu einem Mann gemacht.12 Der Name,
der in Römer 16,7 im Akkusativ steht (�Ιυν�αν – Junian von fem.
�Ιυνια – Junia bzw. �Ιυνι:ν – Junian von mask. �Ιυνι:ς – Junias),
kann der Männername Junias oder der Frauenname Junia sein. Beide
Formen unterscheiden sich im Akkusativ nur durch den Akzent. Wie
können wir zu einer Entscheidung kommen? Erstens lässt sich fest-
stellen: Der Männername Junias ist in dieser Zeit nicht belegt, wohl
aber der Frauenname Junia.13 Zweitens: Alle Textzeugen – soweit sie
einen Akzent haben oder sich aus der Übersetzung eine Unterschei-
dung ergibt – haben den Frauennamen Junia.14 Drittens ist man bis
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14 Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart 271993 hat in den neueren
Drucken – anders als im ersten Druck – die feminine Form als Textlesart. Diese
wird von zum Teil guten Handschriften für die feminine Form (B2 D2 Ψvid L 33
1739 1881 etlichen weiteren Minuskeln und dem Mehrheitstext) bezeugt; dazu
kommt nach Klipsch noch die sahidische Überlieferung (Klipsch, Die Apostelin Ju-
nia, S. 477f). Für die maskuline Form sind keine Textzeugen angegeben – die in der
4. Aufl. des Greek NT für die maskuline Form angegebenen Textzeugen haben kei-
nen Akzent, sodass sich nicht feststellen lässt, wie sie den Namen verstanden ha-
ben; die ältesten und besten Handschriften (Majuskeln) haben bekanntlich keine
Akzente.

15 Vgl. zu den griechischen Kirchenvätern Schrage, Frau und Mann, S. 133.
16 Da Paulus etwa zwei Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferweckung zum Glauben

kam, können Andronikus und Junia bereits zu Lebzeiten Jesu zum Glauben an ihn
gekommen sein.

17 Die Übersetzung, dass sie bei den Aposteln in hohem Ansehen standen, ist sprach-
lich zwar möglich, aber doch unwahrscheinlich. �ν (en – in, unter) wird in diesem
Sinn nur selten gebraucht; eher wäre παρ+ (para – von, vonseiten; bei) mit Genitiv
oder Dativ zu erwarten; vgl. Marshall, Die Rolle der Frau in der Gemeinde,
S. 186.

18 In 1. Korinther 15,5 spricht Paulus von allen Aposteln, die über den Kreis der Zwölf
hinausgehen. Daneben ist in 2. Korinther 8,23 und Philipper 2,25 von Aposteln
bzw. Abgesandten der Gemeinden die Rede.

19 Homilie 31 der Römerbriefhomilie, zitiert nach Schrage, Frau und Mann, S. 133.

zum Mittelalter vom Frauennamen Junia ausgegangen. Das alles
spricht eindeutig dafür, dass hier der Frauenname Junia gemeint ist.15

Der Vers 7 lautet dann: „Grüßt Andronikus und Junia, meine Volks-
genossen und Mitgefangenen, die unter den Aposteln eine hervorra-
gende Stellung einnehmen und die auch eher in Christus waren als
ich.“16 Vermutlich handelte es sich um ein Ehepaar wie Aquila und
Prisca. Beide werden von Paulus als hochangesehene Apostel be-
zeichnet.17 Dabei ist zu berücksichtigen, dass als Apostel nicht nur die
Zwölf bezeichnet wurden.18 Es ist festzuhalten, dass hier eine Frau als
Apostel bezeichnet wird. Dass diese Stelle so zu verstehen ist, zeigt
beispielsweise die Aussage des Kirchenvaters Johannes Chrysosto-
mus (um 350-407 n.Chr.): „Wie groß muss doch die Weisheit dieser
Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden
wurde.“19 Zur Aufgabe des Apostels gehört die Wortverkündigung: Er
ist der mit einer Botschaft Gesandte.
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20 Dass Paulus erwartet, dass die Frauen beim öffentlichen Beten und Reden in der
Gemeinde ihr Haupt durch einen Schleier verhüllen, ist durch die jüdische Sitte der
Verschleierung begründet, während dies in Griechenland nicht üblich war; vgl. da-
zu ausführlicher Gerhard Hörster, Frauen auf der Kanzel – Frauen in der Gemeinde-
leitung?, Gärtner-Forum Nr. 16, Witten 1985, S. 4f; Marshall, Die Rolle der Frau in
der Gemeinde, S. 188f.

21 Obwohl die meisten deutschen Übersetzungen – auch Kurt Aland in der 27. Aufla-
ge des Novum Testamentum Graece – Vers 33b zu Vers 34 ziehen, kann man über-
legen, ob Vers 33b nicht Vers 31 fortsetzt, während die Verse 32f grammatisch ei-
nen Einschub darstellen (so Klyne R. Snodgrass, Paul and Women, The Covenant
Quarterly 34, Nr. 4, 1976, S. 319, S. 9).

22 Manche meinen, in 1. Korinther 11 gehe es um Hauskreise, in 1. Korinther 14 dage-
gen um die öffentliche Gemeindeversammlung (so etwa Neuer, Mann und Frau in
christlicher Sicht, S. 109). Doch in 1. Korinther 11 gibt es keinen Hinweis darauf,
dass dort von Hauskreisen die Rede ist. Andere meinen, dass 1. Korinther 11 vom
nichtöffentlichen Teil des Gottesdienstes, der das Herrnmahl einschließt, handele,
während 1. Korinther 14 sich auf den öffentlichen Teil des Gottesdienstes beziehe

2.2 Beteiligung von Frauen im Gottesdienst von Korinth

In 1. Korinther 11,2-16 wird von Paulus selbstverständlich vorausge-
setzt, dass Frauen im Gottesdienst öffentlich beten und prophetisch
reden (V. 5). Prophetische Rede meint nicht nur die Vorhersage von
zukünftigen Dingen, sondern auch eine aufdeckende, seelsorgliche
Verkündigung, eine Deutung der Situation in Gemeinde und Welt
durch Auslegung des Wortes Gottes (vgl. 1Kor 14,24f). Zur propheti-
schen Rede ist bevollmächtigt, wen Gott durch seinen Geist dazu be-
gabt hat (Röm 12; 1Kor 12). Entscheidend dafür, ob jemand in der
Gemeinde prophetisch reden darf, sind also nicht seine Herkunft, sei-
ne soziale Stellung oder sein Geschlecht (vgl. Gal 3,28), sondern pro-
phetisch reden kann, wem Gott eine Gnadengabe dazu verliehen hat,
wen er dazu beauftragt. Diese prophetische Verkündigung geschah in
der korinthischen Gemeinde durch Männer und Frauen (vgl. Apg
21,9).20

Dazu steht in Spannung, dass Paulus in 1. Korinther 14,3421 den
Frauen gebietet, in der Gemeindeversammlung zu schweigen. Im
Zusammenhang geht es um die Ordnung im Gottesdienst, um Zun-
genrede und prophetisches Reden, das in einer bestimmten Weise
geschehen soll. Es stellt sich die Frage, wie dies mit 1. Korinther
11,5 zusammenpasst.22 Frauen reden öffentlich prophetisch im Got-
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(vgl. zur Auseinandersetzung damit Snodgrass, Paul and Women, S. 8). Zwar gibt
es Belege dafür, dass die Gemeinden in späteren Jahrhunderten eine solche Teilung
des Gottesdienstes vornahmen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass dies auch
für das 1. Jahrhundert gilt. Andere halten die Verse 33b-36 für einen späteren Ein-
schub eines Abschreibers, weil sie diese Verse für einen Gegensatz zu 1. Korinther
11 halten, der sich mit den sonstigen Aussagen von Paulus nicht vertrage (so Susan-
ne Heine, Frauen der frühen Christenheit, Göttingen 31990, S. 148). Doch alle
Handschriften enthalten diese Verse; bei einigen stehen die Verse 34f allerdings
erst nach Vers 40. Die Annahme, dass die Verse einen späteren Einschub eines Ab-
schreibers darstellen, ist deshalb unwahrscheinlich (vgl. dazu noch Friedrich Lang,
Die Briefe an die Korinther, NTD 7, Göttingen 161986, S. 200; Hörster, Frauen auf
der Kanzel, S. 5f; Marshall, Die Rolle der Frau in der Gemeinde, S. 191f).

23 Heinz-Werner Neudorfer, Wie sich die Frauen im Gottesdienst verhalten sollen 
(1. Kor 11,2-16); in: Mack/Stricker (Hrsg.), Begabt & Beauftragt, S. 344-358,
S. 354f.

24 Ich schließe mich hier Gerhard Hörster an (Frauen auf der Kanzel, S. 5f); vgl. dort
seine Begründung.

25 Howard Marshall beschreibt die seiner Ansicht nach vorliegende Situation wie folgt
(Die Rolle der Frau in der Gemeinde, S. 191): „Die Unordnung, der Paulus in Ko-
rinth Einhalt gebieten wollte, war vielleicht zum Teil auf die Aktivitäten der Frauen
zurückzuführen, und Paulus hielt es für richtig, ihnen Schweigen aufzuerlegen,
ebenso wie er unter bestimmten Umständen männliche Propheten zum Schweigen
auffordern konnte. Vielleicht war es ihm nicht recht, dass die Frauen miteinander
plauderten oder die Gemeindeversammlung auf andere Weise störten. Nach Vers
35 zu urteilen, stellten sie möglicherweise noch während des Gottesdienstes Fra-
gen, was ihre Männer als peinlich empfanden. Mit anderen Worten: Paulus geht hier
auf eine spezielle Situation ein; eine bestimmte Verhaltensweise wurde in einer Ge-
meinde, in der man an die Unterordnung der Frau glaubte, für ungehörig gehalten.“

26 Vgl. dazu Else Kähler, Die Frau in den paulinischen Briefen, Zürich 1960, S. 78f.

tesdienst – Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Ich gehe da-
von aus, dass Paulus weiß, was er an beiden Stellen schreibt und
dass er sich nicht widerspricht. Wie passen dann beide Aussagen zu-
sammen?

Es kann in 1. Korinther 14,34 nicht um ein absolutes Schweige-
gebot im Gottesdienst gehen;23 sonst dürften Frauen nicht öffentlich
prophetisch verkündigen. Es gibt auch keinen Hinweis auf eine be-
stimmte Form des Sprechens, etwa auf Lehren. Eine Lösung ist:
Wahrscheinlich verbietet Paulus in 1. Korinther 14,34 ein ungeordne-
tes störendes Dazwischenreden24, das von Frauen in der korinthischen
Gemeinde ausging25 und die gottesdienstliche Ordnung störte26. Pau-
lus wandte sich dagegen, wie er auch in Vers 28 und 30 Schweigen
gebot, wenn durch ein bestimmtes Reden im Gottesdienst die Ord-
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27 Aus Genesis 3,16 leiteten die Rabbinen die Unterordnung der Frau in der Synagoge
ab, aus Deuteronomium 22,16, dass sie nicht in der Synagoge reden dürfe (Lang,
Die Briefe an die Korinther, S. 199; Hermann L. Strack/Paul Billerbeck, Kommen-
tar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Band III, München 61975,
S. 467f).

28 Solche Rücksichtnahme des Apostels auf judenchristliche Glieder der Gemeinde
findet sich im 1. Korintherbrief auch hinsichtlich des Essens von „Götzenopfer-
fleisch“ (1Kor 8,1ff); aber auch das Schleiertragen in 1. Korinther 11,2ff ist wohl so
zu erklären. Vgl. dazu auch den Grundsatz von Paulus in 1. Korinther 9,20 (eigene
Übersetzung): „Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne;
denen, die unter dem Gesetz stehen, als ob ich unter dem Gesetz stände – obgleich
ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe –, damit ich die unter dem Gesetz Stehenden
gewinne.“ Vgl. dazu Friedhilde Stricker, Ordnung nur um der „Ordnung“ willen?
Friede zwischen Männern und Frauen in der Gemeinde; in: Mack/Stricker (Hrsg.),
Begabt & Beauftragt, S. 383-408, S. 402f.

29 Snodgrass, Paul and Women, S. 9f.
30 Snodgrass begründet diese Auffassung mit folgenden Argumenten: In Vers 31-33

geht es um Störungen bzw. Unordnung im Gottesdienst; Vers 35 deutet auf Fragen
während des Gottesdienstes; Vers 36 weist auf eine damit verbundene Überheb-
lichkeit und einen Missbrauch von Freiheit hin (Snodgrass, Paul and Women,
S. 10).

nung gestört und die Gemeinde nicht gefördert wurde. In den Versen
34f berief er sich dazu auf die Sitte in den Gemeinden und auf das Ge-
setz. Dabei konnte – wie wohl auch hier – unter Gesetz auch die dazu-
gehörige rabbinische Auslegung verstanden werden.27 Es spielten also
Rücksichten auf jüdische Mitglieder oder Besucher der Gemeinde ei-
ne Rolle.28 Sie waren ein öffentliches Reden von Frauen im Gottes-
dienst von der Synagoge her nicht gewohnt, geschweige denn ein un-
geordnetes, störendes Dazwischenreden von Frauen, die sich in den
Vordergrund spielten und damit möglicherweise sogar ihre Ehemän-
ner bloßstellten.

Andere Ausleger meinen, dass Frauen gestört haben, indem sie Fra-
gen mit ihren Männern – statt zu Hause – noch während des Gottes-
dienstes lautstark besprochen haben.29 Daher fordere Paulus sie auf,
ihre Männer zu Hause zu fragen.30 Auch bei diesem Verständnis wür-
de sich das den Frauen untersagte Reden nicht auf die öffentliche Ver-
kündigung bzw. prophetisches Reden beziehen.

Wahrscheinlich ist also: In 1. Korinther 14,34 geht es um Abwehr
von Störungen im Gottesdienst sowie möglicherweise um Rück-
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31 Vgl. Hörster, Frauen auf der Kanzel, S. 6. – Dagegen sprechen neben 1. Korinther
11,5 auch die angeführten Aussagen des Neuen Testaments, die die Verkündigung
des Evangeliums durch Frauen bezeugen. Wichtig erscheint mir, dass das ganze Ka-
pitel 14 unter der zentralen Weisung steht, dass alles dem Aufbau und dem Wachs-
tum der Gemeinde dienen soll (1Kor 14,4f.12.17.26).

32 Vgl. Snodgrass, Paul and Women, S. 4.

sichtnahme auf jüdische Mitglieder bzw. Besucher der Gemeinde.
Vielleicht spielte auch beides eine Rolle. Es geht jedenfalls nicht um
ein Verbot der öffentlichen Rede im Gottesdienst. Daher trägt diese
Stelle für unsere Frage, ob Frauen in der Gemeinde verkündigen
dürfen, wenig bei. Paulus untersagt hier nicht den Frauen für alle
Zeiten das öffentliche Reden und die Verkündigung in der Gemein-
de.31

2.3 Weitere Hinweise zum Dienst von Frauen 

Der Evangelist Philippus hatte vier Töchter, die prophetisch redeten
(Apg 21,9). Prophetisches Reden geschah, wie 1. Korinther 14 zeigt,
vornehmlich im Rahmen der gottesdienstlichen Gemeindeversamm-
lung. Dass Männer und Frauen prophetisch reden, ist nach Apostelge-
schichte 2,16ff die Erfüllung der Verheißung aus Joel 3. Seit Pfingsten
erfüllt Gott Männer und Frauen in gleicher Weise mit dem Heiligen
Geist. Deshalb empfangen sowohl Männer als auch Frauen die Gabe
des Geistes, durch die sie prophetisch reden können. Das ist ein Kenn-
zeichen der Heilszeit, die durch das Kommen Jesu Christi angebro-
chen ist. Dadurch hat sich die Rolle der Frau im Volk Gottes grund-
sätzlich gewandelt.32

Das wird auch deutlich, wenn Paulus in Galater 3,28 (eigene Über-
setzung) sagt: „Es gibt weder Juden noch Heiden, weder Sklaven
noch Freien, weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Chri-
stus Jesus.“ Manche meinen, dass sich dies nur auf die Stellung des
Menschen vor Gott bzw. auf das Heil bezieht. In dieser Hinsicht gebe
es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist sicher
richtig. Doch der Galaterbrief spricht auch und gerade über die Bezie-
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33 Im Textzusammenhang geht es darum, dass eine Gruppe von Judenchristen die Hei-
denchristen in Galatien dazu bringen wollte, zum Glauben etwas hinzuzufügen, da-
mit sie voll und ganz zum Volk Gottes gehörten. Nach dem Galaterbrief ging es den
in Galatien aufgetretenen Judenchristen nicht darum, dass die Heidenchristen das
ganze Gesetz erfüllen sollten. Vielmehr sollten sie einige Gebote beachten, die ge-
rade in heidnischer Umgebung sinnvoll wären: Sie sollten den Sabbat halten (Gal
4,10: Tage), was in den Zehn Geboten gefordert war. Sie sollten bei bestimmten
Speisen zwischen reinen und unreinen Nahrungsmitteln unterscheiden (Gal 2,11ff),
was im Wort Gottes geboten war. Die Beschneidung, die Israel von Gott als Zeichen
der Erwählung gegeben war, sollten sie an sich vollziehen lassen (Gal 5,2) und viel-
leicht noch einige der jüdischen Feste feiern (Gal 4,10). Dies wies Paulus in aller
Schärfe zurück: Wenn sie sich auf dieses „bisschen“ Gesetz einließen, wären sie
verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten (Gal 5,3). In Galater 3,26 betonte er, dass
die galatischen Christen durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes sind.
Deshalb gibt es in Christus die einst trennenden Unterschiede nicht mehr. Sie haben
für das Heil jede Bedeutung verloren. Vom Kontext her hätte es ausgereicht, wenn
Paulus gesagt hätte: Es gibt weder Juden noch Heiden, denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus. Nur um diesen Unterschied ging es bei dem Streit, ob die Beschnei-
dung für die Heidenchristen erforderlich war. Warum aber fährt Paulus fort: Es gibt
weder Juden noch Heiden, weder Sklaven noch Freien, weder Mann noch Frau,
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus? Jüdische Männer dankten beim Morgen-
gebet Gott dafür, dass er sie nicht zum Heiden, zur Frau und zum Unwissenden ge-
macht habe (tBer 7,18). Daneben gab es im rabbinischen Judentum Aussagen, in
denen die Frau im Hinblick auf die Erfüllung gewisser Gebote mit Sklaven und
Kindern auf eine Stufe gestellt wurde (Billerbeck, Kommentar III, S. 559.562). Im
Blick auf das Gottesverhältnis und die Stellung zum Gesetz gab es nach jüdischer
Überzeugung erhebliche Unterschiede. Während Frauen und Sklaven noch einen
menschlichen Herrn über sich hatten und insofern nur bedingt frei waren, um Gott
zu dienen und seine Gebote zu erfüllen, hatte der freie Mann nur einen Herrn über
sich, nämlich Gott, dem er deshalb mit ganzem Herzen dienen konnte (vgl. Biller-
beck, Kommentar III, S. 562). Im Gegensatz zu dieser jüdischen Auffassung sagt
Paulus hier ausdrücklich, dass in Christus diese Unterschiede durch den Glauben
aufgehoben sind. – Vgl. zum frühen Judentum: Wilfrid Haubeck, Zur Stellung der
Frau im frühen Judentum; in: Mack/Stricker (Hrsg.), Begabt & Beauftragt, S. 202-
209.

34 Vgl. Klyne R. Snodgrass, The Ordination of Women – Thirteen Years Later. Do We
Really Value the Ministry of Women?, The Covenant Quarterly 48, Nr. 3, S. 26-43,
S. 34f.

hungen zwischen Juden- und Heidenchristen.33 In der Gemeinde wird
die Unterscheidung zwischen Juden und Heiden grundsätzlich über-
wunden, nicht nur im Blick auf das Heil. Paulus zeigt in Galater 2,11-
14, dass die Absonderung der Judenchristen vom gemeinsamen Essen
mit Heidenchristen falsch war.34

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 52



53

35 Vgl. 1. Kor 7,22f (eigene Übersetzung): „Denn wer im Herrn als Sklave berufen
worden ist, der ist ein Freigelassener des Herrn; desgleichen, wer als Freier berufen
worden ist, der ist ein Sklave Christi. Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht Sklaven
von Menschen.“

Der Glaube wirkt sich also in der Beziehung zwischen Menschen
aus, und das besonders in der Gemeinde Jesu Christi. In ihr hat des-
halb die Rede von der Unterlegenheit oder Minderwertigkeit der Frau
gegenüber dem Mann keinen Raum mehr. Das hebt nicht die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede auf, so wie es auch die sozialen
Unterschiede zwischen Sklaven und Freien weiterhin gab. Allerdings
waren Freie in Gemeindeangelegenheiten den Sklaven nicht überge-
ordnet.35 In der Gemeinde galt deshalb das Wort eines Sklaven so viel
wie das eines Freien. Wesentlich ist, wozu Gott einen Menschen be-
auftragt, welche Gnadengabe er ihm gibt und wie groß seine Erkennt-
nis des Wortes Gottes ist. Wenn dies im Hinblick auf das Verhältnis
von Sklaven und Freien in der Gemeinde gilt, gilt es von Galater 3,28
her auch für das Verhältnis von Männern und Frauen. 

Im täglichen Miteinander haben die Sklaven ihren Herren – auch
den christlichen – weiter zu dienen und zu gehorchen. So spricht Pau-
lus auch von der Unterordnung der Frau unter ihren Mann in der Ehe
(Eph 5,21-33; Kol 3,18f; Tit 2,3-5; vgl. 1Kor 11,3-16; 1Petr 3,1-7). Er
bezieht das an allen Stellen aber nur auf die Ehe – wobei er in Epheser
5,21 quasi als Überschrift zur gegenseitigen Unterordnung von Mann
und Frau in der Ehe auffordert –, nicht jedoch auf die Beziehungen in
der Gemeinde. Älteste und Pastoren sind also nicht Haupt aller Frau-
en in der Gemeinde. Für die Beziehungen in der Gemeinde gilt viel-
mehr: Juden- und Heidenchrist stehen auf einer Stufe und sind einan-
der nicht untergeordnet. Ebenso sind Freie und Sklaven bzw. Männer
und Frauen einander in der Gemeinde nicht untergeordnet.

In Philipper 4,2f nennt Paulus zwei weitere Mitarbeiterinnen, Euo-
dia und Syntyche, die er zur Einigkeit ermahnt. Er sagt von ihnen,
dass sie mit ihm gemeinsam für das Evangelium gekämpft haben.
Diese Formulierung lässt erkennen, dass beide Frauen sich aktiv an
der Verkündigung des Evangeliums beteiligt haben.
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36 σω<ρσ�νη (sophrosynä): Besonnenheit, Selbstbeherrschung; Sittsamkeit.
37 Vgl. dazu Norbert Schmidt in einem Vortragsmanuskript „Ausbildung von Frauen“,

S. 4f.

3. Zum Verständnis von 1. Timotheus 2,8-15

Ich übersetze dieses Wort in 1. Timotheus 2,8-15 zunächst:

„(8) Ich will, dass überall (in den Gottesdiensten) die Männer reine
Hände zu Gott erheben, frei von Zorn und Streit. (9) Ebenso will
ich, dass die Frauen sich (im Gottesdienst) schmücken mit ehrbarer
Haltung, mit Schamgefühl und Anstand36 statt mit Aufsehen erre-
genden Frisuren, Goldschmuck, Perlen oder teuren Kleidern. 
(10) Gute Taten sollen ihre Zierde sein, wie es sich für Frauen ge-
hört, die fromm leben wollen. (11) Eine Frau lerne im Frieden, in
ganzer Unterordnung; (12) aber zu lehren gestatte ich einer Frau
nicht, auch nicht, über den Mann zu herrschen, sondern sie soll sich
ruhig verhalten. (13) Denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach
Eva. (14) Auch wurde nicht Adam verführt, sondern die Frau ließ
sich verführen und übertrat Gottes Gebot. (15) Aber sie wird geret-
tet werden durch das Gebären von Kindern, wenn sie in Besonnen-
heit festhält an Glaube, Liebe und Heiligung.“

Um dieses Wort richtig zu verstehen, gehe ich zunächst auf die Situa-
tion in Ephesus und das Anliegen des 1. Timotheusbriefs ein. Erst
dann wird deutlich, was Paulus mit seinem Wort der Gemeinde in
Ephesus sagen wollte.

3.1 Das Anliegen des 1. Timotheusbriefs 

Früher wurde der Brief oft als eine Art allgemeingültige Gemeinde-
ordnung gesehen. Wenn wir jedoch 1. Timotheus 1,3 ernst nehmen,
wird deutlich, dass es für den Brief einen bestimmten Anlass gegeben
hat und dass er in eine bestimmte Situation der Gemeinde hineinge-
schrieben wurde.37 Paulus sagt, dass er Timotheus in Ephesus gelas-
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38 Ob auch Älteste sich den Irrlehren zugewandt hatten, geht aus dem 1. Timotheus-
brief nicht eindeutig hervor. Auch wenn in 1. Timotheus 5,19f mit der Möglichkeit
gerechnet wird, dass Älteste sich verfehlen (vgl. Apg 20,29f), sagt Paulus, dass ge-
gen Älteste Klagen nur angenommen werden sollen, wenn mindestens zwei Zeugen
gegen die Ältesten aussagen. Das spricht eher gegen die Annahme, dass zu den Irr-
lehrern auch Älteste der Gemeinde gehörten.

39 Die Möglichkeit, dass die Irrlehrer Gnostiker oder Protognostiker waren, fassen ins
Auge: Richard und Catherine Clark Kroeger, Lehrverbot für Frauen? Was Paulus
wirklich meinte – eine Auseinandersetzung mit 1. Timotheus 2,11-15, Wuppertal
2004, S. 67, vgl. S. 58-60; vgl. Lorenz Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Erste Folge:
Kommentar zum ersten Timotheusbrief, HThK XI/2, Freiburg 1994, S. 94.

40 Vgl. Klaus Berger, Art. Gnosis/Gnostizismus I; in: TRE 13, S. 519-535, S. 526.

sen habe, um einigen, die Falsches lehren, entgegenzutreten. Diese
Irrlehrer kommen aus der Gemeinde und haben schon eine erhebliche
Anhängerschaft gefunden. Die Situation duldet keinen Aufschub, und
der Brief soll die Abwesenheit von Paulus überbrücken.38 Etwa ein
Viertel aller Verse der beiden Timotheusbriefe betrifft unmittelbar die
Auseinandersetzung mit den Irrlehrern.

Wenn wir versuchen, die Irrlehre näher zu bestimmen, sollten wir
vor allem von den beiden Timotheusbriefen ausgehen. Für schwierig
halte ich es dagegen, aus 1. Timotheus 6,20 zu schließen, die Irrlehrer
seien Gnostiker gewesen.39 Dort heißt es: „O Timotheus! Bewahre das
dir anvertraute Gut und wende dich ab von dem gottlosen leeren Gere-
de und den Antithesen/Streitereien der fälschlich sogenannten Er-
kenntnis (γν -ωσις – gnosis)“ (eigene Übersetzung). Meines Erachtens
ist historisch heute von Folgendem auszugehen:

1. Wir haben keine eindeutigen Beweise, dass es eine vorchristliche
Gnosis gegeben hat.40

2. Gnostische Systeme, über die uns schriftliche Quellen vorliegen,
hat es erst im 2. Jahrhundert n.Chr. gegeben. 
3. Die Gnosis speist sich vor allem aus folgenden Quellen: christli-
che, jüdisch-apokalyptische und jüdisch-weisheitliche Traditionen,
die mit Gedanken der hellenistischen Philosophie verbunden wur-
den. 

Daher können uns einzelne Gedanken im Neuen Testament begegnen,
die wir im 2. Jahrhundert in der Gnosis finden, denn die genannten
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41 Von einem Handeln gegen das Gewissen sprechen 1. Timotheus 1,5.19; 4,2; vgl da-
zu die positive Aufforderung an Timotheus in 1. Timotheus 1,18f.

42 Das Lehren der Irrlehrer wird bezeichnet als: eine andere (irrige) Lehre verbreiten
(,τερδιδασκαλ�ω – heterodidaskaleo; 1Tim 1,3; 6,3), leeres Gerede (µαται-
λγ�α – mataiologia; 1Tim 1,6), gottloses Geschwätz (���ηλς κεν<ων�α – be-
bälos kenophonia; 1Tim 6,20; 2Tim 2,16), Wortgefechte (λγµα��α – logoma-
chia; 1Tim 6,4; vgl. 2Tim 2,14) sowie Streitereien.

Quellen hat es natürlich schon vorher gegeben. Aber wir dürfen nicht
weitere Gedanken, die wir aus den späteren gnostischen Systemen
kennen, bei den Irrlehrern voraussetzen, gegen die Paulus sich in den
Timotheusbriefen wendet. Stattdessen sollten wir von den Aussagen
in den Briefen selbst ausgehen.

Dort wird gesagt, dass die Irrlehren sich auf Mythen, endlose Ge-
schlechtsregister und eine bestimmte Form der Gesetzesauslegung
gründen (1Tim 1,4.7f; 4,7; 2Tim 4,4). Sie behaupten, die Auferste-
hung sei schon geschehen (2Tim 2,18). Man solle nicht heiraten, und
man solle bestimmte Speisen meiden (1Tim 4,3f; vgl. 5,14). Darin
zeigt sich eine Abwertung der Schöpfung. Die Irrlehrer nehmen für
sich selbst eine höhere Erkenntnis in Anspruch (1Tim 6,20f). Paulus
spricht dagegen mehrfach davon, dass hinter den Irrlehren der Teufel
stecke und dass ihre Anhänger in der Schlinge des Teufels gefangen
seien (1Tim 4,1f; 5,15; 2Tim 2,26). Das führe zur Lästerung (1Tim
1,20; 6,4) und zu einem Leben, das unter dem Schein der Frömmig-
keit die eigenen Begierden auslebe (2Tim 3,46). Solch ein Leben ste-
he im Gegensatz zur Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen
und ungeheucheltem Glauben (1Tim 1,5).41 Die Irrlehren führen zur
gelebten Gottlosigkeit, die sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitet
(2Tim 2,16f).

Die Irrlehrer haben sich von der Wahrheit und den gesunden Wor-
ten Jesu Christi abgewandt und die gesunde Lehre des Evangeliums
verlassen, wie sie Paulus verkündigt hat (1Tim 6,35; 2Tim 2,18.25;
3,7f; 4,4).42 Ihr Reden bezeichnet Paulus als leeres Gerede und gottlo-
ses Geschwätz. Sie führen Wortgefechte und verursachen Streitereien,
die die Menschen verwirren und vom Glauben abbringen.

1. Timotheus 2,11-15; 5,11-15 und 2. Timotheus 3,6f zeigen ein-
deutig, dass die Irrlehrer einen beträchtlichen Einfluss unter den Frau-
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43 Gegen Thomas R. Schreiner, Eine Interpretation von 1. Timotheus 2,9-15 im Dialog
der Fachliteratur; in: Andreas J. Köstenberger/Thomas R. Schreiner/H. Scott Bald-
win (Hrsg.), Frauen in der Kirche. 1. Timotheus 2,9-15 kritisch untersucht, BWM 6,
Gießen 1999, S. 115-183, S. 124.

44 Sie gliedern sich in vier Teile. In den Versen 9f geht es um Kleidung und Schmuck,
in den Versen 11f um eine Haltung der Stille und Unterordnung. Dies wird in den
Versen 13f durch Bezug auf Genesis 2 und 3 unterstützt. Vers 15 sagt zusammen-

en hatten, besonders unter einigen jungen Witwen, die ihre Häuser für
diese Lehren geöffnet hatten und sie selbst verbreiteten.43 So schreibt
Paulus in 2. Timotheus 3,6f von „gewissen Frauen, die immerdar ler-
nen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können“ (ei-
gene Übersetzung). In 1. Timotheus 5,13 schreibt er, „dass sie sich ans
Nichtstun gewöhnen und von Haus zu Haus laufen. Sie sind aber nicht
nur faul, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie von Din-
gen reden, die sich nicht gehören“ bzw. „die sie nichts angehen“ (ei-
gene Übersetzung). Dass Paulus in einer solchen Situation Frauen die
weitere Verbreitung ihrer Lehren untersagt, ist nur folgerichtig. Aber
es ist nicht zu verallgemeinern.

Da sich die Gemeinde in Ephesus in verschiedenen Hausgemein-
den versammelte, konnten sich die falschen Lehren leicht unkontrol-
liert ausbreiten. Um so dringlicher war es, den falschen Lehrern ent-
gegenzutreten. Der ganze Brief steht im Zeichen der falschen Lehrer
und der Aufgabe des Timotheus, ihre Aktivitäten zu hindern und für
die Wahrheit des Evangeliums einzutreten.

3.2 Auslegung von 1. Timotheus 2,8-15 

In den Versen 1-7 hat Paulus zum Gebet für alle Menschen aufgeru-
fen, besonders für die Herrschenden. Solche Fürbitte soll den Christen
zu einem Leben in Ruhe und Frieden helfen und dazu beitragen, dass
der Heilswille Gottes für alle Menschen verwirklicht wird. In den Ver-
sen 8-15 spricht Paulus vom angemessenen Verhalten im Gottes-
dienst, besonders beim Gebet. Nur in Vers 8 geht Paulus auf die Hal-
tung der Männer beim Gebet ein. Dagegen sind die Anweisungen an
die Frauen sehr viel ausführlicher.44
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fassend, dass eine Frau gerettet wird, wenn sie ihre Rolle als Mutter annimmt und
ihr Leben in Glaube, Liebe und Heiligung führt. Daraus kann man schließen, dass
verheiratete Frauen ihre Aufgaben in der Familie vernachlässigt haben, um in der
Gemeinde eine führende Stellung einzunehmen. Ihnen sagt Paulus, dass sie zu-
nächst ihre Verpflichtungen gegenüber den Menschen wahrnehmen sollen, die ih-
nen anvertraut sind, dass sie sich in dieser Weise in die Schöpfungsordnung einfü-
gen und nicht daraus aussteigen sollen (vgl. dazu Hörster, Frauen auf der Kanzel,
S. 7). – Vgl. auch Snodgrass (The Ordination of Women, S. 38), der vermutet, dass
die Irrlehrer ähnliche Anschauungen vertraten, wie sie im Thomas-Evangelium 114
zu finden sind.

45 Vgl. Gottfried Holtz, Die Pastoralbriefe, ThHK 13, Berlin 21972, S. 64; Oberlinner,
Kommentar zum ersten Timotheusbrief, S. 87.

46 Heinz-Werner Neudorfer, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, HTA, Wupper-
tal 2004, S. 118.

47 So Adolf Schlatter, Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus. Eine Auslegung
seiner Briefe an Timotheus und Titus, Stuttgart 21958, S. 83; Neudorfer, Der erste
Brief an Timotheus, S. 118.

48 So Roloff, Der erste Brief an Timotheus, S. 131f; Oberlinner, Kommentar zum er-
sten Timotheusbrief, S. 86.

49 Die Verse 9f wenden sich gegen eine damals vielfach „als Entartungserscheinung
empfundene Hochkonjunktur von Kosmetik, extravaganter Frisur, Schmuck und

Vers 8 
Das Gebet geschah in neutestamentlicher Zeit mit zum Himmel erho-
benen Händen. Dies setzt Paulus voraus und gibt Anweisungen, in
welcher Haltung die Männer in den gottesdienstlichen Versammlun-
gen in jeder Gemeinde45 beten sollen. Die heiligen Hände stehen pars
pro toto (als Teil für das Ganze) für das Handeln des Menschen, das
sich an Gottes Geboten orientiert.46 Statt des Zorns auf andere Men-
schen ist die Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung beim Gebet
angemessen (vgl. Mk 11,25; Mt 5,23f; 6,12.14f). 
διαλγισµ%ς (dialogismos) kann hier „Zweifel“ bedeuten im Gegen-
satz zum Vertrauen, das von Gott die Erhörung des Gebets erwartet.47

Oder es bedeutet „Streit“ und würde dann das „ohne Zorn“ ergänzen
und sich auf die in der Gemeinde durch die Irrlehrer ausgebrochenen
Streitereien beziehen.48

Vers 9 und 10
Es gibt eine Fülle von Texten aus der Antike, die auffällige Kleidung
und fehlende Unterordnung seitens der Frau miteinander verbinden.49
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Kleidermode“ (Roloff, Der erste Brief an Timotheus, S. 127); solche Kritik fand
sich in der frühen Kaiserzeit vielfach in einer konservativen hellenistisch-römi-
schen Ethik. – In Vers 9 ist allerdings nicht eindeutig, ob sich die Anweisung allge-
mein auf das Auftreten christlicher Frauen bezieht oder ob von Vers 8 her der Vers
9 eine Anweisung für das Beten der Frauen ist, was dem Kontext eher zu entspre-
chen scheint; vgl. Snodgrass, Paul and Women, S. 11 Anm. 23; er nennt dort die
Vertreter der einzelnen Auffassungen.

50 Wahrscheinlich ist Vers 9 mit dem  =ωσα�τως (hosautos – ebenso) nicht nur von
��λµαι (boulomai – wollen) in Vers 8 abhängig, sondern es ist auch
πρσε��εσ&αι (proseuchesthai – beten) von Vers 8 zu ergänzen (Schlatter, Die
Kirche der Griechen, S. 83; Holtz, Die Pastoralbriefe, S. 65; Neudorfer, Der erste
Brief an Timotheus, S. 119).

51 Neudorfer, Der erste Brief an Timotheus, S. 121.
52 Oberlinner, Kommentar zum ersten Timotheusbrief, S. 84.
53 Ulrike Wagener, Die Ordnung des „Hauses Gottes“. Der Ort von Frauen in der Ek-

klesiologie und Ethik der Pastoralbriefe, WUNT 2/65, Tübingen 1994, S. 111f;
Oberlinner, Kommentar zum ersten Timotheusbrief, S. 90; vgl. Neudorfer, Der erste
Brief an Timotheus, S. 122f.

Dahinter steht vielfach die Vorstellung: Frauen sind darauf aus, Män-
ner zu verführen oder sie zu beherrschen. Egal, was hier vorrangig ist,
sie verstoßen damit gegen die Normen der Gesellschaft (vgl. auch
1Tim 5,1115).

Bezieht Paulus diese Aussagen hier auf das Verhalten im Gottes-
dienst, speziell beim Gebet50, so erwartet er von den Frauen eine Hal-
tung, die vor Gott angemessen ist. Deshalb sollen sie sich „bis in die
äußeren Dinge wie die Kleidung (V. 9b), mehr noch aber in ihrem
Auftreten und ihrer Motiviertheit entsprechend verhalten“51. Lorenz
Oberlinner weist darauf hin, dass Paulus sich bei seiner Anweisung
„am ‚Ideal der schlichten, tugendhaften, in der Stille von Haus und
Familie wirkenden Frau‘ orientiert, welches sowohl der hellenistisch-
römischen als auch der jüdischen Vorstellung entspricht“52. Daran
kann man ablesen, dass für Paulus die Wirkung auf die Nichtglauben-
den und die Öffentlichkeit wichtig war (vgl. 1Tim 3,7; 5,14; 6,1; vgl.
Tit 2,5).

Die Aufforderung weist außerdem darauf hin, dass inzwischen
Frauen aus den höheren sozialen Schichten zur Gemeinde gehörten.
Gebildete und wohlhabende Frauen gewannen entsprechend ihrem
Können und ihrem Stand Einfluss in der Gemeinde.53 Das konnte zu
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54 )συ�+8ω (häsychazo) im Sinne des „ruhigen Verhaltens“: Lk 23,56; 1Thess 4,11
(ähnlich )συ��α – häsychia in 2Thess 3,12); im Sinne des „Schweigens“: Lk 14,4;
Apg 21,14.

55 Vgl. die Parallele in 1Petr 3,4.
56 Vgl. Holtz, Die Pastoralbriefe, S. 69; Stricker, Ordnung nur um der „Ordnung“ wil-

len, S. 397-399.
57 Vgl. Wagener, Die Ordnung des „Hauses Gottes“, S. 98f; Kroeger, Lehrverbot für

Frauen?, S. 70.
58 Vgl. dazu die Kennzeichnung der Irrlehrer unter „3.1 Das Anliegen des 1. Timothe-

usbriefs“.

sozialen Spannungen führen, besonders wenn die sozialen Unter-
schiede durch teure Kleidung und Schmuck zusätzlich herausgestellt
wurden.

Wie in 1. Petrus 3,1-6 sollen die christlichen Frauen nicht durch äu-
ßeren Luxus und aufsehenerregende Frisuren die Aufmerksamkeit der
Männer auf sich ziehen. Ihr wahrer Schmuck soll vielmehr ein Verhal-
ten sein, mit dem sie ihrem Glauben entsprechen und diesen glaub-
würdig bekennen, nämlich durch gute Werke (vgl. 1Tim 5,10).

Vers 11 und 12
In der Diskussion um den Dienst von Frauen geht es vor allem um
diese beiden Verse. Auf vier Begriffe bzw. Wendungen ist in diesen
Versen einzugehen. Anders als im frühen Judentum sollen die Frauen
lernen, und zwar �εν )συ��α (en häsychia). Dieser Begriff sowie das
zugehörige Verb )συ�+8ω (häsychazo) können sowohl „Schweigen“
wie auch ein „ruhiges Verhalten“ meinen.54 Im Kontext steht in 1. Ti-
motheus 2,2 das Adjektiv )σ��ις (häsychios) für ein Leben in Ruhe
und Frieden.55 Das spricht auch in Vers 11 und 12 für diese Bedeu-
tung und nicht für „schweigen“. Lernen geschieht vielmehr im Hören,
Fragen und Antworten.56 Der Gegensatz zu )συ��α (häsychia – Ruhe)
sind Streitigkeiten, Fraktionsbildungen und das Sich-Auflehnen ge-
gen vorgegebene Ordnungen.57 Genau dies ist bei den Irrlehrern in
Ephesus zu beobachten.58

Im Unterschied dazu sollen die Frauen im Frieden und in ganzer
Unterordnung lernen. Es wird nicht gesagt, wem sie sich unterordnen
sollen. Daher ist auch nicht einfach als Objekt „Männer“ zu ergän-
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59 Schreiner, Interpretation, S. 141.
60 „Der Ausdruck Stille und Unterordnung bezeichnete im Orient die Bereitschaft,

Unterweisung zu achten und ihr Folge zu leisten“ (Kroeger, Lehrverbot für Frau-
en?, S. 83).

61 Schreiner, Interpretation, S. 145; ähnlich Volker Gäckle, der von „autoritativer Fest-
legung und öffentlicher Weitergabe (z.B. im Gottesdienst) einer verbindlichen
Richtschnur des Glaubens und Lebens“ spricht und der das von einem allgemeinen
Lehrbegriff unterscheiden will (vgl. in diesem Band, S. 29).

62 In Kolosser 3,16 werden alle Gemeindeglieder aufgefordert, zu lehren und einander
in Weisheit zu ermahnen.

zen.59 Sie sollen sich vielmehr denen unterordnen, die in der Gemein-
de mit der Lehre beauftragt sind. Ohne deren Autorität zu akzeptieren,
ist kein wirkliches Lernen möglich.60 Wenn solche Unterordnung
nicht erfolgt, geschieht das, was Paulus von den Frauen sagt, die den
Irrlehren folgen: „Sie lernen allezeit und können doch nicht zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen“ (2Tim 3,7; eigene Übersetzung).

Zu lehren gestattet Paulus der Frau hier dagegen nicht. Was bedeu-
tet „lehren“? Thomas Schreiner definiert „lehren“ hier als „autoritati-
ve und öffentliche Weitergabe der christlichen Lehre und der Ausle-
gung der Heiligen Schrift“61. Schaut man sich die Stellen in den Pa-
storalbriefen näher an, in denen das Verb διδ+σκω (didasko – lehren)
sowie die Substantive διδασκαλ�α (didaskalia – Lehre) und διδα�(
(didachä – Lehre) vorkommen, ergibt sich ein etwas anderes Bild.
Richtig ist, dass es einige Stellen gibt, in denen es um grundlegende
Lehraussagen geht (1Tim 4,6.11; 2Tim 2,2; 4,2). Mehrfach ist von der
„gesunden Lehre“ die Rede, die als Zusammenfassung und Maßstab
für den rechten Glauben gilt (1Tim 1,10; 4,3; Tit 1,9; 2,1; vgl. 1Tim
6,3). Aber an etlichen anderen Stellen geht es um ein Verhalten, wie es
sich aus dem christlichen Glauben ergibt, und zwar für die Gemeinde
und Einzelne (1Tim 1,10; 6,1f; 2Tim 3,16; Tit 1,9; 2,7). Solches Leh-
ren überschneidet sich mit prophetischem Reden. In Titus 2,3-5 wer-
den die älteren Frauen aufgefordert, als gute Lehrerinnen (καλ-
διδ+σκαλς – kalodidaskalos) die jüngeren Frauen zu einem dem
Wort Gottes entsprechenden Leben anzuleiten. Auch das wird als
Lehren bezeichnet. Das bedeutet: Es gibt in den Pastoralbriefen kei-
nen klar definierten Begriff des Lehrens, der sich als „autoritative und
öffentliche Weitergabe der christlichen Lehre“ bestimmen ließe.62
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63 Schreiner, Interpretation, S. 146.
64 H. Scott Baldwin, Ein schwieriges Wort in 1. Timotheus 2,12; in: Köstenberger u.a.

(Hrsg.), Frauen in der Kirche, S. 69-88; vgl. Kroeger, Lehrverbot für Frauen?,
S. 92-130:219-228.

65 Baldwin, Ein schwieriges Wort, S. 78f.86
66 Baldwin, Ein schwieriges Wort, S. 86.
67 Wagener, Die Ordnung des „Hauses Gottes“, S. 100.

Schreiner irrt auch darin, dass das zum Infinitiv „lehren“ gehören-
de Objekt „einen Mann“ sei.63 Lehren steht im Griechischen mit dem
Akkusativobjekt, während �ανδρ%ς (andros – Mann) in Vers 12 im
Genitiv steht und deshalb nur zu α6&εντ�ω (authenteo) passt. Das
Lehren bleibt hier also ohne Objekt.

Damit kommen wir zu dem Verb α�υ&εντ�ω (authenteo), das nur
hier im Neuen Testament vorkommt. Die Wortfamilie hat in der au-
ßerbiblischen Literatur eine große Bedeutungsbreite. Scott Baldwin
hat in dem Buch „Frauen in der Kirche“ dazu eine ausführliche Unter-
suchung vorgelegt, allerdings nur des Verbs α�υ&εντ�ω (authenteo).64

Er bestimmt als einenden Begriff der Stellen den der „Autorität“; dies
ist seine Interpretation der unterschiedlichen Bedeutungen.65 Ich wür-
de als grundlegende Bedeutung eher das „Herrschen“ ansehen, was
das Handeln aus selbst angeeigneter oder verliehener Vollmacht bzw.
Autorität einschließt. 

Zieht man die ältesten von Baldwin angeführten Belege aus dem 1.
Jahrhundert v.Chr. bis zum 2. Jahrhundert n.Chr. heran, soweit sie
wie 1. Timotheus 2,12 transitiv, das heißt mit einem Genitivobjekt,
gebraucht sind, nennt Baldwin selbst für diese Belege folgende Be-
deutungen: kontrollieren, beherrschen; jemanden zwingen, etwas be-
einflussen.66 Von daher ergibt in Vers 12 die Übersetzung „über den
Mann herrschen“ am meisten Sinn. Der Begriff muss an sich keine ab-
wertende Bedeutung haben. Allerdings wird der negative Sinn in Vers
12 durch den Kontext festgelegt. „Die Herrschaft von Frauen über
Männer ist in griechisch-römischer Literatur über die Zeiten als fester
negativer Topos belegt.“67

Es geht bei α6&εντ�ω (authenteo) also nicht einfach um Leitung,
sondern es geht darum, eigenmächtig zu handeln, jemanden zu be-
herrschen. Paulus wendet sich gegen Frauen, die versuchen, in der
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68 Angesichts der damaligen Bildungsverhältnisse kam dafür nur eine kleinere Grup-
pe von Frauen aus den höheren sozialen Schichten in Betracht.

69 Vgl. Marshall, Die Rolle der Frau in der Gemeinde, S. 193.
70 Schmidt, Ausbildung von Frauen, S. 6.

Gemeinde durch ihr öffentliches Auftreten und Verkündigen eine be-
herrschende Stellung zu gewinnen.68 Wir waren bereits bei der Ausle-
gung von Vers 9 darauf gestoßen, dass einige gebildete und wohlha-
bende Frauen Einfluss in der Gemeinde gewannen. Sie traten offen-
sichtlich in eigenmächtiger Weise und mit dem Anspruch auf Herr-
schaft auf. Dabei ist Herrschaft etwas anderes als Leitung, denn die
Gemeindeleitung soll gerade nicht herrschen (vgl. 1Petr 5,2f; 2Kor
1,24; Mk 10,42-45). Paulus weist deshalb hier das Lehren und Herr-
schen energisch zurück.69

Aus dem ganzen Abschnitt geht hervor, dass das Verbot des Leh-
rens und Herrschens nur ein Teil des Problems in Ephesus ist und
nicht notwendig der wichtigste Teil. Das weitergehende Anliegen von
Paulus ist, dass die Frauen ihren Platz in der Gesellschaft und in der
Gemeinde annehmen, wie es einer Frau, die ihren Glauben bekennt,
angemessen ist.70

Vers 13 und 14
Wir finden in den Versen 12-14 einen chiastischen Aufbau. Chiastisch
meint einen Aufbau, in dem die Glieder in umgekehrter Reihenfolge
aufeinander bezogen sind, also wie bei einem Chi:

a b

�
b a

Zur ersten Weisung, dass Paulus der Frau nicht gestattet zu lehren (a),
gehört die zweite Begründung, dass die Frau sich verführen ließ und
Gottes Gebot übertrat. Zur zweiten Weisung, dass die Frau nicht über
den Mann herrschen soll (b), gehört die erste Begründung, dass Adam
als erster vor Eva erschaffen wurde. Letzteres bedeutete nach jüdisch-
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71 Diese rabbinische Auslegungsregel aus Sifre Numeri § 73 (zu Num 10,3f) wendet
Paulus auch in Galater 3,17 an; vgl. dazu Franz Mußner, Der Galaterbrief, HThK 9,
Freiburg 1974, S. 241 samt Anm. 156; Billerbeck, Kommentar III, S. 256ff. – Aber
in Genesis 1 und 2 sehe ich nichts von einer Rangordnung zwischen Mann und
Frau. Der Mensch ist im Übrigen am Ende aller Geschöpfe geschaffen worden, und
dennoch ist er ihnen überlegen und soll über sie herrschen. In Genesis 1 begründet
die Reihenfolge also keine Rangfolge. Übrigens relativiert Paulus in 1. Korinther
11,11f das gängige Argument, das er in Vers 8 und 1. Timotheus 2,13 selbst anführt
und das die Überlegenheit des Mannes begründen soll, nämlich dass der Mann zu-
erst geschaffen ist und dass die Frau vom Mann abstammt, indem er in Vers 12 sagt:
Von Gott kommt es auch, dass der Mann durch die Frau zur Welt kommt, weil jeder
Mann von einer Frau geboren wird. Im Herrn – und damit in der Gemeinde, die sein
Leib ist – ist weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau. So ste-
hen sie von Gott her in gleichwertiger Weise nebeneinander und brauchen einander
(vgl. Kähler, Die Frau in den paulinischen Briefen, S. 51).

72 Das Buch ist etwa 190 v.Chr. geschrieben worden.
73 In Genesis 3 wird zuerst die Frau zur Übertretung des göttlichen Gebotes verführt.

Trotzdem spricht Gott dort nicht nur Eva als Schuldige an, sondern beide – Adam
und Eva – waren schuldig und wurden bestraft, zumal nach Genesis 3,6 Adam bei
der Gebotsübertretung dabei war. Dass nach Genesis 3,16 der Mann der Herr der
Frau sein soll, ist nicht Schöpfungsordnung, sondern Strafe bzw. Folge des Sünden-
falls, die meines Erachtens nach Galater 3,28 durch die Erlösung in Jesus Christus
– jedenfalls im Raum der Gemeinde – nicht mehr ohne Weiteres gilt.

rabbinischer Auffassung einen Vorrang.71 Dieses Argument nennt
Paulus nur, ohne es weiter auszuführen. Es richtet sich dagegen, dass
Frauen über Männer herrschen wollen. 

Das zweite Argument aus Genesis 3 führt Paulus näher aus. Hier
geht es wohl um sein wirkliches Anliegen, weil es direkt zur Schluss-
folgerung in Vers 15 führt. Nicht Adam wurde durch die Schlange
verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und beging die Übertre-
tung. Auch hier stoßen wir wieder auf eine verbreitete jüdische Ausle-
gungstradition, die der Frau die Schuld an der Sünde in der Welt gibt.
Ein Beispiel dafür ist Sirach72 25,24: „Von einer Frau nahm die Sünde
ihren Anfang, und um ihretwillen müssen wir alle sterben.“ Vergleicht
man damit Genesis 3, so wird dort von Gott die Schuld sowohl Adam
wie Eva angelastet.73 In Römer 5,12ff weist Paulus im Unterschied zu
1. Timotheus 2,14 die Schuld Adam zu. Das zeigt, dass es Paulus hier
nicht um eine allgemeingültige Schöpfungsordnung geht, sondern
dass er jeweils von seinem Anliegen ausgeht und sich deshalb in un-
terschiedlicher Weise auf Genesis 3 bezieht. In Römer 5 kann nur
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74 Für Paulus hat aber das missionarische Anliegen einen sehr hohen Stellenwert, dem
er vieles unterordnet (vgl. 1Kor 9,19-23). Wenn er in 1. Timotheus 2,1-7 zum Gebet
insbesondere für Herrscher und maßgebliche Leute in Politik und Verwaltung auf-
fordert, will er, dass die Gemeinde in einem friedlichen und geordneten Staatswe-
sen leben kann. Dann können missionarische Möglichkeiten genutzt werden, denn
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.

75 Die Kataloge, die Paulus als Voraussetzungen für die Eignung von Gemeindevor-
stehern und Diakonen in 1. Timotheus 3 nennt, zählen nicht spezifisch christliche
Eigenschaften auf, sondern entsprechen weitgehend Tugendkatalogen, die damals
für Menschen aufgestellt wurden, die ein öffentliches Amt bekleiden wollten. Gera-
de die führenden Leute in der Gemeinde sollen das, was in ihrer Umwelt als ein
häufig nicht erfülltes Tugendideal galt, vorleben, um so zu zeigen: Was bei euch
Ideal ist, leben wir durch den Glauben an Jesus Christus.

Adam als Mann der Repräsentant der Menschheit sein, dem Christus
als der neue Mensch gegenübersteht, durch den Gottes Gnade siegt. In
1. Timotheus 2 bezieht sich Paulus auf die Verführung Evas, weil es in
Ephesus besonders Frauen waren, die sich durch falsche Lehren ver-
führen ließen und sie verbreiteten. 

1. Timotheus 5,15 zeigt, dass sich eine solche Verführung der Frau
durch den Satan in Ephesus bereits wiederholt hat (vgl. 2Tim 3,6f). Es
gibt jedoch Rettung, wenn sie eine Frau von Glaube, Liebe und Heili-
gung ist. Paulus geht es vor allem darum, diese Frauen und die Ge-
meinde aus den Klauen der falschen Lehrer zu erretten. Das ist seine
eigentliche Absicht.

Neben dieser Absicht kann man aus dem 1. Timotheusbrief weitere
Hinweise entnehmen, die für Paulus eine Rolle spielen. Überzogene
emanzipatorische Bestrebungen, die von der breiten Mehrheit der Be-
völkerung missbilligt werden, stoßen diese vor den Kopf. Sie verbau-
en so missionarische Möglichkeiten für die Gemeinde.74

Weiter legt Paulus in 1. Timotheus 3,7 (vgl. Tit 2,5; 1Thess 4,12;
Kol 4,5) Wert darauf, dass die Christen einen guten Ruf bei den Men-
schen ihrer Umgebung haben sollen. Sie sollen vorbildlich leben.
Dies bedingt, dass sie sittliche Vorstellungen ihrer Umwelt aufneh-
men, soweit diese nicht christlichen Grundsätzen widersprechen.75

Auf den guten Ruf der Gemeinde – der wiederum missionarische
Möglichkeiten eröffnet – sollen auch die Frauen in der Gemeinde
Rücksicht nehmen. Sie sollen deshalb mit ihrem Verhalten nicht den
Eindruck erwecken, sie wollten über die Männer herrschen.
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76 Vgl. in diesem Band, S. 36f.
77 Vgl. Kroeger, Lehrverbot für Frauen?, S. 210. Später wird in der Gnosis das Gebä-

ren von Kindern verdammt (S. 211-216). Frauen müssen männlich werden, um am
Heil Anteil zu erhalten (so z.B. im Thomasevangelium Logion 114).

Vers 15
Wie wichtig es ist, den geschichtlichen Hintergrund zu beachten, zeigt
dieser Vers. Paulus schreibt hier, dass eine Frau durch das Kinderge-
bären gerettet wird. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass
der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wird, nicht
durch das, was er selbst tut. Warum schreibt Paulus hier: Die Frau
wird durch das Kindergebären gerettet? Wie passt das zusammen? 

Die Lösung von Volker Gäckle76 überzeugt mich nicht. Ich sehe
keinen Bezug zu Genesis 3 und die Schmerzen bei der Geburt. Es
gibt an keiner Stelle im Neuen Testament einen Hinweis darauf, dass
diese Schmerzen die Rettung gefährden könnten, ebenso wenig wie
der Schweiß der Männer bei der Arbeit. Sinnvoll wird dieses Wort
meines Erachtens nur, wenn es sich auf gegenteilige Aussagen der Irr-
lehrer in Ephesus bezieht.

Die Irrlehrer in Ephesus verboten das Heiraten (1Tim 4,3) und
brachten die Frauen dazu, ihre Familien zu vernachlässigen. Sie mein-
ten, Ehe und Familie seien gegenüber dem Dienst in der Gemeinde
unwichtig.77 Die Frauen sollten Gott ganz und gar dienen und entspre-
chende Aufgaben in der Gemeinde wahrnehmen. Nur so würden sie
ihre geistliche Aufgabe erfüllen und gerettet werden. Vor diesem ge-
schichtlichen Hintergrund wird Vers 15 verständlich. Paulus betont
die hohe Wertschätzung von Ehe und Familie. Nach 1. Timotheus
5,10 gehört die Kindererziehung zu den guten Werken. Paulus sagt
den Frauen dann, dass sie vor Gott für ihre Familie verantwortlich
sind. Sie sollen ihre Männer und ihre Kinder lieben (Tit 2,4). Diese
Aufgabe dürfen sie nicht zugunsten der Gemeinde vernachlässigen.
Sie werden gerettet, wenn sie an dem Platz, an den Gott sie gestellt
hat, treu ihre Aufgabe erfüllen.
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4. Hermeneutische Überlegungen

Für uns ist die Bibel, das Wort Gottes, die verbindliche Grundlage für
Glauben, Lehre und Leben. Damit dies tatsächlich so ist, müssen wir
die Bibel auslegen und auf uns und unser Leben beziehen. Wir leben
ja nicht mehr in der gleichen Situation wie die Hörer oder Leser vor 
2 000 Jahren. Wenn wir die Bibel lesen und auf unser Leben beziehen,
sind zwei Schritte erforderlich. Der erste ist, dass wir uns gründlich
darum bemühen, das Anliegen des Verfassers einer Schrift zu verste-
hen. Dazu ist es nötig, den historischen Hintergrund der damaligen
Gemeindesituation zu sehen. Sonst kann es zu Missverständnissen
kommen. Wenn wir verstanden haben, was das Wort in seiner damali-
gen geschichtlichen Situation sagt, haben wir zu fragen: Was sagt die-
ses Wort uns heute – für mein persönliches Leben und für die Ge-
meinde? Diese „Übersetzung“ ist bei jeder Predigt und Verkündigung
vorzunehmen. Vor dieser Aufgabe stehen wir auch, wenn wir danach
fragen, was die Aussagen des Neuen Testaments zum Dienst der Frau
in der Gemeinde für uns bedeuten. 

Was wollte Paulus also seinem Mitarbeiter Timotheus und der Ge-
meinde in Ephesus mit diesem Wort sagen? Hier gibt es zwei unter-
schiedliche Ansätze, dieses Wort zu verstehen. Daraus ergeben sich
unterschiedliche Schlussfolgerungen, und zwar sowohl für die Frage
nach dem ursprünglichen Sinn als auch nach der Bedeutung dieses
Wortes für uns heute. Die einen verstehen das Wort als ein grundsätz-
liches Gebot für Frauen zu allen Zeiten, dass sie nicht lehren bzw. ver-
kündigen sollen. Die anderen verstehen es als eine Anweisung des
Apostels aufgrund von Missständen in der Gemeinde von Ephesus. In
einer Situation, in der Frauen durch ihr Reden und Verkündigen Irr-
lehren verbreitet haben, verbietet Paulus ihnen, zu lehren und über die
Männer zu herrschen.

In unseren Gemeinden gibt es beide Ansätze, das Wort in 1. Timo-
theus 2 zu verstehen. Für beide ist Raum, weil nach unserer Verfas-
sung Fragen biblischer Auslegung dem an Gottes Wort gebundenen
Gewissen des Einzelnen überlassen bleiben. Die einen wie die ande-
ren wollen der Schrift treu bleiben und sind bestrebt, das Wort richtig
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78 Ein anderes Beispiel ist die Frage des Götzenopferfleisches; vgl. Apostelgeschichte
15,29; 21,25; Offenbarung 2,14.20 mit 1. Korinther 8-10 und Römer 14+15. Das
hat mit der unterschiedlichen Situation zu tun, in die hinein die Worte gesprochen
wurden.

zu verstehen, es ernst zu nehmen und das Leben danach auszurichten.
Das sollten wir uns gegenseitig abnehmen und uns mit unserem unter-
schiedlichen Verständnis dieses Wortes respektieren. Allerdings erge-
ben sich aus den beiden verschiedenen Verständnismöglichkeiten un-
terschiedliche Schlussfolgerungen für uns heute.

Ich gehe von der zweiten Möglichkeit der Auslegung aus. Das tue
ich nicht, weil mir das besser gefällt oder weil es heute zeitgemäßer
erscheint. Vielmehr sprechen etliche Stellen im Neuen Testament da-
von, dass Frauen in der Gemeinde verkündigt und gelehrt haben. Dar-
auf bin ich im zweiten Teil dieses Aufsatzes eingegangen. Nach mei-
ner Überzeugung spricht das dagegen, dass es Paulus in 1. Timotheus
2 darum geht, Frauen generell und für alle Zeiten das Lehren und Ver-
kündigen zu verbieten. Wenn wir dieses Wort jedoch als eine Anwei-
sung verstehen, die in der Gefährdung der Gemeinde durch Irrlehren
wichtig war, stimmt es besser mit anderen Stellen im Neuen Testa-
ment überein, die vom Verkündigen von Frauen sprechen. 

Nach meinem Verständnis von 1. Timotheus 2,11f hat Paulus nicht
beabsichtigt, mit diesem Wort eine Regel für alle Gemeinden zu allen
Zeiten aufzustellen. Vielmehr weisen der Anlass und Zweck des gan-
zen Briefs und dieser Verse im Besonderen einen anderen Weg. Auch
wollen die Verse 13 und 14 meines Erachtens keine ewige Schöp-
fungsordnung etablieren, denn weder Genesis 3 noch Paulus argu-
mentieren so. Das zeigt auch Römer 5,12ff, wo Paulus den Ursprung
der Sünde auf Adam zurückführt, nicht auf Eva. 

Zu beachten ist, dass es biblische Aussagen gibt, die sich einheit-
lich durch die ganze Schrift ziehen. In anderen Fragen weichen die
Aussagen der Schrift voneinander ab. Im 1. Korintherbrief rät Paulus
zum Beispiel den Witwen davon ab, wieder zu heiraten (1Kor 7,39f).
Im 1. Timotheusbrief fordert er dagegen jüngere Witwen auf, wieder
zu heiraten (1Tim 5,14).78

Das gilt auch für die Frage, ob Frauen in der Gemeinde lehren und
Leitung ausüben sollen, wobei der Begriff des Lehrens – wie wir gese-
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79 Vgl. dazu Schmidt, Ausbildung von Frauen, S. 11.
80 Deshalb geht es auch bei der Gemeindeleitung nicht um Herrschaft, sondern: Wer

der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein (vgl. Mk 10,41-45 par. Mt
20,24-28 par. Lk 22,24-27; siehe auch Joh 13,1217; zur Gemeindeleitung siehe
1Petr 5,1-4).

81 Die Begabung mit Charismen wird in 1. Korinther 12 auf das Wirken des dreieini-
gen Gottes zurückgeführt, der seine Gnadengaben zum bestimmten Dienst in der
Gemeinde gibt.

hen haben – nicht so eindeutig zu definieren ist. Während an etlichen
Stellen im Neuen Testament sichtbar wird, dass Frauen eine wesentli-
che Rolle auch bei der Verkündigung und Leitung der frühen Gemein-
den einnahmen, ist 1. Timotheus 2,11f das einzige eindeutige Wort, das
Frauen in der Gemeinde von Ephesus verbietet zu lehren. Ich meine
nicht, dass dieses Wort im Neuen Testament steht, um die übrigen neu-
testamentlichen Aussagen zu korrigieren, sondern um ein spezifisches
Problem in Ephesus zu ordnen. Wenn wir vom Grundsatz ausgehen,
dass die Schrift durch die Schrift auslegt wird, dann ist 1. Timotheus
2,11f vom Gesamtzeugnis des Neuen Testaments her zu verstehen.

5. Folgerungen für die Frage, ob Frauen Pastorinnen
sein können

Das Ergebnis meiner Untersuchung der neutestamentlichen Aussagen
fasse ich in vier Punkten zusammen und ziehe dann daraus ein Fazit. 

a) Die Erlösung durch Jesus Christus hat Männer und Frauen in
ihm vereint (Gal 3,28). Das hebt die schöpfungsmäßigen Unterschie-
de zwischen Mann und Frau nicht auf. Aber beide sollen jetzt wieder
zusammen als Ebenbild Gottes im gemeinsamen Dienst stehen.79

Männer und Frauen sollen sich ergänzen und einander in der Gemein-
de mit den von Gott gegebenen Gaben dienen. Jeder Herrschaftsan-
spruch widerspricht dem Evangelium.80

b) Jeder soll in der Gemeinde entsprechend seinen Gaben mitarbei-
ten.81 Wenn wir es grundsätzlich ablehnen, dass Frauen der Gemeinde
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82 Schmidt, Ausbildung von Frauen, S. 12.
83 So gibt es im Bund zahlreiche Gemeinden, in denen seit Jahren Frauen in der Ge-

meindeleitung mitarbeiten und die damit gute Erfahrungen gemacht haben. In ande-
ren Gemeinden wird dies abgelehnt.

in Leitung und Lehre dienen, behaupten wir, dass Gott ihnen diese
Gaben nicht gegeben habe. Wenn Gott nie eine Frau begabt hätte zu
lehren, wäre die Sache klar. Aber wer das behauptet, verschließt mei-
nes Erachtens die Augen vor der Wirklichkeit. Wenn Frauen und Män-
ner verschieden sind, werden sie ihre Aufgaben in unterschiedlicher
Weise wahrnehmen, aber sie haben deshalb nicht schon verschiedene
Aufgaben. Gott gibt seine Gaben, damit wir sie einsetzen und mit ih-
nen der Gemeinde und den Menschen dienen. Das gilt für Männer und
Frauen.

c) Das Neue Testament gibt uns keine allezeit gültige Gemeinde-
ordnung im Sinne von kanonischem Recht. Wir erhalten jedoch eine
Orientierung vom Evangelium her, die Christus zur Mitte macht. Al-
les, was seiner Ehre dient und die Gemeinde aufbaut sowie dem Wort
Gottes in seiner Intention entspricht, ist uns aufgetragen bzw. gestat-
tet. Ebenso ist uns aufgetragen, allem zu wehren, was dem wider-
spricht.82

d) Die Fragen, ob Frauen Gemeindeälteste oder Pastorinnen wer-
den und in der Gemeinde leiten, lehren und verkündigen können, ge-
hören zu den Fragen der Anwendung der Schrift. Sie gehören außer-
dem zu den zweitrangigen Fragen, an denen sich nicht die Zugehörig-
keit zur Gemeinde Jesu und die Frage unseres Heils entscheidet. Sie
gehören somit zu den Fragen, wo Christen unterschiedliche Erkennt-
nis haben können. In der Präambel der Verfassung des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden heißt es im 3. Absatz: „Fragen biblischer
Auslegung und praktischer Anwendung bleiben dem an Gottes Wort
gebundenen Gewissen des Einzelnen überlassen. Der Einzelne fügt
sich mit seinen Gaben verbindlich in den Organismus der Gemeinde
ein.“83 An dieser unterschiedlichen Erkenntnis zerbricht unsere Ge-
meinschaft nicht, denn es kommt auf die gemeinsame Mitte an. Das
Evangelium gibt uns eine Mitte, und als Menschen des Evangeliums
sind wir gerufen, uns zuerst an dieser Mitte, an Jesus Christus, auszu-
richten.
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84 In der Praxis ist der Pastor jedoch manchmal der Leiter der Gemeinde. Insofern hat
er in der Praxis nicht überall die gleiche Stellung wie andere Älteste, sondern eine
herausgehobene Verantwortung. Das ist einer der Gründe, warum die Bundeslei-
tung in ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2000 zur Frage der Frau als Pastorin kei-
ne gemeinsame Stellung bezieht. Es gab da unterschiedliche Meinungen: Einige
konnten eine herausgehobene Stellung als den Leiter der Gemeinde nicht mit den
Aussagen vereinbaren, dass der Mann das Haupt der Frau sein soll. Andere waren
der Meinung, dass die Leitung der Gemeinde nicht bei einem Einzelnen liegen soll,
sondern bei einem Team (Ältestenkreis, Gemeindeleitung).

Fazit: Ich sehe vom Neuen Testament her keinen triftigen Grund, dass
eine Frau nicht Pastorin sein kann. Es gibt – wenn wir uns das Neue
Testament als Ganzes ansehen – gute Gründe dafür, dass Frauen und
Männer entsprechend ihren Gaben in der Gemeinde mitarbeiten. Und
wenn Frauen die Gabe der Seelsorge, der Lehre und Leitung von Gott
empfangen haben, kann dies der Gemeinde nur zugute kommen,
wenn sie ihre Gaben in der Gemeinde einbringen. 

Ich verstehe den Dienst von Pastoren vom neutestamentlichen Äl-
testenamt her. Der Unterschied liegt darin, dass Pastoren ihre Aufga-
ben in der Regel hauptberuflich ausüben und insofern mehr Aufgaben
wahrnehmen als andere Älteste, nicht nur die Leitung der Gemeinde.
Pastoren sind zugleich Diener des Wortes Gottes. Auch die Begabun-
gen können unterschiedlich aussehen. Aber theologisch sehe ich kei-
nen wesensmäßigen Unterschied zwischen Ältesten und Pastoren.84

In 2. Timotheus 2,2 heißt es: „Was du von mir gehört hast vor vie-
len Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die geeignet sind, auch
andere zu lehren.“ Paulus spricht hier nicht von Männern, sondern
von Menschen, und das schließt Frauen ein. Wenn es ihm um einen
allgemeingültigen Grundsatz gegangen wäre, dass nur Männer lehren
dürfen, hätte er hier wohl von Männern oder Brüdern gesprochen.

Wenn wir Männer am Theologischen Seminar zu Pastoren oder
Missionaren ausbilden, ist für uns bei der Aufnahme eine entschei-
dende Frage, ob sie von Gott berufen sind. Dies muss meines Erach-
tens auch für Frauen gelten. Wenn sie uns glaubhaft bezeugen, von
Gott zur Pastorin oder Missionarin berufen zu sein, und wenn dies
durch die Zeugnisse aus der Gemeinde unterstützt wird, dürfen wir
meines Erachtens die Berufung durch Gott nicht bestreiten, wenn
gleichzeitig die entsprechende Begabung für den Dienst als Pastorin
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85 Vgl. dazu Edwin Peter Brandt, Theologischer Zwischenruf zur Diskussion um den
Dienst der Frau; in: Die Gemeinde (vom 22.4.1990), S. 45, bes. Punkt 6 b und f.

oder Missionarin vorliegt. Wir können Gott doch nicht vorschreiben,
wen er beruft, sondern es ist umgekehrt: Wir sollen auf seine Beru-
fung achten. Er ist der Herr der Gemeinde, der Menschen in seinen
Dienst beruft und sie für diesen Dienst begabt.85
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1 Der am 2. April 2008 während der Theologischen Woche gehaltene Vortrag wurde
für die Drucklegung überarbeitet und ergänzt.

Aspekte des Rollenverständnisses von Mann 
und Frau in Gesellschaft und Gemeinde1

Wolfgang Heinrichs

1. Prämissen

Wir denken in unserer Tagung darüber nach, ob es demnächst Frauen
auch als Pastorinnen in unserem Bund geben kann, soll oder darf. Die
erste Frage, die wir hierzu stellten, war streng theologisch-biblisch:
Was sagt denn die Bibel, speziell das Neue Testament, zum Dienst der
Frau in den Gemeinden? Dabei ist uns bewusst geworden, dass, je
nach der hermeneutischen Voraussetzung, die Urteile darüber recht
verschieden ausfallen können. Es kommt also auf mein Bibelver-
ständnis an, nicht nur was, sondern wie ich in der Bibel lese und dann
aus diesem Vorverständnis heraus auslege. Es gibt nämlich nicht die
objektive Interpretation der Bibel, sondern nur eine subjektive, vor-
strukturierte, die mir freilich im Kontext von Inspiration und Gemein-
de plausibel ist bzw. einleuchtet und die ich gewissenhaft bedenke.
Das gilt selbstredend für das Thema, das ich in diesem Aufsatz durch-
denken will: dem Rollenverständnis von Mann und Frau in Gesell-
schaft und Gemeinde. Auch hier kommt es auf die Einstellung an, die
ich dazu, in der Regel unbewusst, mitbringe.

Manchmal muss man erst von außen darauf gestoßen werden, dass
es im Denken über unser Rollenverständnis mehr festgefügte Kli-
schees gibt, als uns zuerst bewusst ist. So fiel meiner Frau – und nicht
mir – direkt zur Themenüberschrift die Frage ein, warum denn der
Mann zuerst genannt wird, während es der klassischen Höflichkeit
doch entspreche, die Frau voranzustellen. Nun, Sprache ist verräte-
risch und ich muss zugeben, dass das Thema von Männern so formu-
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liert wurde. Ob wir damit von vornherein meinten, dass sich die Rolle
der Frau vom Mann her bestimmen sollte?

Wie dem auch sei. Die Absicht ist jedenfalls, einmal kritisch unser
Denken und unsere innere Einstellung zu befragen, zu verorten und in
gewissen Bereichen „zu verunsichern“. Die Reflexion über das Rol-
lenverständnis mag uns helfen, eben unser Vorverständnis, unser Vor-
Urteil aufzufinden, um uns dann, wie ich hoffe, auch zurechtzuhelfen,
wenn es darum geht, gute, weil wohlbegründete Entscheidungen zu
treffen. 

Konzentrieren möchte ich mich in dem Aufsatz, anders als die
Überschrift vermuten lässt, auf die Rolle der Frau. Ich bin mir aber
bewusst, dass man sie nicht isoliert von der des Mannes betrachten
darf, da sich die Geschlechter eben über ihre Zuordnung definieren.
Der Apostel Paulus bringt es christologisch auf den Punkt – und die
Schöpfungsgeschichte macht dies auch schon deutlich – wenn er sagt,
dass „in dem Herrn … weder die Frau etwas ohne den Mann noch der
Mann etwas ohne die Frau“ (1Kor 11,11) ist.

Doch nun zu der Frage, welches die Rollen von Mann und Frau sind
und wie sie sich möglicherweise im Laufe der Zeit und unser Ver-
ständnis darüber gewandelt haben.

Ich gehe dabei historisch chronologisch vor. Ich möchte allerdings
nicht in der Steinzeit beginnen, sondern mit der Frühen Neuzeit und
dann einen Bogen bis heute schlagen, um dann schließlich neu die
Frage nach unserem eigenen Rollenverständnis speziell als Bundesge-
meinschaft zu stellen. Natürlich kann ich nicht alle nur vorhandenen
Männer- und Frauenrollen ausdifferenzieren, sondern muss häufig ge-
neralisieren und mich im Großen und Ganzen auf die Alltagskultur
beschränken, wobei, unserem Interesse entgegenkommend, der Fokus
auf Familie und Kirche, Bildung und Arbeitswelt liegt.
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2 Vgl. hierzu besonders die Arbeit von Richard van Dülmen, Kultur und Alltag,
3 Bde., München 31999.

2. Das Rollenverständnis von Mann und Frau von der
Frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

2.1 Der Wandel des Rollenverständnisses der Geschlechter
in der Frühen Neuzeit (16. bis 18. Jahrhundert)

2.1.1 Haus-Vater und Haus-Mutter2

Die zentrale Lebensordnung des Menschen in der Frühen Neuzeit war
zuerst das Haus, nicht die Familie. Der Begriff der Familie, worunter
wir die engere Gemeinschaft von Eltern und Kindern verstehen,
taucht erst am Ende des 18. Jahrhunderts auf. Er setzt die Trennung
von Haus und Besitz und die Ausgliederung des Gesindes voraus. Das
Haus also und nicht die Familie bestimmte in der traditionellen, vor-
modernen Gesellschaft das Rollenverständnis von Frau und Mann. Es
war wie jeder andere Herrschaftsverband – die Bezeichnung spricht
für sich – patriarchalisch geordnet. Nur in Ausnahmefällen, zum Bei-
spiel wenn der Ehemann starb, konnte es eine „Hausherrin“ geben. In
der Regel aber war der Mann „Herr“ des Hauses. Er hatte das Sagen
über und auch die Verantwortung für alle Hausmitglieder: Ehefrau,
Kinder, das Gesinde, alle bewegliche und unbewegliche Habe. Das
Zedlersche Universallexikon geht Mitte des 18. Jahrhunderts von ei-
ner klaren Rollenverteilung aus, wenn es darin heißt:

„Die Haupt-Person aber eines Hauses wird Haus-Herr oder Haus-
Vater genannt, weil er allen, die in der Familie sich befinden, mit
väterlicher Treue vorstehen soll, und wird Gott deswegen auch in
heil. Schrifft öffters einem Hauß-Vater verglichen.

Die ihm ehelich beygefügte Mit-Person aber wird Haus-Frau ge-
nannt, und da jenem eine Potestaet [Macht, W.H.] über die Kinder
und Dienstboten zugeschrieben wird, so hat dieser nur eine Reve-
rentz [Ehrerbietung, W.H.] und Befehl sich anzumessen. Das Recht
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3 Zedler, Universal-Lexikon XII, Sp. 912, zitiert nach: van Dülmen, Kultur und Alltag,
Bd. 1, S. 38f.

4 Martin Luther, Tischreden (WA) (1912), S. 532, zitiert nach: van Dülmen, Kultur
und Alltag, Bd. 1, S. 43f.

aber, der Familie oder dem Hauswesen vorzustehen, kommt dem
Haus-Vater principaliter [zuerst, W.H.] und hauptsächlich zu, als
welcher gleichsam ein König und Fürst in seinem Hause ist; Se-
cundario [zweitrangig, W.H.] aber, und weil die Frau, als Hauß-
Mutter, dem Haußwesen gleichfalls mit vorstehen, und selbiges
verwalten helffen soll, kann ihr einiges Recht zugeschrieben wer-
den.“3

Der Hausherr regierte das Haus und vertrat es auch generell nach au-
ßen. Alle Vertragsabschlüsse wurden von ihm getätigt. Die Frau hatte
nur ein geringes Mitspracherecht und definierte sich über den Mann
und dessen Stand. Dies galt für alle Schichten. Die Bäuerin war die
Frau des Bauern, die Müllerin die des Müllers, die Apothekerin die
des Apothekers und die Frau des evangelischen Pfarrers die Pfarrfrau.
Von der dörflichen wie städtischen Öffentlichkeit war die Frau ausge-
schlossen. Ihr Wert war beschränkt auf den häuslichen Bereich. „Das
Weib“ soll außerhalb des Hauses schweigen, nicht nur in der Gemein-
de. So lehrte Luther, der selbst eine ungemein tüchtige Ehe- und
Hausfrau hatte:

„Wenn sie (die Frauen) aber außer der Haushaltung reden, so tau-
gen sie nichts. Denn wiewohl sie Wert genug haben, doch fehlts
und mangelts ihnen an Sachen, die sie nicht verstehen, drum reden
sie auch davon läppisch, unordentlich und wüste durcheinander
über die Maaße. Daraus erscheint, dass das Weib geschaffen ist zur
Haushaltung, der Mann aber zur Polizey, zu weltlichem Regiment,
zu Kriegen und Gerichtshändeln, die zu verwalten und zu führen.“4

Dass Luther Gottes Wille in seiner klassischen Übersetzung von Ge-
nesis 2,18 so deutet, dass Gott dem Mann eine „Gehilfin“ schaffen
will, entspricht ganz dem Verständnis seiner Zeit. In dieser ihrer Rolle
genießt die Frau der Frühen Neuzeit auch eine gewisse Hochachtung.
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5 Vgl. zu seiner Person Franz Johann Hoedl, Das Kulturbild Altbayerns in den Predig-
ten des P. Jordan von Wasserburg O.M. (1670-1739), München 1939.

6 Zitiert nach: van Dülmen, Kultur und Alltag, Bd. 1, S. 48.

Sie ist nicht nur brauchbar, sondern füllt nach der Meinung dieser Zeit
ihre von Gott gegebene Platzanweisung aus. Sie erfüllt damit nicht
nur ihren Lebenssinn, sondern „als Gehilfin“ erfüllt sie auch den Le-
benssinn ihres Mannes und der Menschen, denen sie durch ihr Leben
dient. Sicher gab es auch eine Reihe diskriminierender Ansätze, die
aus dieser Frauenrolle eine gewisse Minderwertigkeit ableiteten.
Doch wurde in der Regel besonders von den Kirchen die Arbeit der
Frau als eine notwendige gewürdigt, freilich immer in ihrem Bezug zu
Mann, Haus und Kindern. Der bayerische Kapuzinerpater und Kan-
zelredner Jordan von Wasserburg5 predigte zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts entschieden dagegen, die Arbeit der Hausfrau als trivial ab-
zutun:

„Dem Mann gehört die Arbeit auf dem Land und Feld draussen zu,
das Weib aber muß daheim ihr Hauß-Arbeit sorgfältig anschicken
und ist diese schier so notwendig, als jene; darumen jene nit recht
davon seynd, welche die Weiber-Arbeit sogar verachten und ver-
werffen, sagende: es seye nichts als eitles Däntlewerk und unnützes
Zeitverzehren. Ja freylich wohl! Was hätten sonst die Männer an
Leib anzulegen. Was hätten sie zu essen, wann die Weiber nit wä-
ren mit ihren Spinnen und Nähen, Wischen und Waschen, Kochen
und Backen und anderen Sachen?“6

Noch handfester hatte es Luther in seinen Tischreden formuliert und
gleich biblisch, schöpfungstheologisch begründet, warum er die Frau
so sieht:

„Ein Weib ist ein freundlicher, holdseliger und kurzweiliger Gesell
des Lebens. Weiber tragen Kinder und ziehen sie auf, regieren das
Haus und teilen ordentlich aus, was ein Mann hineinschaffet und
erwirbt, daß es zu Rate gehalten und nicht unnütze verthan werde,
sondern daß einem jeglichen gegeben werde, was ihm gebührt. Da-
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7 Tischreden I, 210. IV, 44. 125. I, 208, zitiert nach: D. Albrecht Thoma, Katharina
von Bora, Geschichtliches Lebensbild, http:// www.0012636_katharina_von_bora_
geschichtliches_lebensbild/00012636_german_utf8_p011.htm (Stand vom 5.3.
2008). Das Wort „Hausehre“ findet sich in der Lutherübersetzung von Psalm 68,13.
Dadurch wurde er bis ins 19. Jahrhundert hinein zum stehenden Begriff, zuerst für
Hausfrau, dann für Hausflur. Nach LXX eigentlich: „Die Schöne des Hauses verteilt
Beute“. Ursprünglich wohl „in der Stätte des Hauses wird Beute verteilt“.

her sie vom heiligen Geiste Hausehren genannt werden, daß sie des
Hauses Schmuck, Ehre und Zierde sein sollen. Sie sind geneigt zur
Barmherzigkeit, denn sie sind von Gott auch fürnehmlich dazu ge-
schaffen, daß sie sollen Kinder haben, der Männer Lust und Freude
und barmherzig seien.“ „Es ist ein arm Ding ein Weib. Die größte
Ehre, die es hat, ist, daß wir allzumal durch die Weiber geboren
werden und auf die Welt kommen. Ein Weib wird in der heiligen
Schrift genannt „ein Lust und Freude deiner Augen“ (Sirach 26, 2).
Ein fromm Weib soll darum geehret und geliebet werden, erstlich,
daß sie Gottes Gabe und Geschenk ist; zum andern, daß Gott einem
Weibe herrliche große Tugenden verliehen, welche andere Mängel
und Gebrechen weit übertreffen, sonderlich wo sie Zucht, Treue
und Glauben halten.“ „Wenn die Weiber die Lehre des Evangeli-
ums annehmen, so sind sie viel stärker und inbrünstiger im Glau-
ben, halten viel stärker und steifer darüber, als die Männer, wie
man siehet an der lieben Anastasia und andern Märtyrern; auch
Magdalena war herzenhaftiger denn Petrus.“7

Danach ist also die Frau des Mannes „Gesell“. Sie ist zur Hausarbeit,
zum Kinderkriegen und Kinder aufziehen bestimmt und hierfür auch
begabt. Sie gibt dem Haus Anmut und Ehre, Freude und Barmherzig-
keit. Darüber hinaus sei die Frau zur Märtyrerin begabt, das heißt ihr
sei eine von Gott her angelegte Bereitschaft zum Opfer- und Zeugen-
dienst eigen. Des Weiteren verbinde sich bei ihr aufgrund ihrer im
Vergleich zum Mann stärkeren Empfänglichkeit, ihrer Ergebenheit
und ihres intensiveren Gefühlslebens der Glaube auch fester mit ih-
rem Leben, sodass sie mehr noch als der Mann daran festhielte.

Man könnte nun meinen, Luther habe dies durch offenbarte Wahr-
heit erkannt. Der Schluss liegt jedoch näher, dass er, wie jeder andere
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seiner Zeit, eine für ihn und andere plausible Lebenswirklichkeit und
die damit einhergehende Rollenverteilung beschreibt und in einen bi-
blischen Begründungszusammenhang bringt. Seine eigenen individu-
ellen Erfahrungen mit Katharina von Bora, einer sehr starken Persön-
lichkeit, haben sicher auch prägend gewirkt und ihn dazu gebracht,
manche der gängigen Vorurteile über Frauen, etwa ihre angebliche
Wankelmütigkeit, nicht weiter zu konservieren.

Das Bild der Frau war also in der Frühen Neuzeit weitgehend durch
ihre gesellschaftliche Position als Hausfrau bestimmt. Männer waren
in der Regel nicht die Tyrannen der Frauen, sondern standen ihnen ge-
genüber in Verantwortung. Dass Frauen von ihren Männern geschla-
gen wurden, war auch in dieser Zeit gesellschaftlich geächtet, und es
gab damals schon Schutzinstanzen, die dies verhinderten, was nicht
ausschließt, dass es dennoch viel zu häufig geschah.

Ein besonders dunkles Kapitel ist bekanntlich die sogenannte He-
xenverfolgung in der Frühen Neuzeit. Darauf kann ich an dieser Stel-
le nicht näher eingehen, denke aber, dass sich in diesem Phänomen
zwei durchgängige Charakteristika zeigen, die die „Frauengeschich-
te“ kennzeichnen: 1. eine permanente Bedrohung der Existenz der
Frau seitens einer männlich dominierten Gesellschaft, die immer dann
in die grausame Tat umgesetzt wurde, wenn 2. die Stellung der Frau
für den Mann selbst als bedrohlich empfunden wurde, sei es ökono-
misch, sei es durch die Infragestellung seiner eigenen Rolle. Folgen-
des jedenfalls scheint mir unzweifelhaft: Frauen trugen und tragen bis
heute die sozialen Hauptlasten einer Gesellschaft und sind in Zeiten
sozialer Umbrüche, speziell in Notzeiten, die am stärksten Leidtra-
genden. Hin und wieder hat man(n) gerade diese ihre Opferrolle als
Frauenrolle, als typisch weibliche Eigenschaft – für mich zynisch –,
zu verklären gesucht.

Doch zurück zu den traditionellen vom „Haus“ her bestimmten Ge-
schlechterrollen. Sie unterscheiden sich, wie angedeutet, von den seit
dem späten 18. Jahrhundert gelebten modernen Rollen des Familien-
vaters und der Mutter. Es gibt natürlich, wie wir gemerkt haben, Kon-
tinuitäten. Rein äußerlich decken sich die Aufgabenbereiche der tradi-
tionellen Hausfrau mit der des 19. und auch 20. Jahrhunderts, doch
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gibt es auch bemerkenswerte Unterschiede. Die vormoderne Hausfrau
zählt zur Ökonomie des ganzen Hauses. Sie teilt die Arbeitswelt des
Mannes. Die moderne Hausfrau dagegen hat im Haushalt ihren eige-
nen Bereich, der strikt von dem des Mannes geschieden ist. Dazu spä-
ter mehr.

Natürlich unterschied sich die Lebenswelt der Geschlechter je nach
Stand beträchtlich. So hatte die adlige Frau höhere Repräsentations-
pflichten als die Bäuerin oder die Handwerksfrau. Doch war auch je-
ne ihrem Mann untergeordnet. Sie brauchte allerdings keinen Beitrag
zum Lebensunterhalt zu leisten.

Ganz anders war dagegen der Alltag einer Frau im sogenannten
protoindustriellen Haushalt, der von der gewerblichen Heimarbeit
lebte. Dabei handelt es sich um Haushaltungen der „Unterschichten“.
Bei ihnen gab es gegen Ende des 18. Jahrhunderts die geringste Rol-
lenteilung der Geschlechter, und dort war auch die patriarchalische
Struktur am wenigsten ausgebaut. Freilich trugen gerade hier die
Frauen die Folgelasten einer schwankenden Konjunktur, den Hunger
und die Armut. Doch waren sie mehr Arbeitskraft des Hauses als
Hausfrau. Ihre Situation kann man mit der der späteren Fabrikarbeite-
rin vergleichen. Und hier zeigt sich sehr deutlich, wie die sich wan-
delnde Arbeitswelt Einfluss nimmt auf den Wandel der Geschlechter-
rolle.

2.1.2 Die Herausbildung des bürgerlichen Rollenverständnisses

Was nun den modern-bürgerlichen Typ der Familie angeht, so ging er
nicht unwesentlich aus dem Beamten- und, stärker noch, aus dem
evangelischen Pfarrhaushalt hervor. Hier wurde die besagte Trennung
von Berufsleben und intimem Familienleben schon in der Frühen
Neuzeit geprägt und wurde zum späteren Modell, obschon die Amts-
stube noch im Haus untergebracht war. Für die Frau ergab sich daraus
eine Konzentration auf den Haushalt im engeren Sinne. Sie hatte nicht
nur dafür zu sorgen, dass der Mann in der Familie einen kreativen
Freiraum für sein Berufsleben fand, sondern auch dafür, dass „die
Kinder eine Erziehung erhielten, die dem Aufstiegswillen der Familie
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8 Van Dülmen, Kultur und Alltag, Bd. 1, S. 47.
9 Vgl. Martin Greiffenhagen (Hrsg.), Das evangelische Pfarrhaus, eine Kultur- und

Sozialgeschichte, Stuttgart 1984; humorvoll: Erika Ruckdäschel (Hrsg.), Frau Pastor
macht das schon. Geschichten zum Bild der Pfarrfrau, Kassel 1983.

entsprach“8. Viele kreative Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhun-
derts entstammten Pfarrhäusern. Natürlich wurde durch die Trennung
von Arbeitswelt und Familie die patriarchalische Struktur noch ver-
stärkt, doch förderte auch die Emotionalisierung der Familie eine mo-
ralische Aufwertung der Frau.

So lässt sich sagen, dass die protoindustrielle Familie ein erstes
Muster für eine soziale Gleichberechtigung bot, ohne dass dabei die
Lebensqualität der Frau verbessert wurde. Die Beamten- und Pfarrfa-
milie dagegen war der innovative Raum für die geistig-moralische
Emanzipation der Frau, ohne dass ihre ökonomische Abhängigkeit
dadurch aufgehoben wurde. Die Pfarrfrau besaß über ihre Stellung in
der eigenen Familie eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft. Sie hat-
te nicht nur einen größeren Haushalt, sondern unterstützte ihren Mann
bei sozialen Aufgaben. Sie war und ist bis heute keine Pastorin, aber
hieß „Frau Pastor“ und war und ist bis heute der Gemeinde ein pasto-
rales Gegenüber geblieben.9

In der Frühen Neuzeit waren Religion und Kirche männlich domi-
niert. Nicht nur, dass, mit Ausnahme der Klosterkultur, die kirchli-
chen Ämter mit Männern besetzt waren. Auch in Gottesdienst und
Messe war der Mann derjenige, dessen Kirchenbesuch gesellschaft-
lich erwartet wurde. Er hatte Sorge zu tragen für den Kirchgang seiner
Frau, der Kinder und des Gesindes. Von den späteren „drei Ks“ (Kü-
che, Kinder, Kirche) gehörte die Kirche bis zum 18. Jahrhundert zum
Pflichtbereich des Mannes als Haushaltsvorstand, und auch wenig-
stens die religiöse Erziehung war seine Aufgabe. Der Hausvater war
auch verantwortlich für das sittlich-moralische Leben der Angehöri-
gen seiner Hausgemeinschaft. Dies wurde von Kirche und Obrigkeit
als göttliche Ordnung gelehrt. Das Bibellesen und die Hausandacht
bzw. die Katechese gehörten zu seinen selbstverständlichen Obliegen-
heiten. Generell lässt sich sagen, dass im 16. und 17. Jahrhundert das
Kirchenleben weitgehend von Männern geprägt war. Im 18. und vor
allem seit dem 19. Jahrhundert traten die Frauen stärker in den Vor-
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10 Sehr scharfsinnig ist dies u. a. in den Arbeiten von Hartmut Lehmann beschrieben.
Vgl. Hartmut Lehmann, Das Zeitalter des Absolutismus, Stuttgart 1980 (Christen-
tum und Gesellschaft, Bd. 9).

11 Vgl. hierzu Peter Zimmerling, Nachfolge lernen. Zinzendorf und das Leben der
Brüdergemeinde, Moers 1990; ders., Starke fromme Frauen. Begegnungen mit Erd-
muthe von Zinzendorf, Juliane von Krüdener, Anna Schlatter, Friederike Fliedner,
Dora Rappard-Gobat, Eva von Tiele-Winckler, Ruth von Kleist-Retzow,
Gießen/Basel 1996, 3. Auflage 1999; ders., Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf
und die Herrnhuter Brüdergemeine. Geschichte, Theologie und Spiritualität, Holz-
gerlingen 1999.

12 Vgl. Elisabeth Schneider-Böklen, „Amen, ja, mein Glück ist groß“. Henriette Loui-
se von Hayn (1724-1782), eine Dichterin des Herrnhuter Pietismus, [elektron. Res-
source] 2006, http://www.dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=980135133.pdf
(Stand vom 29.3.2008).

dergrund. Die Kirchlichkeit der Frau ist damit eine relativ späte Er-
scheinung. Sie hängt zusammen mit einem Bedeutungsverlust von
Kirche im Staat und ihre Zuordnung zum Bereich des privaten Le-
bens, in dem die Frauen eine größere Bedeutung bekamen. Hinter-
grund ist die Aufklärung, die auch wesentlich zur Emanzipation der
Frau beitrug.

Nicht uninteressant für uns als Gemeinden, die in der historischen
Tradition des Pietismus stehen, ist die Tatsache, dass Aufklärung und
pietistische Frömmigkeit in vielen sozialen Motivationen historisch
eher als Geschwister, denn als Gegensätze zu sehen sind.10 So ist es
nicht untypisch, dass ausgerechnet in pietistischen Kreisen, in denen
der Gedanke der „brüderlichen“ Gleichheit gelehrt und gelebt wurde,
sich über den Gedanken des „allgemeinen Priestertums“ die Frage
stellte, inwieweit denn auch Frauen „Priester“ sein können.

Bekanntlich waren Zinzendorf und die Herrenhuter Brüdergemeine
hier bahnbrechend.11 In der Erkenntnis, dass Seelsorge von Frauen an
Frauen geschehen solle, erhielten Frauen seelsorgliche Befugnisse
und Lehrämter. Um die Frauenchöre zu vertreten, erhielten Frauen
Sitz und Stimme in Gemeindeversammlungen. Es gab in den Brüder-
gemeinen Presbyterinnen, Lehrerinnen oder „Bandenhalterinnen“, al-
lerdings von Frauengruppen12. Sie arbeiteten im Konfirmandenunter-
richt, übten Katechese an jungen Frauen aus und unterrichteten im
Lesen. Sie achteten als „Aufseherinnen“ über die Einhaltung der Ge-
meindeordnung, „trösteten und ermahnten“ und bewirteten die Neu-
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13 Zimmerling, Nachfolge lernen, S. 39f.
14 Vgl. dazu Ulrike Gleixner und Erika Hebeisen (Hrsg.), Gendering Tradition. Erin-

nerungskultur und Geschlecht im Pietismus, Korb 2007.

ankömmlinge. Der Zinzendorfforscher Peter Zimmerling fasst zusam-
men: „Damit wird den Frauen eine Fülle von Betätigungsfeldern er-
öffnet, was damals gesellschaftlich und kirchlich etwas völlig Neues
ist ... Die Frau wird aus ihrer Beschränkung auf Haus und Familie
befreit. Sie kann ihre Gaben und Fähigkeiten im Dienst der Gemein-
schaft einbringen.“13 Für die nun als gleichwertig angesehene Rolle
der Frau im geistlichen Dienst hat Zinzendorf eine bemerkenswerte
christologische Begründung, die auf das Bild der Gemeinde als
„Braut“ Jesu Christi Bezug nimmt. Wenn die Gemeinde Braut sei, so
Zinzendorf, dann habe sie als sein Gegenüber einen weiblichen Cha-
rakter. In der Trinität Gottes sieht er eine Analogie zum „Haus“. Gott-
vater sei die Entsprechung des Familienvaters, die Kinder entsprechen
dem Gottessohn und die Mutter dem Heiligen Geist.

Zinzendorfs Frauenbild ist bereits geprägt von einem neuen Ver-
ständnis der Geschlechterrollen, wenn er auch noch offensichtlich in
dem Verständnis der Frau als Hausmutter bleibt. Doch ist sie begabt
mit einer inspirierenden Dynamik, die leitend wirkt, leitet doch (nach
Joh 14,17) der Geist in alle Wahrheit. Sicher spielen auch seine eige-
nen Erfahrungen mit Frauen eine große Rolle. Das war zuerst seine
fromme Großmutter Henrietta Katharina von Gersdorff, dann einer
Reihe von vornehmen adligen Frauen, die sich in dieser Zeit dem Pie-
tismus zugewandt hatten und die ihn über die Frömmigkeit aufklär-
ten, und zuletzt seine geliebte Frau, Erdmuthe Dorothea von Reuss 
(1700-1756), die ab 1732 die regierende Obrigkeit von Herrnhut wur-
de und ähnlich wie ihr Mann ein ungeheures Arbeitsprogramm bewäl-
tigte. Dennoch erhob diese „Frauenemanzipation“, wenn man sie so
nennen darf, noch nicht den Anspruch einer völligen Gleichberechti-
gung. Frauen nahmen im Pietismus zwar eine aktivere Rolle ein als in
der übrigen Kultur, dass aber eine Frau von Amtswegen auch Männer
belehren dürfe, war für den Pietismus des 18. Jahrhundert eine Grenz-
überschreitung.14 Immerhin war der Schritt getan, dass Frauen – zwar
noch in den engen Grenzen einer Kommunität – lehren konnten und in
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15 Vgl. Irene Kraft-Buchmüller, Die Frauen in der Anfangszeit der Bischöflichen Me-
thodistenkirche in Deutschland, Stuttgart, 1992, S. 10.

16 So etwa Katharina von Siena (1347-1380) und Brigitta von Schweden (1303-1373).
17 Vgl. Ruth Albrecht, Frauen; in: Hartmut Lehmann (Hrsg.), Glaubenswelten und Le-

benswelten, Göttingen 2004, S. 522-555, hier S. 527-529.

dieser Tätigkeit anerkannt waren. Auch in Wesleys als „Klassen“ zu-
sammengefassten Erbauungskreisen nahmen Frauen am Gemeindele-
ben aktiv teil, insofern es ihnen gestattet war, frei zu reden, Zeugnis
zu geben und zu beten. Selbst zu Klassenführerinnen wurden Frauen
ernannt. Wesley kam zu der Auffassung, dass die Frauen geistlich den
Männern gleichgestellt seien. Sie dürfen nach seiner Überzeugung
auch predigen, aber nicht zum Predigtamt berufen werden.15

Die höhere Wertschätzung der Frauen in geistlichen Dingen be-
zieht sich im 18. Jahrhundert noch strikt auf die Anerkennung der
Frau als Inspirationskraft. Damit verbunden ist die Aufwertung der
Prophetie als geistliche Gabe, die auch schon in früheren Zeiten Frau-
en als Visionärinnen der Kirche zugestanden wurde.16 In einer Zeit, in
der der Fortschrittsgedanke zunehmend Raum in der Vorstellungswelt
der Menschen gewann, wurde auch nach der Bedeutung von Frauen
und ihrem Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt
gefragt und die gesellschaftliche Erwartungshaltung ihnen gegenüber
um diesen Aspekt erweitert. Umstritten ist in der Forschung, ob die
betreffenden sogenannten „Visionärinnen und Ekstatikerinnen“ wirk-
lich selbstständig handelten oder ob sie nicht von Männern für ihre
Zwecke funktionalisiert wurden.17 Festzuhalten ist aber, dass im Zuge
der pietistischen Bewegung zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht we-
nige Frauen zu Zentralpersonen von Erbauungskreisen avancierten.
Während jedoch manche adlige Frauen innerhalb der neu aufbrechen-
den Frömmigkeitsbewegung in ihrer leitenden Förderung Anerken-
nung fanden, stießen Frauen aus den bäuerlichen und handwerklichen
Milieus, die vorübergehend zu zentralen Bezugspersonen pietistischer
Zirkel wurden, auf enormen Widerstand. Durch sie wurde ja nicht al-
lein die kirchliche Orthodoxie in Frage gestellt, sondern auch kirch-
lich-obrigkeitliche Gewalt, mithin das auf die männliche Dominanz
abgestimmte soziale Herrschaftsgefüge. Ein Beispiel hierfür ist die in
Wanfried in Niederhessen 1676 geborene Catharina Elisabeth Ucker-
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18 Zu ihrer Person vgl. Barbara Hoffmann, „Weil man uns anderswo nicht hat dulden
wollen“. Radikalpietistische Frauen in Wittgenstein; in: Heide Wunder und Christi-
na Vanja (Hrsg.), Weiber, Menscher, Frauenzimmer. Frauen in der ländlichen Ge-
sellschaft 1500-1800, Göttingen 1996, S. 236-253, über Uckermann, S. 238-243.

19 Dies zeigt sehr deutlich anhand der Biografie Johanna Eleonora Petersens die Habi-
litationsschrift von Ruth Albrecht, Johanna Eleonora Petersens. Theologische
Schriftstellerin des frühen Pietismus, Habil. Hamburg 1999, Göttingen 2005 (AGP
45). Siehe auch Albrecht, Frauen.

mann. Sie erlebte im Sommer 1699 durch die Ansprachen des Wan-
derprediger Heinrich Horche, der in Eschwege eine philadelphische
Gemeinde gründete, 1699 ihre Erweckung und wurde in Wanfried
schnell zum Mittelpunkt eines Erbauungskreises.18 Obwohl Catharina
erklärte, dass in ihrem Kreis nur gebetet und die Bibel gelesen wurde,
sahen die Bürger in ihrem Verhalten eine Störung der öffentlichen
Ordnung. Eine Frau, die Autorität besaß, Männer – speziell den Stadt-
pfarrer – zu kritisieren und zum Mittelpunkt einer sich der Kirche
fernhaltenden Gruppe wurde, stellte in dieser Zeit eine nicht hinzu-
nehmende soziale Irritation dar. Sie und ihr Kreis mussten schließlich
die Landgrafschaft Hessen-Kassel verlassen und fanden in Sass-
mannshausen, in der Grafschaft Wittgenstein Asyl. Dort schlossen sie
sich vorübergehend der Gruppe um Eva von Buttlar an. Als sich Graf
Albrecht aus politischen Gründen von den Radikalpietisten abzugren-
zen suchte, endete die Duldung von Catharina und ihrem Kreis. Ca-
tharina und den führenden Mitgliedern wurde der Prozess gemacht
und ihr Vermögen konfisziert.

Es kann jedoch festgehalten werden, dass mit dem Pietismus die
Geschlechterfrage zumindest neu gestellt war, partiell sich auch eine
Neubestimmung vollzog.19

2.1.3 Der Wandel der Geschlechterrolle durch Bildung

Der Wandel der Frauenrolle von einer bloßen Zuhörerin der kirchli-
chen Lehre hin zur Verkündigerin und Lehrerin vollzog sich nicht ab-
rupt und radikal, sondern in kleinen Schritten und nicht ohne Wider-
stände. Bis heute ist er ja nicht vollständig akzeptiert. Schrittmacher
des Wandels der Frauenrolle wurde die Bildung. Gefordert wurde sie
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20 Van Dülmen, Kultur und Alltag, Bd. 3, S. 168ff.

von Mann und Frau im Zuge der Aufklärung vom Staat. Dieser be-
gann zunehmend danach zu fragen, welchen Beitrag der als „Unter-
tan“ gesehene Bürger zu leisten im Stande sei, um das sogenannte
Staatswohl zu mehren. Es ging um Quantifizierung und auch Qualifi-
zierung von Arbeit und sozialen Aufgaben, auch darum, welchen Teil
zum Allgemeinwohl nun Mann und Frau als Familie leisteten. In Fol-
ge dessen wurde auch die häusliche Arbeit neu bewertet, und die Frau
definierte sich nicht mehr ausschließlich über den Mann, sondern
auch über Staat und Gesellschaft. Der absolutistische Staat war auf
Bevölkerungswachstum aus, gleichzeitig auch darauf, die Qualifikati-
on der Menschen durch Bildung zu steigern. Dieses Wachstumsden-
ken setzte sich dann beschleunigt im 19. Jahrhundert fort. Ebenso ver-
änderte sich dadurch die Rolle des Kindes. Es wurde zunehmend als
Individuum gesehen und die persönliche Begabung stärker berück-
sichtigt. 

In ihrer gesellschaftlichen Funktion war die Frau zunächst auf drei
Bereiche festgelegt. Sie hatte vom sozialen Ideal her die Aufgabe,
Kinder zu gebären und erzieherisch auf den Weg zu bringen (das ist
das erste „K“), sodann ihren Mann durch die Führung des Familien-
haushalts in seinem Erwerbsleben zu stärken (das zweite „K“). Als
Drittes kam eine Funktion hinzu, die sich in der Folgezeit noch stärker
emanzipatorisch auswirken wird, nämlich die Frau als Hüterin der
Moral. Dass dieses Ideal vorläufig nur für eine verhältnismäßig kleine
soziale Schicht ausgelebt werden konnte, verhinderte nicht, dass es
schließlich im bürgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts zu dem Kli-
schee und Vorbild schlechthin wurde.

Jedenfalls erreichte die soziale und politische Forderung nach Bil-
dung auch die Frauen und veränderte im Zuge der gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklung ihr Selbstverständnis. Das Schulsystem erfasste
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert fast alle Männer und Frauen in West-
und Mitteleuropa. Die Schule entwickelte sich zur maßgebenden So-
zialisationsinstanz und ermöglichte den sozialen Aufstieg des Bürger-
tums.20 Der Staat begann die Schulpflicht für alle Kinder zwischen
sechs und vierzehn Jahren vorzuschreiben. Zu beachten ist die regio-
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21 Klaus Gossmann u.a. (Hrsg.), Auf den Spuren des Comenius. Texte zu Leben, Werk
und Wirkung, Göttingen 1992 (anlässlich seines 400. Geburtstages).

22 Vgl. Van Dülmen, Kultur und Alltag, Bd. 3, S. 260ff.

nale Unterschiedlichkeit: In Preußen wurde die allgemeine Schul-
pflicht bereits 1717 dekretiert, in Bayern erst 1802 eingeführt. Außer
dem Staat war auch die Konfession entscheidendes Moment für die
Durchsetzung der allgemeinen Schulbildung. War, wie in den prote-
stantischen Territorien, der Landesherr zugleich Kirchenoberhaupt,
konnte er sehr direkt in das Bildungswesen eingreifen. So erlangte der
Norden Deutschlands einen klaren Bildungsvorsprung vor dem Sü-
den, wo Bildung vorerst nur den Knaben in kirchlichen Erziehungsan-
stalten vorbehalten war, Mädchen bei Nonnen meist nur das Beten
lernten und das, was man als „Weiberarbeiten“ (Arbeit im Haushalt)
bezeichnete. In den protestantischen Territorien wurde der Landesherr
auch im Gedanken des Bildungsfortschritts von der Kirche unter-
stützt. Haus- und Schulvisitationen, die den Lernstand überprüften,
wurden von Pfarrern durchgeführt. Besondere Impulse, auch in Bezug
auf die Frauenbildung, kommen wiederum aus dem Bereich des Pie-
tismus. So forderte bereits Johann Amos Comenius, der eine Pädago-
gik vom Kind aus entwarf, Mitte des 17. Jahrhunderts die Schulpflicht
auch für Mädchen.21 Wir können davon ausgehen, dass bis Ende des
18. Jahrhunderts in den fortschrittlichen Regionen fast alle Frauen le-
sen und schreiben konnten. In den Adelsschichten und in den gebilde-
ten Bürgerschichten gab es die ersten Frauen, die auch Bücher ver-
fassten, oft bezeichnenderweise unter männlichem Pseudonym, wie
noch Anfang des 19. Jahrhunderts Charlotte Brontë. Die Bildung der
Frauen höherer Stände geschah indes meist autodidaktisch. Die Auf-
wertung der Frau in der Aufklärung bezog sich zuerst ausschließlich
auf ihren moralischen Wert. Ihre öffentliche Stellung war dadurch
nicht betroffen. Die männlichen Aufklärer standen bis auf Ausnahmen
der intellektuellen Fähigkeit von Frauen nicht nur skeptisch, sondern
vehement abwehrend gegenüber. Als Ehefrauen und Töchter konnten
Frauen in beschränktem Maße an öffentlichen Diskussionen teilneh-
men, ansonsten sollten sie in der entstehenden bürgerlichen Öffent-
lichkeit genauso wenig zu sagen haben wie in der Kirche.22 Frauen
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23 Zu Wollstonecraft u.a. vgl. Gisela Bock, Frauen in der europäischen Geschichte,
München, 2002. Vgl. ferner Katharina Rennhak und Virginia Richter (Hrsg.), Revo-
lution und Emanzipation. Geschlechterordnungen in Europa um 1800, Köln 2004.

24 Vgl. Gerlinde Kraus, Bedeutende Französinnen, Norderstedt 2006.

verkörperten nach dieser Ansicht nicht die Vernunft, sondern das Ge-
fühl. Frauen sind danach allenfalls „Muse des Mannes“, aber ihrem
Wesen nach nicht wirklich selbst schöpferisch veranlagt.

Dass es sich bei diesem und anderen Rollenklischees nicht etwa um
solche der „grauen Vorzeit“ handelt, sondern dass sie möglicherweise
noch immer in unseren Köpfen existieren, möchte ich zwischendurch
zu bedenken geben und darauf verweisen, dass der von mir ansonsten
sehr geschätzte Rudolf Bohren während der Theologischen Woche
1990 die anwesenden Frauen charmant mit den Worten begrüßte, dass
er ihre Anwesenheit doch sehr schätze; denn schließlich seien die
Frauen, was das Predigen angehe, doch die „Muse des Mannes“.

Die Männer der Aufklärung sahen das ebenfalls so. Gelehrsamkeit
und eigene schöpferische Gedanken galten für Frauen lange Zeit als
nicht schicklich. Vom Lesen konnten die Aufklärer die Frauen nicht
abhalten. Auch in dem Salonleben wurden sie als inspirierende und
ästhetische Kraft geduldet und waren in manchen Salons gar der an-
ziehende Mittelpunkt; aber von der höheren Schulausbildung und den
Universitäten sowie von den Aufklärungsgesellschaften wurden sie
ausgeschlossen. Gegen dieses im doppelten Sinne des Wortes „be-
schränkte“ Frauenbild gab es auch schon zur Zeit des revolutionären
Umbruchs vom 18. zum 19. Jahrhundert Gegenstimmen emanzipier-
ter Frauen, zum Beispiel von der englischen Schriftstellerin Mary
Wollstonecraft23 und der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Olym-
pe de Gouges24. Letztere übergab, nachdem sie festgestellt hatte, dass
die von der Französischen Revolution geforderten Menschenechte nur
den Männern vorbehalten blieben, im September 1791 der National-
versammlung eine „Deklaration der Frauenrechte“ zur Beschließung.
Solche Frauen gingen den „revolutionären“ Männern zu weit. Olympe
de Gouges und mit ihr viele andere wurden während der Französi-
schen Revolution hingerichtet.

Die tolerante Aufklärung verhielt sich gegenüber weiblichen
Emanzipationsversuchen auffallend intolerant. Frauenbildung wurde
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25 Zitiert nach: van Dülmen, Kultur und Alltag, Bd. 3, S. 261. Vgl. auch ders., Frauen-
leben im 18. Jahrhundert, München 1992, S. 254.

26 Ernst Moritz Arndt: Fragmente über Menschenbildung (1805), hrsg. von Friedrich
Mann, Langensalza 1904, S.187, zitiert nach: Jutta Burggraf, Die Frau – gestern
und heute, http://www. juttaburggraf.blogspot.com/2007/03/die-frau-gestern-und-
heute.html (Stand vom 12.3.2008, ohne Seitenzählung).

nur bis zu einer gewissen Grenze geduldet, und der ansonsten fort-
schrittliche Freiherr Adolf Knigge, der die gesellschaftlichen Regeln
des Umgangs der Menschen Ende des 18. Jahrhunderts systematisier-
te, riet den Frauen entsprechend, nicht aus ihrer traditionellen Rolle
zu fallen:

„Ich tadle nicht, dass ein Frauenzimmer ihre Schreibart und ihre
mündliche Unterredung durch einiges Studium und durch keusch
gewählte Literatur zu verfeinern suche, dass sie sich bemühe, nicht
ganz ohne wissenschaftliche Kenntnisse zu seyn; aber sie soll kein
Handwerk aus der Literatur machen; sie soll nicht umherschweifen
in allen Theilen der Gelehrsamkeit … Dann sieht sie die wichtig-
sten Sorgen der Hauswirtschaft, die Erziehung ihrer Kinder und die
Achtung unstudierter Mitbürger als Kleinigkeiten an, glaubt sich
berechtigt, das Joch der männlichen Herrschaft abzuschütteln, ver-
achtet alle andre Weiber, erweckt sich und ihrem Gatten Feinde,
träumt ohne Unterlaß sich in idealistische Welten hinein; ihre
Phantasie lebt in unzüchtiger Gemeinschaft mit der gesunden Ver-
nunft; Es geht alles verkehrt im Hause; Die Speisen kommen kalt
oder angebrannt auf den Tisch; Es werden Schulden auf Schulden
gehäuft; der arme Mann muß mit durchlöcherten Strümpfen ein-
herwandeln; Wenn er nach häuslichen Freuden seufzt, unterhält ihn
die gelehrte Frau mit Journals-Nachrichten, oder rennt ihm mit ei-
nem Musen-Almanach entgegen, in welchem ihre platten Verse ste-
hen, und wirft ihm höhnisch vor, wie wenig der Unwürdige, Ge-
fühllose den Werth des Schatzes erkennt, den er zu seinem Jammer
besitzt.“25

„Die süßen Beglückerinnen des Lebens“, so Ernst Moritz Arndt, „sol-
len gefallen und nützlich sein“26. Sie sollen, wie der Schriftsteller,
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27 Joachim Heinrich Campe, Väterlicher Rat für meine Tochter, Braunschweig 1788;
Reprint Paderborn 1988, S.196; zitiert nach: Burggraf, Die Frau.

28 Ernst Moritz Arndt: Fragmente über Menschenbildung, S.195-197; zitiert nach:
Bruggraf, Die Frau.

29 Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, London 1792. Dt.
Ausgabe: Eine Verteidigung der Rechte der Frau, Dresden/Leipzig 1899; Neuaufl.
Zürich 1978, Bd. I, S.101-113. Vgl. Burggraf, Die Frau.

30 Zitiert nach Jutta Burggraf, Die Frau.
31 Mary Wollstonecraft, Eine Verteidigung der Rechte der Frau, Bd. I, S.161; Bd. II,

S.29; zitiert nach Burggraf, Die Frau.

Verleger und Pädagoge Joachim Heinrich Campe seiner Tochter nahe
legt, „sanft und lieblich“ die Laute spielen, dem Mann „Freude ins
Herz lächeln“27, und, wieder nach Arndt, ihn „als leichte und liebliche
Welle ... umspielen“ und ihm schließlich „mit Grazienhänden den
Staub von der Stirn wischen“28. 

Mary Wollstonecraft hatte dagegen die eigenständige Ausbildung
des Verstandes von Frauen gefordert. Sie sollten nicht das Leben einer
„Blume“ führen, sondern lernen, ihre eigene Persönlichkeit zu entfal-
ten.29 Den Rat Knigges an die Frauen, „sich ihrem Ehemann nur mit
ehrerbietiger Aufmerksamkeit zu nähern, seine Launen zu studieren,
seinen Befehlen sofort zu folgen und auf heftige Worte allenfalls eine
ganz leise Antwort zu geben“30, kommentierte Mary Wollstonecraft:
„Eine solche Frau ist ein Engel oder ein Esel.“31

Die Figuration der Geschlechterrolle von Mann und Frau folgte
freilich noch Jahrhunderte eher Knigge als Wollstonecraft. Die Frau-
enrechtsbewegung hatte ihre zweite Phase der Aktivität erst 1848 bis
1914 und danach erst wieder ab etwa 1969. 

2.2 Männer-Frauen-Figuration im 19. und 20. Jahrhundert

Die soziale Geschlechterbeziehung wird in der soziologischen For-
schung häufig als Figuration bezeichnet. Darunter versteht man ein
strukturelles Beziehungsgeflecht von Menschen mit wechselseitigen
Abhängigkeiten: ein soziales Prozessmodell. Für unsere Fragestel-
lung gibt dieses nach dem Soziologen Norbert Elias entwickelte Mo-
dell die Erkenntnis, dass soziale Beziehungen, insbesondere Herr-
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32 Die soziologische Theorie aufgreifend und für die Fragestellung der Frauenrolle in
der Kirche auswertend vgl. Ursula Henke, Familie, Kirche und Geschlecht. Zur
Konstruktion von Weiblichkeit gestern und heute; in: Siri Fuhrmann/Irmgard
Pahl/Erich Geldbach (Hrsg.), Soziale Rollen von Frauen in Religionsgemeinschaf-
ten. Ein Forschungsbericht, Münster 2003, S. 15-23.

33 Henke, Familie, Kirche und Geschlecht, S. 16.

schaftsverhältnisse, Rollenzuschreibungen, Rollenerwartungen und 
-erfüllungen, keine bewusst gesteuerten Verläufe gesellschaftlichen
Handelns sind, sondern zum einen durch die strukturellen Rahmenbe-
dingungen gesetzt und zum anderen von den beteiligten Personen in-
teraktiv gebildet werden. Mit anderen Worten, eine Rolle wird nicht
einfach frei gewählt und dann umgesetzt, sondern sie wird im Zusam-
menhang mit der jeweiligen sozialen und historischen Situation ge-
lebt. 32

2.2.1 Das Leitbild der Hausfrauenehe

Was die Rollenwahrnehmung von Frau und Mann im 19. und 20.
Jahrhundert angeht, sind vor allem die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen zu beachten, die nachhaltig die Rolle der Geschlechter beein-
flussten. Vor dem Hintergrund des aufkommenden kapitalistischen
Wirtschaftssystems erfolgte eine Segmentierung der Geschlechter in
einen „produktiven männlichen und einen reproduktiven weiblichen
Teil“33. Klassisch formuliert war diese sich herausbildende bürgerli-
che Idealvorstellung von der Familie schon 1799 durch Schillers Lied
von der Glocke:

Der Mann muß hinaus
Ins feindliche Leben,
Muß wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muß wetten und wagen,
Das Glück zu erjagen.
Da strömet herbei die unendliche Gabe,
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34 Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke (1799); zitiert nach: Echtermeyer,
Deutsche Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Auswahl für Schulen
von Benno Wiese, Düsseldorf 1990, S. 296-307, S. 299f.

35 Barbara Beuys, Familienleben in Deutschland. Neue Bilder aus der deutschen Ver-
gangenheit, Reinbek 1980, S. 340.

Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe,
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus.
Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen
Und wehret den Knaben,
Und reget ohn’ Ende
Die fleißigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn,
Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden,
Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden,
Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein
Die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein,
Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer
Und ruhet nimmer.34

Der letzte Teil erinnert nicht zufällig an Sprüche 31,10-31, dem „Lob
der tüchtigen Hausfrau“, wie Luther diesen Bibelabschnitt überschrie-
ben hatte, denn dieses Ideal griff auf kirchliche Traditionen zurück und
transformierte sie in die Moderne. Wohl erschienen manchen die Aus-
sagen Schillers schon an der Wende zum 19. Jahrhundert als lebens-
fern – Schillers Frau hat ihn zwar treu umsorgt, konnte aber keinen Fa-
den spinnen, und die gebildete Frau August Wilhelm Schlegels Caroli-
ne schrieb ihrer 14-jährigen Tochter: „Über ein Gedicht von Schiller,
das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen
gefallen vor Lachen“35 –, doch wurden eben diese Zeilen von Tausen-
den gelesen, gelernt und rezitiert. Sie galten als das Ideal schlechthin,
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36 Siehe Stéphane Michaud, Idolatrie; in: Geneviève Fraisse/Michelle Petrrot (Hrsg.),
Geschichte der Frauen, Bd. 4: 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1994, S. 141-164.

37 Zitiert nach: Hartwig Brandt/Ewald Grothe (Hrsg.), Quellen zur Alltagsgeschichte
der Deutschen 1815-1870 (Ausgewählte Quellen zur Geschichte der Neuzeit. Frei-
herr-vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 44), Darmstadt 2005, S. 65f.

das auch die Mittel- und Unterschichten übernahmen. Dass sich aber
die Rolle der Frau wandelte, zeigt sich schon daran, dass von ihr, meist
allerdings aus der Sicht des Mannes, nie so viel gesprochen wurde wie
im 19. Jahrhundert. Besonders in Kunst und Literatur wird sie zum
Dauerthema36, und fortwährend wird ihre traditionelle Rolle ange-
sichts einer sich vehement verändernden Zeit infrage gestellt. Einer-
seits werden Ängste gegenüber einer unbezähmbaren Zeit auf Frauen
projiziert, wobei das Motiv der Fremdheit eine große Rolle spielt, an-
dererseits werden sie als Erlösergestalten als imaginäres Idol stilisiert.
Das Spektrum des Frauenbildes reicht hier von der Madonna bis zur
femme fatale, in denen sich nicht nur männliche Befürchtungen und
Sehnsüchte widerspruchsvoll spiegeln. Doch waren die Geschlechter-
rollen vorerst fest zementiert. Die Allgemeine deutsche Real-Encyklo-
pädie erläutert 1865 in ihrem Artikel über die „Frauen“:

„Frauen, worunter der edlere Sprachgebrauch das ganze weibliche
Geschlecht befasst, sind unter den Nationen und den Culturstufen,
auf welchen das Geschlechtsverhältniß und die daraus entstehen-
den Beziehungen zwischen Mann und Weib eine höhere ästheti-
sche und sittliche Richtung genommen haben, die Repräsentanten
der Sitte, der Liebe, der Scham, des unmittelbaren Gefühls, wie die
Männer die Repräsentanten des Gesetzes, der Pflicht, der Ehre und
des Gedankens; jene vertreten vorzugsweise das Familienleben,
diese vorzugsweise das öffentliche und Geschäftsleben. Diesem In-
halt entspricht die Form; das Weib strebt nach Zierlichkeit, Anstän-
digkeit und Schönheit, der Mann nach Fülle, Kraft und praktischer
Zweckmäßigkeit. Wie die Religion dem Weibe, so ist die Philoso-
phie dem Manne entsprechend. Jenes empfindet, dieser erkennt das
Richtige; der Mann ist stark im Handeln, Mitteilen und Befruchten,
das Weib im Dulden, Empfangen und Gebären; Stärke verlangt
überall der Mann, Anmuth das Weib.“37
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38 Wilhelm Heinrich Riehl: Die Familie, Stuttgart 1855, S.86; zitiert nach: Burggraf,
Die Frau.

39 Burggraf, Die Frau. Jutta Burggraf wertet hier eine Ausstellung aus, die 1996 in
Münster/Westf. eröffnet wurde. Sie trug den bezeichnenden Titel: „Als die Frauen
noch sanft und engelgleich waren“.

Eine Frau, so der soziale Konsens, erlangt ihre Wesensbestimmung
vor allem durch die Ehe. Sie hat bestimmte emotionale, ästhetische
und sittliche Kompetenzen. Ihre Bereiche sind die „Religion“ (!) und
die Ästhetik, also keine Bereiche, in denen man denken, geschweige
denn lehren müsste. Sie duldet, empfängt, gebiert. Ihr Wirken ist das
Dienen, den Mann soll sie stärken und erfreuen, wie es der Schriftstel-
ler Wilhelm Heinrich Riehl 1855 über die „geistreiche Frau“ ausführt:
„Herrschen soll die Frau, indem sie dient, den Mann aus seiner Be-
schränkung herausreißen, indem sie sich selbst beschränkt, Einflüsse
üben, wo sie nur Einflüsse zu empfangen scheint.“38 Viele Bilder der
Zeit belegen dieses bildungsbürgerliche Idealbild von Mann und Frau:

„In ihnen sitzt der Herr Gemahl, meist mit vielen Büchern, studie-
rend und sinnend am Schreibtisch. Die Gemahlin erscheint als auf-
gehende Sonne, um ihn zu erfreuen. Sie bringt Blumen, Früchte
oder auch ein Kind in die Studierstube hinein. Das Geistwesen
Mann und das Naturwesen Frau leben in völlig verschiedenen Wel-
ten: Sorglose weibliche Anmut und ernste männliche Würde; er die
Eiche, sie das Efeu.“39

Die Ehe wird von konservativen Kreisen als der Ordnungsfaktor des
Staates gesehen, als Keimzelle der Nation. Dementsprechend wird die
Ehe staatlich geschützt. Das Scheidungsrecht ist sehr rigoros, aller-
dings einseitig zu Lasten der Frau. Während Jesus es Männern und
Frauen gleichermaßen untersagte, sich scheiden zu lassen (Mk
10,11f), gilt dies für die Gesetze des 19. Jahrhunderts lediglich in ei-
ner für die Frauen diskriminierenden Form. Ein Mann konnte für ei-
nen Ehebruch strafrechtlich nur dann belangt werden, wenn er ihn in
seinem eigenen Hause vollzog. Außereheliche Eskapaden galten da-
gegen als Kavaliersdelikt. So schreibt der vom frommen preußischen
König Friedrich Wilhelm IV. zum „Minister für Revision der Gesetz-
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40 Friedrich Carl von Savigny, Revision des Entwurfs des Strafgesetzbuches von
1843. 3 Bd. (hier: Bd. 2). Berlin 1845. S. 162f; zitiert nach: Kathrin Bilgeri, Die
Ehebruchromane Theodor Fontanes. Eine figurenpsychologische, sozio-historische
und mythenpoetische Analyse und Interpretation, Diss. Münster 2007, S. 250; vgl.
auch http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3879/pdf/Dissertation_Kathrin_
Bilgeri.pdf (Stand vom 17.3. 2008). Der bekannte Roman Theodor Fontanes „Effi
Briest“ (1894/95 zuerst in der „Deutschen Rundschau“ erschienen) schildert sehr
ergreifend die hier angesprochene soziale Situation und stellt sie gleichzeitig in
Frage.

41 Michael-Sebastian Honig, Vom alltäglichen Übel zum Unrecht – Über den Bedeu-
tungswandel familialer Gewalt; in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.), „Wie geht’s
der Familie“, München 1988, http://de.wikipedia.org/wiki/Züchtigungsrecht (Stand
vom 17.3.2008).

gebung“ ernannte Friedrich Carl von Savigny in seiner Revision des
Entwurfs des Strafgesetzbuches von 1843:

„ … wenn auch anerkannt werden muss, dass Mann und Frau ge-
geneinander zu gleicher Treue verbunden sind, so liegt es doch in
der Natur der Geschlechter, dass die Verschuldung der Frau in der
Regel eine viel schwerere ist. Die Bedeutung der Frau liegt haupt-
sächlich in der sittlichen und geschlechtlichen Reinheit, und mit
dem Verlust derselben ist die Würde des Weibes, so wie der eheli-
che und häusliche Friede vernichtet, die Erziehung der Kinder
preisgegeben. Daher vermag auch die Frau, nachdem das innere
Band der Zucht zerrissen ist, weit seltener sich wieder zu erheben.
Der Ehebruch des Mannes wird in vielen Fällen die Ehre und den
Frieden des Hauses nicht untergraben, und der momentane Fehltritt
wird leichter verziehen und gesühnt werden können als der Ehe-
bruch des Weibes. Diesen in der Natur der Sache liegenden Unter-
schied haben auch die Gesetzbücher alter und neuer Zeit aner-
kannt.“40

Die bürgerliche Frau wurde zum Statussymbol für den Mann. Er war
ihr Oberhaupt. Das im Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794
festgehaltene Recht der mäßigen Züchtigung seitens des Ehemannes
war zwar 1812 per Edikt abgeschafft, doch wurde es erst seit Erlass
des BGB von 1896 von den Gerichten nicht mehr angewandt, 1947
offiziell aufgegeben und 1956 für verfassungswidrig erklärt.41 Bis
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42 1904 gründete sich in Berlin der Weltbund für Frauenstimmrecht. Der erste soziali-
stische Frauenkongress tagte 1907 in Stuttgart unter Leitung von Clara Zetkin. Die
Genossinnen forderten das Frauenwahlrecht mit derselben Dringlichkeit wie das
allgemeine Männerwahlrecht für die sozialen Unterschichten gegenüber dem preu-
ßischen Dreiklassenwahlrecht. In England wurde die erste Petition für das Frauen-
wahlrecht 1932 eingebracht, eingeführt wurde es zuerst 1893 in Neuseeland, in Eu-
ropa 1906 in Finnland, 1913 in vielen Distrikten Norwegens, 1915 in Dänemark
und Island, 1917 in der Sowjetunion, 1918 in Österreich, 1919 in Deutschland,
1920 in den USA, 1928 in Großbritannien, 1944 in Frankreich, 1945 in Italien,
1950 in Indien, 1971 in der Schweiz (der Kanton Appenzell Inerrhoden musste erst
1990 durch das Bundesgericht dazu gezwungen werden, wobei nicht ausschließlich
emanzipationsfeindliche Motive für den Widerstand des Kantons maßgeblich ge-
wesen waren), 1984 in Liechtenstein. Zeittafel vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
Zeittafel_Frauenwahlrecht (Stand vom 17.3.2008).

1975 blieb der Mann alleiniges Oberhaupt der Familie. Erwerbstätig-
keit neben dem Haushalt war für Frauen nicht schicklich, und mit Sor-
ge sah Kirche und Bürgertum auf die proletarischen Existenzen, bei
denen Not die Frau dazu zwang, Geld hinzuzuverdienen. Ohne Ein-
willigung des Mannes konnte keine Frau einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen. Erst 1957 reformierte das Gesetz über die Gleichberechtigung
von Mann und Frau das BGB. Frauen, so wurde zugestanden, dürfen
auch ohne Einwilligung des Ehemannes berufstätig sein, „soweit dies
mit ihren Pflichten in Ehe und Familie zu vereinbaren ist“. Erst nach
dem Ersten Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts von 1977
kann in der Bundesrepublik eine Ehefrau ohne Zustimmung des Gat-
ten eine Erwerbsarbeit aufnehmen. Bis ins 20. Jahrhundert hatten die
Frauen kein Wahlrecht.42

2.2.2 Die „Mütterlichkeit“ in die Öffentlichkeit tragen

Der Beruf der Frau war „Hausfrau“. Dem Mann hatte sie das Leben so
angenehm wie möglich zu gestalten. Sie durften keine öffentlichen
Ämter bekleiden. Das, was ihr aber blieb, war das Ehrenamt. Dieser
Sektor verband sich nun mit der Kirchlichkeit der Frauen, und so fin-
den sich schon sehr früh hervorragende Frauen in diakonischen Wer-
ken und in der diakonischen Vereinsarbeit. Dort konnten sie am öf-
fentlichen Leben teilnehmen, wie zum Beispiel die Quäkerin Elisa-
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43 Vgl. Henke, Familie, Kirche und Geschlecht, S. 17.
44 Vgl. auch Ute Gause, Dienst und Demut – Diakoniegeschichte als Geschichte

christlicher Frauenbilder; in: Fuhrmann/Pahl/Geldbach, Soziale Rollen von Frauen,
S. 65-88, besonders S. 78f.

45 Henke, Familie, Kirche und Geschlecht, S. 17.
46 Zitiert nach: Henke, Familie, Kirche und Geschlecht, S. 17.

beth Fry (1780-1845). Mit 20 Jahren heiratete sie den Londoner 
Kaufmann Joseph Fry.43 Innerhalb der Gesellschaft der Freunde galt
sie als „Zeuge des Wortes“, war also Predigerin und übernahm auch in
dieser Funktion Reisen im In- und Ausland. Sie war eine der ersten,
die sich für die Rechte und Würde der Gefangenen einsetzte, gründe-
te 1817 den Frauenverein zur Verbesserung der weiblichen Sträflinge
und 1840 in London eine Anstalt protestantischer, barmherziger
Schwestern. Vergleichbar mit ihr ist Amalie Sieveking (1794-1859)44,
die aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie stammte. Sie gründete
den Weiblichen Verein für Armen und Krankenpflege und 1840 das
Amalienstift, wozu neun Armenwohnungen und zwei Krankenzimmer
für Kinder gehörten. Diese Initiativen sollten verheirateten und unver-
heirateten Frauen ein soziales Betätigungsfeld erschließen. Für letzte-
re sollte die christliche Liebestätigkeit auch eine Vorbereitung auf den
Ehestand sein, in der eben auch Opferwilligkeit erwartet wurde. Für
die verheirateten Frauen hieß es, wie es die Leiterin der 1908 in Ber-
lin gegründeten sozialen Frauenschule Alice Salomon lehrte, „ihre
‚Mütterlichkeit‘ aus der Familie in die Öffentlichkeit tragen“45. Da-
nach ist das Frauenideal geprägt durch demütige Hilfsbereitschaft,
Nächstenliebe und Aufopferungswillen. Zum religiösen Wesen der
Frau zählte die bereits angesprochene Opferrolle, so wie es ein Zitat
aus der Zeitschrift caritas aus dem Jahr 1905/06 verdeutlicht:

„Das Frauenherz ist opferwillig und verlangt nach Opfern, es ist
auf Opfer angelegt, für solche fähig und in ihnen glücklich, Frauen-
leben ist vorwiegend Leben für andere, – möchte es wenigstens
sein –, Frauenarbeiten Arbeiten für andere! … Sich hinopfern für
andere, das ist Frauenwunsch, für andere bangen, für andere sor-
gen, für andere unglücklich sein, für andere den bitteren Kelch lee-
ren, das alles vermag eine hochgesinnte Frau.“46
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47 Zu Eva von Tiele-Winckler vgl. Paul Toaspern, Eva von Tiele-Winckler. Mutter Eva –
ein Leben aus der Stille vor Gott, Stuttgart 1995; Bezug nehmend auf das Frauen-
bild Barbara Rohr, „… mich selbst und alles, was Ich war und hatte, hineinwerfen
in den Jammer der Zeit.“ Würdigung von Lebenswerk und Persönlichkeit Eva von
Tiele-Wincklers (1866-1930) vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zeitströmun-
gen, Diss. Bremen 2005, http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn= 979703824&
dok_ var=d1&dok_ext=pdf&filename=979703824.pdf (Stand vom 17.3.2008).

48 Gause, Dienst und Demut, S. 78f.
49 Gause, Dienst und Demut, S. 79.
50 Zur Geschichte der Frauenbildung vgl. Elke Kleinau/Claudia Opitz (Hrsg.), Ge-

schichte der Mädchenbildung und Frauenbildung in Deutschland, 2 Bde., Bd.2: Vom

Für ledige Frauen bot in der bürgerlichen Mentalität des 19. Jahrhun-
derts die Diakonie das ideale Berufsfeld, die im Gegensatz zu der Er-
werbstätigkeit in der Fabrik einen hohen sittlichen Anspruch hatte.
Frauen konnten hier öffentliches Ansehen, verbunden mit Bildung, er-
werben. Weitere diakonische Initiativen, die von Frauen ausgingen,
war die Friedenshort-Schwesternschaft durch Eva von Tiele-Winckler
(1866-1930) in Oberschlesien47 und das evangelische Mutterhaus für
Kinderpflege im badischen Nonnenweiler durch Regine Jolberg (1800-
1860)48. Dass sich dennoch das Modell der Mutterhausdiakonie unter
männlicher Aufsicht stärker durchsetzte und bis heute unsere Vorstel-
lungen von Diakoniearbeit prägen (Theodor Fliedner in Kaiserswerth,
Johann Hinrich Wichern in Hamburg, Friedrich von Bodelschwingh in
Bielefeld-Bethel, Friedrich Fries in Solingen-Bethanien usw.), zeigt
sehr deutlich, dass Frauen, auch wenn sie innovativ und führend waren,
noch lange nicht als Pioniere und Führungspersönlichkeiten angesehen
wurden.49 Die Logistik bzw. das Leiten werden im 19. Jahrhundert und
bis in unsere Zeit der Männerrolle zugeschrieben. Das Rollenklischee
verschwindet nicht einfach in einer veränderten Wirklichkeit.

2.2.3 Wandel durch Bildung und Beruf

Das, was wir für das 18. Jahrhundert festgestellt haben, gilt auch für
das 19. Jahrhundert: Die sogenannte „Frauenfrage“ wird zur Erzie-
hungsfrage. Bildung wurde zum Schrittmacher auch der Fraueneman-
zipation.50 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Schulpflicht auch
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Vormärz bis zur Gegenwart, Frankfurt/M. 1996. Weitere Literatur siehe unter:
http://www.bis.uni-oldenburg.de/bisverlag/browei94/lit.pdf (Stand vom 22.3.2008).

51 Marie-Claire Hoock-Demarle, Lesen und Schreiben in Deutschland; in: Geschichte
der Frauen, S. 165-186, S. 169.

52 Zitiert nach: Marie-Claire Hoock-Demarle, Lesen und Schreiben in Deutschland,
S. 169.

für Mädchen verbindlich. Doch noch für 1818 weisen die Statistiken
nach, dass in Preußen 30 % der Kinder nicht zur Schule gingen. In
Bremen „gingen 1838 von 107 Mädchen im schulpflichtigen Alter 35
nicht zur Schule, weil sie in der Fabrik arbeiten mussten. Erst im März
1839 verbot ein Erlass Fabrikarbeit vor dem neunten Lebensjahr und
schrieb außerdem ein schriftliches Zeugnis über einen dreijährigen
Schulbesuch vor“51. Lernen sollte für die Kinder der Weg in eine bes-
sere Zukunft werden, so wie es Bettina von Arnim in ihrem Bericht
von 1843 mit dem Titel Dies Buch gehört dem König hervorhebt:

„Die Mutter hielt das kleinste Kind auf der Schürze und trieb das
Spulrad. Dabei erzählte sie vergnügt, dass zwei Kinder die Schule
besuchen und recht viel lernen. Es zeigt sich auch hier, dass die Ar-
men ihre größte Freude an den Kindern haben und fest darauf rech-
nen, dass diese durch den Schulunterricht aus dem Elende gerissen
werden.“52

Neben den staatlichen Elementar- und Volksschulen, die in der Regel
von den Kindern der ärmeren Schicht besucht wurden, gab es eine
weiterführende Bildung für Mädchen nur auf Privatinitiative. Gebil-
dete Frauen, die Anfang des 19. Jahrhunderts schon die Öffentlichkeit
beeindruckten, wie George Sand oder die bereits genannte Bettina
von Arnim, waren von ihren Großmüttern erzogen worden. Anna Lui-
se Karsch, eine der bedeutendsten Autorinnen des 18. Jahrhunderts,
hatte sich das Lesen noch selbst beigebracht. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts wurde die „höhere Töchterschule“ die Bildungsinstanz für
Mädchen aus „gutem Hause“. Sie endete in der Regel mit der Konfir-
mation. Freilich waren diese Mädchenschulen nur für die Töchter aus
wohlhabenden Familien gedacht und nicht etwa für die „höhere Bil-
dung“, sondern zur Vorbereitung eben dieser Mädchen auf ihre späte-

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 99



100

53 Louise Otto, Mädchenunterricht in früherer Zeit (Selbsterlebtes) [um 1845]; in:
Neue Bahnen. Organ des allgemeinen deutschen Frauenvereins, Bd. 23 (1888), Nr.
19, S. 145-149; zitiert nach: Anne Conrad/Kerstin Michalik (Hrsg.), Quellen zur
Geschichte der Frauen, Bd. 3, Stuttgart 1999, S. 231-38, S. 235.237. Zu ihrer Per-
son vgl. Carol Diethe, The life and work of Germany's founding feminist Louise
Otto-Peters (1819-1895), Lewiston 2002.

ren häuslichen und gesellschaftlichen Pflichten als Ehefrau eines gut-
situierten Mannes in Führungsposition. Das Unterrichtsangebot be-
schränkte sich auf Deutsch, französische und englische Konversation,
Religion, Musik, Zeichnen und Handarbeiten.

Manchen Frauen, die in der eigenen Familie durch Eltern, Ge-
schwister oder eigene Lektüre einen weitergehenden Bildungshori-
zont bekamen, wurde der Kontrast zwischen dieser eingeschränkten
Form der Mädchenerziehung und ihrem eigenen Anspruch auf Bil-
dung, mithin ihrer Ambition auf Persönlichkeitsförderung, zuneh-
mend schmerzlich bewusst. Sie trafen die frustrierende Feststellung,
dass sie unter ihren Möglichkeiten lebten. Ein Beispiel hierfür ist die
Schriftstellerin und Mitbegründerin der deutschen Frauenbewegung
Louise Otto (1819-1895). Sie schrieb über ihre Erfahrungen in der
Mädchenschule, die sie in ihrer „Vaterstadt“ Meißen besuchte.

„Wir leisteten dasselbe, wie die Knaben und mehr. … Ich war im-
mer entrüstet, wenn Knaben sich über uns erhoben und gering-
schätzig auf uns herabsahen, weil wir Manches nicht lernen durf-
ten, was für sie als unerlässlich galt oder wenn sie uns verspotteten,
dass wir nach der Confirmation nun nichts weiter zu denken und zu
thun brauchten, als uns ganz unsystematisch mit Haus- und Nähar-
beit zu beschäftigen, spazieren zu gehen und die große Dame zu
spielen!
Ich begann bereits damals dagegen zu protestiren, dass es uns als
‚Vortheil‘ von ihnen angerechnet ward unsere Fähigkeit nicht wei-
ter entwickeln zu dürfen, was ich doch als eine Ungerechtigkeit
und Uebervortheilung empfand und beklagte.“53

Schon um 1845 klagte Louise Otto das Recht der Frauen auf Bildung
ein. Sie begründete dies nicht allein als Recht auf freie Entfaltung der
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54 Vgl. Eva Hirtler, 1899: Das erste Mädchenabitur, http:// www1.karlsruhe.de/Schu-
len/Lessing-Gymnasium/Intern/Geschichte/erstesabitur.htm (Stand vom 22.3.2008,
ohne Seitenzählung).

55 Zitiert nach Hirtler, 1899.
56 Die erste Promotion einer Frau fand übrigens schon 1754 an der Universität Halle

statt. Dorothea Erxleben aus Quedlinburg war von ihrem Vater, einem Arzt, privat in
theoretischer und praktischer Medizin unterrichtet worden und wurde gemäß einem
Befehl des preußischen Königs Friedrichs II. zur Promotion zugelassen.

Persönlichkeit, sondern sah darin zugleich auch ein Interesse von
Staat und Gesellschaft in ihrem Streben nach allgemeinem Fortschritt
und Verbesserung des Lebens aller. Der von ihr 1865 gegründete All-
gemeine Deutsche Frauenverein erhob dementsprechend die Mäd-
chenbildung neben dem Recht auf Arbeit zum zentralen Programm-
punkt der entstehenden Frauenbewegung.

Obwohl bekanntlich August Hermann Francke bereits 1698 die er-
ste höhere Mädchenschule in Deutschland gegründet hatte, entstan-
den Mädchenschulen, das heißt Lyzeen für die höhere Bildung, als In-
stitution in Preußen erstmals 1872 in Berlin. Diese Mädchenschule
neuen Typs wurde nach der ersten Kronprinzessin Victoria Lyceum
benannt. Das erste deutsche Mädchengymnasium wurde vom Verein
Frauenbildungsreform 1893 in Karlsruhe gegründet. Bedingung für
die Aufnahme war der sechsjährige Besuch einer höheren Mädchen-
schule. Im Frühsommer 1899 waren es schließlich noch vier von ur-
sprünglich 28 Mädchen, die von der Anfangsklasse an durchgehalten
hatten und in Karlsruhe ihr Abitur machten.54 Das Thema für den
Deutschaufsatz zeigt, wie auch noch zu dieser Zeit die Frauenrolle ge-
sehen wurde. Es lautete: „Der Einfluss veredelnder Weiblichkeit auf
ihre Umgebung, gezeigt an Goethes Iphigenie“55.

Behördlich anerkannt wurde das erste Mädchenabitur „versuchs-
weise“ am 28. Februar 1900. Jedoch konnten sich bereits zum Winter-
semester 1899/1900 die ersten Abiturientinnen im Vorgriff auf eine
positive Entscheidung immatrikulieren. Erst 1904 erfolgte die endgül-
tige, für die Zulassung zum Staatsexamen notwendige Anerkennung
in Baden; Preußen folgte 1908. Dort waren Frauen als Gasthörerinnen
bereits seit 1896 zugelassen. Wir begehen also dieses Jahr ein denk-
würdiges Doppeljubiläum, nämlich 100 Jahre Mädchenabitur und 100
Jahre Frauenstudium in Preußen.56
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57 Marie-Claire Hoock-Demarle, Lesen und Schreiben, S. 170.
58 Zu der Gründung und Entwicklung der evangelischen Frauenverbände vgl. Jochen-

Christoph Kaiser, Frauen in der Kirche. Evangelische Frauenverbände im Span-
nungsfeld von Kirche und Gesellschaft 1890-1945. Quellen und Materialien, hrsg.
v. Annette Kuhn, Düsseldorf 1985. Den aktuellen Forschungsstand gibt wieder:
Christiane Streubel, Frauen der politischen Rechten in Kaiserreich und Republik.
Ein Überblick und Forschungsbericht; in: Historical Social Research, Vol. 28, 2003,
No. 4, S. 103-166; vgl.auch http://hsr-trans.zhsf.uni-koeln.de/hsrretro/docs/artikel/
hsr/hsr2003_589.pdf (Stand vom 22.3.2008). Paula Müller war 1919 Mitglied des
ersten Deutschen Evangelischen Kirchentags in Dresden und nahm im gleichen
Jahr an den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung teil. Paula Müller änderte
im Zuge ihrer DNVP-Kandidatur für den Reichstag ihren Namen in „Paula Müller-
Otfried“ und erhielt 1920 einen Sitz im Reichstag.

Die ebenso seit Anfang des 19. Jahrhunderts geforderte Zulassung
zum Lehrerberuf erreichten die Frauen nur für die Grundschulen und
unter den Bedingungen, dass sie unverheiratet waren und erklärten,
dies auch bleiben zu wollen. Erst 1890 konnte Helene Lange (1848-
1930) den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein gründen, der
um die Jahrhundertwende mehr als 15.000 Mitglieder umfasste.57

Dieser Bildungsschub für Frauen war nicht zuletzt Folge einer de-
mographischen Entwicklung. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
gab es nämlich einen beträchtlichen „Frauenüberschuss“, hervorgeru-
fen durch die rasante Großstadtentwicklung. Zeitgenössisch wurde
von „Frauennot“ gesprochen; denn oftmals waren es die Töchter der
Arbeiterinnen in der zweiten Generation, die in das soziale Elend bis
hin zur Prostitution abrutschten. Auch die Familien des Mittelstandes
waren betroffen, die wegen des steigenden „Frauenüberschusses“ zu-
nehmend unverheiratete Töchter versorgen mussten. In Folge des
Wirtschaftsaufschwungs der „Gründerjahre“ hatten sich diesen Mäd-
chen vermehrt berufliche Möglichkeiten eröffnet, sodass jetzt auch
Frauen in untergeordneten kaufmännischen und Verwaltungsberufen
eine Beschäftigung fanden. Diese Entwicklung motivierte auch kirch-
liche Kreise stärker über die so bezeichnete „Frauenfrage“ nachzu-
denken. Tatsächlich als eine solche anerkannt wurde sie von der Kir-
che jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. Hieraus erwuchs der 1899
gegründete konservative Deutsch-Evangelische Frauenbund, der sich
unter ihrer ersten Vorsitzenden Paula Müller (später Müller-Otfried,
1865-1946) gezielt der sozialpädagogischen Arbeit widmete.58 Die
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59 Vgl. zur Frauenbewegung die gute Übersicht von Rosemarie Nave-Herz, Die Ge-
schichte der Frauenbewegung in Deutschland, Hannover 1997, http://www.poli-
tische-bildung.de/niedersachsen/frauenbewegung.pdf (Stand vom 22.3.2008).

60 Dies wurde später in der kirchlichen Frauenbewegung festgehalten. Vgl. z.B. Elisa-
beth Moltmann-Wendel (Hrsg.), Frau und Religion. Gotteserfahrungen im Patriar-
chat, Frankfurt/M. 1983, S. 26f.

61 Elisabeth Moltmann-Wendel, Frau und Religion, S. 27.

konservative Frauenbewegung, die in Deutschland neben Paula Mül-
ler in Elisabeth Gnauck-Kühne (1850-1917), Gertrud Bäumer (1873-
1954), der bereits genannten Helene Lange und Louise Otto sowie
Helene Stöcker (1869-1943) ihre prominentesten Vertreterinnen hatte,
suchte die soziale Lage der Frauen nachhaltig zu verbessern.59 Sie for-
derte nachdrücklich, dass angesichts des hohen „Frauenübeschusses“
den unverheirateten Frauen außerhalb des Diakonissenstandes eine
bezahlte Erwerbstätigkeit möglich sein müsse. Dabei wird die „Müt-
terlichkeit“ als grundsätzliche Wesensbestimmung der Frau von der
konservativen Frauenbewegung nicht infrage gestellt, doch müssten
die gesellschaftlichen Barrieren für eine sinnvolle Betätigung allein-
stehender Frauen der gehobenen Stände genauso beseitigt werden wie
die Doppelbelastung der verheirateten Fabrikarbeiterinnen. Außer-
dem forderte man weitere Schritte der Frauenbildung für die gewerb-
liche und medizinische Ausbildung. Innerhalb der Kirche wurde über
ein Stimmrecht für Frauen nachgedacht, das ihnen in einzelnen Ge-
meinden wie in Bremen auch schon vor dem politischen Wahlrecht
eingeräumt wurde.

2.2.4 Die Frage nach der Pastorin

Doch nur vereinzelt und recht zögerlich strebten Frauen nach dem
evangelischen Pfarramt.60 Der Wunsch nach dem katholischen Prie-
steramt verbreitete sich noch viel später. Die ersten Fächer, die deut-
sche Frauen studierten, waren bevorzugt Medizin und Jura. Vor 1908
taten sie dies allerdings vor allem in den USA und in der Schweiz. Die
erste Pfarrerin, die in Deutschland auf einer Kanzel stand und wäh-
rend des Internationalen Frauenkongresses 1906 in Berlin predigte,
stammte dann auch aus einer US-amerikanischen Freikirche.61
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62 Miriam de Baar, Choosing the bette part. Anna Maria van Schurmann (1607-1678),
Dordrecht 1996 (Archives internationales d’histoire des Idées, 146).

63 Fredrik Franson, Weissagende Töchter (Joel 3, Apg. 2), Emden 1890, S. 23. Ein Ex-
emplar dieser Schrift findet sich im Theologischen Seminar Ewersbach.

Ende des 19. Jahrhunderts war es die amerikanische Erweckungs-
bewegung, die in Deutschland die Heiligungsbewegung motivierte, in
der es die ersten predigenden Frauen gab. Wie bereits angesprochen,
hatte es bereits im Pietismus eine Tradition von lehrenden Frauen in
der charismatischen Bewegung gegeben. Die gelehrte Kölnerin Anna
Maria von Schürmann (1607-1678) hatte schon im 17. Jahrhundert
das Recht der Frau auf das Theologiestudium gefordert.62 Nun waren
es auch wieder die vorwiegend charismatisch-innovativen Kreise, die
die traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frau infrage stellten
und Frauen als Verkündigerin des Heils auch für die Öffentlichkeit sa-
hen. Einige prominente charismatische Führungspersönlichkeiten,
wie beispielsweise der schwedische Evangelist Fredrik Franson
(1852-1908), sahen hier die Erfüllung von Joel 3 und Apostelge-
schichte 2, also eine endzeitliche Dimension. Vor dem Hintergrund
der weltweiten Evangelisation und den Fortschritten in den Missions-
gebieten schien es Franson geradezu geboten, die geistlichen Gaben
der Frauen um des Evangeliums willen nicht brachliegen zu lassen:

„Die Einwendung, daß Schwestern [in öffentlichen Versammlun-
gen, W.H.] nicht nötig sind, wird nur zu oft aus Mangel an Sünder-
liebe oder sogar aus Neid gemacht. Ebenso verkehrt ist jene Ein-
wendung, daß es für die Schwestern genügend Arbeit ohne die öf-
fentliche gibt. Jesus befiehlt aber in Luk. 19,13 alle Gaben und auf
allerlei Weise (V. 16) zu gebrauchen. Kann eine Schwester durch
öffentliche Versammlung leichter Seelen dem Heiland zuführen,
als durch Hausbesuche, so wird es ihr zur Sünde, wenn sie nicht die
Gaben verwendet, die ihr Gott dazu gegeben hat.“63

Bei der Interpretation der Bibelstellen, die scheinbar gegen eine öf-
fentliche Verkündigung durch Frauen sprechen, solle man, nach Fran-
son, stärker auf den Kontext achten.
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64 Heinrich Neviandt, Ansprache in der Generalversammlung des Evangelischen Brü-
dervereins am 24. Juni 1890 in Anlehnung an 1. Thessalonicher 5, 19-21, Beilage
zum Säemann, No. 29, S. 233-250, auch als Sonderschrift „Die Heilsarmee und die
Arbeit des schwedischen Evangelisten Franson, Kurz beleuchtet nach der Heiligen
Schrift, Elberfeld 1890. Vollständig abgedruckt in: August Jung, Vom Kampf der
Väter, Witten 1995 (Geschichte und Theologie der Freien evangelischen Gemein-
den, Bd. 5,1, hrsg. v. Wolfgang Dietrich), Dokument 7, S. 238-256.

65 Vgl. Arndt Schnepper, Eine alte Frage – Das Thema Pastorinnen in der FeG-Urge-
schichte; in: Christsein Heute 11/2007, S. 14f.

66 Neviandt, Ansprache, S. 248.

Dem widerspricht die seinerzeit führende Persönlichkeit des Bun-
des Freier evangelischer Gemeinden, Heinrich Neviandt (1827-
1901).64 (Die Kontroverse ist von Arndt Schnepper in Christsein Heu-
te65 beschrieben.) Neviandt besitzt freilich einen anderen sozialge-
schichtlichen Hintergrund als Franson. Für Neviandt ist die Frauen-
rolle nach der Bibel klar definiert. Die Frau habe sich dem Mann auch
in der Gemeinde unterzuordnen. Ein Predigtdienst ist für sie nach der
Schrift nicht vorgesehen. Es gäbe wohl Ausnahmen, in denen Frauen
die Verkündigung in der Bibel (z.B. die Prophetin Hulda) und auch in
seiner Zeit (wie Elisabeth Fry und Josephine Butler) übernähmen.
Diese seien aber darin begründet, dass keine Männer vorhanden wa-
ren, die diesen Dienst hätten versehen können. In der Regel sei die
Lehre dem Mann vorbehalten. Dies sei auch Teil seines schon in der
Schöpfung begründeten Herrschaftsauftrages. Es sei überdies auch
unschicklich, wenn sich Frauen predigend in der Öffentlichkeit zur
Schau stellten. So fragt Neviandt in seiner Schrift:

„Soll eine christliche Schaustellung weniger Gefahr in sich schlie-
ßen, als eine weltliche? Welcher Christ hat nicht schon oft die
Schauspielerin und Schauspielerinnen aufs tiefste bedauert! Wel-
che Versuchungen sind für sie selbst und namentlich für das weibli-
che Geschlecht und für die, die den Schaulustigen beiwohnen, da-
mit verbunden! Man sollte wahrlich nicht das Theater anführen, um
damit eine verwandte Praxis auf christlichem Gebiete rechtfertigen
zu wollen. Sieht man etwa keine Gefahren darin, wenn junge, oft
hübsche Mädchen in christlichen Versammlungen vor einem ge-
mischten Publikum redend auftreten?!“66
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67 Cathrine Booth, Female Ministry, or Woman’s Right to Preach the Gospel (1859),
dt. Ausgabe: Das Recht der Frau zu predigen, Köln 2000. Vgl. hierzu Erich Geld-
bach, Cathrine Booth und die Heilsarmee; in: Fuhrmann/Pahl/Geldbach, Soziale
Rollen von Frauen, S. 141-153; Siri Fuhrmann/Christine Kenning, Gleichberechti-
gung in Uniform, Münster 2003.

Unschwer erkennt man bei Neviandt wie bei Franson, wie sich ein be-
stimmtes gesellschaftliches Frauenbild mit der biblischen Interpretati-
on vermischt. Hintergrund der Bibelinterpretation ist für beide die ei-
gene Erfahrungswirklichkeit, die die Bibelstellen anders versteht, vor
allem aber den neutestamentlichen Begriff der „Prophetie“ unter-
schiedlich deutet. Neviandt sieht in der Frau diejenige, die als Ehe-
frau, sittsam und den Mann fördernd, einfach nicht in die Öffentlich-
keit gehört. Dort spiele sie allenfalls Theater und gerate in die zwei-
felhafte Rolle der gleichzeitig Verführten und andere Verführenden.
Dass dies noch heute so gesehen wird, zeigen mir Aussagen vor allem
älterer Menschen – auch Frauen –, die sich darüber Sorgen machen,
dass eine Pastorin zu sehr lüsterne Männerblicke auf sich ziehen
könnte oder sich einfach unangemessen in den Vordergrund dränge.

Doch gab es auch innerhalb der Erweckungsbewegung des ausge-
henden 19. Jahrhunderts Stimmen, die die Frauenpredigt nicht als
Phänomen der „letzten Tage“ oder apokalyptische Besonderheit (mit-
hin als Ausnahme) begriffen, sondern als biblische Regel. Zu ihnen
zählte speziell Catherine Booth (1829-1890), die mit ihrem Ehemann
William (1829-1912) die Heilsarmee gründete. In ihrer Schrift Fema-
le Ministry (1859) stellt sie ausdrücklich fest, dass auch die Frau wie
der Mann vom Geiste Gottes berufen sei.67 Es gebe hier keinen Unter-
schied der Geschlechter. Catherine Booth bestreitet ausdrücklich,
dass Frauen, die öffentlich predigten, in den Versammlungen durch
ihre Emotionen, Affekte oder Gefühlsausbrüche eine Unordnung her-
vorrufen würden. Außerdem weist sie darauf hin, dass die Gemeinden
zu zwei Drittel aus Frauen bestünden:

„Weil Frauen forschen und studieren und sich dem Heiligen Geist
öffnen, können sie auch die segensreichen Ergebnisse vorweisen.
Die Kirchen werden in Zukunft keine andere Wahl haben als den
Frauen das Predigen zu erlauben, weil sich herausstelle, dass das
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68 Erdmute Dietmann-Beckert, Cathrine Booth (2004); in: http://www.uni-ulm.de/
LiLL/3.0/D/frauen/biografien/ Jh19/booth.htm (Stand vom 22.3.2008).

69 Cathrine Booth, Das Recht der Frau zu predigen, S. 37; zitiert nach: Dietmann-Be-
ckert, Cathrine Booth.

70 Birgit Marx/Heinz Ruland, Frauen im kirchlichen Berufen – pastorale Berufsfelder;
in: Fuhrmann/Pahl/Geldbach, Soziale Rollen von Frauen, S. 209-237, S. 211.

71 Zu ihrer Person vgl. Ursula Ott, Vorbilder. Ina Gschlössel; in: Chrismon 12/2007,
S. 44; http://www.chrismon.de/2457.php (Stand vom 22.3.2008).

72 Ott, Vorbilder, S. 44. Ina Gschlössl gründete mit der Vereinigung evangelischer
Theologinnen eine alternative Organisation.

Verbot den Kirchen mehr Verlust gebracht, der Welt mehr Schaden
zugefügt und Gott mehr Unehre gemacht habe, als alle anderen Irr-
tümer. Es sei zu fragen, ob der geringe Erfolg des Evangeliums
nichts mit dem Predigtverbot für Frauen zu tun habe.“68

Catherine Booth entsprach dabei ganz den Erwartungen, die auch das
viktorianische England gegenüber der Frauenrolle hatte, das heißt sie
erfüllte ihre Rolle als Ehefrau und Mutter. Sie und ihr Ehemann Willi-
am hatten zusammen acht Kinder. Sie äußerte aber klar:

„Dass die Frau wegen ihrer unzulänglichen Bildung oft dem Mann
intellektuell unterlegen ist, gebe ich gerne zu. Aber dass dies von
Natur aus so ist ..., weise ich klar zurück.“69

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts konnten evangelische Frauen auch
Theologie studieren. Damit stellte sich die Frage nach ihrem Einsatz
in den evangelischen Landeskirchen. Die wenigen ausgebildeten
Theologinnen waren jedoch vorerst den männlichen Pfarrern nur als
Hilfskräfte zugeordnet.70 Ihnen wurde speziell das diakonische Han-
deln als Arbeitsfeld zugewiesen. Außerdem war es ihnen verboten zu
heiraten. Es gab zwar auch schon Theologinnen in den 1920er-Jahren,
wie zum Beispiel Ina Gschlössl (1898-1989), die das volle Pfarramt
auch für Frauen forderten,71 doch waren die mehrheitlich im Verband
evangelischer Theologinnen organisierten Theologinnen mit ihrer
„untergeordneten Position“ zufrieden.72

Die in der Weimarer Zeit sich andeutende Veränderung der Frauen-
rolle (1922 wurde in Paris die erste Frauen-Leichtathletik-WM ausge-
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73 Dies ist natürlich kein unumkehrbarer Trend. So hatte die lutherische Kirche Lett-
lands die vor über 40 Jahren eingeführte Frauenordination wieder zurückgenom-
men, um die Zusammenarbeit mit der orthodoxen Kirche nicht zu erschweren.
Auch mag hierfür der Einfluss konservativer anglikanischer Kreise den Ausschlag
gegeben haben.

74 Vgl. insbesondere Gerda Ursula Nützel, Die Kontextualität der Theologinnenarbeit –
dargestellt am Beispiel der Entwicklung in den lutherischen Kirchen Bayerns,
Mecklenburgs und Brasiliens, Diss. Berlin 1996;: http://www.edoc.hu-berlin.de/
dissertationen/theologie/nuetzel-gerda/HTML/nuetzel-fr3-ch5.html (Stand vom
29.5.2008).

75 Marx/Ruland, Frauen im kirchlichen Berufen, S. 220f. Während Männer vor allem
„Selbstständigkeit“ und „Kooperationsfähigkeit“ für ihren Dienst als unverzichtbar

tragen, 1923 die erste Professorin an eine deutsche Hochschule beru-
fen) wurde durch den Machtantritt der Nationalsozialisten radikal
wieder rückgängig gemacht. Dies änderte sich auch noch nicht so
bald nach dem Krieg.

Seit den 1950er-Jahren und bis in die 1970er-Jahre hinein wurden
Frauen zwar als Pastorin ordiniert und durften auch seelsorgliche
Dienste übernehmen, konnten aber in den meisten Landeskirchen kei-
ne Pfarrstelle übernehmen. Die Gleichstellung erfolgte in Hannover
schon 1963, in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union
(also auch im Rheinland und in Westfalen) wurde erst ab 1974 das
Pfarramt gleichermaßen Männern und Frauen übertragen, in Schaum-
burg-Lippe erst ab 1990. Die Evangelisch-Methodistische Kirche hat-
te aus ihrer US-amerikanischen Tradition heraus auch in Deutschland
schon Mitte der 50er-Jahre die Frauenordination eingeführt, die Bap-
tisten erst 1992.73

Die traditionellen Rollenerwartungen sind damit nicht erledigt.
Aktuelle Studien beschäftigen sich ausführlich mit der Arbeitssitua-
tion von Frauen in pastoralen Diensten, ihren Hintergründen und
Motivationen, worauf ich hier nicht näher eingehen kann und auf
entsprechende Literatur74 verweise. Erwähnen möchte ich dennoch,
dass nach den soziologischen Untersuchungen Frauen bei der Frage
nach Kompetenzen ein breiteres Spektrum angeben als Männer, was
zeigt, dass Frauen im pastoralen Dienst ihre Berufsrealität komple-
xer erleben und sensibler wahrnehmen, was allerdings, wie die Un-
tersuchungen weiter zeigen, jedoch so nicht akzeptiert wird.75 Frau-
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ansehen, geben mehr Frauen als Männer folgende Kompetenzen an: Kritikfähig-
keit, Kontaktfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Selbstbewusstsein, Klarheit, Lei-
tungskompetenz, Fähigkeit, mit Nähe und Distanz umgehen zu können, positive
Einstellung zum Beruf, Toleranz und Wertschätzung, Reflexionsfähigkeit.

76 Vgl. hierzu Nadine Lefaucheur, Mutterschaft, Familie und Staat; in: Françoise Thé-
baud (Hrsg.), Geschichte der Frauen, Bd. 5: 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1995,
S. 465-483.

en werden heute noch in ihrem Status als Pastorin sozial stärker in-
frage gestellt als Männer. An späterer Stelle komme ich noch darauf
zurück.

3. Der Wandel des Frauenbildes im 20. Jahrhundert

3.1 Der Wandel der Lebensverhältnisse im Zuge der 
Wirtschaftsentwicklung

Die Lebensverhältnisse haben sich im 19. Jahrhundert und noch ein-
mal rasant im 20. Jahrhundert verändert, dementsprechend auch die
Geschlechterrolle. Allerdings ist ein Rollenklischee beharrlicher als
die sozialen Veränderungen. Doch zunächst einmal zum Wandel:

Es war schon vom sogenannten „Frauenüberschuss“ bereits die Re-
de. Dieser hing tatsächlich mit der gestiegenen Lebenserwartung der
Frauen zusammen. Durch Fortschritte auf dem Gebiet der Hygiene,
Medizin und Ernährung sank sowohl die Kindersterblichkeit als auch
die Mortalitätsrate von Frauen im Kindbett.76 Eine Frau Mitte des 18.
Jahrhunderts hatte im Durchschnitt nicht mehr als 30 Lebensjahre vor
sich. Mitte des 19. Jahrhunderts konnte sie mit vierzig Jahren rechnen.
Eine 1930 geborene Frau hatte eine Lebenserwartung von sechzig, ei-
ne 1987 geborene kann darauf hoffen, achtzig Jahre alt zu werden. Bei
den Männern ist die Entwicklung vergleichbar. Doch hinken sie inzwi-
schen um etwa fünf Jahre zurück. Diese Entwicklung hatte selbstver-
ständlich soziale Auswirkungen. Die Familien legten es nicht mehr auf
möglichst viele Geburten an. Geburtenkontrolle wurde zum Thema.
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77 Vgl. Karin Hausen, Mütter zwischen Geschäftsinteressen und kultischer Verehrung.
Der „Deutsche Muttertag“ in der Weimarer Republik; in: Gerhard Huck (Hrsg.),
Sozialgeschichte der Freizeit, Wuppertal 1980, S. 249-280. In Deutschland einge-
führt hatte den Muttertag 1922/23 der Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber
mit dem Plakat „Ehret die Mutter“.

78 Frauen verloren im Nationalsozialismus die Zulassung zur Habilitation, zum Rich-
terinnenamt und als Rechtsanwältinnen. Der Frauenanteil bei den Studierenden
wurde auf 10 % festgelegt (Numerus Clausus).

Die Frau hatte dadurch mehr Freiräume. Freilich gab es auch Gegen-
bewegungen, die die Frau vor allem als Gebärerin vieler Kinder sah.
Sehr pervertiert war dies im Nationalsozialismus der Fall. Hier galt die
Frau vor allem etwas als Mutter. Nicht zufällig war es Adolf Hitler, der
den Muttertag 1934 in Deutschland als Feiertag einführte, ihn aller-
dings der ursprünglichen Idee entfremdete. Begründerin des Mutterta-
ges war übrigens die Methodistin Anna Jarvis, die es schaffte, dass seit
1909 der Muttertag in 45 Staaten der USA gefeiert wurde.77 Gedacht
war er als Anerkennung der Frau als Mutter. Im Nationalsozialismus
wurde die „Mütterlichkeit“ extrem nationalisiert und die Mutter als
Produzentin einer fiktiven „Herrenrasse“ missbraucht.78

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der Trend zur kleineren
Familie jedoch ungebrochen fort. In der vorindustriellen Gesellschaft
war eine Frau wenigstens sieben bis acht Jahre ihres Lebens schwan-
ger und hatte nach ihrer letzten Geburt nur noch wenig Zeit zu leben.
Bei dem heute mittlerweile üblichen Vier-Personen-Haushalt ist eine
Frau achtzehn Monate ihres Lebens schwanger, ist bei der Geburt ih-
res letzten Kindes erst dreißig und hat Chancen, noch über ein halbes
Jahrhundert zu leben. Die neuen Techniken der Säuglingsernährung
und Betreuung geben zusätzliche Freiräume, zumal sich nach der neu-
en Männerrolle hier die Zuständigkeit in Richtung Parität verändert.
Wer das nicht glaubt, der braucht nur einmal auf die Entwicklung in
den noch als „Mutter-Kind-Räumen“ bezeichneten Zimmern zu ach-
ten. Der Mann ist heute in der Regel bei der Geburt dabei, was in den
70er-Jahren noch fast unmöglich war. Natürlich hat er auch bei der
Schwangerschaftsgymnastik fleißig mitgeturnt und kennt sich mit
Wickeln und Fläschchen bestens aus.

Infolge des Wirtschaftswachstums veränderten sich die Geschlech-
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79 Gleich im Anschluss an meinen Vortrag während der Theologischen Woche wurde
mir dies in einem Gespräch mit einer Frau aus dieser Generation bestätigt. Waren
die sogenannten „Trümmerfrauen“ als „Heldinnen“ der ersten Nachkriegszeit als
Arbeitskraft auch in der Öffentlichkeit gefragt, so verweigerte man den jungen
Frauen oft in dieser Zeit noch eine gewünschte Ausbildung. Besonders die akade-
mische Ausbildung wurde ihnen häufig verwehrt.

terrollen. Frauen sind nicht nur Mütter und Ehefrauen, sondern auch
spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts Konsumenten, und als sol-
che sowie als Arbeitskraft sind sie auch Wirtschaftsfaktoren. Die Ar-
beiten, die im Haushalt traditionell von Frauen geleistet wurden, ha-
ben sich durch die Vielzahl von Maschinen, auch durch das standardi-
sierte Wohnen (Bad/WC, Wohnzimmer, Schlafzimmer, zwei Kinder-
zimmer) vereinfacht. Hierdurch wurde die außerhäusliche Arbeit von
Frauen ermöglicht. Zugleich wurde sie nötig, da durch den gestiege-
nen Konsumanspruch der Familien ein zweites Einkommen als not-
wendig erachtet wird. Während im Haushalt immer mehr Komfort
Einzug hielt, wurden die Frauen in die Berufe gedrängt. Die indu-
strielle Logik, wonach Männer in erster Linie durch ihre Muskelkraft
das Geld verdienen sollten, während die Frauen Haushalt und Kinder
versorgten, wurde durch den Ausbau des Dienstleistungssektors sowie
durch die wachsende Bedeutung von Automatisierung und Compute-
risierung ausgehöhlt.

Nicht jeder Fortschritt brachte für die Frauen Vorteile. So kann man
diese Entwicklung auch insofern kritisch sehen, weil nicht wenige
Frauen um des Konsumwillens der Familie in oft schlecht bezahlten
Berufen arbeiten müssen, ohne dies eigentlich zu wollen. Auch die so-
genannte „Sexuelle Revolution“ führte oft zur größeren Ausbeutung
von Frauen als Lustobjekt des Mannes und nicht unbedingt zur Frei-
heit. Doch lässt sich erkennen, dass die Abhängigkeit der Frau vom
Mann geringer geworden ist und die Freiheit zur Entfaltung der Per-
sönlichkeit zugenommen hat.

Oftmals unterlag die Erwerbstätigkeit von Frauen äußeren Zwän-
gen. War sie noch im Zweiten Weltkrieg und kurz danach nicht nur in
Deutschland gewollt, wurden Frauen in den 50er-Jahren aus dem Be-
rufsleben gedrängt, um den von der Front oder aus dem Kriegsgefan-
genlager heimgekehrten Männern Platz zu machen.79 Jene hatten nach
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80 Sehr gut dargestellt bei Elaine Tyler-May, Mythen und Realitäten der amerikani-
schen Familie; in: Antoine Prost/Gérard Vincent (Hrsg.), Geschichte des privaten
Lebens, Bd. 5: Vom ersten Weltkrieg zur Gegenwart, Frankfurt/M. 1993, S. 557-
602.

dem Zweiten Weltkrieg einen demographischen Vorteil, weil es nun
zu wenige Männer gab, um welche die heiratswilligen Frauen konkur-
rierten. Manches „Paschaverhalten“ gerade dieser männlichen Nach-
kriegsgeneration liegt darin begründet.

In dieser Zeit wurde das Ideal der „Mütterlichkeit“ und Hausfrau
wieder neu kultiviert. In den jeweiligen US-amerikanischen Filmen,
die während oder nach dem Krieg gedreht wurden, kann man den
Wandel sehr deutlich ablesen.80 Was Frau zu sein hatte, zeigt sich
ebenso in den deutschen Heimat- und Familienfilmen der 50er- und
60er-Jahre.

3.2 Der Wandel des rechtlichen Rahmens

Langwierig war und ist bis heute der Prozess der Gleichstellung von
Mann und Frau. Das Grundgesetz sieht die Gleichheit der Geschlech-
ter vor. Doch hat es bis in die 1980er-Jahre gedauert, bis sich das for-
male Gleichheitsprinzip auch auf zivilrechtlichem Gebiet durchge-
setzt hat. Vielfach vergessen wird heute, dass auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts Frauen ih-
re Ehemänner um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie einer berufli-
chen Tätigkeit nachgehen wollten. In Bayern mussten Lehrerinnen
noch in den 1950er-Jahren ihren Beruf aufgeben, wenn sie heiraten
wollten. Erst am 1. Juli 1958 tritt das Gesetz über die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau auf dem Gebiet des Bürgerlichen Rechts in
Kraft: Das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in allen Eheange-
legenheiten wird ersatzlos gestrichen; die Zugewinngemeinschaft
wird gesetzlicher Güterstand; die Frauen dürfen ihr in die Ehe einge-
brachtes Vermögen selbst verwalten; das Recht des Ehemanns, ein
Dienstverhältnis seiner Frau fristlos zu kündigen, wird aufgehoben;
die väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung werden einge-

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 112



113

81 Zusammenstellung aus http://www.frauen-im-blick.de/pages/hintergrund.html; au-
ßerdem http://www.mainz.de/ C1256D6E003D3E93/files/frauen_im_recht_seit_
1945.pdf/$FILE/frauen_im_recht_seit_1945.pdf (Stand vom 26.3.2008).

82 Einen handfesten Justizskandal erregte das Urteil einer Familienrichterin aus
Frankfurt im März 2007. Die Richterin hatte in einem Fall von Misshandlung in der
Ehe auf ein angebliches Gewaltrecht im Koran verwiesen. Im betreffenden Kultur-
kreis sei ein „Züchtigungsrecht“ durchaus üblich. Der Juristin wurde der Fall entzo-
gen. Politiker und Öffentlichkeit zeigten sich empört.

83 Vgl. die Analyse von Julia Schmidt-Häuer, Menschenrechte – Männerrechte –
Frauenrechte. Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsproblem, Münster 2000
(Geschlecht – Kultur – Gesellschaft, Bd. 6).

schränkt (erst 1979 vollständig beseitigt).81 Das von der Emanzipati-
onsbewegung der 60er-Jahre schwer errungene Erste Gesetz zur Re-
form des Ehe- und Familienrechts (§1356 I BGB) trat 1977 in Kraft.
Es erweiterte die Rechte der Frauen in Deutschland unter anderem
darin, dass die Frau jetzt ohne Einverständnis des Ehemannes er-
werbstätig sein durfte. Beide Ehepartner, so das Gesetz, regeln im ge-
genseitigen Einvernehmen die Hausarbeit. Es gilt das Partnerschafts-
prinzip, das heißt es gibt seitdem keine gesetzlich vorgeschriebene
Aufgabenteilung in der Ehe. Das Scheidungsprinzip wurde vom
Schuld- auf das Zerrüttungsprinzip umgestellt. Der Ehepartner, der
nach der Scheidung nicht für sich selbst sorgen kann, erhält einen Un-
terhaltsanspruch. Im Juli 1997 trat der neugefasste Paragraph 177
Strafgesetzbuch in Kraft, wonach Vergewaltigung in der Ehe unter
Strafe gestellt wird, am 1. Januar 2002 das Gewaltschutzgesetz. Es er-
möglicht den Opfern häuslicher Gewalt, den Täter zeitlich befristet
oder dauerhaft der gemeinsamen Wohnung zu verweisen. 

Ein weiterführendes Thema wäre die immer noch ausgeübte Ge-
walt gegen Frauen auch in den fortschrittlichen Staaten, gegen die
keine ausreichenden gesetzlichen Mittel zur Verfügung stehen, ganz
abgesehen von den unerträglichen Bedingungen, denen Frauen oft in
Ländern des Islams, der Dritten Welt und in manchen Schwellenlän-
dern ausgesetzt sind. Und selbst in Deutschland gilt zuweilen die reli-
giöse Toleranz gegenüber dem Islam und der Schutz der Familie vor
staatlicher Gewalt als höheres Recht als das Recht auf Freiheit, ja Un-
versehrtheit des Lebens der Frau.82 Die Ursachen liegen hier in der
Trennung von Menschenrecht und Privatrecht.83
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84 Vgl. Mechthild M. Jansen/Angelika Röming/Marianne Rohde (Hrsg.), Gender
Mainstreaming. Herausforderungen für den Dialog der Geschlechter, München
2003.

85 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Schwarzhaupt (Stand vom 26.3.2008).
86 Vgl. http://www.bundestag.de/bp/1999/bp9908/9908004a.html (Stand vom 26.3.

2008).

Viele Gesetze könnten noch genannt werden, die den sozialen Sta-
tus der Frau in der modernen Gesellschaft nachhaltig veränderten, wie
etwa das Familiennamenrechtsgesetz von 1993, wonach Frauen ihren
Geburtsnamen, also ohne Bindestrich-Doppelnamen, nach der Ehe-
schließung weiter führen können. 1994 wurde Artikel 3 Absatz 2 des
Grundgesetzes ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen  und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 1997 verpflichteten sich
die EU-Mitgliedsstaaten im Amsterdamer Vertrag dazu, die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Politik zu
verankern (Gender Mainstreaming84). Seit dem 1. Januar 2001 kön-
nen Frauen uneingeschränkt zur Bundeswehr gehen. Deutschland war
gewiss, was die Gesetzgebung anbetraf, nicht Vorreiter des Gleichstel-
lungsprozesses der Geschlechter, sondern folgte hier eher den fort-
schrittlicheren EU-Ländern.

Nur zögerlich, aber zunehmend finden wir in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg auch Frauen in leitenden Positionen in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft. 1961 wurde die CDU-Politikerin und
evangelische Christin Elisabeth Schwarzhaupt (1901-1986) erste
Bundesministerin. Sie war Juristin, ihr Ministerium war das für Ge-
sundheitswesen. Anders als die Mehrheit der Frauen in ihrer Partei
war sie eine vehemente Gegnerin des sogenannten Stichentscheides in
der Ehe, mit der der Mann bei Streitfällen in allen die Ehegatten be-
treffenden Angelegenheiten seine Ansicht hätte durchsetzen können.
Sie konnte sich erfolgreich durchsetzen.85

Die Beteiligung von Frauen an der Politik der Bundespolitik voll-
zog sich zunächst sehr schleppend.86 Bis zur 10. Wahlperiode war die
Ernennung von ein bis zwei Frauen als Ministerin die Regel. Ihre „an-
gestammten“ Ressorts waren entsprechend des Verständnisses der
Frauenrolle Gesundheit und Familie. Parallel dazu wurde in den evan-
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87 Susanne Litzka, Frauen-Bilder. Die Konstruktion von Weiblichkeit in österreichi-
scher Magazinwerbung, Diplomarbeit (Sozial- und Wirtschaftswissenschaft), Wien
2001, http://metameta.org/~susi/da/da.html (Stand vom 15.3.2008).

gelischen Fakultäten die Dozentenstelle für praktische Theologie bzw.
Religionspädagogik den Frauen geöffnet.

Bis 1987 lag der Frauenanteil der Abgeordneten im deutschen Bun-
destag unter 10 %. Von 1961 bis 1976 war er gar unter 5,8 % gesun-
ken. Nach 1987 wurde nicht nur die Zahl erhöht, sondern Frauen hat-
ten Ressorts wie Wohnen, Umwelt, Recht und Verteidigung inne. Ihr
Anteil stieg auf 30,7 %. 1993 wurde Heide Simonis als erste Minister-
präsidentin eines Bundeslandes gewählt. Seit 2005 ist Angela Merkel
Bundeskanzlerin.

3.3 Der Wandel des Frauenbilds

Rollenklischees haben wie andere Klischees ein gewisses Behar-
rungsvermögen. Die Werbung ist hierfür, wie die Frauenforschung er-
kannte, eine wahre Fundgrube, woran sich der Wandel des Frauenbil-
des ablesen lässt.87

Die Werbung der 1960er-Jahre kennt noch eine sehr reglementierte
Rollenfestschreibung. Sie zeigt eindeutig, welche Domäne die der
Frau zu sein hatte und welche jene des Mannes. Obwohl die Berufstä-
tigkeit von Frauen schon recht hoch war, sind das Heim und der Haus-
halt die Orte, wo sich nach Meinung der Werbegestalter die Frau auf-
zuhalten hatte. Es ist die Zeit, in der das wichtigste Anliegen einer
Frau scheinbar das Weiß ihrer Wäsche, die Sauberkeit ihres Haus-
halts, der Duft von Putzmitteln, die Nährstoffe der Kindernahrung und
die Wirksamkeit von Schönheitspflegemitteln waren, mit deren Hilfe
sie den Ehemann durch ihren Anblick erfreut. Der richtige Weichspü-
ler verschaffte ihr ein „ruhiges Gewissen“. Sie fungiert als „Königin
des Haushalts“ und ist voller überschäumender Freude über die Äs-
thetik und Funktionalität ihrer Haushaltsgeräte, die ihnen Männer in
der Werbung erklären.

Ab Mitte der 60er-Jahre wird die „Barbiepuppe“ beworben, die die
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jungen Mädchen in eben diese Rolle einführt. Dies korrespondiert na-
türlich mit dem gesellschaftlichen Leben. Die Architekten der Einfa-
milienhäuser der 60er- und 70er-Jahre konstruierten die Häuser noch
so, dass die Küche gerade soviel Platz hat, um genau einer Person,
nämlich der Hausfrau, eine Arbeitsstelle zu bieten. Selbst wenn die
anderen Familienmitglieder je vorgehabt hätten, mit anzupacken, wä-
ren deren Ambitionen doch schon architektonisch eingeschränkt ge-
wesen.

In den 1970er-Jahren vollzog sich ein gewisser Wandel. Es werden
nun auch unabhängige, selbstständige Frauen gezeigt, die sich in der
Männerwelt behaupten. Solche Frauen werden dann auffällig mit ei-
gentlich „männlichen“ Attributen versehen. Sie zeichnen sich aus
durch Nüchternheit, Sachlichkeit und Ernst und sind in der Regel
streng gekleidet. Sie werden also faktisch vermännlicht. Im Privatbe-
reich folgt die Frauendarstellung dagegen größtenteils weiterhin tradi-
tionellen Regeln und zeigt Frauen als Hausfrau, Mutter und Ehefrau.

In den 80er- und 90er-Jahren bilden sich in der Werbung zwei un-
terschiedliche Frauentypen heraus: die Hausfrau und die verführe-
rische, junge Frau. Die berufstätige Frau ist noch den traditionellen
Frauenberufen verhaftet wie der Sekretärin, der Kellnerin etc. Männer
werden weiterhin als dominant herausgestellt. Frauen wollen den
Männern gefallen. Männer sind in der Werbung bis in die 90er-Jahre
hinein meist älter als ebenfalls dargestellte Frauen, seltener nackt oder
spärlicher bekleidet als sie. Sie lächeln seltener als Frauen, wirken
emotional kontrolliert, unabhängig und stark. Am Mann kann sich die
Frau hingebungsvoll anlehnen und zu ihm aufblicken.

In den letzten beiden Jahrzehnten ist dieses Bild jedoch einem stär-
keren Wandel unterworfen.

3.4 Die Bildung als Schrittmacher

Schrittmacher für den radikalen Wandel der Frauenrolle in der Gesell-
schaft war, wie bereits betont, die Bildung. Die Forderung nach glei-
chen Bildungschancen bleibt darum zentral für die Frauenemanzipati-
on auch der Nachkriegszeit. Als Hemmnis hierfür wird die traditionel-

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 116



117

88 Vgl. besonders Politeia. Deutsche Geschichte nach 1945 aus: Frauensicht, CD-
ROM, hrsg. vom Lehrgebiet der Frauengeschichte der Universität Bonn, Bonn
2002. Zur Person von E. Romberg vgl. Sybille Krafft, Zwischen den Fronten.
Münchner Frauen in Krieg und Frieden 1900-1950, München 1995; vgl. außerdem:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_Romberg (Stand vom 26.3.2008).

89 Zitiert nach: Politeia.
90 Vgl. Politeia

le Frauenrolle erkannt. So urteilte die Soziologin Eleonore Romberg
(1923-2004)88 1968: „Die traditionelle Rollendefinition ... bringt mit
sich, dass den Frauen gleiche Bildungschancen und Anerkennung
gleicher Begabungen verweigert werden.“89

Die Bildungspolitik der restaurativen 50er-Jahre waren in der Bun-
desrepublik indes noch durch Stagnation gekennzeichnet. Erst die
60er und ihre Bildungsdiskussionen brachten die Bedeutung der Wis-
sensaneignung stärker ins Bewusstsein. Die Bildungsreform von 1968
kam den Mädchen zugute. Durch die Studentenbewegung der 68er
wurde die Forderung nach pädagogischen und inhaltlichen Reformen
vorangetrieben. Zwischen 1950 und 1980 setzte sich das Prinzip der
Koedukation durch.

Um 1960 lag der Frauenanteil der Abiturienten knapp über einem
Drittel, 1975 lag er bei 46,4 %. Heute stellen die Mädchen über die
Hälfte aller Abiturienten. Ihre Noten sind im Durchschnitt besser als
die ihrer männlichen Mitschüler.

Ähnlich aufgeholt haben die Frauen an den Universitäten. Sie ma-
chen nunmehr fast die Hälfte aller Studenten aus. Ihr Anteil an der
Professorenschaft ist indes, trotz erheblicher Maßnahmen zur Frauen-
förderung, noch relativ gering.

Anteil der Schülerinnen an den allgemeinbildenden Schulen in Westdeutschland (in %)90

Jahr Gesamt Hauptschule Realschule Gymnasium Gymn. Sek. II

1960 48,0 50,2 52,0 41,1 36,5

1965 48,0 50,5 51,5 42,2 3708

1970 48,2 49,2 52,9 44,7 41,4

1975 43,4 47,5 52,5 48,8 46,4
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91 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenstudium (Stand vom 26.3.2008).
92 Elke Holst, http://ideas.repec.org/a/diw/diwwob/72-3-2.html (Stand vom

27.3.2008).
93 http://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_in_der_Politik (Stand vom 27.3.2008).
94 Karl-Wilhelm Dahm, Art. Pfarrer/Pfarrerin VI. Statistisch, RGG4, Bd. 6, Tübingen

2003, 1204-1211. Zitiert nach: Hans-Richard Reuter, Gutachten zum Pfarrerbild für
eine Revision der Kirchenordnung der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
erstattet im April 2004; in: egora.uni-muenster.de/ethik/pubdata/ekhngutachten.
pdf, S. 17 (Stand vom 27.3.2008).

Doch ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Politik, Wirt-
schaft und auch in den Kirchen noch relativ gering. Im europäischen
Durchschnitt haben sie, wie Untersuchungen belegen92, nur 10 % der
Sitze in den höchsten Entscheidungsgremien der jeweils 50 größten
börsennotierten Unternehmen inne. Spitzenreiter sind Slowenien und
Lettland mit Anteilen von jeweils 22 %, Schlusslicht Italien mit 2 %.
Deutschland ist mit 10 % europäischer Durchschnitt. Ein für die Frau-
en noch ungünstigeres Bild zeigt sich bei stärkerer Differenzierung. In
den 87 größten Kapitalgesellschaften der Old Economy nehmen Frau-
en nur 1 % der Sitze, in Aufsichtsräten 8% ein. In den Interessensver-
tretungen von Arbeitnehmern und Berufsverbänden liegt der Anteil
von Frauen zwischen 20 und 25 %. Selbst in der umfassenderen Ab-
grenzung der Fach- und Führungspositionen insgesamt in allen Be-
schäftigungsbereichen von Angestellten und Beamten beläuft sich der
Frauenanteil auf unter 33 %, obwohl der Anteil von Frauen an der Ge-
samtbeschäftigung bei 45 % liegt. Im 15. Deutschen Bundestag
(2002) waren von 603 Abgeordneten 194 Frauen (32,2 %.).93 Der An-
teil von Frauen an den Pfarrberufen lag 2004 in der EKD um 25 %,
könnte aber von den Studentenzahlen her 2020 mehr als 50 % betra-
gen.94 Bevorzugt werden die sogenannten „Funktionspfarrstellen“

Frauenanteil an den deutschen Hochschulen (in %)91

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Studentinnen 39,7 40,2 40,8 41,7 42,6 43,6 44,5 45,4 46,1 46,7 47,4 48,4

Promotionen 28,9 30,6 31,2 31,5 31,1 32,1 33,1 33,4 34,4 35,3 36,4 37,9

Professorinnen 6,5 6,9 7,5 8,2 8,5 9,0 9,5 9,8 10,5 11,2 11,9 12,8
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95 Reuter, Gutachten, S. 19. Reuter zitiert Jutta Rottwilm-Böhm/Frank Holzbrecher,
Erprobungsgesetz und die Folgen. Abschlussbericht, MS Darmstadt 1998, S. 256.

96 Henke, Familie, Kirche und Geschlecht, S. 19f.

(besonders Krankenhausseelsorgerin). Sie bieten eine höhere Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit. In diesen Zusammenhang gehört auch der
steigende Anteil von Frauen in Teilzeitdiensten. Die hohe Frauenquo-
te und den hohen Anteil von Ehepaaren in Teildienstverhältnissen
kann so interpretiert werden, „dass die traditionelle Pfarrfrau durch
die moderne Teilzeitpfarrerin ersetzt worden ist, die die Hälfte ihrer
Zeit der Familie und die andere Hälfte bezahlter Arbeit für die Kirche
widmet“95.

3.5 Das Lebenskonzept wandelt sich: Die Relevanz 
der Ökonomie

Die größten Veränderungen im Bildungsstand, in den Lebenskonzep-
ten und in der Lebensführung fanden weitaus stärker bei den Frauen
als bei den Männern statt. Das führt zu Spannungen und Konflikten in
den privaten und beruflichen Beziehungen. Die traditionelle Rolle der
Frau als „nur“ Hausfrau und Mutter ist radikal auf dem Rückzug, ob
wir diese Entwicklung nun begrüßen oder nicht. Sie wird sich, soweit
die historische Entwicklung sich abschätzen lässt, auch nicht wieder
reanimieren lassen. Die Befreiung der Frau von der Vormundschaft
des Mannes ist jedoch nicht ein Übergang in die absolute Freiheit.
Wie bei dem Mann haben sich die Abhängigkeiten gewandelt. Die
Identitäten werden, wie Soziologen feststellen, nicht absolut frei ge-
wählt, sondern nur in einer anderen Relation. Waren es früher Familie,
Stand und Gemeinde, sind es heute gesamtgesellschaftliche Institutio-
nen wie Arbeitsmarkt, soziale Sicherung oder das Bildungssystem.96

Die berechtigte Suche nach Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung
bedarf einer sicheren ethischen Stütze, will sie nicht in einen bloßen
Narzissmus bzw. Egoismus entarten. Frauen aber hier einfach Chan-
cen zu verwehren, wäre eine anachronistische und unzumutbare Hal-
tung. Vielmehr verlangt die Individualisierung einen neuen Weg des
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97 Vgl. www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,373449,00.html (Stand vom
27.3.2008). Die unterschiedlichen Zahlen für West und Ost zeigen, dass das Frau-
enbild noch immer in Ost und West differiert. In der DDR-Gesellschaft wurde die
berufstätige Frau als Regelmodell propagiert, in der BRD war es genau anders her-
um, was zunächst einmal ohne Wertung gesehen werden kann.

98 Ergebnis einer Studie der Zeitschrift Brigitte, entnommen aus „Rheinische Post“,
26.3.2008, Leitartikel Seite A2, Politik Seite A4. Nach der vom Wissenschaftszen-

Dialogs und der Kompromissbereitschaft. Hier wären tragfähige bi-
blische Antworten zu suchen. Die sogenannte „Frauenfrage“ ist mehr
als eine Geschlechterfrage. Sie ist eine der zentralen Gesellschaftsfra-
gen, eine Frage des partnerschaftlichen Miteinanders und der partner-
schaftlichen Zukunftsgestaltung. Hier hätten Christen einiges zu sa-
gen. Was wäre dies für ein missionarisches Zeugnis, wenn die Chri-
sten hier nicht Nachzügler, sondern Vorreiter wären, nicht Rücklicht,
sondern, gemäß Jesu Erwartung (Mt 6,14), „Licht“!

Neben der Aufwertung der traditionellen Hausfrauenarbeit, die in un-
serer Gesellschaft vor allem deshalb nichts gilt, weil in unserer mate-
rialistischen Zeit Anerkennung fast ausschließlich über Geld ge-
schieht, hieße dies wohl für Veränderungen der Arbeitsstrukturen Sor-
ge zu tragen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögli-
chen. Es fehlt für die Kinder an Betreuungsangeboten und es fehlt an
Berufsstrukturen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Andere eu-
ropäische Länder, insbesondere die skandinavischen, aber auch
Frankreich oder Belgien weisen offenbar weit günstigere Rahmenbe-
dingungen auf. Es fehlt – und darüber müsste eben auch gesprochen
werden – an der Bereitschaft vieler Männer, ihre Rolle zu überdenken.
So vollführen Frauen in Deutschland heute einen Balanceakt zwi-
schen Familie und Karriere, der häufig zu Lasten der Familie geht.
Von den 37- bis 40-jährigen Frauen mit Universitäts- oder Fachhoch-
schulabschluss haben neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes
zufolge 43 % in Westdeutschland und 24 % in Ostdeutschland keine
Kinder.97 Hierin liegt ein deutliches Problem.

Während Studien zeigen, dass die allermeisten Frauen davon über-
zeugt sind, dass sie aufgrund ihrer Bildungskompetenz Karriere ma-
chen werden, gleichzeitig Kinder haben und berufstätig sein wollen98,
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trum Berlin unter Leitung von Jutta Allmendinger angefertigten Studie wurden bun-
desweit 1020 Frauen im Alter von 17 bis 19 und 27 bis 29 Jahren befragt. Davon
hatten 25 % einen Hauptschulabschluss, 48 % Mittlere Reife und 27 % Abitur.
Knapp 30 % gingen noch zur Schule, 14 % in die Lehre, weitere 30 % arbeiteten
und 14 % waren ohne Job. 99 % der Frauen waren überzeugt, Karriere zu machen,
80 % erklärten, dass man ohne Ziele nicht weiterkomme. 90 % wollen Kinder und
Beruf. Allerdings ist diese Studie umstritten. Sehr gezielt wurde nach der Berufstä-
tigkeit gefragt. Die mögliche Alternative als „Vollzeitmutter“ wurde erst gar nicht
bei der Befragung angesprochen. Eine andere Studie erhob, dass 72 % der Frauen in
den ersten drei Jahren gerne als „Vollzeitmutter“ arbeiten würden, wenn dies vom
Staat bezahlt würde: http://openpr.de/news/199302/quot-Brigitte-quot-Umfrage-
ignoriert-Beduerfnisse-von-Muettern.html (Stand vom 8.4.2008). Bei allen diesbe-
züglichen Umfragen wäre immer nach dem leitenden Interesse zu fragen. Doch
scheint mir das Lebenskonzept der Frau, das Familie und Beruf beinhaltet, für die
heutige Zeit unbestreitbar.

99 Jansen/Röming/Rohde, Gender Mainstreaming, S. 27.

sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingen hierfür noch nicht gege-
ben. Speziell scheint die Männerrolle noch stärker älteren Mustern
verhaftet als bei Frauen, woraus sich die Krise eines Anpassungspro-
zesses ergibt. Sicher gilt dies auch für die Probleme mancher Ehe und
für die Frage nach der Zusammenarbeit von Mann und Frau in Beruf,
Familie und Gemeinde.

Ein Rollenverständnis der Frau als dominierende „Alleskönnerin“
entspräche zwar dem modernen Wunschtraum manches Mannes, ist
aber für beide Geschlechter nicht tragbar. Außerdem wäre der Verlust
mancher für die Gesellschaft wichtiger Elemente, wie unter anderem
die angesprochene Ästhetik „Mütterlichkeit“, Geduld und Sanftmut,
Hingabe usw., mit der Aufgabe der traditionellen Frauenrolle nicht
unbedingt erstrebenswert. Auch das Modell der „nur“ Hausfrau muss
für die Frau und die Familie weiterhin eine Option bleiben, will sie
nicht hoffnungslos sozialen und ökonomischen Zwängen unterliegen.

Neben der ethisch-moralischen Begründung für die Chancen-
gleichheit von Mann und Frau ist nämlich im 20. und nun auch im 21.
Jahrhundert vermehrt die ökonomische Begründung getreten. Will ei-
ne moderne Gesellschaft, wollen auch Unternehmen angesichts eines
immer schärfer werdenden Konkurrenzkampf bestehen, können sie
nicht anders, als „alle erreichbaren menschlichen Ressourcen und Po-
tentiale zu erschließen“99. Im Blick auf die Frauenbildung heißt das,
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100 Vgl. http://sta-frauen.de/_oneclick_uploads/2008/03/news-november-2006.pdf
(Stand vom 28.3.2008).

101 Vgl. www.willowcreek.de/800.html (Stand vom 28.3.2008).

dass wir es uns ökonomisch gar nicht leisten können, auf die Kompe-
tenz hochqualifizierter Frauen in der Arbeitswelt zu verzichten.

Können wir das als Gemeinde? Spielt die Ökonomie für uns auch
eine Rolle? Wenn ich uns an der griechischen Herleitung des Wortes
oikos, übersetzt „Haushalt“, erinnere, dann sollte es uns eigentlich
nicht schwerfallen. Wir sind also wieder bei dem „Haus“ angelangt.
Doch werden wir auch hier eben die Gefahr von „Ausbeutung“ und
Vereinnahmung sehen müssen und sorgfältig urteilen, was es heißt,
ein „guter Haushalter Gottes“ (nach 1. Petr 4,10) zu sein.

3.6 Konsequenzen für die Frauenordination 
in der Gemeinde

Befürworter der Frauenordination, und mit diesen Gedanken möchte
ich schließen, führen jedenfalls die Ökonomie auch für die Christen-
gemeinde sehr stark ins Feld. Es heißt dann natürlich nicht, ob wir
hier menschliche Ressourcen ungenutzt ließen, sondern „geistliche
Gaben“. Abgesehen von liberalen kirchlichen Kreisen sind es wie En-
de des 19. Jahrhunderts und auch schon in der Reformationszeit spiri-
tuelle, charismatische Gruppen, die die Entfaltung der Gaben von
Frauen nachdrücklich fordern und fördern. Es ist für sie, so scheint es,
auch ein gewisser ökonomischer Aspekt.

Es ist sicher darum konsequent, dass neben den von Adventisten100

die von Willow-Creek ausgehenden Impulse in diese Richtung zeigen.
Dies belegen sehr nachdrücklich die Vorträge, die auf dem Leiterkon-
gress am 8. und 9. November 2007 in Wetzlar gehalten wurden. Er
hatte das Thema „Frauen und Männer tragen Verantwortung“101. Gene
Apple, letztes Jahr noch Hauptpastor der Willow-Creek-Gemeinde,
ermutigte die Frauen: „Breitet mit eurer Kraft Gottes Reich aus, als
Künstlerin, Rechtsanwältin, Großmutter, Mutter, Geschäftsfrau, Leh-
rerin, Ärztin, … da wo ihr seid!“ Wie fruchtbar das sei, zeige, so App-
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102 Zitiert nach: http://www.willowcreek.de/800.html.
103 Zitiert nach: http://www.willowcreek.de/800.html.
104 Vgl. z.B. http://www.kministries.ch/fileadmin/user_upload/pdf/News_07_06.pdf

(Stand vom 28.3.2008).
105 II. Internationaler Kongress für Weltevangelisation vom 11. bis 20. Juli 1989 in

Manila; zitiert nach: http://www. lausannerbewegung.de/index.php?p=13 (Stand
vom 28.3.2008).

le, das Beispiel seiner Gemeinde „nicht von einem Hauptpastor gelei-
tet, sondern von einem Team aus Männern und Frauen“102. Lynne Hy-
bels hebt hervor, dass besonders Frauen von Pastoren in der Gefahr
stünden, ihre Aufgabe wegen ihrer Rolle als Ehefrau falsch zu verste-
hen. Ehefrauen seien nicht ausschließlich dazu da, die Gaben ihres
Mannes zu pflegen, sondern haben eigene. Die eigene Persönlichkeit
der Frau dürfe eben nicht verleugnet, sondern müsse gelebt werden.
Dies habe nicht nur allein positive Auswirkungen auf das Leben der
Frau, sondern ebenso auf das Gemeindeleben. „Wenn Frauen ihre be-
sondere Gaben einsetzen“, so Lynne Hybels, „werden sich Gemein-
den verändern“103.

Weitere Impulse kommen aus der Mission. Immer wieder wird dar-
über geschrieben, wie es gerade Frauen sind, die in der Weltmission
aktiv waren und sind104, wie es übrigens ja ansonsten für Deutschland
Beispiele hervorragender Frauen gab, die Gemeinden gründeten und
geistliche Werke anregten, auch in unserem Bund. Von den Gaben der
Frauen für die Mission spricht darum auch die Lausanner Bewegung.
In Artikel 14 des Manifests von Manila heißt es bereits 1989:

„Wir bekräftigen, dass die Gaben des Geistes dem ganzen Volk
Gottes, Frauen und Männern, gegeben sind und dass die Partner-
schaft von Frau und Mann in der Evangelisation zum gemeinsamen
Wohl zu begrüßen ist.“105

Damit ist freilich noch nichts über die besonderen Gaben der Frauen
gesagt und ob sie dem Profil eines Pastors entsprechen.

Wie bereits angedeutet, hat sich auch die Rolle des Pastors gewan-
delt. Hierüber steht einiges in dem Beitrag von Reinhard Spincke in
diesem Band. Wie sich der Dienst der Pastorin heute in einer Freikir-
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che gestaltet, ist bei Christiane Geisser nachzulesen und braucht des-
halb von mir nicht ausgeführt zu werden.

Es stellt sich, so denke ich, neu die Frage, welches Profil eine Frau
heute in das Pastorenamt einbringt und inwieweit die traditionellen
Rollenerwartungen wie die nach der Mütterlichkeit, Opferbereit-
schaft, emotionalen, ästhetischen, diakonischen Kompetenz u. a. m.
hier Aspekte sind.

Ist das Pastorenamt heute vorwiegend ein Lehramt, ein propheti-
sches Amt, ein Leitungsamt? Wie sieht die Rollenerwartung aus, der
sich jetzt auch Frauen stellen sollen oder wollen?

Die Bildungsexplosion der Frauen hat auch vor den Freien evange-
lischen Gemeinden nicht haltgemacht. Wir sehen auf ein großes Po-
tenzial qualifizierter Frauen, die nach einer beruflichen Chance fragen
und sich auf Dauer sicher nicht mit einer minder bezahlten und min-
der geachteten Stellung als „Pastoralrefrentin“ anfreunden können,
falls unser Rollenverständnis ihr anderes verweigert.

Die Rollen von Frau und Mann wurden, wie hoffentlich deutlich
geworden ist, in der jeweiligen Zeit unterschiedlich gesehen und die
theologische Begründung wechselte, wohl mit Recht, denn Gott
spricht zu dem Menschen in Raum und Zeit, sodass wir unsere Zeit in
seinem Sinne nutzen können, um ihm zu gefallen und ihm zu dienen
mit den Gaben und in dem historischen Raum, in dem wir leben als
„gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“, die Zeit „auskau-
fend“ (Eph 5,16).

Laufen wir hier dem Zeitgeist hinterher?
Nun, wenn man bedenkt, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 2008

an Hundert Jahre Mädchenabitur und Zulassung von Frauen an preu-
ßischen Hochschulen zurückdenken, täten wir es denn mit einem re-
spektablen Abstand.
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Als Pastorin in einer freikirchlichen Gemeinde

Christiane Geisser

1. Vorbemerkung

Wenn ich über das Thema der Pastorin im Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden spreche, ist das zunächst ein Sachthema, zu
dem ich theologische Grundeinsichten, Zahlen, Fakten, Entwicklun-
gen nennen kann und werde. Zugleich sind aber die zu schildernden
Entwicklungen aufs engste mit meiner persönlichen Biografie ver-
bunden. Die Debatten um den Dienst der Frau begleiten mein Leben
seit ca. 25 Jahren, und sie sind auch noch nicht zu Ende. In unzähligen
Gesprächen, Gemeindeseminaren, Predigten, Artikeln, Bibelarbeiten
und Foren habe ich – wie viele andere Frauen, die mit mir unterwegs
sind – meiner tiefen Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die bibli-
schen Texte Frauen zum Dienst im Reich Gottes ermutigen, das Neue
Testament keine geschlechtsspezifische Verteilung von Gaben kennt
und Frauen ihre Berufung zu Pastorinnen leben sollen. Und dass die-
ser Dienst – und jeder andere Dienst von Frauen – für die Gemeinde
Jesu ein Zeichen christusgemäßer Gemeinschaft ist, in der kein Anse-
hen der Person gilt – auch kein Ansehen des Geschlechts.

2. Der Weg zur Pastorin im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.

Dass der hauptamtliche Dienst von Frauen mit der Berufsbezeichnung
„Pastorin“ möglich wurde, war für den Bund Evangelisch-Freikirchli-
cher Gemeinden ein Prozess von mehreren Jahrzehnten. In einem Be-
schluss der ersten Bundeskonferenz der Baptistengemeinden in
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1 Bundesratsprotokoll 1849, S. 46.
2 Zahlen aus Lorenz, Die Tage von Dresden. Ein Rückblick auf die Konferenzen unse-

res Bundes; in: WuW 7/8, 1969, S. 3.
3 Pohl, Adolf (Hrsg.): Die Ernte ist groß. 25 Jahre Theologisches Seminar des Bundes

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR in Buckow (Märk. Schweiz)
1959-1984, Berlin (Ev. Versandbuchhandlung O. Ekelmann Nachf.)1983, S. 80.

Deutschland 1849 heißt es: „Die Versammlung glaubt, dass es den
Schwestern nicht gestattet sein könne, unter sich Abendmahl zu fei-
ern. [Denn:] Den Schwestern ist es in den Versammlungen der Ge-
meinde nicht gestattet, zu lehren oder zu beten.“1 Auch wenn sich in
den Gemeinden vor Ort Frauen auf vielfältige Weise im Bereich der
Diakonie, der Kinder- und Jugendarbeit, des Kranken- und Besuchs-
dienstes, der Frauengruppenarbeit und besonders der Mission in die
praktische Gemeindearbeit eingebracht und sie maßgeblich mitgetra-
gen haben, wurde die Frage nach dem Dienst der Pastorin bis in die
60er-Jahre hinein nicht diskutiert. 

Erste konkrete Schritte zu einem hauptamtlichen pastoralen Dienst
wurden (das ist besonders interessant vor dem Hintergrund des re-
pressiven Systems, in dem die Gemeinden lebten) im Bund der Bapti-
stengemeinden in Ostdeutschland unternommen.

2.1 Der Beginn: Die Entwicklung in der DDR

Während der Bundesratstagung des Bundes der DDR in Dresden wur-
de am 09.05.1969 mit erstaunlich großer Mehrheit (2 Gegenstimmen,
9 Enthaltungen von 187 Stimmen)2 folgender Beschluss gefasst:

„Der Bundesrat gewährt der Bundesleitung die Freiheit, junge
Männer und junge Mädchen in das Predigerseminar aufzunehmen,
die sich zum Dienst in unseren Gemeinden berufen wissen, auch
wenn noch nicht abgesehen werden kann, ob der Dienst einmal
vollzeitlich getan werden kann.“3

Mit diesem Beschluss war das Studium von Frauen grundsätzlich
möglich, auch wenn noch nicht klar war, wie ein zukünftiger Dienst
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4 o.V., Das Bundeswerk in Rückschau und Ausblick. Unser Seminar in Buckow; in:
WuW 6/1972, S. 2.

aussehen sollte. Im gleichen Jahr nahm die erste Frau ihr Studium am
Seminar in Buckow auf.  

Drei Jahre später steht die Frauenfrage erneut auf der Tagesord-
nung einer Bundesratstagung. Diesmal geht es konkret um die Frage,
ob Frauen auch als Pastorinnen einer Gemeinde ihren Dienst tun kön-
nen. Inzwischen hatten zwei weitere Frauen am Theologischen Semi-
nar ihr Studium aufgenommen und es war absehbar, dass ihrem Bega-
bungsprofil mit der bisher üblichen Zuweisung der Arbeitsbereiche
der Kinder- und Jugendarbeit oder eher diakonischen Schwerpunkten
nicht entsprochen werden konnte. „Wir sollten deshalb den Schwe-
stern Möglichkeiten zum Dienst geben, die den Gaben entsprechen,
mit denen der Herr sie begabt hat.“4 Die Diskussion gestaltete sich
während dieser Konferenz sehr schwierig und über die Ordination von
Frauen konnte kein Konsens erzielt werden. Da inzwischen aber
schon Frauen mit dem Studium fertig und zwei von ihnen im Gemein-
dedienst (unter der Bezeichnung „Mitarbeiterin im Gemeindedienst“)
tätig waren, berief die Bundesleitung der DDR 1974 einen Arbeits-
kreis, um ein genaueres Berufsbild der am Seminar ausgebildeten
Frauen zu konzipieren. Nach verschiedenen Überarbeitungen verab-
schiedete die Bundesleitung des DDR-Bundes am 04.03.1977 die
„Richtlinien zur Anstellung von ‚Theologischen Mitarbeiterinnen‘ in-
nerhalb des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der
DDR“. Der Begriff „Mitarbeiterin im Gemeindedienst“ wurde nicht
weiter gebraucht, da er faktisch alle Tätigkeiten von Frauen im ge-
meindlichen Kontext beschreibt.

2.2 Die Pastorinnenfrage in der Bundesrepublik 
Deutschland

In Westdeutschland begann offiziell die Diskussion um das Frauenstu-
dium erst, als sich Anfang 1973 drei junge Frauen zum Studium am
Theologischen Seminar in Hamburg bewarben. Nun war die Bundes-

theol_impuls_17  26.06.2008  10:14 Uhr  Seite 127



128

leitung genötigt, sich mit dieser Frage zu befassen, sah sich aber nach
mehreren Beratungen im selben Jahr noch nicht in der Lage, eine Ent-
scheidung zu treffen, zumal die Zustimmung des Bundesrates (die
Delegiertenversammlung unserer Gemeinden) hätte eingeholt werden
müssen.

2.2.1 Die Öffnung des Theologischen Seminars für Studentinnen 

Ein Jahr später – 1974 – wurde, nachdem von beauftragten Arbeitskrei-
sen verschiedene theologische Materialien zur Vorbereitung der Ge-
meinden erstellt worden waren, die Diskussion um das Frauenstudium
auf der Bundesratstagung geführt. Trotz mancher ablehnender Stel-
lungnahme wurde am 24.05.1974 mit großer Mehrheit beschlossen:

„Der Bund beabsichtigt nicht, den Dienst einer ‚Pastorin‘ einzu-
richten. Das Theologische Seminar sieht in der Regel keine theolo-
gische Ausbildung für Frauen vor. Die Bundesleitung kann in be-
gründeten Ausnahmefällen Frauen zum theologischen Studium
(von unterschiedlicher Dauer) am Seminar zulassen, wenn

a) Klarheit über das Berufsziel besteht;
b) der angestrebte Dienst eine theologische Ausbildung erfor-

derlich erscheinen lässt;
c) die Bewerberinnen bereit sind, das Risiko einer Nichtanstel-

lung innerhalb der Bundesgemeinschaft selber zu tragen.

Als mögliche Berufsziele können heute genannt werden:
1. Gemeinde
„Gemeindeschwester“ (für Seelsorge, Gruppen- und Frauenarbeit)
Katechetin (für Unterricht, Kinder- und Jugendarbeit, Mitarbeiter-
schulung)
2. Bund
Sachbearbeitung und Reisedienst in Kinder- und Jugendarbeit, Er-
wachsenenbildung
Lehrkräfte für Seminare, Bibelschulen und Institute
Außenmission, Frauendienst, Verlag und Schriftleitungen
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5 Bundesratsprotokoll 1974, S. 8

3. Vereinigungen
Sachbearbeitung und Reisedienst in Kinder- und Jugendarbeit, Er-
wachsenenarbeit und Schulungszentren
4. Werke
Leitende Mitarbeiter in diakonischen und missionarischen Werken
Krankenhaus- und Heimseelsorge“5

Durch diesen Beschluss war es endlich möglich, dass zum Winterse-
mester 1974/75 zwei Frauen das Studium in Hamburg aufnahmen.
Gegen Ende ihrer Studienzeit stellte sich die Frage nach dem Arbeits-
feld und dem Pastorinnendienst erneut. Der Bundesrat 1979 berief ei-
ne theologische Kommission „Dienst der Frau“ ein, die eine Diskussi-
onsvorlage für den nächsten Bundesrat vorlegen sollte.
Aus dem Ergebnis der Kommissionsarbeit:

„… 2. In einem theologischen Gesprächsgang hat sich die Kom-
mission mit einschlägigen biblischen Aussagen befasst … Wenn
wir heute die Dienste (‚Ämter‘) wieder stärker am Vorbild des Neu-
en Testaments orientieren wollen, so müssen wir auch beachten,
dass der Herr von jeher auch Frauen mit Charismen ausgerüstet
hat, die sich nicht in diakonischen und pädagogischen Aufgaben er-
schöpfen.
3. Trotz der nicht einheitlichen biblischen Aussagen hält die Mehr-
heit der Kommission es heute grundsätzlich für möglich, Frauen
für den vollzeitlichen Dienst einer Pastorin in unserer Bundesge-
meinschaft zu berufen. Die Kommission ist sich allerdings im Kla-
ren, dass es in Gemeinden unseres Bundes auch ein anderes Ver-
ständnis der biblischen Aussagen gibt. 
Besonders weist der Vertreter der Brüdergemeinden darauf hin,
dass das biblisch-theologische Verständnis der Brüdergemeinden
den Dienst einer Pastorin nicht zulässt.
4. Bedenken ergeben sich für alle Kommissionsmitglieder bei der
Überlegung, wie eine Frau dem vollzeitlichen Dienst einer Ge-
meindepastorin gerecht werden kann, wenn sie heiratet und Mutter
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wird (Abhängigkeit vom Arbeitsort des Ehemanns, Schwanger-
schaft, Mutterschutzgesetz u.a.). Eine Möglichkeit, die genannten
Schwierigkeiten zu vermeiden, besteht in der Ehelosigkeit „um des
Reiches Gottes willen“ (Mt 19,12). Wir meinen jedoch, dass Ehelo-
sigkeit nicht zur Bedingung gemacht werden kann.
5. Der Begriff der ‚Pastorin‘ erscheint außerdem aufgrund ver-
schiedener Traditionen und unterschiedlicher Schriftverständnisse
nicht geeignet, den Dienst theologisch ausgebildeter Frauen in un-
serem Bund zu beschreiben. Da wir aber auf die wertvolle Mitar-
beit von Frauen, die um ihre Berufung wissen, nicht verzichten
wollen, schlagen wir vor, Frauen … den Dienst als Theologische
Mitarbeiterinnen zu ermöglichen …“6

Dieser Kommissionsbericht wurde 1980 und in überarbeiteter Fas-
sung als „Richtlinie (später: Empfehlung) für die Anstellung von
Theologischen Mitarbeiterinnen“ auf dem Bundesrat 1981 beraten.

2.2.2 Ermöglichung des hauptamtlichen Gemeindedienstes für
„Theologische Mitarbeiterinnen“

Während der Bundesratstagung 1981 kam es zu kontroversen Diskus-
sionen. Die Brüdergemeinden im Bund sprachen sich in einer schrift-
lichen Erklärung gegen den Dienst von Pastorinnen aus und bestanden
auf der Beibehaltung des Beschlusses von 1974.7 Das vorläufige Ende
der Debatte wurde durch eine Formulierung des Verhandlungsleiters
Walter Füllbrandt herbeigeführt. Er schlug vor, die Empfehlung der
Kommission und das unterstützende Wort der Bundesleitung dazu zur
Kenntnis zu nehmen. Jeder Gemeinde sei es – da es sich um eine
Empfehlung handele – weiterhin völlig freigestellt, ob sie danach ver-
fahren will. Ohne weitere Aussprache stimmte der Bundesrat bei vier
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Gegenstimmen dieser Feststellung zu.8 Durch diesen Beschluss bzw.
die Entgegennahme der Kommissionsempfehlung ohne Verbindlich-
keit für alle Gemeinden wurde die lang erwartete Öffnung des Ge-
meindedienstes für Theologiestudentinnen möglich. Allerdings wurde
zugleich der Beschluss von 1974 („Der Bund beabsichtigt nicht, den
Dienst einer ‚Pastorin‘ einzurichten.“)9 erneut bestätigt.

Durch die nun erfolgte Öffnung des Gemeindedienstes für Frauen stieg
die Zahl der Studentinnen am Theologischen Seminar in Hamburg
deutlich an. Für diese Frauen stellten sich gegen Ende ihres Studiums
erneut viele offene Fragen. Unklar war, ob es eine Ordination für den
Dienst geben würde, ob ein Vikariat (mit Vikariatsbegleitung, Vika-
riatsarbeit usw.) organisiert werden würde, ob und, wenn ja, welche
Dienstausweise es geben würde usw. Diese und weitere praktische
Fragen wurde von der Bundesleitung nach und nach beraten und auch
teilweise einer Lösung zugeführt. Ab 1987 gab es Ordinationsurkun-
den und Dienstausweise für Theologische Mitarbeiterinnen, eine eige-
ne „Frauenliste“ wurde im Anhang der Pastorenliste des Bundes
geführt. Die Ordination einer Theologischen Mitarbeiterin wurde – an-
ders als bei den männlichen Dienstanfängern – nicht durch den Bund,
sondern durch die erste anstellende Gemeinde vorgenommen. Auf der
Ordinationsurkunde stand, dass die Theologische Mitarbeiterin zur
Dienstausübung im katechetischen, seelsorgerlichen und missionari-
schen Bereich berechtigt war. Alle klassischen Amtshandlungen einer
pastoralen Tätigkeit blieben unerwähnt. Faktisch stand dort nur das,
was alle Gemeindeglieder einer freikirchlichen Gemeinde sowieso –
auch ohne Ordination – an Diensten und Mitarbeit einbringen können.
Insgesamt hat die Bezeichnung „Theologische Mitarbeiterin“ für aus-
gebildete Theologinnen im Gemeindedienst für mehr Verwirrung und
Missverständnisse gesorgt als sie hilfreich war. Das Problematische ei-
nes unklaren Begriffs und einer ungelösten theologischen Frage schlug
sich in erneuten Schwierigkeiten und Folgefragen nieder.

Eine „Ordnung für Theologische Mitarbeiterinnen“ wurde erst Jah-
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re später fertig gestellt. Für zahlreiche Aspekte mussten Lösungen ge-
funden werden: Teilzeitbeschäftigung, Mutterschutzfragen, Vikariats-
thematik und Vergütung. Einerseits sollte diese Ordnung so nahe wie
möglich an der Ordnung für Pastoren orientiert sein, andererseits
durfte sie durch ihre Formulierungen nicht die gefassten Bundesrats-
beschlüsse übergehen. Nach mehreren Entwürfen wurde die „Ord-
nung für Theologische Mitarbeiterinnen des Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.“ von der Bundes-
leitung am 10. September 1988 verabschiedet. Ein Jahr später wurde
die Liste Theologischer Mitarbeiterinnen offiziell geführt. Damit wa-
ren sieben Jahre nach dem Bundesratsbeschluss von 1981 endlich
auch die dienstrechtlichen Voraussetzungen für den Dienst der Theo-
logischen Mitarbeiterinnen geschaffen. Auch ohne rechtliche Rege-
lungen hatten inzwischen fünf Frauen in verschiedenen Gemeinden
und Werken des Bundes ihren Dienst begonnen. Die zahlreichen
Schwierigkeiten dieser Frauen, die wegen unklarer Vikariatsregelun-
gen, missverständlicher Berufs- und Kompetenzbeschreibung, eines
ebenfalls nicht immer klaren Pastorenleitbildes und nicht geregelter
rechtlicher und finanzieller Fragen zu überstehen waren, sind eine
schwere Bürde gewesen. 

2.2.3 Von der „Theologischen Mitarbeiterin“ zur Pastorin

Die unklare Berufsbezeichnung und die steigende Zahl von Studen-
tinnen und Absolventinnen am Theologischen Seminar, die ihren
Dienst aufnahmen, brachte das Thema seit 1989 erneut auf die Tages-
ordnung der bundesinternen Diskussion. Dank eines „Theologischen
Zwischenrufs zur Diskussion um den Dienst der Frau“ des früheren
Direktors des Theologischen Seminars in Hamburg Edwin Peter
Brandt wurde eine Welle von Artikeln und Beiträgen zu diesem The-
ma in der Zeitschrift Die Gemeinde ausgelöst. Kritisch und provoka-
tiv schreibt Edwin Brandt:

„Was sind eigentlich die Motive dafür, dass Frauen nicht am Abend-
mahlsdienst beteiligt sind und nicht auf der Kanzel stehen sollen?
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10 Edwin Peter Brandt, Theologischer Zwischenruf zur Diskussion um den Dienst der
Frau; in: Die Gemeinde 16/1990, S. 5.

11 Brandt, Theologischer Zwischenruf, S. 5.
12 Vgl. den Antrag der Gemeinde Hamburg-Schnelsen und der Gemeinde Kiel; in:

BBR 1991, S. 25ff.

Werden wir Freikirchler plötzlich zu Verfechtern eines streng katho-
lischen Sakramentsverständnisses? Gilt die Lehre vom allgemeinen
Priestertum aller Gläubigen plötzlich nicht, wenn es um die Verkün-
digung von der Kanzel her geht? Machen wir uns klar, wie stark au-
ßerbiblische Vorstellungen, jahrhundertealte Prägungen uns bestim-
men, wenn wir uns auf die Bibel berufen wollen?“10

Gegen Ende seines Vortrags fordert Brandt, einen weiteren konse-
quenten Schritt in der Frauenfrage zu gehen:

„Die Entscheidungen des Bundesrates von 1974 und 1981, auf-
grund deren Frauen am Theologischen Seminar studieren und zu
Theologischen Mitarbeiterinnen ausgebildet werden können, wa-
ren richtige Entscheidungen in bestimmten Situationen … Dass
diese Entscheidungen nicht das letzte Wort unserer Bundesgemein-
schaft in dieser Sache sind, ist offenkundig. Wir wollen … nach
den nächsten Schritten fragen, die sich auf diesem Weg ergeben,
den wir als evangeliumsgemäß erkannt haben … Unsere Aufgabe
wird es sein, den von Gott Begabten, deren Berufung wir erkennen,
den Raum zu öffnen, wo sie ihre Berufung und Begabung gemäß
unter uns leben können. Wenn Frauen als Pastorinnen berufen sind,
sollten sie in den Gemeinden auch so anerkannt sein und arbeiten
dürfen, die ihnen diese Berufung glauben.“11

Der Hintergrund dieser Formulierung war, dass einige Gemeinden,
die Frauen angestellt hatten, ihre Theologischen Mitarbeiterinnen
schon Pastorinnen nannten, weil es ihrer faktischen Arbeit entsprach
und auch im zwischengemeindlichen, ökumenischen und gesell-
schaftlichen Kontext zu größerer Klarheit half.

Die nun folgende Diskussion führte dazu, dass auf dem Bundesrat
1991 zwei Gemeinden (Hamburg-Schnelsen und Kiel12) den Antrag
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13 Vgl. Bundesratsprotokolle 1991, S. 306.
14 Neufassung des BL-Antrags; in: Beilagen zum BBR 1992, Drucksache Nr. 07.
15 Vgl. Schwarz, Die Pastorin ist möglich!; in: Die Gemeinde 24/1992, S. 2.

stellten, die Berufsbezeichnung „Pastorin“ einzuführen. Während ei-
ner Plenarsitzung des Bundesrates wurde auch über dieses Thema dis-
kutiert, die Sprecherin der Pastorinnen (Heike Beiderbeck-Haus) wur-
de gehört; doch die Bundesleitung bat um Vertagung des Themas auf
das nächste Jahr, damit sich alle Bundesgemeinden noch einmal in-
tensiv mit der Frage beschäftigen und dann im kommenden Jahr dar-
über abstimmen könnten. Der Antrag der Bundesleitung auf Verta-
gung wurde mehrheitlich angenommen.13

Bis zur nächsten Bundeskonferenz fanden rege Diskussionen, Ge-
meindeseminare, Studientage und Gesprächsrunden statt. 

1992 wurde dann von der Bundesleitung (BL) resümiert, dass kei-
ne endgültige Einigung in dieser Frage erzielt werden könne (speziell
auch im Hinblick auf die Brüdergemeinden). Dennoch brachte die BL
folgenden Antrag in den Bundesrat ein:

„Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass einige Gemeinden, Ver-
einigungen, Werke und Einrichtungen innerhalb unseres Bundes
Theologische Mitarbeiterinnen in Übereinstimmung mit ihrem Be-
rufung- und Dienstverständnis zu pastoralen Diensten berufen ha-
ben und für sie die Dienstbezeichnung ‚Pastorin‘ verwenden. Der
Bundesrat beauftragt die Bundesleitung, dafür die dienstrechtli-
chen Voraussetzungen zu schaffen.“14

Der Bundesrat stimmte diesem Antrag mit 449 Ja-Stimmen gegen 231
Nein-Stimmen bei 54 Enthaltungen zu.15

In der Folge dieser Entscheidung wurde die Ordnung für Theologi-
sche Mitarbeiterinnen um die Bezeichnung Pastorin ergänzt. Nun gab
es Frauen im Dienst, die das Gleiche taten, aber mit unterschiedlichen
Berufsbezeichnungen versehen wurden. Erst 1999 endete diese Zwi-
schenzeit, als die letzte Frau mit einer Berufung in einen neuen Ge-
meindedienst auch die Bezeichnung „Theologische Mitarbeiterin“
hinter sich lassen konnte und von ihrer Gemeinde die Dienstbezeich-
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16 Die aktuelle Zahl wurde im März 2008 im Dienstbereich „Ordinierte Mitarbeiter/
-innen“ von mir erfragt.

nung „Pastorin“ erhielt. Alle nach dem Beschluss von 1992 eingestell-
ten Frauen haben von vornherein die Bezeichnung Pastorin erhalten
(darauf zu bestehen, hatten alle im Dienst befindlichen Frauen den
jungen Kolleginnen geraten).

Inzwischen gibt es in unserem Bund nur noch eine gemeinsame Li-
ste von Pastorinnen und Pastoren des Bundes, und es gibt eine ge-
meinsame Ordnung, die die Belange der Pastorenschaft regelt. Einige
Errungenschaften, die zuerst in die Ordnung für Frauen aufgenom-
men wurden, sind auf diese Weise auch für die männlichen Kollegen
wirksam geworden, zum Beispiel die Möglichkeit, das Vikariat auch
auf einer halben Stelle zu absolvieren.

3. Die aktuelle Situation im BEFG

Nach dem Überblick über den Prozess, der in den Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinden zur Anstellung und Anerkennung von Pasto-
rinnen geführt hat, schildere ich die aktuelle Situation der Pastorinnen
in unserem Bund.

3.1 Aus der Statistik und Vermittlungssituation

Zunächst einige Zahlen:
Heute arbeiten 65 ausgebildete Pastorinnen im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland.16 Eine Kollegin, die aus
Schweden zu uns kam, ist inzwischen im Ruhestand. (In den Ge-
meinden in Schweden gibt es seit 1958 ordinierte Pastorinnen.) Die
Befürchtung, dass es mit der steigenden Zahl von Frauen zu Engpäs-
sen in der Vermittlung in den Dienst kommen könnte, hat sich nicht
bestätigt. Im vergangenen Sommer waren von allen Absolventen und
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Absolventinnen des Theologischen Seminars die drei Frauen zuerst
in den Gemeindedienst vermittelt. Auch wenn es gelegentlich zu ei-
ner Verzögerung der Einstellung gekommen ist, ist hier kein Unter-
schied zu den männlichen Kollegen zu bemerken. Natürlich gibt es
auch im Baptismus nach wie vor Gemeinden, die auf keinen Fall ei-
ne Pastorin einstellen würden. Das wird aber durch die große Offen-
heit anderer Gemeinden und Werke ausgeglichen. Eine Gemeinde
hat schon zwei Mal hintereinander eine Pastorin in den Gemeinde-
dienst berufen, eine andere Gemeinde zwei Mal hintereinander ein
Pastorenehepaar. 

Das macht deutlich, dass die Erfahrung eines solchen Dienstes die
Befürchtungen oder vermuteten Probleme beseitigt und neue Offen-
heit wachsen lässt. Immer wieder einmal betonen Gemeinden, dass
sie gerne – wenn zwei Stellen vorhanden sind – nicht zwei Brüder be-
rufen möchten, sondern oft gerade für eine der Stellen eine Pastorin
suchen. 

Am Theologischen Seminar in Elstal sind zurzeit ca. ein Drittel al-
ler Studierenden Frauen. In Praktika und Feriendiensten machen sie
ganz überwiegend die Erfahrung, dass Gemeinden sich gerne und be-
reitwillig für ihren Dienst öffnen.

3.2 Arbeitsfelder von Pastorinnen

Pastorinnen sind in allen Bereichen der gemeindlichen und überge-
meindlichen Arbeit des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den tätig:

– Gemeindedienst
– Landesverbandsarbeit (Kinder-, Jungschar-, Jugend- und Bil-

dungsbereich)
– Pastorin im Dienstbereich Gemeindeentwicklung mit dem

Schwerpunkt Gemeindeberatung
– Pastorin als Referentin im Gemeindejugendwerk des Bundes

und der Landesgemeindejugendwerke
– Krankenhausseelsorgerin
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– Theologische Leitung im Hospiz eines Diakoniewerks
– Bibelschullehrerin
– Generalsekretärin des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge-

meinden
– Medienbeauftragte des Bundes 
– Dozentin am Theologischen Seminar
– …

3.3 Modelle, wie Pastorinnen arbeiten 

In der Diskussion um den Dienst der Frau werden neben biblischen
Argumenten immer wieder auch die praktischen Fragen einer Anstel-
lung von Frauen als Gegenargument ins Feld geführt. Mutterschaft,
Schwangerschaft, Erziehungszeiten usw. seien unüberwindliche Pro-
bleme, die einer Arbeit als Pastorin im Wege stünden. Diese Argu-
mente waren auch in unseren Gemeinden lange an der Tagesordnung.
Umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht – und nicht nur aus mei-
ner –, dass in der praktischen Arbeit diese Themen ohne große Proble-
me gelöst worden sind und werden.

Die Vielfalt der Lebenssituationen von Pastorinnen zeigt sich in der
unterschiedlichen und bunten Gestaltung der Anstellungsverhältnisse
und der Anpassung derselben an die jeweilige Lebensphase.

1. Pastorinnen, die nicht verheiratet sind
Die meisten Pastorinnen, die nicht oder noch nicht verheiratet sind,
arbeiten oft auf einer Vollzeitstelle. Viele von ihnen arbeiten im Ge-
meindedienst, aber auch in anderen oben genannten Aufgabenfeldern.

2. Pastorinnen, die verheiratet sind
a) Pastorinnen, die mit Pastoren verheiratet sind
Pastorenehepaare sind seit Beginn des Dienstes der Frau sehr offen
von Gemeinden empfangen worden. Oft haben sich die Ehepartner
eine Stelle geteilt, gelegentlich gab es auch 1,5 oder 2 Stellen. Hier
ist der große Vorteil, dass die Ehepartner die anfallenden Aufgaben
im Gemeindedienst nach Begabungen und Stärken aufteilen können.
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Solche Schwerpunktsetzungen kommen der Gemeinde häufig sehr
zugute.

Bekommt ein Ehepaar Kinder, bot sich bei einer gemeinsamen An-
stellung die gute Möglichkeit, die Familienarbeit und die Gemeinde-
arbeit so aufzuteilen, dass alle Belange ausreichend berücksichtigt
werden. Zum Beispiel haben Kolleginnen eine Zeit ausgesetzt und der
Ehemann hat in der Zeit die Stelle ein Jahr oder mehrere Jahre alleine
versehen. Aber auch andere Modelle werden gelebt. (Beide arbeiten
weiter in der Gemeinde und beide kümmern sich um die Kinder.)

b) Pastorinnen, die mit Männern aus anderen Berufsfeldern verheira-
tet sind
Pastorinnen, deren Männer andere Berufe ausüben, sind dann einer
besonderen Situation ausgesetzt, wenn es um Fragen des Gemeinde-
wechsels geht. Das ist aber – wenn man genauer hinsieht – nicht nur
für Pastorinnen der Fall. Auch Pastoren, deren Frauen zum Beispiel
als Lehrerinnen, Ärztinnen oder in der Wirtschaft arbeiten, stehen vor
der Frage, wie diese Berufstätigkeit ihrer Ehefrau mit dem Wechsel
des Einsatzortes vereinbart werden kann.

Da zunehmend mehr Pastorenfrauen einer eigenen Berufstätigkeit
nachgehen, kann dieses Argument nicht mehr allein als Schwierigkeit
für die Anstellung von Pastorinnen verwendet werden. Aus meiner
Kenntnis der Situation der Kolleginnen, die mit Männern aus anderen
Berufsfeldern verheiratet sind, weiß ich Folgendes: Einige haben nach
einer mehrjährigen Tätigkeit als Gemeindepastorin den Dienst für ei-
nige Jahre unterbrochen, weil sie mit ihrem Ehemann in eine andere
Stadt gezogen sind. Einige haben in dieser Auszeit Kinder bekom-
men, sich zum Teil ehrenamtlich engagiert oder weitere Ausbildungen
im pädagogischen oder seelsorgerlichen Bereich gemacht. Nach eini-
gen Jahren haben sich zum Teil neue Anstellungen ergeben oder das
Ehepaar hat entschieden, nun für einige Jahre dem Berufsfeld der
Frau Vorrang zu geben, sodass die Frauen wieder für Berufungen im
bundesweiten Kontext zur Verfügung standen.

Andere Kolleginnen haben Aufgaben übernommen, die ihrer Aus-
bildung entsprechen (Religionslehrerinnen usw.) und leben ihre Beru-
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fung für eine Reihe von Jahren außerhalb des Gemeindedienstes. Eine
Kollegin ist in einer Stadt, die samt Einzugsgebiet über zwanzig Bap-
tistengemeinden hat, von einer neuen Gemeinde als Pastorin berufen
worden.

Insgesamt zeigen aber die Erfahrungen, dass eine Ehe mit einem
Nichtpastor kein Hinderungsgrund für die Arbeit von Frauen als Pa-
storinnen darstellt.

Aus den bisherigen Erfahrungen mit der Arbeit von Pastorinnen in un-
serem Bund ist zu sagen, dass – soweit ich weiß – keine Pastorin von
einer Gemeinde verlangt hat, ihr während der Erziehungszeit von drei
Jahren ihre Stelle frei zu halten, auch wenn sie rein rechtlich jede
Möglichkeit dazu hätte.

Ebenso haben sich die anderen Argumente, die aufgrund sogenann-
ter „praktischer Fragen“ gegen die Anstellung von Frauen vorgebracht
werden und wurden, in der Praxis der Anstellung von Frauen so nicht
bestätigt. Jede Pastorin, die sich verantwortlich für ihre Gemeinde
weiß und ihrer Berufung treu bleiben will, wird nach gangbaren und
sinnvollen Wegen suchen, wie in ihrer persönlichen Situation pastora-
le Arbeit und Familie zusammen berücksichtigt oder in verschiedenen
Phasen versetzt oder abwechselnd gelebt werden können. 

Wer sich so anstrengen muss, in dem Dienst, zu dem man sich von
Gott berufen weiß, tätig sein zu können, wird nicht auf der anderen
Seite dafür sorgen, dass die Gegner dieser Arbeit in ihrer Argumenta-
tion gestärkt werden. Ob das richtig ist, dass Frauen, die Pastorin und
Mutter sein möchten und sich zu beidem auch von Gott berufen und
beschenkt wissen, unter einem Rechtfertigungszwang und erneutem
Druck stehen, beantwortet sich in einem Gemeindebund, der sonst
darauf Wert legt, die Familie stärken und ein positives Bild von El-
ternschaft zu vermitteln und vorleben möchte, von selbst. 
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4. Biografischer Einblick in den Werdegang 
einer Pastorin

Ich bin in einem baptistischen Elternhaus in einer großen, traditions-
bewussten Baptistengemeinde (Kassel-Möncheberg) aufgewachsen.
Dort habe ich eine durch das Gemeindeleben mitbestimmte Kindheit
und Jugend und in meinem Elternhaus das klassische Rollenbild und
entsprechende Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau erlebt.
Mitleben in der Gemeinde und in ihren Gruppen, zum Beispiel in der
Teenie- und Jugendarbeit oder in Chören, war für mich ganz selbst-
verständlich und hat in meiner Jugendzeit meine Zeiteinteilung maß-
geblich geprägt. Zunehmend bin ich in die Mitarbeit in den Bereichen
der Teenager- und Jugendarbeit hineingewachsen. Besonders die Un-
terstützung und Ermutigung unseres damaligen Jugendpastors und
seiner Frau und die von ihnen geleistete intensive Mitarbeiter/-innen-
betreuung hat dazu geführt, dass ich die verantwortliche  Leitung von
Jugendstunden, Freizeitprogrammen und Organisationsaufgaben
übernommen habe. Die Beschäftigung mit biblischen Texten und
Themen und mit ganz verschiedenen Menschen hat mich begeistert
und mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe mich am richtigen Ort ge-
fühlt und hatte den Eindruck, hier mit meinen Interessen und Fähig-
keiten gebraucht zu werden. Immer wieder einmal erreichten mich
positive Rückmeldungen zu meiner Mitarbeit und den Ideen und In-
halten, die ich in die verschiedenen Aufgabenfelder eingebracht habe. 
Als die Frage der Berufswahl während meiner letzten Schuljahre nä-
her rückte, war mir klar, dass ich gerne mein Interesse für die Arbeit
mit Menschen und meine Begeisterung für biblische Texte und The-
men in einem Beruf zusammenfassen würde. Welcher Beruf das sein
sollte, war mir nicht deutlich. Gemeindediakonin oder Religionslehre-
rin schienen mir mögliche Berufsbilder, und ganz am Rande habe ich
daran gedacht, ob ich nicht Pastorin werden könnte. Einer Pastorin
war ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht begegnet (es gab noch
keine in unserem Bund – zumindest im Westen), und ich wusste auch,
dass diese Aufgabe in unseren Gemeinden nicht von Frauen ausgeübt
werden konnte. So jedenfalls war das gängige Verständnis der bibli-
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schen Texte, das auch mir – noch relativ unreflektiert – das Richtige
zu sein schien. Während einer Freizeit unsere Jugendgruppe (ich war
damals 18 Jahre alt und stand kurz vor dem Abitur) hat mich ein Bi-
belwort aus dem Johannesevangelium (Joh 7,38) sehr unmittelbar er-
reicht und mich lange Jahre begleitet: „Wer an mich glaubt, wie die
Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers flie-
ßen.“ Mitten in meine Fragen nach dem richtigen Beruf und dem wei-
teren Weg für mich hinein war mir dieser Vers ein Trost und eine Er-
mutigung. Meine Eltern wollten gerne, dass ich Bankkauffrau werde,
weil ich recht gute Noten hatte und es ja auch ein Beruf mit Menschen
sei. Überzeugt hat mich das nicht, und weil ich das Abitur geschafft
hatte und immer noch keine klare Entscheidung treffen konnte, absol-
vierte ich ein freiwilliges soziales Jahr in einer Baptistengemeinde im
Ruhrgebiet. Schwerpunkt meiner Tätigkeit war die  Kinder- und Ju-
gendarbeit in einem sozial sehr schwachen Viertel. Die Initiatorin die-
ser Arbeit war eine beeindruckende und sehr engagierte Frau, und au-
ßer ihr sind mir in diesem Jahr viele Frauen begegnet, die die Gemein-
dearbeit ganz maßgeblich mitgestaltet und mit ihrem geistlichen Pro-
fil geprägt haben. Pastorinnen waren sie aber nicht. 

Nach diesem Jahr war ich mehr denn je davon überzeugt, dass eine
engagierte Gemeindearbeit in meinem Leben einen sehr wichtigen
Platz einnehmen würde. Theologie zu studieren traute ich mich aber
immer noch nicht. Zu stark waren die Prägungen und Selbstzweifel,
die mich bei aller Einsicht in meine Interessen und Begabungen noch
zurückhielten. Konnte es denn sein, dass Gott mich zu einem Weg in
seinem Reich ruft, den so viele andere Menschen in meiner Umge-
bung für eine Frau als nicht gangbar hielten? Angesichts dieser Zwei-
fel begann ich im Wintersemester 1982 ein Studium für das Lehramt
an Gymnasien mit den Fächern Religion und Geschichte an der Uni-
versität in Göttingen. Diese Lösung schien mir eine gute Möglichkeit
zu sein, einerseits meine theologischen Interessen weiter zu verfolgen
und auf der anderen Seite nicht zum Stein des Anstoßes zu werden.
Ich habe begeistert studiert und ich muss zugeben, dass schon nach
wenigen Wochen das Geschichtsstudium in den Hintergrund trat und
die theologischen Fächer meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zo-
gen. 
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An der Universität wurde mir deutlich, dass ich mit meiner Frage
danach, ob Frauen Pastorinnen sein können, recht alleine dastand,
denn fast die Hälfte meiner Kommilitoninnen waren Frauen. Ange-
sichts der Frage, wie das denn sein konnte, dass diese jungen Frauen
alle mit großer Selbstverständlichkeit den Pastorinnenberuf anstreb-
ten, setzte ich mich noch einmal sehr intensiv mit den neutestamentli-
chen Texten zu diesem Thema auseinander und versuchte, mir eine ei-
gene Meinung zu diesen Texten zu bilden. In vielen Gesprächen und
Auseinandersetzungen mit Menschen aus meinem studentischen Um-
feld und aus den Gemeinden wandelte sich meine Auffassung. Klarer
konnte ich sehen, wie die verschiedenen Stellen der neutestamentli-
chen Briefe und Evangelien einander zuzuordnen sind und nicht ein
aus dem Kontext gelöster Vers die zeitlose Deutehoheit zu einem
grundlegenden Thema der Gemeinde Jesu haben kann.

Nach vier Semestern Lehramtsstudium habe ich dann Volltheologie
als zweiten Studiengang parallel dazu aufgenommen. Dennoch blieb
die Frage, ob ich auch angesichts der Tatsache, dass ich keine bibli-
schen Einwände gegen den Dienst der Frau mehr sah, selber in der
Lage sein würde, den schwierigen Weg innerhalb unseres Bundes zu
versuchen. Als das Ende des Studiums kam, musste ich eine Entschei-
dung treffen, in welchem meiner Studiengänge ich zuerst Examen
machen wollte. Zwischenzeitlich hatte ich schon versucht, mich wie-
der mehr auf das Lehramtsstudium zu konzentrieren und die Pastorin-
nenfrage in mir zum Schweigen zu bringen. Als emanzipatorische
Vorreiterin konnte ich mich nicht sehen, und Angst hatte ich auch. 

Am Ende eines langen Fragensprozesses und geistlicher Auseinan-
dersetzungen entschied ich dann Folgendes für mich: Ich wollte ver-
suchen, diesen Weg mit dem Berufsziel Pastorin zu gehen, weil ich
wusste, dass ich keine Ruhe finden würde, wenn ich es nicht wenig-
stens versucht hätte. Wenn alle Türen verschlossen bleiben und mich
das Theologische Seminar (damals noch in Hamburg) nicht zum soge-
nannten Kandidatenjahr (ein Pflichtjahr für alle Universitätsstudieren-
den) aufnehmen würde, dann wäre mein Versuch an den äußeren Um-
ständen gescheitert. Also machte ich das Theologische Examen an der
Universität in Göttingen und bin seitdem Diplom-Theologin. 

Nach meinem Examen in Göttingen bewarb ich mich am Theologi-
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schen Seminar in Hamburg. Um zu diesem Kandidatenjahr aufge-
nommen zu werden, braucht man die Empfehlung der Heimatgemein-
de. Außerdem muss man die eigene Berufungsgeschichte darlegen
und begründen, warum und mit welchem Ziel man das Weiterstudium
dort aufnehmen möchte. Meine Heimatgemeinde Kassel-Möncheberg
hat mich empfohlen (was angesichts vieler konservativer Strömungen
überraschte) und ich versuchte darzustellen, warum ich mich in die
Arbeit im Reich Gottes als Theologin berufen sah. Ich wurde dann
zum Kandidatenjahr in Hamburg genommen, was ich als erste offene
Tür auf dem Weg in eine Anstellung in unserem Bund verstand. 

Nach wenigen Monaten meines Aufenthalts in Hamburg erhielt ich
schon als eine der ersten meines Jahrgangs einen Vorschlag für einen
Gemeindedienst. Es war eine Stelle in einer großen Gemeinde unseres
Bundes. Dort arbeitete schon ein erfahrener Kollege und es wurde ei-
ne Person gesucht, die sich schwerpunktmäßig dem Bereich der Jun-
gen Gemeinde widmen sollte. Edwin Brandt, der damalige Direktor
des Theologischen Seminars, fragte die Gemeinde dann, ob sie denn
auch bereit wären, eine Frau anzustellen. Als das nach einigen Bera-
tungen bejaht wurde, stellte ich mich dort mit klopfendem Herzen vor.
Ein dreiwöchiges Gemeindepraktikum wurde in der Folge des ersten
Gesprächs mit der Gemeindeleitung verabredet, damit viele in der Ge-
meinde die Gelegenheit hatten, mich vor einer Abstimmung kennen-
zulernen. 

Während des Praktikums besuchte ich verschiedene Gruppen, be-
reitete Jugendstunden vor und war in der Gemeindeleitung zugegen.
In einer Gemeinde mit fast fünfhundert Mitgliedern einen guten Ein-
druck zu machen, ist nicht ganz einfach, und ich erinnere mich daran,
wie sehr mich diese Tage – bei aller Freundlichkeit der Gemeindeglie-
der – anstrengten. Am Ende dieser drei Praktikumswochen hielt ich
die dritte Predigt meines Lebens, die zugleich meine offizielle Vor-
stellungspredigt war. Der Predigttext war die Fußwaschung. Das weiß
ich noch so genau, weil sich die ersten Predigten – besonders wenn
die Tatsache, dass ich sie halte, so umstritten ist – einprägen. Die erste
habe ich mit 19 Jahren in einem Jugendgottesdienst meiner Heimatge-
meinde gehalten – mein Jugendpastor hatte mich dazu aufgefordert.
Die Predigt war zehn Minuten lang und in Anspiele und andere Ele-
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mente des Gottesdienstes eingebettet, sodass es nicht so auffiel, dass
hier eigentlich eine Frau predigte. Die Gelegenheit zu einer zweiten
Predigt erhielt ich in einer evangelischen Kirche während des Studi-
ums in Göttingen. Mehr Gelegenheiten zum Ausprobieren, ob und
wie mir das mit dem Predigen gelingt, gab es nicht. 

Einige Wochen später wurde ich zur offiziellen Vorstellung in der
Gemeindeversammlung eingeladen. Die Gemeindeglieder waren
zahlreich erschienen und es sollte noch einmal eine Befragung geben,
um mich und meinen Dienst als Theologische Mitarbeiterin näher
kennenzulernen. Neben vielen anderen Gemeindegliedern meldete
sich eine ältere Schwester, die sehr freundlich aussah, und fragte
mich: „Schwester Geisser, würden sie mich denn auch mal baden?“
Ich konnte das dieser Schwester nicht verdenken, dass sie meine Tä-
tigkeiten nicht gleich dem pastoralen Aufgabenfeld zuordnen konnte,
denn woher sollte sie wissen, was eine Theologische Mitarbeiterin
ist? Das war die Berufsbezeichnung, unter der ich dort firmierte und
angestellt werden sollte. Es war das Jahr 1989, die Pastorinnenbe-
zeichnung ist erst 1992 eingeführt worden. Also musste man mit Fra-
gen wie „Schwester Geisser, können sie mich mal baden?“ rechnen.
Ich bin nicht sicher, wer von den männlichen Kollegen so etwas je-
mals gefragt worden ist. Da ich die Dame nicht verschrecken wollte,
antwortete ich ihr, dass ich zwar einen Schwesternhelferinnenkurs ab-
solviert hätte, aber das Baden von Gemeindegliedern sicher nicht der
zentrale Schwerpunkt meiner Arbeit sei. Sie hätte gedacht, dass ich so
etwas wie Schwester Lilli sei, eine Diakonisse, die als Gemeinde-
schwester viele Jahre einen sehr guten Dienst in der Gemeinde getan
hatte. Soviel zur Klarheit von Begriffen.

Die Abstimmung der Gemeinde erfolgte einige Wochen später, und
ich hatte mir innerlich vorgenommen, die Berufung nur anzunehmen,
wenn ich mit mindesten 75 % der Stimmen gewählt werden würde.
Damals dachte ich noch, dass die meisten Kollegen sicherlich mit 90
oder 100 % berufen würden und nach Abzug der „Frauenquote“  75 %
unbedingt erforderlich seien, um sinnvoll an dem neuen Ort arbeiten
zu können. Die Gemeinde traf sich schließlich zur Abstimmung, und
das Ergebnis war 73,8 % Ja-Stimmen. Nachdem ich das gehört hatte,
war ich sehr erschüttert und ging zum Direktor des Theologischen Se-
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minars Edwin Brandt. Ihm erklärte ich, dass ich die Stelle unter die-
sen Umständen nicht annehmen könne, weil für mich 75 % eine inne-
re Grenze gewesen sei. Edwin Brandt sagte zu mir: „Du musst trotz-
dem hingehen, Christiane. Ein besseres Abstimmungsergebnis gibt es
im Moment wohl nirgends für Frauen. Du musst dorthin gehen und
dafür sorgen, dass es mehr werden.“ Ich war zu diesem Zeitpunkt 26
Jahre alt und empfand das als große Anforderung, ja Überforderung,
eine fünfhundert Personen große Gemeinde, die so abgestimmt hatte,
eines Besseren zu belehren. Trotz mancher Zweifel habe ich mich
aber darauf eingelassen. Im Oktober 1989 wurde ich zur Theologi-
schen Mitarbeiterin ordiniert und nahm meinen Dienst in der Gemein-
de in Nordwestdeutschland auf. Der Schwerpunkt meiner Arbeit war
der Bereich „Junge Gemeinde“. Darüber hinaus waren aber alle ande-
ren Amtshandlungen nicht ausgeschlossen, sondern sollten nach und
nach auch von mir ausgeübt werden. 

Als ich meine Arbeit aufnahm, sagte der damalige Bundesdirektor
zu mir: „Schwester Geisser, auf Ihnen ruhen die Augen des Bundes.“
Eine bundesweite Regelung für viele Fragen des Dienstes von Frauen
gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht – ich war die fünfte Pastorin in
unserem Bund (in Westdeutschland). Mich hat dieser Satz damals
und das Wissen darum, nicht nur in der Ortsgemeinde bei vielem, was
ich tue, unter besonderer Beobachtung zu stehen, sondern auch sozu-
sagen vom ganzen Bund beobachtet zu werden, sehr belastet. Dass
meine Bewährung im Dienst (und natürlich auch die der anderen er-
sten Kolleginnen) als Messlatte dafür genommen werden sollte, ob
weitere Frauen in den Dienst gehen könnten, fand ich nicht sehr ange-
nehm. Gewissermaßen mit den anderen vier Kolleginnen die Verant-
wortung für die Zulassung eines ganzen Geschlechts zu einem Be-
rufsfeld zu tragen, war keine Freude. Freude gemacht hat mir aber die
Arbeit, die ich in der Gemeinde tun konnte. Ein reiches Betätigungs-
feld wurde vor mir geöffnet. Ich habe Teenager- und Jugendarbeit ge-
macht, Gemeindeunterricht gegeben, Mitarbeiterschulungen durchge-
führt, gepredigt, Abendmahl ausgeteilt, Trauungen gehalten. Ich habe
Menschen seelsorglich begleitet und versucht zu fördern, gemeinsam
mit den anderen Ältesten und Diakonen Leitungsaufgaben für die Ge-
samtgemeinde wahrgenommen und übergemeindliche und ökumeni-
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sche Arbeitsfelder kennengelernt und auch dort unterschiedlichste
Aufgaben übernommen. Gelegentlich kam es auch vor, dass ich beim
Kanzeltausch im Rahmen der Evangelischen Allianz auch mal wieder
ausgeladen wurde, wenn klar wurde, dass sich hinter dem Nachnamen
kein Bruder, sondern eine Frau verbarg. Ich konnte bei verschiedenen
Projekten der Gemeinde mitarbeiten, zum Beispiel im Aufbau und der
Gestaltung eines diakonischen Cafés. 

Insgesamt habe ich viele sehr unterstützende und positive Erfah-
rungen in der Gemeinde gemacht. Viele Menschen haben mich in die-
ser Zeit sehr unterstützt und mitgetragen, haben an meiner Seite ge-
standen, mir Mut gemacht. Sonst hätte ich das vermutlich auch gar
nicht durchgehalten. Denn ich habe in dieser Zeit ganz besonders ver-
sucht, alle Dinge, die ich gemacht habe, besonders gut zu machen.
Das ist die Last einer solchen Anfangssituation. Manchmal, besonders
vor Predigten, war ich schon im Vorfeld der Vorbereitung so ange-
spannt in dem Bestreben, es auf jeden Fall wirklich gut zu machen,
dass mir überhaupt nichts mehr eingefallen ist. Ich bin eigentlich ein
recht kreativer Mensch, aber unter dem Druck der Situation (die Be-
weislast für den Dienst der Frau immer im Ohr), auch mancher ableh-
nenden Gesichter, war es oft eine schwierige Sache, sich innerlich von
dem Druck zu befreien und gelassen und mit Entdeckerfreude am
Text eine Predigt zu formulieren. Beim ersten Abendmahl, das ich
nach drei Monaten in der Gemeinde geleitet habe, nahm ich mit sehr
zitternden Knien den Platz am Abendmahlstisch ein, weil ich inner-
lich darauf gefasst war, dass jemand von denen, die nicht für meine
Berufung gestimmt und bis dahin nicht für den Dienst der Frau zu ge-
winnen gewesen waren, den Raum verlassen würden. Das ist aller-
dings nicht passiert. Alle blieben sitzen – und mir fiel ein schwerer
Stein vom Herzen. 

Meine erste Taufe sollte nach zwei Jahren im Gemeindedienst statt-
finden. Ein Mitglied aus der Jugendgruppe, die ich betreute, hatte sich
zur Taufe gemeldet und sich gewünscht, dass ich diese Taufe durch-
führe. Das hatte mich sehr gefreut, und ich war natürlich gerne bereit
dazu und habe mich darauf gefreut. Ich nähte den Talar der Gemeinde,
den wir im Gemeindebüro aufbewahrten und der mir viel zu lang und
zu groß war, so ab und um, dass er einigermaßen passte. Dann aber
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kam es zu einer Ältestensitzung, in der einer der Ältesten die Frage
aufbrachte, ob es ratsam sei, dass ich diese Taufe durchführe. Er be-
gründete das mit Stimmen, die er in der Gemeinde gehört hatte und
die die Meinung vertraten, dass ich als Frau die Taufe nicht überneh-
men sollte. „Das gehört nicht in den Aufgabenbereich einer Theolo-
gischen Mitarbeiterin.“ Da war es wieder einmal berührt, das grund-
sätzliche Problem, was eigentlich eine Theologische Mitarbeiterin ist
und was sie darf. Gehört das Abendmahl dazu oder nicht, darf eine
Frau mit dieser Berufsbezeichnung taufen und trauen oder nicht? In
dieser Ältestensitzung wurde aufgrund der Unklarheit, wie viele Men-
schen aus der Gemeinde das eigentlich so sahen, dass ich nicht taufen
sollte, und um keinen Unfrieden zu erzeugen, beschlossen, dass ich
diese Taufe nicht durchführen sollte. Es war das einzige Mal, dass ich
in einer Ältestensitzung geweint habe. Später musste ich noch den
Saum des Tauftalars, den ich schon in so großer Vorfreude umgenäht
hatte, wieder auftrennen. Wie sich später herausstellte, waren es ge-
nau zwei Personen gewesen, die mit einer von mir vollzogenen Taufe
nicht einverstanden gewesen waren.

Im Mai 1992 auf dem Bundesrat in Kassel bestand dann die Mög-
lichkeit, durch Bundesratsbeschluss die Möglichkeit zu geben, dass
die Gemeinden, die ihre Theologische Mitarbeiterin in Pastorin umbe-
nennen wollten, das auch mit Zustimmung der Bundesgemeinschaft
tun durften. Wie die Abstimmung ausging, wurde oben bereits er-
wähnt. Zu dem Zeitpunkt im Mai 1992 stand schon fest, dass ich nach
meinem Vikariat die Gemeinde verlassen würde, weil ich eine Anfra-
ge vom Bund erhalten hatte, in einer neu zu gründende Bibelschule
unseres Bundes zu unterrichten. Trotzdem hat die Gemeinde mich
nach dem Beschluss im Mai 1992 in einer Gemeindeversammlung am
Ende dieser drei Jahre von „Theologische Mitarbeiterin“ in „Pastorin“
umbenannt, obwohl feststand, dass ich bald weggehen würde. Damit
war auch der Beschluss verbunden, dass nicht nur ich, sondern auch
jede weitere Frau, die in einer solchen Position hier am Ort arbeitet,
ab jetzt diese Bezeichnung bekommt. Das ist der wichtigste Titel, der
mir in meinem Leben zuteil geworden ist. Ich bin Diplom-Theologin
und inzwischen Dozentin am Theologischen Seminar, und seit wir ei-
ne Fachhochschule geworden sind, heißen wir auch noch Professorin
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bzw. Professor. Keine dieser Berufsbezeichnungen oder Titel ist mir
an sich wichtig – wohl aber die Tatsache, dass ich Pastorin unseres
Bundes bin und mich so nennen darf. 

Nach diesen intensiven Jahren fiel mir der vorläufige Abschied aus
der Gemeindearbeit recht schwer, aber die neue Herausforderung zur
Mitgestaltung und zum Aufbau einer Bibelschule in unserem Bund in-
teressierte mich auch besonders. Dieses einjährige Bibelschulpro-
gramm bot ein Orientierungsjahr für junge Leute mit theologischen
und pädagogischen Schulungsinhalten an. Ich unterrichtete dort
schwerpunktmäßig Altes Testament. Zehn Jahre lang übernahm ich
mit großer Begeisterung diese Aufgabe und begleitete in den insge-
samt zehn Jahren meines Dienstes dort 150 Bibelschülerinnen und Bi-
belschüler. Seit 1997 habe ich – nach einer Berufung durch die Gre-
mien unseres Bundes – parallel schon am Theologischen Seminar im
Fachbereich Praktische Theologie unterrichtet. Das Seminar ist 1997
– wie auch die Bibelschule – auf das Gelände des neuen Bildungszen-
trums unseres Bundes nach Elstal bei Berlin gezogen. Seit 2002 habe
ich eine Vollzeitstelle am Theologischen Seminar. Ich unterrichte wei-
terhin Praktische Theologie, speziell den Bereich der Katechetik, dar-
über hinaus aber auch Seelsorge und Homiletik. 

Zusammenfassend möchte ich noch einmal die guten und negativen
Erfahrungen auf diesem Weg in den Pastorinnendienst benennen:

Besonders schmerzlich war für mich die Erfahrung, von Geschwi-
stern, die in der Frage nach dem Dienst der Frau zu einer anderen Ein-
sicht gekommen waren, als nicht „bibeltreu“ bezeichnet zu werden.
Bei aller Unterschiedlichkeit unserer Erkenntnisse wünsche ich mir,
dass wir einander glauben, dass wir unsere jeweilige Sicht der Frage
ehrlich vor den Texten der Bibel und dem Evangelium von Jesus Chri-
stus geprüft haben. Auch bei unterschiedlichen Erkenntnissen in die-
ser Frage ist es ein Zeichen der Gemeinschaft, die sich auf Jesus Chri-
stus beruft, dass sie auch mit unterschiedlichen Einsichten zusammen
bleiben, einander respektieren und einander die Luft zum Atmen las-
sen kann.

Weit überwiegen die positiven Erfahrungen, die ich auf meinem
Weg gemacht habe. Ich habe in meinem Leben auf diese Weise der
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von mir geglaubten und von der Gemeinde bestätigten Berufung Got-
tes für mein Leben folgen können. Ich habe die Zusammenarbeit von
unterschiedlich begabten und geprägten Menschen in der Gemeinde
erlebt und als große Bereicherung für mein Leben empfunden. Dank-
bar habe ich das eingebracht, was ich an Gaben geschenkt bekommen
habe und an Kompetenzen erwerben konnte. Ich habe Ermutigung er-
fahren und auch immer wieder erlebt, dass Menschen, die ursprüng-
lich nicht offen waren für den Dienst der Frau als Pastorin, im konkre-
ten Erleben gemeinsamer Arbeit für das Reich Gottes eine andere
Sicht der Dinge gewonnen habe.

Durch viele Aufgaben, die andere mir zugetraut und zu denen sie
mich berufen haben, habe ich Raum in den Gemeinden und überge-
meindlichen Aufgaben unseres Bundes gefunden, in dem ich eine
Entfaltung dessen leben konnte und kann, was Gott mir anvertraut hat. 

Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Gaben nicht geschlechtsspe-
zifisch verteilt sind, dass Männer und Frauen gemeinsam Gemeinde
Jesu sind und sie und die Welt nach seinem Willen gestalten sollen.
Wo wir menschliche Traditionen höher stellen als die versöhnte Ge-
meinschaft der Verschiedenen, die in Christus Realität geworden ist,
verfehlen wir das Wesen der Gemeinde Jesu. Gott bestätigt und segnet
den Pastorinnendienst von Frauen – das ist meine und unsere Erfah-
rung. Wenn Gott „Ja“ sagt, können wir nicht „Nein“ sagen.
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1 In der Evangelischen Kirche im Rheinland hat Volker A. Lehnert, Dezernent für
theologische Aus- und Fortbildung, die Diskussion um die Kompetenzen für den
Pfarrberuf angestoßen. Vgl. ders., Amt und Dienst – vom Einzelkampf zur Charis-
menkoordination; in: ThBeitr 35, 2004, S. 125-139. Diese Diskussion ist auch im
Bund der FeG aufgenommen worden, wie der Vortrag von Volker A. Lehnert wäh-
rend der Theologischen Woche 2005 in Ewersbach zeigt. Vgl. ders., Qualifikation für
Menschen in Leitungsverantwortung; in: Wilfrid Haubeck/Wolfgang Heinrichs/ Mi-
chael Schröder (Hrsg.), Zwischen Hirtendienst und Management. Gemeinde leiten
heute, Theologische Impulse, Bd. 11, Witten 2005, S. 75-101.

2 Vgl. dazu: Zwischen Hirtendienst und Management. Gemeinde leiten heute; in:
Haubeck/Heinrichs/ Schröder, Theologische Impulse, Bd. 11.

3 In Freien evangelischen Gemeinden wird der Begriff „Amt“ in der Regel nicht ver-
wendet, wobei man sich explizit auf den neutestamentlichen Begriff diakonia be-

Zum Verständnis des Pastorendienstes 
in Freien evangelischen Gemeinden

Markus Iff

1. Einführung und Vorgaben

1.1 Zum gegenwärtigen Kontext des Themas

In Gemeinden, Kirchen und in der theologischen Wissenschaft wird
seit geraumer Zeit über das Pastorenbild und das Pastorenverständnis
nachgedacht.1 Innerhalb des Bundes Freier evangelischer Gemeinden
(FeG) geschieht dies in den letzten Jahren im Zusammenhang mit
dem Versuch, die drei Hauptaspekte des pastoralen Dienstes – den
Verkündigungs-, den Hirten- und den Leitungsdienst – neu miteinan-
der auszutarieren. Vor allen Dingen die Fragen um den Pastor und sei-
ne Leitungsfunktion haben zu neuen Leitbildentwicklungen geführt,
wie die unter dem Titel Zwischen Hirtendienst und Management zu-
sammengestellten Vorträge der Theologischen Woche 2005 in Ewers-
bach zeigen.2 Allerdings hat sich in diesem Zusammenhang bestätigt,
dass es ein klar definiertes und festgeschriebenes Dienst- bzw. Amts-
verständnis3 im Bund Freier evangelischer Gemeinden nicht gibt –
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zieht, der angemessen mit „Dienst“ zu übersetzen ist. Vgl. Jürgen Roloff, Die Kirche
im Neuen Testament, GNT 10, Göttingen 1993, S. 133. Implizit spielt bei dieser
Sprachregelung auch der Versuch einer Abgrenzung gegenüber dem Amtsverständ-
nis in evangelisch-lutherischen und vor allem der römisch-katholischen Kirche eine
Rolle. Vgl. dazu Konrad Bussemer, Die Gemeinde Jesu Christi. Ihr Wesen, ihre
Grundsätze und Ordnungen, Witten 81984, S. 122. Im weiteren Verlauf meines Auf-
satzes verwende ich die Begriffe Dienst und Amt synonym oder spreche in Anleh-
nung an Konrad Bussemer vom „Dienstamt“. Vgl. ders., Die Gemeinde Jesu Christi,
S. 122.

4 Frauen in der Gemeindeleitung. Stellungnahme der Leitung des Bundes Freier evan-
gelischer Gemeinden, Witten 2000.

5 Vgl. dazu Bussemer, Die Gemeinde Jesu Christi, S. 121-142; Wilfrid Haubeck, Zum
Verständnis von Pastoren und Ältesten; in: Wilfrid Haubeck/Wolfgang Heinrichs/
Michael Schröder (Hrsg.), Die Leitung der Gemeinde. Das Miteinander von Pasto-
ren und Ältesten, Theologische Impulse, Bd. 5, Witten, S. 9-26.

6 Vgl. dazu Peter Strauch, Typisch FeG. Freie evangelische Gemeinden unterwegs ins
neue Jahrtausend, Witten 2000, S. 62-72.

was allerdings in einer kongregationalistisch angelegten Bundesstruk-
tur auch nicht verwunderlich scheint. Jedoch stehen wir im Zusam-
menhang mit der Frage nach dem Pastor als Leiter oder Gründer der
Gemeinde ebenso wie mit der aktuellen Frage nach dem Pastoren-
dienst der Frau vor der Herausforderung, unser Pastorenverständnis
weitergehender als bisher zu beleuchten und auszudifferenzieren. Da-
zu veranlasst uns auch die Stellungnahme der Bundesleitung zum
Thema „Frauen in der Gemeindeleitung“4 aus dem Jahr 2000, in der
eine grundlegende Unterscheidung zwischen Ältesten- und Pastoren-
dienst für möglich gehalten wird, obwohl bisher im Bund Freier evan-
gelischer Gemeinden der Pastorendienst eindeutig vom Ältestendienst
her verstanden wurde.5 Wenn diese Unterscheidung zwischen Älte-
sten- und Pastorendienst als eine wesenhafte und kategoriale Unter-
scheidung verstanden und festgehalten würde, wäre diese nicht nur ei-
ne Modifizierung, sondern eine tiefgreifende und folgenreiche Verän-
derung im Verständnis der besonderen Dienste in Freien evangeli-
schen Gemeinden und zöge die Etablierung eines besonderen Standes
von Geistlichen nach sich, der bisher ausgeschlossen wurde.6 Diese
Überlegungen zeigen die Dringlichkeit einer systematisch-theologi-
schen Klärung zum Pastorendienst in Freien evangelischen Gemein-
den ebenso an, wie die in unserem Bund bisher unklare Situation der
Ordination bzw. Diensteinführung, bei der die theologische und die
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rechtliche Dimension des Pastorendienstes ineinandergreifen. Wer
kann eine Person im geistlichen und im rechtlichen Sinne zum Pastor
berufen und ordinieren? Nach geltender Rechtslage darf nur eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts die Dienstbezeichnung „Pastor“ in
rechtlicher Sicht vergeben, die jeweilige Ortsgemeinde hingegen be-
auftragt einen Pastor bzw. ist dessen Anstellungsträger. Wie kann hier
theologisch und rechtlich eine Ordnung für den Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden aussehen? Eine eingehende Untersuchung zum Ver-
ständnis des Pastorendienstes in Freien evangelischen Gemeinden be-
rührt somit auch das konfessionelle Selbstverständnis unserer Ge-
meinden bzw. die Grundfragen der Ekklesiologie, da Amts- und Ge-
meindeverständnis immer wechselseitig aufeinander bezogen sind. 

1.2 Hermeneutische Vorüberlegungen

Bei der Frage nach der Berufung von Pastorinnen in Freien evangeli-
schen Gemeinden geht es um zentrale hermeneutische und dogmati-
sche Aspekte, die zur Aufhellung der theologischen Konflikte und zur
Klärung der anstehenden Sachfragen erfasst und dargestellt werden
müssen. Zentrale Vorgabe ist dabei die Schriftgemäßheit, die im Bund
Freier evangelischer Gemeinden normativen Charakter hat. So heißt
es in der Präambel der Verfassung des Bundes unter Ziffer 1: „Der
Bund Freier evangelischer Gemeinden ist eine geistliche Lebens- und
Dienstgemeinschaft selbstständiger Gemeinden. Verbindliche Grund-
lage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bi-
bel, das Wort Gottes.“ Neben dieser zentralen Vorgabe gibt es zwei
weitere Bezugspunkte für die anstehende Bestimmung des Pastoren-
verständnisses. Der eine Bezugspunkt lässt sich als Bekenntnisge-
mäßheit, der andere als Zeitgemäßheit fassen. Was ist darunter zu ver-
stehen? 

In Freien evangelischen Gemeinden gibt es neben dem Apostoli-
kum keine schriftlich formulierten Bekenntnisse. Wir sind allerdings
insofern eine Bekenntnisgemeinschaft, als sich unser ekklesiologi-
scher Grundkonsens sowie unsere ekklesiologischen Basiskategorien
im Anschluss an und in Auseinandersetzung mit den Kirchen und
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7 Als zentrale Schriften, in denen Luther sein Verständnis des Allgemeinen Priester-
tums vorträgt und entfaltet, sind zu nennen: An den Adel deutscher Nation (1520),
WA 6,407ff; De captivitate Babylonica ecclesiae (1523), WA 6,497-573; Daß eine
christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urtei-
len und Lehrer zu berufen, ein und abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift
(1523), WA 11,408-416. Zu Luther insgesamt vgl. insbesondere Harald Goertz, All-
gemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther (Marburger Theologische Stu-
dien 46), Marburg 1997. Zum Amtsverständnis in der Wittenberger Reformation vgl.
Volker Leppin, Zwischen Notfall und theologischem Prinzip. Apostolizität und
Amtsfrage in der Wittenberger Reformation; in: Theodor Schneider/Gunther Wenz
(Hrsg.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, Göttingen/Freiburg i. Br.
2004, S. 376-400. Zur Begründung und gemeindetheologischen Aktualisierung des
Allgemeinen Priestertums in der Reformationszeit vgl. Klaus Peter Voss, Der Ge-
danke des allgemeinen Priester- und Prophetentums. Seine gemeindetheologische
Aktualisierung in der Reformationszeit, Wuppertal 1990.

Freikirchen der Reformation herausgebildet haben. Die reformatori-
sche und von ihr herkommend auch die Theologie der Freien evange-
lischen Gemeinden findet unter Rückbezug auf das Neue Testament
im allgemeinen Priestertum der Gläubigen ihre ekklesiologische Ba-
sis.7 Gleichzeitig hält sie an der Notwendigkeit eines besonderen ge-
meindlichen Pastorendienstes und anderer hauptamtlicher Dienste
fest. Welche Rolle der Aspekt der Zeitgemäßheit für die Bestimmung
des Pastorenverständnisses spielt, zeigt sich in der im Jahr 2002 be-
schlossenen „Ordnung für die Berufung und Anstellung von Pastoren
im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.“.
Diese Ordnung verweist in ihrem Vorwort auf zwei Vorgaben: „Sie
[die Ordnung] geht von einem Gemeinde- und Pastorenverständnis
aus, das sich am Wort Gottes orientiert. Zugleich trägt sie der Ent-
wicklung des Bundes und seiner Gemeinden in einer immer stärker
von rechtlichen Ordnungen bestimmten Gesellschaft Rechnung.“ In
diesem Zusammenhang einer zeitgemäßen Bestimmung des Pastoren-
dienstes im Bund Freier evangelischer Gemeinden gehört es auch,
die rechtlichen, soziologischen und psychologischen Dimensionen
des Pastorendienstes einzublenden, die sich durch den Bezug auf die
jeweilige Ortsgemeinde und die Bundesgemeinschaft ergeben. So
zeigt die soziologische Dimension beispielsweise eine Reihe von
Konfliktkonstellationen zwischen Bundesgemeinschaft, Ortsgemein-
de und Pastor auf, die mit vorhandenen und sich verändernden Erwar-
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8 So argumentiert beispielsweise Volker Gäckle in seinem (exegetischen) Vortrag über
den Dienst der Frau aus neutestamentlicher Perspektive, dass die in Galater 3,28 von
Paulus vollzogene soteriologische Gleichstellung von Mann und Frau nur auf das
Heil (Gleichbehandlung im Gericht) zu beziehen sei und die durch Christus offen-
barte Erlösungsordnung keine Konsequenzen für die innere Gliederung der Gemein-
de Jesu Christi habe, die an der Schöpfungsordnung ausgerichtet sei. „Durch die in
Christus offenbarte Erlösungsordnung wird ... die Schöpfungsordnung an keiner
Stelle relativiert oder eliminiert.“ Vgl. den Aufsatz von Volker Gäckle in diesem
Band, Der Dienst der Frau aus neutestamentlicher Perspektive, S. 16ff. Dies ist aller-
dings eine dogmatische Setzung und weniger eine sich aus dem Gesamtzeugnis der
Schrift aufdrängende Einsicht.

tungsstrukturen zu tun haben. Die psychologische Dimension hinge-
gen ist geprägt von einer erstaunlichen Fülle und Bandbreite von am-
bivalenten Gefühlen in dem Beziehungsdreieck zwischen Pastor,
Ortsgemeinde und Bund. So fühlt sich beispielsweise ein Pastor von
seiner Gemeinde als Anstellungsträger abhängig, soll diese aber zu-
gleich leiten und Vorbild sein. Und eine Gemeinde fühlt sich gegen-
über dem Pastor als Arbeitgeber und doch auch von diesem bevor-
mundet. In theologischer Perspektive hat der Pastorendienst als über-
gemeindliche, normativ abgesicherte und theologisch begründete
Struktur des pastoralen Dienstes für Gemeinde und Bund eine stabili-
sierende Funktion.

Bei der Frage nach der Berufung von Pastorinnen in Freien evange-
lischen Gemeinden geht es nicht in erster Linie um das angemessene
und umstrittene Verständnis einzelner biblischer Aussagen (wie etwa
1Tim 2,12 oder 1Kor 14,34-35), sondern um die grundlegend dogma-
tische Frage, inwiefern die inneren Strukturen der Gemeinde Jesu
Christi auf die sogenannte Schöpfungsordnung bzw. die Schöpfungs-
ordnungen (vgl. Gen 1 und 2) sowie die in Jesus Christus gegebene
Erlösungsordnung (vgl. Gal 3,26) und die vom NT an einigen Stellen
intendierte charismatische Ordnung (vgl. 1Kor 12,4-6; Eph 4,7ff;
1Petr 4,10) für die besonderen Dienste in der Gemeinde Jesu Christi
zu beziehen sind.8 Nach Genesis 1 und 2 hat Gott Mann und Frau glei-
chermaßen als sein Ebenbild erschaffen. Genesis 1,27 impliziert keine
Rangfolge der Erschaffung von Mann und Frau und eine daraus abzu-
leitende Über- oder Unterordnung, sondern ein dezidiertes Nebenein-
ander von Frau und Mann („Und Gott schuf den Menschen nach sei-
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nem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau
schuf er sie.“ (ELB)). Genesis 2,18 begründet das gegenseitige Ange-
wiesensein und die wechselseitige Abhängigkeit von Mann und Frau
mit den Worten: „Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegen-
über.“ Das Wort rz ≤[́ (eser) ist in der hebräischen Sprache ein maskuli-
nes Wort mit der Bedeutung „Hilfe/Beistand“. Im AT wird damit auf
einen Helfer verwiesen, der durch seine Macht überlegen ist. An vie-
len Stellen wird Gott selber als „Hilfe“ des Beters erkannt (Ps 20,3;
Ex 18,4; Dtn 33,7 u.ö.). Die Ebenbürtigkeit und Solidarität von Mann
und Frau wird in Genesis 2,23 mit der Verwandtschaftsformel bei der
Begrüßung der Frau durch den Mann zum Ausdruck gebracht („Dies
ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem
Fleisch. Daher wird sie Männin genannt, denn vom Mann ist sie ge-
nommen.“ (ELB)). Nach den biblischen Schöpfungsberichten von
Genesis 1 und 2 stehen somit Mann und Frau nebeneinander und nicht
unter- oder übereinander. Sie sind von Gott mit den gleichen Aufga-
ben, Rechten und Werten bedacht (Gen 1,26-28). Sie sind aber nicht
gleichartig, sondern haben ihre jeweils geschlechtsspezifischen Be-
sonderheiten. Der Bericht über den sogenannten Sündenfall in Gene-
sis 3 hingegen spricht von einer Herrschaft des Mannes über die Frau
bzw. von einem zutiefst ambivalenten Mit- und Gegeneinander von
Mann und Frau. Genesis 3,16 beschreibt den Ursprung der Herrschaft
des Mannes über die Frau als eine der negativen Folgen, nachdem das
Verbot Gottes nicht eingehalten wurde. Damit wird die neue Situation
der Über- und Unterordnung als eine Anomalie bewertet, die der ur-
sprünglich gleichberechtigten Stellung der Frau (Gen 1,26ff; Gen
2,21-24) widerspricht. Die weithin in alttestamentlicher Zeit und dar-
über hinaus teilweise bis heute geltende Unterordnung der Frau unter
den Mann als ihrem Gebieter steht zur ursprünglichen Setzung Gottes
im Widerspruch. Sie ist nach Genesis 1-3 weder Naturrecht noch
Schöpfungsordnung, sondern Ergebnis einer gemeinsamen Aufleh-
nung gegenüber Gott bzw. Verfehlung ihrer Bestimmung, in vertrau-
ensvoller Gemeinschaft mit Gott zu leben. Demgegenüber steht die
von dem Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief und im 1. Korinther-
brief vorgenommene schöpfungstheologische Begründung für das
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9 Zur Einzelexegese dieser Stellen vgl. Wilfrid Haubeck, Zum Dienst von Frauen im
Neuen Testament, in diesem Band S. 49-51.54-66. Vgl. auch Matthias Gielen, Beten
und Prophezeien mit unverhülltem Kopf? (1Kor 11,2-16); in: ZNW 90, 1999, S.
220-249; Jürgen Roloff, Der erste Brief an Timotheus, EKK 15, Neukirchen-Vluyn
1988; Kirchliche Dogmatik (KD) III/4, Zollikon-Zürich 1957, S. 191-196.

Lehrverbot der Frauen in der Gemeinde (1Kor 14,34-35; 1Tim 2,12-
14; dagegen steht allerdings 1Kor 11,5).9 Dass Frauen in der Gemein-
de schweigen und nicht lehren sollen, wird von Paulus in bestimmten
Gemeindesituationen gefordert und zunächst (1Tim 2,13) mit einem
Rückbezug auf Genesis 2 begründet, wobei Paulus – entgegen der
Selbstaussage des Textes – aus der Rangfolge der Schöpfung (Adam
wurde zuerst geschaffen, danach Eva) eine Überordnung des Mannes
über die Frau annimmt. Dem schließt sich (1Tim 2,14) auch eine ha-
martiologische Begründung (Adam wurde nicht verführt, die Frau
aber wurde zur Übertretung verführt) an. Diesen Ansätzen einer
schöpfungstheologischen Begründung der inneren Struktur der Ge-
meinde Jesu Christi im 1. Timotheusbrief und im 1. Korintherbrief
stehen nun die von Paulus gemachten Ausführungen zur von Jesus
Christus offenbarten und gestifteten Erlösungsordnung gegenüber. In
der Adam-Christus-Typologie (Röm 5,12-21) werden die Folgen des
Sündenfalls nach Genesis 3 als in Christus überwunden angesehen.
Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi gilt für Christen die
Erlösungsordnung. Als Erlöste leben sie nicht mehr in Adam (und
Eva), sondern in Jesus Christus. Nicht Adam ist ihre Identifikationsfi-
gur, sondern Jesus Christus. Wenn es keine Verdammnis mehr gibt für
die, die in Jesus Christus sind (Röm 8,1), dann gelten auch die Strafen
Gottes über Adam und Eva für die Erlösten nicht mehr. Damit ist auch
die Herrschaft des Mannes über die Frau beendet. Die Erlösung in Je-
sus Christus durchbricht die Folgen des Sündenfalls (Gal 3,13). Wenn
jemand „in Christus“ ist, ist er eine neue Schöpfung (2Kor 5,17). „In
Christus“ ist das gebrochene Ebenbild der Schöpfung nicht nur wie-
derhergestellt (Kol 1,15-20), sondern überboten. Der Fluch der Herr-
schaft des Menschen über den Menschen ist mit Jesus Christus been-
det. In ihm gibt es keine Unterschiede in Bezug auf Würde, Rechte
und Aufgaben. Die Gemeinde Jesu Christi gehört zu der in Jesus Chri-
stus angebrochenen neuen Welt, dem Reich Gottes, und davon sind
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10 Vgl. dazu Günter Breitenbach, Gemeinde leiten: eine praktisch-theologische Ky-
bernetik, Stuttgart u.a. 1994, S. 270-304.

auch die inneren Strukturen in der Gemeinde betroffen. In dieser Per-
spektive ist die programmatische Aussage von Paulus in Galater 3,28
nicht nur soteriologisch zu verstehen, sondern auch ekklesiologisch.

Neben dem Rückbezug der besonderen Dienste und der inneren
Struktur der Gemeinde Jesu Christi auf die Schöpfungsordnung und
die Erlösungsordnung findet sich ein drittes „Ordnungsmodell“, die
charismatische Ordnung der Gemeinde Jesu Christi. Das NT macht
deutlich, dass die Gaben, die Glaubende bekommen haben, geistori-
entiert sind. Die Aufgaben, die sie wahrnehmen sollen, sind gabenori-
entiert (1Kor 12,4-6). Daher sollen auch die besonderen Dienste in der
Gemeinde Jesu Christi entsprechend den „Gnadengaben“ (Charis-
men), die der Geist gibt, und entsprechend der Aufgaben, die sich stel-
len, vergeben werden. „Jeder [diene] mit der Gabe, die er empfangen
hat“ (1Petr 4,10). Dabei gibt der Heilige Geist seine Gaben, wie und
wem er will. Darin ist er frei und souverän (1Kor 12,11). Nach Ephe-
ser 4,7ff gibt Jesus Christus selbst in aller Souveränität die für den
Aufbau der Gemeinde notwendigen Gaben. Die besonderen Dienste
in der Gemeinde Jesu Christi sind somit nach der charismatischen
Ordnung ausschließlich an die Gaben bzw. die Begabung durch den
Heiligen Geist gebunden. Kein Mensch, sondern der allein in Christus
sich mitteilende Gott, der durch seinen Geist die verschiedenen Gaben
ausgeteilt hat, ist der Herr der Kirche (1Kor 12,4-6). Daraus ergibt
sich, dass die Gleichberechtigung aller Gemeindeglieder vor Gott so
weit wie möglich in institutioneller Lebenswirklichkeit abzubilden
ist.10
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11 Vgl. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, S. 133.

2. Biblisch-theologischer Rückbezug oder:
der Versuch einer gesamtbiblischen Verankerung 
des Pastorendienstes

Der Pastorendienst, wie er heute in unseren Gemeinden verstanden,
beauftragt und vollzogen wird, findet sich nicht in der Heiligen
Schrift. Wir finden allerdings in den Pastoralbriefen Ansätze bzw. In-
dizien zu einem vollzeitlichen Dienst, der mit der Gemeindeleitung
und der Verkündigung des Wortes Gottes verbunden ist. Ich werde
darauf im weiteren Verlauf noch einmal zurückkommen. Obwohl wir
also in Bezug auf den Pastorendienst nicht direkt auf eine Schrift-
grundlage verweisen können, versuchen wir den Pastorendienst als
besonderen Dienst in der Gemeinde Jesu Christi schriftgemäß zu be-
gründen. Dabei gehen wir hermeneutisch so vor, dass wir auf ver-
schiedene biblische Überlieferungen und Zusammenhänge zurück-
greifen und diese gemäß den folgenden Grundsätzen auslegen und
einordnen. 

2.1 Jeglicher Dienst gründet im Evangelium und im Dienst
Jesu Christi

Die zentrale neutestamentliche διακν�α (diakonia, Dienst) verweist
uns darauf, dass sich der Dienst des Pastors wie jeder andere Dienst in
der Gemeinde Jesu Christi am Evangelium bzw. Dienst Jesu (vgl. Mk
10,42-45) zu orientieren und auszurichten hat.11 Paulus spricht es im
zweiten Korintherbrief (2Kor 4,5; EÜ) so aus: „Wir verkündigen nicht
uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure
Knechte um Jesu willen.“ Der Apostel versteht sein Apostolat als
Dienst für die Gemeinde, weil sein Dienst dem Dienst Jesu entspre-
chen soll. Jeder, der für die Gemeinde Verantwortung trägt, soll seine
Aufgabe als Dienst, als dienendes Dasein für die Menschen verste-
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12 Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, S. 133.
13 Vgl. Hermann Heinrich Grafe, Lebenszeichen oder Selbststudien in Form eines Ta-

gebuches (TGB), Bd. I, 75; 7. Februar 1852. Die Tagebücher befinden sich im Ar-
chiv der Freien evangelischen Gemeinde Wuppertal-Barmen.

hen.12 Wenn solcher Dienst von einem festen Personenkreis mit einer
gewissen Beständigkeit ausgeübt wird und sich darin eine von Gott
ausgehende sowie von der Gemeinde bestätigte Berufung und Bega-
bung spiegelt und wenn es sich um eine für den Bestand und Aufbau
der Gemeinde notwendige Funktion handelt, können wir von einem
„Dienstamt“ sprechen. Das gilt für den Ältesten- und den Pastoren-
dienst gleichermaßen. Für Hermann Heinrich Grafe ist es in diesem
Kontext bedeutsam, dass er die im Neuen Testament mit dem Begriff
διακν�α (diakonia) beschriebenen Aufgaben als „Dienstverrich-
tung“ auffasst. Es kann und darf weder in der unsichtbaren noch in der
sichtbaren Gemeinde Jesu Christi Herrschaftsstrukturen geben, denn
Christus ist das Haupt, der Herr der Gemeinde.13 Somit ist für Grafe
die Autorität des besonderen Dienstes die Autorität der Botschaft bzw.
die von Jesus Christus verliehene Autorität und nicht die Autorität ei-
nes Amtsträgers.

2.2 Der Pastorendienst als herausgehobener Ältestendienst

Wenn wir in der Schrift nach dem Selbstverständnis und den Aufga-
ben des Pastorendienstes suchen, wie er sich in Freien evangelischen
Gemeinden heute darstellt, finden wir Aussagen, die nicht allein dem
Pastorendienst zugedacht sind, sondern allen Ältesten in der Leitung
der Gemeinde gelten. Es ist davon auszugehen, dass der Pastor im
Bund FeG in der Regel für eine einzelne oder mehrere Ortsgemeinden
zuständig ist. Daher müssen sein Selbstverständnis und sein Aufga-
bengebiet zunächst so bestimmt werden, dass er als Pastor in den Äl-
testenkreis eingebunden ist. Der Pastorendienst in einer FeG kann
nicht vom Apostelamt her verstanden werden, da die Apostel insofern
eine besondere Stellung hatten, als nur sie in der Anfangszeit die Wor-
te und Taten Jesu, den Inhalt des Evangeliums, weitergeben konnten,
um das Fundament für die Gemeinde Jesu Christi zu legen (vgl. Eph

theol_impuls_17  26.06.2008  10:15 Uhr  Seite 159



160

14 Dies hat Wilfrid Haubeck in seiner Ausarbeitung zum Verständnis von Pastoren und
Ältesten plausibel herausgearbeitet. Vgl. ders., Zum Verständnis von Pastoren und
Ältesten, S. 9-26.

15 Vgl. Roloff, Der erste Brief an Timotheus, S. 308f.

2,20). Das trifft für Pastoren in Freien evangelischen Gemeinden nicht
zu. Der Dienst des Pastors muss somit in erster Linie von den neute-
stamentlichen Aussagen über das Ältesten- bzw. Vorsteheramt herge-
leitet werden. Dabei kann man unter Bezug auf Apostelgeschichte
20,17 (Paulus lässt die πρεσ��τερι [Presbyteroi] nach Milet kom-
men) und 28 (er redet sie als �π�σκπι [Episkopoi] an) sowie Titus
1,5 (Titus soll πρεσ��τερι [Presbyteroi] einsetzen) und Titus 1,7
(wo gesagt wird, welche Voraussetzungen die �π�σκπι [Episkopoi]
mitbringen sollen) die These vertreten, dass die �π�σκπι (Epis-
kopoi) und die πρεσ��τερι (Presbyteroi) den gleichen Leitungskreis
in unterschiedlichen kulturellen Perspektiven intendieren.14 In den Pa-
storalbriefen finden wir Indizien zu einem vollzeitlichen Dienst in der
Leitung, der Verkündigung und Lehre der Gemeinde. In 1. Timotheus
5,17 („Die Ältesten, die gut leiten, sind doppelter Anerkennung wert,
besonders die, die sich mit ganzer Kraft in der Verkündigung und Leh-
re einsetzen“; eigene Übersetzung) ist wahrscheinlich mit der Aussa-
ge „sie haben doppelten Lohn verdient“ sowohl die Anerkennung als
auch die Bezahlung gemeint. Dafür spricht die Fortsetzung in Vers 18,
dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Ob es sich hierbei um eine
hauptamtliche Form von Gemeindeleitung handelt, lässt sich nicht
eindeutig sagen. Gleichwohl kann man von einem Übergangsstadium
dahin sprechen.15 Timotheus und Titus selbst sind offenkundig mit der
Leitung von Gemeinden betraut. Sie verkündigen das Evangelium
und lehren das Wort Gottes. Anders als Paulus scheinen sie daneben
keinem anderen Beruf nachgegangen zu sein, sondern haben ihren Le-
bensunterhalt von den Gemeinden erhalten. Wenn wir den Pastor von
der Aufgabe bzw. dem Amt der neutestamentlichen Ältesten her ver-
stehen, gehört er zur Gemeindeleitung und ist insofern ein Ältester
neben anderen Ältesten. Auch diejenigen, die in besonderer Weise die
Aufgabe der Verkündigung haben, sind Älteste, wie 1. Timotheus 5,17
zeigt. Damit hat der Pastor als Ältester gemeinsam mit den anderen
Ältesten die Lehr-, Leitungs- und Seelsorgeverantwortung für die 
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16 Vgl. Hans Walter Wolff, „Wissen um Gott“ bei Hosea als Urform der Theologie,
EvTh 12, 1952/53, S. 533-554.

Gemeinde. In dieser Perspektive ist er in den Ältestenkreis eingebun-
den. Er ist nicht der Oberlehrer, der Oberhirte (dieser Titel ist nach 
1. Petrus 5,4 Jesus Christus selber vorbehalten) und der Oberleiter –
dieses „Amt“ kommt nur Jesus Christus selber zu. Andererseits ist der
Pastorendienst aus dem allgemeinen Ältestendienst herausgehoben,

– aufgrund der Steigerung des zeitlichen Einsatzes als hauptamtli-
cher Ältester mit entsprechend vielen Aufgaben;  

– aufgrund der Berufung, der Ausbildung und der Beauftragung
für bestimmte Dienste. Dazu zählt insbesondere der Dienst der
Verkündigung in der spezifischen Ausformung von Lehre und
Evangelisation;  

– aufgrund der öffentlichen Wirksamkeit und Wahrnehmung sei-
nes Dienstes. 

2.3 Der Pastorendienst als Verkündigungs-, Hirten- und
Leitungsdienst

Der Pastorendienst in Freien evangelischen Gemeinden kann unter
Rückbezug auf das gesamtbiblische Zeugnis als ein Zusammenspiel
von drei Aufgabenstellungen und damit drei Rollen verstanden wer-
den, die den Dienst und das Selbstverständnis des Pastors jenseits von
Typisierungen gleichermaßen prägen sollten.

2.3.1 Der Pastor als Verkündiger des Wortes Gottes

Der Verkündigungsdienst des Pastors kann zunächst auf den Verkün-
digungsdienst im Alten Testament bezogen werden, wie er beispiels-
weise im Hoseabuch, aber auch im Deuteronomium in Zusammen-
hang mit den Aufgaben der Priester und der Propheten thematisiert
wird (vgl. dazu Hos 4,1-6; 13,4-6; Dtn 4,39; 8,5ff; 9,3ff).16 Die Prie-
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sterschaft wird auf eine ihrer zentralen Aufgaben angesprochen, die
Vermittlung der „Erkenntnis Gottes“ (µyhi úla‘ t[ædæ – Da‘at Älohim) im
gottesdienstlichen Leben des Volkes Israel. „Erkennen“ ([dy – jada)
meint bei Hosea einen Vorgang, in dem Vergangenes vergegenwär-
tigt wird bzw. in dem ein Mensch Geschehenes (Gottes Heilshandeln
in der Geschichte) als gegenwärtig gültig und wirksam erkennt. Im
Deuteronomium wird programmatisch ausgesprochen, dass die frü-
he Erfahrung Israels seine „Erkenntnis Gottes“ ( ~µyhi úla‘‘ t[ædæ – Da’at
Älohim) begründet (vgl. Dtn 8,5ff) und dass diese frühen Erfahrun-
gen des Heilshandelns Gottes an seinem Volk durch die Verkündi-
gung zu vergegenwärtigen sind. Es geht also um die Aufgabe der
Pflege und Übermittlung eines für das gegenwärtige Leben relevan-
ten Wissens um Gottes Wirken in der Geschichte. Die Taten Jahwes
und das Wissen um Jahwe leben in der Verkündigung und erfahren
dabei eine volle Aktualisierung. Diese Verkündigung und damit die
Erkenntnis Gottes ist im Raum der gottesdienstlichen Ereignisse so-
wie im Munde bzw. im Dienst priesterlicher Gestalten und propheti-
scher Sprecher zu suchen. Der Auftrag, Erkenntnis Gottes zu vermit-
teln, ist schwerpunktmäßig ein Verkündigungsgeschehen und impli-
ziert für den Pastorendienst, an Gottes heilsgeschichtliches Handeln
zu erinnern und dieses Handeln als Ursprungsgeschichte sowie als
gegenwärtig wirksam darzustellen und seinen Anspruch auf die Ant-
wort des Menschen aufzuzeigen. Es geht in der Verkündigung dar-
um, Menschen mit hineinzunehmen in die Anerkennung Gottes als
Retter und Herr ihres Lebens und zu entwickeln, welche Relevanz
die Erkenntnis Gottes für das Leben und die Welt hat. 

Im Neuen Testament finden wir unterschiedliche Aufgaben und
Ämter, mit denen wir den Verkündigungsdienst des Pastors verglei-
chen können, ohne dass diese Verkündiger im Neuen Testament alle
zur Gemeindeleitung gehören. So ist in Epheser 4,11 von Lehrern
als einem festen Amt die Rede. Der Pastor lässt sich so nicht nur
vom neutestamentlichen Ältestenamt her verstehen, sondern auch
vom Dienst des Lehrers oder des Evangelisten. Während der Lehrer
vor allem die Schriften auslegt und von dort die Gemeinde über Fra-
gen der Lehre und des Lebens als Christ unterweist, verkündigt der
Evangelist den Menschen das Evangelium, um sie für den Glauben
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an Jesus Christus zu gewinnen bzw. für die in Jesus Christus gesche-
hene Versöhnung zwischen Gott und Welt zu öffnen. 

2.3.2 Der Pastor als Hirte

Das Bild vom Hirten und von der Herde kommt aus dem Alten Testa-
ment. Es wird dort in dreifacher Weise gebraucht. Die religiösen Füh-
rer des Volkes Israel werden als schlechte Hirten bezeichnet (vgl. Jer
23,2; Ez 34,6; Sach 11,16). Gott selber ist der gute Hirte, bei dem Is-
rael geborgen und versorgt und jeder Einzelne in guten Händen ist
(vgl. Jes 40,11; Ez 34,11ff; Ps 23). Schließlich findet sich die Verhei-
ßung eines messianischen Herrschers als neuen Hirten (Jer 23,3-5; Ez
34,23f), der sich mit voller Hingabe um die ohne ihn verlorene Herde
kümmert. Diese Verheißung wird im NT aufgenommen und auf Jesus
Christus bezogen (vgl. Joh 10; Hebr 13,20; 1Petr 2,25; 5,4). Der Hir-
tendienst für die Gemeinde wird dabei in signifikanter Weise von Gott
(κατ# θε%ν – kata theon, 1Petr 5,2b) selbst und von Jesus Christus,
dem „Oberhirten“ ( �αρ�ιπ�µην – archipoimän, 1Petr 5,4), abgeleitet.
Bei der Herde handelt es sich um die „Herde Gottes“. Die Glieder der
Gemeinde „gehören“ Gott, der sie teuer erkauft hat (1Petr 1,18f). Der
knapp umrissene Auftrag bzw. die Bestimmung des Dienstes lautet:
„Weidet die Herde Gottes, die bei euch ist!“ Ausgangspunkt für die
nähere Beschreibung des Auftrages ist das Bedeutungsspektrum von
„weiden“ (πιµα�νω – poimaino), das zum einen mit „schützen, näh-
ren, pflegen“ und zum anderen mit „leiten, führen, herrschen“ auszu-
differenzieren ist. Der Imperativ ist wie ein ingressiver Aorist. Er ruft
nicht zur Fortsetzung einer Routine, sondern zu immer neuem Ein-
satz. Das Bild vom „Weiden der Herde“ wird nur an zwei Stellen im
NT auf die Gemeindeleitung angewendet, nämlich hier und in Apo-
stelgeschichte 20,28. An beiden Stellen wird das „Weiden“ durch
�επισκπε.ν erläutert, das ursprünglich die Bedeutung „nach etwas
schauen“ hat. Je nach der Zielrichtung des Schauens kann es „Auf-
sicht ausüben“ oder „für jemanden sorgen“ bedeuten. Im Zusammen-
hang des Hirtendienstes liegt die zweite Bedeutung näher. Der Hirten-
dienst impliziert schützende, nährende und pflegende sowie leitende
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und führende Tätigkeiten bzw. Aufgaben für die Herde. Der Dienst
soll freiwillig bzw. bereitwillig geschehen, nicht gezwungen und nicht
aus Profitgier. Es geht darum, Vorbild zu sein, und nicht darum,
eine Herde bzw. Gemeinde gewaltsam „herunterzuherrschen“ (κατα-
κυριε�ω – katakyrieuo, 1Petr 5,4).

2.3.3 Der Pastor als Leiter 

In Epheser 4,7ff wird die Bedeutung der besonderen Dienste für die
Gesamtentwicklung der Gemeinde in signifikanter Weise herausge-
stellt. Vers 12a unterstreicht, dass die besonderen Dienste „zur Zurü-
stung der Heiligen für das Werk des Dienstes“ (eigene Übersetzung)
da sind. Das meint aber: Sie sollen die Heiligen, also die Gemeinde-
mitglieder, zu den ihnen jeweils zugedachten Diensten ermutigen und
sie in ihnen bestärken (Röm 12,7; 1Kor 12,5). Die fundamentale Be-
deutung der Apostel und Propheten (Eph 2,20) setzt sich dabei in an-
derer Weise in der Tätigkeit der Evangelisten, Hirten und Lehrer fort.
Sie sind zur „Zurüstung der Heiligen“, das heißt der Gläubigen, be-
stellt und üben so einen fortdauernden Dienst aus, der dem Aufbau
des Leibes zugute kommen soll. Pastoren als Leiter tragen – grund-
sätzlich mit den anderen Ältesten gemeinsam, aber besonders durch
ihre Beauftragung und Ausbildung – Sorge für die inhaltliche und
konzeptionelle Zusammenführung der Aktivitäten der Gemeinde, ihre
Rückbindung an die Botschaft des Evangeliums und die Erkenntnis
des Sohnes Gottes und damit die Wahrung der Einheit im Glauben.
Pastoren haben den Auftrag, die in ihrer Gemeinde vorhandenen Cha-
rismen zu entdecken, zu aktivieren und zu koordinieren mit dem Ziel
des Gemeindeaufbaus bzw. der Gemeindeentwicklung. Die verschie-
denen Berufungen und Begabungen sind zu einem funktionierenden
Ganzen zusammenzuführen und die dabei entstehenden Konflikte zu
bearbeiten. In diesem Auftrag greifen hermeneutische, kommunikati-
ve und organisatorische Vollzüge ineinander. Der Pastorendienst als
Dienst der Leitung der Gemeinde kann und sollte in der Dialektik von
Prozessregulation und Prozessfreigabe realisiert werden. Zur Ausfüh-
rung gehört die Fähigkeit, Offenheit für Gottes Handeln und unter-
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nehmerisches Management aufeinander zu beziehen, Gebet und ky-
bernetische Planung im Sinne eines spirituellen Gemeindemanage-
ments konstruktiv miteinander zu verbinden und nicht alternativ ein-
zusetzen. 

2.4 Die besonderen Dienste sind von der Berufung,
der Begabung, der Beauftragung und der Funktion her
zu verstehen. 

In Epheser 4 werden nach der besonderen Betonung der Einheit der
Kirche in den Versen 1-6 die einzelnen Begabungen und Betätigungen
sowie die besonderen Dienste für den Prozess des Wachstums und
Aufbaus der Gemeinde Jesu Christi in den Blick gerückt: „Apostel,
Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer“ (V. 11). Bevor der Ver-
fasser auf die besonderen Dienste zu sprechen kommt, legt er in Form
von Psalm 68,19 (V. 8f) das christologische Fundament dafür. Mit
dem Schriftzitat tritt Christus, als der über alle Himmel aufsteigende
Sieger über die Unheilsmächte und Gabenspender für seine Gemein-
de, ins Blickfeld. Er ist Allherrscher und gleichzeitig Haupt der Ge-
meinde (vgl. Eph 1,20-23). Christus hat „die Mächte und Gewalten
ihrer Macht entkleidet“ (vgl. Kol 2,15) und „er hat einige als Apostel,
andere als Propheten ... Evangelisten ... Hirten und Lehrer gegeben“
(Eph 4,11). Es wird nicht explizit dargestellt, wie man sich die Aus-
übung der Dienste vorzustellen hat und wie die konkreten Aufgaben
aussehen. Der Verfasser betont, wozu die besonderen Dienste da sind.
Dabei sind ihm folgende Momente wichtig: die Dienste sind zum
„Aufbau des Leibes Christi“ (V. 12b) da. Sie dienen der Einheit des
Glaubens (V. 13a) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes (V. 13b). Sie
zielen auf die Eigenständigkeit und Mündigkeit aller Gemeindemit-
glieder (V. 13b-14a), die in der Befähigung besteht, zwischen windi-
gen Lehren (V. 14b) und der Wahrheit des Evangeliums zu unterschei-
den. Das Amt bzw. der besondere Dienst erscheint somit als Gabe von
Jesus Christus an die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi bleibt
darauf angewiesen, dass in ihr das Evangelium von Jesus Christus
verkündigt wird, dass sie in biblischer Lehre unterwiesen wird, dass
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17 Dies betont insbesondere Peter Brunner, nach dessen Verständnis sich die Struktu-
ren innerhalb der Gemeinde Jesu Christi an der Haupt-Struktur auszurichten haben,
die er im Anschluss an 1. Timotheus 2,12-14 und 1. Korinther 11,3.7 schöpfungs-
theologisch verankert sieht. „Entscheidend aber ist die Erkenntnis, dass die in der
Erschaffung gesetzte Kephale-Struktur im Verhältnis zwischen Mann und Frau
durch das Christusereignis nicht außer Kraft gesetzt, sondern ins Licht gerückt und
mit neuer Kraft und in neuer Weise zur Geltung gebracht wird.“ Peter Brunner, Das
Hirtenamt und die Frau (1959); in: ders., Pro Ekklesia. Gesammelte Aufsätze zur
dogmatischen Theologie, Berlin/Hamburg 1962, S. 310-338, S. 331. Damit aber –
so Brunner – ist der Pastorendienst der Frau aufgrund eines ontologischen Konflik-
tes abzulehnen. „Wir sprechen hier von einem seinshaften Konflikt ... Der Konflikt
... ereignet sich in sehr verborgenen Tiefen und Gründen des kreatürlichen Seins“
(S. 336). Darauf bezieht sich auch Volker Gäckle (in diesem Band, S. 35f). Meine
Anfrage an diese Position lautet, ob die im NT dezidiert funktionale und diakonale
Bestimmung der besonderen Dienste in der Gemeinde Jesu Christi eine derart onto-
logische Argumentation in Bezug auf die innere Struktur der Gemeinde ermöglicht.

der Glaube geweckt und gestärkt und sie zu ihrem Auftrag in der Welt
ermutigt wird. 

Ein derart funktionales Verständnis der besonderen Dienste in der
Gemeinde Jesu Christi zeigt meines Erachtens, dass es im Zusam-
menhang mit den besonderen Diensten bzw. Ämtern in der Gemein-
de Jesu Christi nicht um die Darstellung von ontologischen Seins-
strukturen der Geschlechter in ihrem Verhältnis zueinander gehen
kann.17

3. Reformatorische Grundeinsichten in freikirchlicher
Perspektive

In der Präambel der Ordnung der Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen (VEF) wird in Bezug auf das ekklesiologische Selbstverständnis
für alle VEF-Kirchen gesagt: „Sie [die der VEF angehörigen Kirchen]
verstehen die Kirche bzw. die Gemeinde Jesu Christi als Gemein-
schaft der Gläubigen, geschaffen durch das Wort Gottes und gestaltet
als Lebens- und Dienstgemeinschaft im Sinne des Priestertums aller
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18 Vereinigung Evangelischer Freikirchen (Hrsg.), Freikirchenhandbuch. Informatio-
nen – Anschriften – Texte – Berichte, Wuppertal 2004, S. 141.

19 Vgl. Strauch, Typisch FeG, S. 245ff u. 255ff.
20 WA 6, 407,13ff. Luther schreibt in seiner Schrift An den Adel deutscher Nation

(1520): „Darum sind alle Christenmänner Priester, alle Frauen Priesterinnen, jung
oder alt, Herr oder Knecht, Herrin oder Magd, Gelehrte oder Laie. Hier ist kein Un-
terschied.“ WA 6,407ff.

21 Vgl. WA 6,566,27f. Für die römisch-katholische Position sind vor allem die Texte des
2. Vaticanums maßgebend. In ihnen ist die römische Lehrtradition besonders im Be-
reich der Ekklesiologie neu profiliert worden. Dabei wird aber festgehalten, dass das
gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich „dem Wesen und nicht nur dem Grade

Gläubigen.“18 Mit dieser Selbstbeschreibung, die sich auch in Freien
evangelischen Gemeinden findet19, verorten sich die Freikirchen be-
wusst und betont in der Linie der reformatorischen Tradition. Unter
Berufung auf die neutestamentlichen Schriften wandten sich die Re-
formatoren gegen eine dualistische Aufspaltung und Hierarchisierung
von Kirche und Gemeinde. Vor Gott gibt es keine Unterschiede und
Abstufungen in den Wirkungen seiner Gnade. Anschaulich und greif-
bar wird dies in der Allgemeinheit der Priesterwürde. Sie stellte für
Luther den Inbegriff der neuen, durch Christus eröffneten Gottesge-
meinschaft dar. Das Priestersein wird für ihn unter Rückbezug auf das
NT (1Petr 2,5.9) zum Zeichen für die Einheit und Gleichheit im Got-
tesvolk. Sie umfasst die eine, ungeteilte göttliche Erwählung und Be-
rufung und den damit verbundenen gemeinsamen Sendungs- und
Zeugnisauftrag. Im Priestersein aller spiegelt sich die alle menschli-
chen Unterschiede überbietende und relativierende Würde der Gottes-
kindschaft (Gal 3,26) wider. Markant und anschaulich formuliert Lu-
ther in diesem Zusammenhang: „... was aus der Taufe gekrochen ist,
das mag sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof oder Papst
geweihet sei.“20 Die Gemeinsamkeit der Christus- und Gotteszugehö-
rigkeit hat für Luther aber nicht nur eine heilstheologische und spiri-
tuelle Bedeutung, sondern auch amtstheologische Konsequenzen.

Zum Verständnis des Allgemeinen Priestertums, das Luther sowohl
in kritischer Zurückweisung als auch in gleichzeitiger Strukturanalo-
gie zum römischen Amtspriestertum entfaltet, gehört, dass darin eine
grundsätzliche Vollmachtsgleichheit und Vollmachtsgemeinschaft im
Dienst am Wort und Sakrament eingeschlossen sind.21 Ein abgestuftes
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nach” („in essentia et non gradu tantum”, Lumen Gentium Nr. 10, in: Karl Rahner/
Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg 121978, S. 134) vom hie-
rarchischen Weihepriestertum, auch „Priestertum des Dienstes” genannt, unterschei-
det. Vgl. dazu auch Peter Neuner, Der Laie und das Gottesvolk, Frankfurt/M., 1988.

22 Vgl. Haubeck, Zum Verständnis von Pastoren und Ältesten, S. 9-26; Roloff, Die
Kirche im Neuen Testament, S. 75ff, 139ff, 214ff.

23 Vgl. Ulrich H. J. Körtner, Ordination und Priestertum aller Gläubigen; in: MD 56,
2005, S. 29-32.

24 Vgl. Röm 12,3-8; 1Kor 12; 14.

Nebeneinander von einem besonderen Amts- und einem gemeinsa-
men Priestertum lehnt Luther ab. Gleichwohl hält er unter Rückbezug
auf die Apostelgeschichte, die Paulus- bzw. die Pastoralbriefe daran
fest, dass mit der Hervorhebung des Allgemeinen Priestertums auch
besondere Dienste für die Evangeliumsverkündigung, die Lehre und
die Leitung der Gemeinde im biblischen Verständnis von Gemeinde
intendiert sind.22 Allgemeines Priestertum bedeutet nicht „allgemei-
nes Lehrertum“ oder „allgemeines Leitertum“. Historisch betrachtet
ist das Priestertum aller Gläubigen in der Reformationszeit keines-
wegs die vorherrschende Begründung für eine evangelische Kirchen-
und Ämterlehre gewesen. Der geradezu axiomatische Charakter des
Allgemeinen Priestertums für die evangelische Ekklesiologie und
Ämterlehre ist vielmehr das Ergebnis einer produktiven Weiterent-
wicklung reformatorischer Grundimpulse, für die man sich auf das
Zeugnis der Heiligen Schrift, aber auch auf Aussagen Luthers beruft,
die sich bei ihm von seinen frühen bis zu seinen späten Schriften fin-
den.23 Hierbei hat auch der Pietismus eine wichtige Rolle gespielt.
Was in der heutigen Ämterfrage mit der Rede vom Allgemeinen Prie-
stertum gemeint ist, lässt sich biblisch-theologisch sachgemäßer aus
der paulinischen Charismenlehre entwickeln.24 Kirchliche Dienste
und Ämter sind eingebettet in die charismatische Leibwirklichkeit der
Gemeinde und verankert im priesterlichen Sendungs- und Dienstauf-
trag aller. Insofern ist das Amt streng funktional und diakonal verstan-
den. Seine Begründung liegt in der für die Gemeinde notwendigen,
dauernden, öffentlichen Ausübung der Verkündigung und darin, die
Leitung der Gemeinde zu gewährleisten und damit zugleich Willkür
und Beliebigkeit sowie eine ungeordnete individuelle Anmaßung und
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25 Vgl. WA 50,633,5ff.
26 Vgl. CR 51,196f.
27 Johann Wilhelm F. Höfling, Grundsätze evangelisch-lutherischer Kirchenverfas-

sung, Erlangen 51853. Dagegen Friedrich Julius Stahls, Die Kirchenverfassung
nach Lehre und Recht der Protestanten, Erlangen ≈1862, Nachdruck Frankfurt/M.
1965.

28 Vgl. Matthias Freudenberg (Hrsg.), Amt und Ordination aus reformierter Sicht, Re-
formierte Akzente 8, Wuppertal 2005.

Eigenmächtigkeit zu verhindern. Luther und in noch stärkerem Maße
Calvin betonen allerdings auch, dass die Ordnung des Pastorendien-
stes bzw. der besonderen Dienste in der Gemeinde nicht nur eine For-
derung der praktischen Vernunft um der Ordnung in der Gemeinde
willen, sondern von Jesus Christus selbst geboten bzw. der Gemeinde
„gegeben“ ist.25 Dass das Amt eine Gabe ist, hat Calvin am nach-
drücklichsten ausgesprochen, der in seinem Kommentar zu Epheser
4,11 in Bezug auf die Ämter immer wieder von einem Geschenk, ei-
ner Gabe (donum), aber nie von einem göttlichen Recht (ius divinum)
redet.26 Damit wird die Herleitung des Pastorendienstes aus dem Prie-
stertum aller Gläubigen keineswegs abgeschwächt oder zurückge-
nommen. Das Gegenüber von Amt und Gemeinde muss aber meines
Erachtens nicht im Sinne von Friedrich Julius Stahls (1802-1861)
„Stiftungstheorie“ bestimmt werden, sondern eher im Sinne von Jo-
hann Wilhelm Höflings (1802-1853) „Übertragungstheorie“27. 

In Freien evangelischen Gemeinden ist festzustellen, dass die lu-
therische Formel vom Allgemeinen Priestertum als Bezugsgröße und
Symbolbegriff immer wieder aufgegriffen wird. Trotzdem ist das ek-
klesiologische Denken stärker in der reformierten Tradition ver-
haftet.28 Dies zeigt sich in einer größeren Beachtung der Vielfalt und
der Vielzahl der besonderen Dienste und Ämter, die in der klassischen
Lehre vom Vierfachen Amt bei Calvin ihren Ursprung hat, der im An-
schluss an Epheser 4,5 von einem  mehrgliedrigen oder mehrfältigen
Amt spricht. Es ist zu unterscheiden zwischen den vier Ämtern Pastor,
Lehrer, Ältester und Diakon, wobei die Ämter des Pastors und des
Lehrers als direktes Christuszeugnis, die Ämter des Ältesten und des
Diakons als indirektes Christuszeugnis zu fassen sind. Die lutherische
Ausrichtung auf das eine, funktionsbündelnde Pastorenamt wird mit
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29 Grafe, Lebenszeichen oder Selbststudien, Bd. V, S. 123.
30 Grafe, Lebenszeichen oder Selbststudien, Bd. V, 118.
31 Anonym (H. H. Grafe), Der Aeltestendienst ist und bleibt eine göttliche Einsetzung

für die Gemeine, Elberfeld 1859, S. 17.
32 Anonym (H. H. Grafe), Der Aeltestendienst, S. 14.

der Einbeziehung anderer Leitungs- und Dienstämter, insbesondere
des Ältesten- und Diakonenamtes, in ihrer Engführung überwunden.
Dabei geraten die Vielförmigkeit der Gaben und die Ausdifferenzie-
rung der Dienste und Ämter stärker in den Blick. 

Hermann Heinrich Grafe (1818-1869) geht davon aus, dass jeder
gläubige Mensch, weil er am Geist Christi durch die Wiedergeburt
teilhat, zugleich auch zu den „Dienstverrichtungen“ am Leib Jesu
Christi berufen und befähigt ist. Gemeinde und die besonderen Dien-
ste bzw. das Amt gehören eng zusammen, aber doch so, dass die Ge-
meinde dem Amt vorgeordnet und das Amt um der Gemeinde willen
da ist. Darum darf sich der Pastorendienst nicht verabsolutieren, son-
dern „die Hauptsache bei allen Dienstverrichtungen in der Gemeinde
ist die, dass die verschiedenen Gaben sich einander ergänzen und die
verschiedenen Kräfte zusammenwirken, von einem Geist regiert, ei-
nem Herrn dienend und das eine Ziel, die Erbauung der Gemeine, ver-
folgend.“29 Damit dies angemessen geschieht, ist die Tätigkeit der be-
sonderen Dienste der Prüfung durch die Gemeinde unterworfen, denn
die Gläubigen, die am Allgemeinen Priestertum teilhaben, sind befä-
higt, „über die Lehre in der Gemeine“ zu urteilen, wie sie auch „die
für den Ältesten- oder Diakonendienst qualifizierten Personen bestim-
men“30. Die Grenze der Autonomie der Gemeinde liegt darin, dass ihr
die von Gott verliehenen Gaben vorgegeben sind und sie diese nur als
solche anerkennen kann.31 Das faktische Vorhandensein von Gaben
zieht notwendig die Bestätigung des Amtes nach sich, denn Gaben
und Ämter gehören untrennbar zusammen. Dies präzisiert und erläu-
tert Grafe in einer Exegese zu 1. Korinther 12, 4-7, mit der er sich ge-
gen das Verständnis der besonderen Dienste in den Brüdergemeinden
richtet: „So lange also der heil. Geist noch seine Gaben den Gläubigen
verleiht, hat kein Mensch das Recht zu behaupten, dass der Herr Jesus
aufgehört habe, auch die davon abhängigen Ämter auszuteilen, wozu
Gott, der da wirket Alles in Allem, die nötigen Kräfte darreicht.“32 Für

theol_impuls_17  26.06.2008  10:15 Uhr  Seite 170



171

33 Hermann Heinrich Grafe, Tagebücher, Bd. I, S. 77, Eintrag vom 8.2.1852; Tagebü-
cher Bd. I, S. 123, Eintrag vom 20.4.1852.

34 Grafe, Tagebücher, Bd. I, S. 123f, Eintrag vom 20.4.1852.

Grafe ist es undenkbar, dass das Amt ohne den Geist besteht. Gerade
das wirft er den Landeskirchen vor, dass in ihnen nicht der Geist das
Amt verleiht, sondern umgekehrt das Amt den Geist schon mit sich
bringt. Hier wird die neutestamentliche Aussage verkannt, dass „der
Geist zu den Dienstverrichtungen am Leib Christi die verschiedenen
Glieder desselben verschiedenartig ausrüstet und ihr Werk durch sei-
nen Segen autorisiert“. Wo der Geist Gaben verleiht, die sich in einem
Gläubigen „tatsächlich offenbaren ..., da ist jenes Amt auch tatsäch-
lich vorhanden und von Gottes Seite der betreffenden Person tatsäch-
lich übertragen“33. Charakteristischerweise beschränkt sich Grafe
nicht auf diese Entwicklung des Amtsbegriffs aus dem Wirken des
Heiligen Geistes, sondern bezieht den Amtsbegriff auf seinen Ge-
meindebegriff bzw. sein Gemeindeverständnis, wohl wissend um die
jeweiligen Wechselwirkungen:

„Wie aber die allgemeine Kirche als die Totalität der Gläubigen
nicht sichtbar ist und diese nur sichtbar dargestellt werden kann in
einer Spezialität irgendeiner besonderen Kirchengemeinschaft: so
muss die Autorität Gottes für das Amt – in den dazu besonders er-
forderlichen Gaben des heil. Geistes – eine Anerkennung bei der
besonderen Gemeinde finden, in welche diese das virtuell Fakulta-
tive von Gottes Seite zum formell Administrativen menschlicher-
seits macht und sich also der göttlichen Ordnung als dem Bedin-
genden in menschlicher Ordnung als dem Bedingten ohne weitere
Bedingung unterwirft. Jede weitere menschlich willkürliche Be-
dingung muss eine Auflehnung gegen Gottes Ordnung nicht nur,
sondern auch gegen die göttliche Tat – in der Tatsache der Gaben
seines heil. Geistes – genannt werden.“34

Die Verleihung der Gaben für die besonderen Dienste ist eine auf den
unsichtbaren Leib Jesu Christi bezogene göttliche Ordnung. Dieser
soll durch die verschiedenen Dienste erbaut werden. 
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35 Bussemer, Die Gemeinde Jesu Christi, S. 123.

Als Fazit dieser Ausführungen zu den reformatorischen Grundeinsich-
ten in das Amtsverständnis aus freikirchlicher Perspektive ist zunächst
festzuhalten, dass der innere Bezugs- und Ausgangspunkt des ekkle-
siologischen Denkens innerhalb der Freien evangelischen Gemeinden
(wie auch in den geschwisterlichen Freikirchen) darin zu sehen ist,
dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und diese eine ihm
korrespondierende charismatische Leibwirklichkeit. Nicht vom kirch-
lichen Amt und einer ihm zukommenden Zentral- und Sonderstellung
her, sondern von der Herrschaft Christi und der in ihr begründeten Ga-
ben- und Dienstvielfalt wird die Gemeinde verstanden. Nicht nur die
Amtsträger bzw. diejenigen, die für die besonderen Dienste beauftragt
sind, sondern jedes Gemeindemitglied ist nicht allein Empfänger, son-
dern zugleich auch Vermittler der Gaben Christi und seiner Wahrheit.
Dies beinhaltet allerdings auch eine Strukturierung und Beauftragung
von besonderen Diensten und damit des Pastorendienstes, wie Grafe
und Bussemer insbesondere in der Auseinandersetzung mit den Brü-
dergemeinden betonen. Bestimmend für die Dienstämter sind die Be-
rufung von göttlicher wie von menschlicher Seite sowie die Geistesga-
ben. „Auf der Art der Geistesausrüstung ruht Recht und Beruf der Per-
sönlichkeit und ihres Dienstes innerhalb der Gemeinde.“35 Das Amts-
verständnis von Hermann Heinrich Grafe findet seine Zuspitzung in
der strengen Vorordnung der Gemeinde vor dem Amt sowie in der Vor-
ordnung der Geistesgaben vor dem Amt, so dass das Amt als mensch-
liche Bestätigung einer „göttlichen Tatsache“ erscheint.  

4. Systematisch-theologische Koordinaten für ein 
frei-evangelisches Pastorenverständnis

Zu Beginn des Aufsatzes habe ich bereits darauf hingewiesen, dass es
kein klar definiertes und festgelegtes Verständnis zum Pastorendienst
in Freien evangelischen Gemeinden gibt. Zum Abschluss meiner
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Überlegungen formuliere ich Thesen mit jeweiligen Erläuterungen,
die zentrale Koordinaten für ein Amtsverständnis in Freien evangeli-
schen Gemeinden benennen. 

4.1 Die Herrschaft Jesu Christi in der Gemeinde und die in
ihr begründete Gaben- und Dienstvielfalt ist für Freie
evangelische Gemeinden die zentrale ekklesiologische
Basiskategorie. 

Innerer Bezugs- und Ausgangspunkt des ekklesiologischen Denkens
und damit auch des Verständnisses des Pastorendienstes in Freien
evangelischen Gemeinden ist das Hauptsein Jesu Christi und die ihm
korrespondierende charismatische Leibwirklichkeit der Gemeinde.
Die Präsenz und die Herrschaft Jesu Christi in der Gemeinschaft der
Gläubigen und nicht ein Amt ist konstitutiv für das Wesen und norma-
tiv für die Apostolizität der Kirche bzw. der Gemeinde. „Wo zwei
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen“ (Mt 18,20). Vor diesem Hintergrund sind die besonderen Dien-
ste, auch der Pastorendienst, als eine Gestalt der Gabenvielfalt zu be-
trachten, die der Herrschaft und dem Hauptsein Jesu Christi in seiner
Gemeinde entspricht und dient. Es hängt für die Gemeinde alles da-
von ab, ob Jesus Christus in ihr durch sein Wort herrscht und nicht
Menschen über Menschen herrschen.  

4.2 Freie evangelische Gemeinden verstehen sich als 
Gemeinschaft der gemeinsam Berufenen und der viel-
fältig Begabten, was einem institutionalisierten 
Gegenüber von Amt und Gemeinde sowie einem 
funktionsbündelnden Pastorenamt widerspricht. 

Im vielfältigen Dienst aller an allen bezeugt sich Jesus Christus und
handelt in der Gemeinde. Indem jeder auf seine spezifische Weise zu
verschiedenen Bereichen und Aufgaben der Gemeinde beiträgt, han-
delt er gegenüber denen, auf die sich sein Handeln bezieht, als Zeuge
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36 Vgl. dazu Hans-Martin Barth, Einander Priester sein. Allgemeines Priestertum in
ökumenischer Perspektive, Göttingen 1990.

37 Otto Weber, Grundlagen der Dogmatik, Bd. II, Neukirchen-Vluyn 71987, S. 629ff.
38 Hans Steubing (Hrsg.), Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig

Jahrhunderten, Wuppertal 1970, S. 288.

und noch zugespitzter als „Repräsentant“ Christi. Christen leben
durch das, was sie von Christus her einander geben und mitteilen. In
Analogie zur Liebe Christi dürfen Christen und Christinnen „einander
Priester sein“36. Eine geistliche Gemeindeleitung durch den Ältesten-
kreis und den Pastor geschieht in Freien evangelischen Gemeinden
immer im Zusammenspiel der vielfältigen Gaben und Dienste und
nicht abgehoben und losgelöst davon. Die besonderen Dienste haben
nach frei-evangelischem Verständnis keine eigenständige und sakra-
mental gefüllte Dignität und Vollmacht. Für die Autorität des Pastors
in der Gemeinde impliziert dies, dass seine Autorität in der Botschaft
liegt. Eine inhärente Amtsvollmacht kann dem Pastor nur zugespro-
chen werden im Blick auf das, was er zu sagen hat. Was ihn selbst be-
trifft, so ist der Pastor „ein Hörer (des Evangeliums) unter anderen“37.
Ein Gegenüber von Amt und Gemeinde, das, wie in der katholischen
Tradition und zum Teil auch im Luthertum, mit dem Gegenüber von
Christus und Gemeinde verknüpft und gelegentlich identifiziert wird,
ist nach frei-evangelischem Verständnis eine Engführung. Gemeinde
Jesu Christi ist nicht bipolar im Sinne eines festen Gegenübers von
Amt und Gemeinde ausgerichtet. Dass das Amt der Gemeinde gegen-
übertritt, ist zutreffend. Aber damit ist eine besondere geistliche Qua-
lifikation seines Trägers nicht gegeben. Seine Vollmacht und Autorität
liegt in dem, was Jesus Christus ihm durch den Heiligen Geist beigibt.
Eine Beschränkung, durch die die Glaubens- und Lehrvermittlung an
bestimmte Amtsformen bzw. herausgehobene Dienste angebunden
werden, birgt immer die Gefahr in sich, sich der Leitung der Gemein-
de zu bemächtigen und sie zu vereinnahmen. Dagegen ist mit der IV.
These der Barmer Theologischen Erklärung immer wieder zu beto-
nen, „dass die verschiedenen Ämter keine Herrschaft der einen über
die anderen begründet, sondern die Ausübung des der ganzen Ge-
meinde anvertrauten und befohlenen Dienstes“38. 
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4.3 Der Pastorendienst ist eingebunden in den Ältesten-
dienst in Bezug auf die geistliche Gesamtleitung und
damit auch auf die Lehrverantwortung. Er ist heraus-
gehoben aus dem Ältestendienst durch die dem Pastor
vollzeitlich und öffentlich besonders anvertrauten 
Dienste der Verkündigung, der Seelsorge und 
der Leitung.

Es ist im Hinblick auf die besonderen Dienste in Freien evangelischen
Gemeinden gleichermaßen an der Einbindung des Pastorendienstes in
den Ältestendienst sowie an der herausgehobenen Position innerhalb
des Ältestenkreises durch Vollzeitlichkeit, Öffentlichkeit, Ausbildung
und Beauftragung festzuhalten. Der Unterschied zwischen Pastor und
Ältesten wird in Freien evangelischen Gemeinden allerdings nicht
wesentlich oder hierarchisch, sondern funktional bzw. aufgabenorien-
tiert bestimmt. Das heißt der Pastor ist nicht der Lehrer der Gemein-
de, nicht der Oberhirte oder der Leiter. Er übernimmt diese Aufgaben
im Namen des Ältestenkreises, beauftragt durch die Gemeinde. Diese
seine besonderen Aufgaben, die ihm übertragen sind, vollzieht er im
Geist Jesu Christi, das heißt nicht absolut, sondern wortgebunden und
schriftbezogen, in einer sachgemäßen, lebensnahen und überzeugen-
den Schriftauslegung, die zu Jesus Christus führt und an Jesus Chri-
stus bindet. 

4.4 Die Berufung durch Gott, die Verleihung der notwen-
digen Gaben durch den Heiligen Geist sowie die
Beauftragung und Bestätigung durch die Ortsgemeinde
sind die bestimmenden Faktoren für den Pastorendienst
in Freien evangelischen Gemeinden. 

Der in den Pastorendienst Berufene darf und muss wissen, dass er von
Gott selbst zu diesem Dienst berufen und begabt ist. Um es noch ein-
mal mit Hermann Heinrich Grafe zuzuspitzen: Die Geistesgaben ste-
hen vor dem Amt, sodass das Amt als Bestätigung einer „göttlichen
Tatsache“ erscheint. Die Geistesgaben sind bestimmend für die
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39 Bussemer, Die Gemeinde Jesu Christi, S. 136f.
40 Wolfgang Dünnebeil, Der Pastor zwischen Berufungsverständnis und Angestellten-

verhältnis; in: Haubeck/Heinrichs/Schröder, Theologische Impulse, Bd. 5, S. 27-38,
S. 32.

41 Dünnebeil, Der Pastor zwischen Berufungsverständnis und Angestelltenverhältnis,
S. 32.

Dienstämter. Nach der göttlichen Berufung, dem Verständnis des be-
sonderen Dienstes als einer Gabe Jesu Christi an seine Gemeinde so-
wie der Begabung durch den Heiligen Geist gehört die Bestätigung
und Beauftragung durch die Gemeinde unverzichtbar zum Pastoren-
dienst. Konrad Bussemer spricht davon, dass man zum Antritt des Pa-
storendienstes von göttlicher wie von menschlicher Seite berufen sein
muss: „Der Betreffende soll die innere Gewissheit der Führung vom
Herrn haben; die Gemeinde aber soll ihn berufen.“39 Die Gemeinde
erkennt im Akt der Berufung die Berufung und Begabung durch Gott
an und gibt ihre Einwilligung dazu, dass der Dienst in ihrem Bereich
geschehen soll, und bekundet damit ihren Willen, in Gemeinschaft
mit dem berufenen und beauftragten Pastor zu wirken. In diesen Kon-
text gehört dann auch die rechtliche Seite einer Pastorenberufung, das
Angestelltenverhältnis. Diese rechtliche Seite muss nicht gegen die
theologische Seite in Stellung gebracht werden. Wolfgang Dünnebeil,
ehemaliger Bundessekretär, hat in einem Vortrag über den Pastor zwi-
schen Berufungsverständnis und Angestelltenverhältnis eine kon-
struktive Verhältnisbestimmung dieser beiden Seiten des Pastoren-
dienstes unternommen und das Angestelltenverhältnis als „das Gefäß,
in dem sich (göttliche) Berufung verwirklicht“40, beschrieben. Es geht
beim Angestelltenverhältnis um die organisierte und strukturierte Sei-
te der Berufung:

„Hier kommen zwei Seiten überein und schaffen Arbeitsvorausset-
zungen und vertragliche Regelungen für den Berufenen. Zugleich
verpflichtet man sich zum gemeinsamen Dienst. Die Gemeinsam-
keit besteht nicht nur in der Finanzierung der Pastorenstelle, son-
dern auch in dem, was wir unter allgemeinem Priestertum verste-
hen. Jeder bringt sich mit seinen von Gott verliehenen Charismen
ein.“41
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42 „Die Kategorie des Wortes ist ... die Grundkategorie des Gotteshandelns mit der
Welt. Gott handelt in der Schöpfung wie in der Vergebung, in seinem Zorn wie in
seiner Liebe worthaft ... Das zentrale Geschehen, die Vergebung als Heilsbegrün-
dung, die der Grund der Möglichkeit von Mitmenschlichkeit ist, ist worthafter Zu-
spruch.“ Carl-Heinz Ratschow, Art. Amt. Systematisch-theologisch, TRE 2, 19,
S. 617.

4.5 Der Pastorendienst ist Dienst am Wort Gottes bzw. am
Evangelium. 

Die Gemeinde Jesu Christi lebt von dem verkündigten und gehörten
Evangelium in der Wirkung und Kraft des Heiligen Geistes. Die Ver-
kündigung des Wortes Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt des Le-
bens der Gemeinde Jesu Christi. Gott selber offenbart und manife-
stiert sich immer wieder neu durch das verkündigte Wort. Carl-Heinz
Ratschow hat darauf hingewiesen, dass Verkündigung des Wortes
Gottes mehr ist als der kommunikative Akt, der bei einer Predigt ge-
schieht. So ergeht im Alten Testament das Wort Gottes als ein Gesche-
hen an Menschen, weshalb auch andere Formen neben der Predigt
oder dem gesprochenen Wort als Verkündigung zu kennzeichnen sind,
wie zum Beispiel die Liebesdienste in der Gemeinde.42 Die Gemeinde
bleibt dauerhaft darauf angewiesen, dass in ihr das Evangelium von
Jesus Christus verkündigt wird. Sie bleibt darauf angewiesen, dass sie
in der biblischen Lehre unterwiesen wird, dass der Glaube geweckt
und gestärkt, die Erkenntnisse Jesu Christi vertieft und sie zu ihrem
Auftrag an der Welt und in der Welt ermutigt und befähigt wird. Weil
der Glaube aus der Verkündigung lebt und weil die Gemeinde mit
dem Evangelium zu den Menschen gesandt ist, ist es notwendig, dass
die Verkündigung regelmäßig, durch eine entsprechende theologische
Ausbildung begründet, öffentlich und auf Dauer wahrgenommen
wird. Der Pastor (aber nicht er allein) verkündigt und lehrt in der Ge-
meinde. Er tut diese Aufgabe vollzeitlich und ist von Gott und der Ge-
meinde damit betraut. Durch ihn – aber nicht nur durch ihn – redet Je-
sus Christus zu seiner Gemeinde.   
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4.6 In der Perspektive der Erlösungsordnung sowie der
charismatischen Ordnung der Gemeinde Jesu Christi
sind in Bezug auf Verkündigung und Lehre, Hirten-
dienst und Leitung der Gemeinde Frauen und Männer
gleichermaßen auf die Berufung, Begabung und Beauf-
tragung durch Gottes Geist sowie durch die Gemeinde
angewiesen.

Dass Frauen in der Gemeinde schweigen und nicht lehren sollen, wird
ohne Zweifel von Paulus in bestimmten Gemeindesituationen gefor-
dert und schöpfungstheologisch bzw. hamartiologisch begründet
(1Tim 2,12-14; 1Kor 14,34-35). Allerdings findet sich bei Paulus
ebenso klar der Hinweis, dass in der von Jesus Christus offenbarten
und gestifteten Erlösungsordnung die Folgen der Fluchordnung nach
Genesis 3 – und damit die Herrschaft des Mannes über die Frau – auf-
gehoben sind (vgl. Röm 5,12-21). 

Auch weist Paulus darauf hin, dass die Identifikationsfigur für
Christen nicht mehr Adam (und Eva), sondern Jesus Christus ist.
Wenn jemand „in Christus“ ist, ist er eine neue Schöpfung (2Kor
5,17). Es ist ebenfalls Paulus, der in Bezug auf die innere Struktur der
Gemeinde Jesu Christi davon spricht, dass die Ämter und Dienste in
der Gemeinde entsprechend den „Gnadengaben“ (Charismen), die der
Geist gibt, und entsprechend den Aufgaben, die sich stellen, vergeben
werden (vgl. 1Kor 12,4-6; Röm 12,3-8; vgl. auch 1Petr 4,10). Der
Heilige Geist gibt seine Gaben, wie und wem er will. Darin ist er frei
und souverän (1Kor 11,5). 

4.7 Die Ortsgemeinde wie auch die Bundesgemeinschaft
braucht Ordnungen in Bezug auf die besonderen
Dienste. Diese Ordnungen gelten nicht „iure divino“,
sondern „iure humano“. Das heißt die Ordnungen
können zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen
Orten unterschiedlich sein, sie sind variabel und nicht
heilsnotwendig.

Die verschiedenen strukturellen Ausprägungen stellen gewachsene
Ordnungsmuster dar. Ihre Formen sind grundsätzlich variabel, ent-
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wicklungsfähig und damit wandelbar. Sie sind ziel- und zweckorien-
tiert zu verstehen und der grundlegenden Aufgabe der Verkündigung
des Evangeliums und des Aufbaus des Leibes Jesu Christi nachgeord-
net. In der Variabilität der Ordnungen und der Tatsache, dass diese
nach frei-evangelischem Verständnis nicht heilsnotwendig sind, er-
scheint es mir plausibel und gut möglich, innerhalb einer Bundesge-
meinschaft, wie sie der Bund Freier evangelischer Gemeinden dar-
stellt, verschiedene Ausprägungen der Dienstordnung im Rahmen der
hier genannten Koordinaten zu haben. 

4.8 Das Verhältnis von Pastorendienst, Ortsgemeinde und
Bundesgemeinschaft ist in theologischer Perspektive
auf Wechselseitigkeit, gegenseitige Abhängigkeit und
Korrektur sowie Treue in Freiheit angelegt. 

Die Ortsgemeinde bestätigt die göttliche Berufung und Begabung und
beauftragt gemäß der Ausbildung zum Pastorendienst. Die Ortsge-
meinden beauftragen den Bund und versetzen ihn in die Lage, Pasto-
ren auszubilden und damit unter anderem eine konfessionelle Identität
zu vermitteln. Der Bund als Körperschaft des öffentlichen Rechts
wiederum vergibt die rechtlich geschützte Dienstbezeichnung „Pa-
stor“ – womit das Zeugnisverweigerungsrecht und weitere Rechte
und Pflichten verbunden sind – und ordnet die Dienststrukturen. Der
Pastor verrichtet seinen Verkündigungs-, Hirten- und Leitungsdienst
in der Gemeinde und für die Gemeinde. Er repräsentiert sie in der Öf-
fentlichkeit und vernetzt die Ortsgemeinde im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten in der Bundesgemeinschaft.  
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Einheit des Bundes und das Verhältnis 
zwischen Ortsgemeinde und Bund

Reinhard Spincke

1. Einführung

„Die Einheit des Bundes und das Verhältnis zwischen Ortsgemeinde
und Bund“ ist ein Thema, das unseren Bund seit seiner Gründung be-
schäftigt. Gerade in Zeiten starker Veränderungen und großer Krisen
unseres Bundes wurde dieses Thema intensiv bedacht. Auch wenn wir
uns im Folgenden ordnungsgemäß zunächst mit der neutestamentli-
chen Sicht zu dieser Fragestellung beschäftigen werden, ist es mir
doch wichtig, bereits zu Beginn darauf hinzuweisen, dass diese Frage-
stellung in der Geschichte immer auch ein Ringen zwischen Einzel-
persönlichkeiten und Gemeinden war. Immer spielten auch andere In-
teressen und Fragestellungen hinein als nur die rein ekklesiologische.
Immer haben auch einzelne Menschen miteinander gerungen. Ihre
Biografien sowie ihre persönlichen Interessen spielten eine entschei-
dende Rolle. Darum werde ich auf die persönliche Prägungen und In-
teressen auch später noch eingehen. 

2. Neutestamentliche Aspekte

2.1 Zum Begriff �κκλησ�α (ekkläsia)

Unstrittig ist, dass mit dem Begriff �κκλησ�α (ekkläsia) sowohl die
Ortsgemeinde als auch die Gesamtgemeinde gemeint ist. Konrad Bus-
semer als früher Vertreter der Unabhängigkeit der Ortsgemeinden
schreibt dazu:

theol_impuls_17  26.06.2008  10:15 Uhr  Seite 180



181

1 Konrad Bussemer, Die Gemeinde Jesu Christi – Ihr Wesen, ihre Grundsätze und
Ordnungen, Witten, 91989, S. 13.

„Das Neue Testament kennt nur eine Bezeichnung für die Vereini-
gung der Gläubigen: ekklesia. Dies Wort umfasst sowohl die Ge-
samtheit aller Gläubigen als auch den einzelnen Ortskreis, ja sogar
den kleinsten Kreis, der etwa in einem Hause sich zusammenfindet
(Röm 16,5) … Zahlreich sind die Stellen, in denen unter Gemeinde
die Gesamtheit aller Gläubigen auf Erden verstanden wird; ver-
gleiche Matthäus 16,18; Epheser 1,22; 3,10.21; 5,23-32; Kolosser
1,18.24; Hebräer 2,12; 12,23.“1

Der Begriff meint am stärksten die sich versammelnde Gemeinde, die
im konkreten Zusammenleben erfahrbar wird. Die Verwendung des
Begriffs �κκλησ�α sowohl für die Einzel- als auch die Gesamtge-
meinde zeigt aber, dass Einzel- und Gesamtgemeinde eine geistliche
Einheit darstellen, die nicht aufgegeben werden darf. 

2.2 Gemeinde als Leib Christi und Tempel Gottes

In Römer 12,4-8 und 1. Korinther 12,12ff bezieht sich das Bild vom
Leib auf das konkrete Zusammenleben der Ortsgemeinde:

„Denkt an den menschlichen Leib: Er bildet ein lebendiges Ganzes
und hat doch viele Teile, und jeder Teil hat seine besondere Funkti-
on. So ist es auch mit uns: Als Menschen, die zu Christus gehören,
bilden wir alle ein unteilbares Ganzes; aber als Einzelne stehen wir
zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben
ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zu-
geteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von
Gott zu empfangen; was sie sagen, muss dem gemeinsamen Be-
kenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben
in der Gemeinde zu übernehmen; sie sollen sich treu diesen Aufga-
ben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unter-
weisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und
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zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei
nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung
übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Not-
leidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun“ (Röm 12,
4-8; GNB).

Besonders die Verse 6-8 zeigen, dass es um das konkrete Zusammen-
leben in einer Ortsgemeinde geht. Die einzelnen Glieder sollen einan-
der mit ihren Gaben ergänzen und Anteil am Ergehen des anderen
nehmen (1Kor 12,26). Insbesondere im Brief an die Korinther ist
deutlich, dass Paulus die große Uneinigkeit der Korinthergemeinde
vor Augen hat. Er benutzt das Bild vom Leib, um zur Einheit zu mah-
nen. 

Anders sind die Stellen im Kolosser- und Epheserbrief zu lesen
(Kol 1,18; 2,19; Eph 1,22f; 4,15f). Hier ist von Christus als dem
Haupt seiner weltweiten Gemeinde die Rede:

„Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang,
der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang ha-
be; denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch
ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat
durch das Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde
oder was in den Himmeln ist“ (Kol 1,18-20; ELB; Hervorhebung
R.S.).

Wir finden das Bild von der Gemeinde als Leib Christi ebenso wie
den Begriff der �κκλησ�α sowohl bezogen auf die Ortsgemeinde als
auch die Gesamtgemeinde. 

Ich stimme Wilfrid Haubeck zu, der während der Theologischen
Woche 1989 ausführte: „Beide Metaphern, Leib Christi und Haupt,
zeigen uns, dass die Gemeinde, und zwar weder die Ortsgemeinde
noch die Gesamtgemeinde, autonom oder unabhängig wäre. Sie steht
immer in der Abhängigkeit und unter der Leitung ihres Herrn, Jesus
Christus.“ 

Ebenso wie das Bild vom Leib Christi ist auch das Bild von der Ge-
meinde als Tempel Gottes unterschiedlich angewendet. In 1. Korin-
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ther 3,16-17 und 2. Korinther 6 bezieht es sich auf die Ortsgemeinde,
während es sich in Epheser 2,19-22 eindeutig auf die Gesamtgemein-
de bezieht:

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes
in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird
Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr“
(1Kor 3,16-17; ELB; Hervorhebung R.S.).

Paulus warnt die Korinther in diesen Versen davor, durch ihre Streit-
sucht die Ortsgemeinde völlig zu zerstören. 

In Epheser 2 geht es um die grundsätzliche Einheit von Juden und
Heiden, die über die Ortsgemeinde hinaus in der Gesamtgemeinde
sichtbar wird:

„So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr
seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid
aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei
Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst
der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm wer-
det auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist“
(Eph 2,19-22; ELB; Hervorhebung R.S.).

2.3 Antiochia und Jerusalem – Apostelgeschichte15

Die Überschrift „Apostelkonzil“ scheint mir für Apostelgeschichte 15
etwas überladen zu sein. Es geht hier um eine wichtige Frage, die eine
Missionsgemeinde mit ihrer Muttergemeinde klärt. Die Gemeinde ist
zumindest phasenweise präsent, wie die Verse 4 und 12 zeigen. 

Falsche Lehrer aus Jerusalem wollen die ehemaligen Heiden zwin-
gen, sich beschneiden zu lassen. Dies sorgt für große Unruhe in der
Gemeinde. Die zentrale Frage lautete: Ist die Beschneidung Voraus-
setzung für das Heil? Dies widersprach dem, was Paulus und Barna-
bas die Gemeinde gelehrt hatten. 

In dieser wichtigen Frage sucht die Gemeinde in Antiochia Rat bei
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der Muttergemeinde (Apg 11,19ff) in Jerusalem. Dort kommt es zu ei-
ner längerer Diskussion, bei der Petrus zunächst für die Gemeinde in
Jerusalem noch mal die Position klarstellt: Die Beschneidung ist nicht
notwendig, um Christ zu werden:

„Und er, der ins Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis
ausgestellt: Er hat ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist ge-
schenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwi-
schen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben
im Herzen rein gemacht hat. Warum also fordert ihr Gott heraus
und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere
Vorfahren noch wir selbst tragen konnten?“ (Apg 15,8-10; GNB). 

Nach einer längeren Diskussion wird ein Brief an die Gemeinde in
Antiochia geschrieben, der zwei wesentliche Punkte enthält:

1. Die Klarstellung, dass die gesetzlichen Lehrer nicht von der Ge-
meinde in Jerusalem beauftragt worden waren: „Wir haben erfahren,
dass einige aus unserer Gemeinde mit ihren Äußerungen Verwirrung
und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet haben. Sie hatten aber
keinerlei Auftrag von uns“ (Apg 15,24; GNB). 

2. Eine Anweisung zum Verhalten wird weitergegeben (kein Lehr-
brief): Um die Tischgemeinschaft nicht zu verletzen, soll auf den Ver-
zehr von Blut und auf Götzenopferfleisch verzichtet werden. Dies ist
eine Einschränkung, die auferlegt und von der Gemeinde in Antiochia
akzeptiert wird. 

Im weiteren Verlauf des NT scheint diese Einschränkung keine
große Rolle mehr zu spielen (In Römer 14 gibt Paulus in dieser Frage
deutlich mehr Freiheit): „Esst kein Fleisch von Tieren, die als Opfer
für die Götzen geschlachtet wurden; genießt kein Blut; esst kein
Fleisch von Tieren, deren Blut nicht vollständig ausgeflossen ist; und
hütet euch vor Blutschande. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht
nehmt, tut ihr recht. Lebt wohl!“ (Apg15,29; GNB). 

Es wird eine Anweisung zum Umgang miteinander gegeben, die ei-
nerseits eine Last darstellt, weil sie eine Einschränkung darstellt, an-
dererseits aber Zusammenbleiben erst möglich macht. Auffällig ist,
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dass kein Machtkampf zwischen der Muttergemeinde (Gesamtge-
meinde) und der Ortsgemeinde stattfindet. 

Wir spüren an dieser Geschichte, wie sehr die junge Missionsge-
meinde in Antiochia einerseits um ihren eigenen Weg ringt, sich dabei
aber nicht zu schade ist, die Muttergemeinde zu befragen. Die Ge-
meinde in Jerusalem gibt wohl für die Gemeinde in Antiochia eine ver-
bindliche Anordnung, um die Gemeinschaft nicht zu gefährden. Aus-
gangspunkt war dafür aber eine Frage aus der Gemeinde in Antiochia. 

2.4 Paulus und die Korinther

Interessant an der Beziehung von Paulus zur Gemeinde in Korinth ist
die Frage, wie er als Gemeindegründer und Apostel mit seiner Autori-
tät umgeht. Paulus organisiert die Kollektensammlung für die Ge-
meinde in Jerusalem (1Kor 16; 2Kor 8-9) und ermahnt die Korinther
in einem Fall von Unzucht:

„Ich selbst bin zwar körperlich fern, aber im Geist unter euch; und
im Geist bei euch anwesend, habe ich schon das Urteil gesprochen
über den, der so etwas Schlimmes getan hat. Wenn ihr zusammen-
kommt und ich im Geist dabei bin und auch Jesus, unser Herr, mit
seiner Kraft gegenwärtig ist, dann soll dieser Mensch im Namen
von Jesus, unserem Herrn, dem Satan übergeben werden“ (1Kor
5,3-4; GNB). 

Paulus ist stellenweise sehr klar und unmissverständlich in seinen An-
weisungen, auf der anderen Seite muss er um seine Autorität ringen
und hat einen werbenden Grundton:

„So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam
durch uns ermahnt; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen
mit Gott!“ (2Kor 5,20; ELB; vgl. auch 1Kor 4,14ff).

Paulus betont gerade im Brief an die Korinther sein Apostelamt, den-
noch wird eher seine argumentative und persönliche Autorität wirk-
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sam als seine Amtsautorität. Er hat kein Gremium hinter sich, sondern
nimmt mit seiner persönlichen Autorität starken Einfluss auf die Ge-
meinde. Zu beachten ist jedoch, dass die Gemeinde noch sehr jung ist
(ca. fünf Jahre2). Bei uns im Bund Freier evangelischer Gemeinden
wäre sie noch in der Inlandmission. Diese Situation muss von der Si-
tuation von bewährten Gemeinden unterschieden werden. An die Ge-
meinde in Rom, die er nicht gegründet hat, schreibt er jedenfalls in ei-
nem deutlich anderen Ton (Röm 15,14-16).

2.5 Johannes 17 und Epheser 4 – Einheit

Nach Johannes 17 sind Jünger Jesu dazu berufen, die Einheit mitein-
ander zu suchen. Diese Einheit ist ein starkes, missionarisches Zeug-
nis in der Welt: „Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in
mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh, 17,21;
GNB). 

In Epheser 4,5-6 (GNB) werden die für die Einheit der Gemeinde
konstitutiven Elementen benannt: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in al-
len.“ 

Als Fazit kann man Folgendes festhalten: Die Ortsgemeinde ist nie-
mals autonom im eigentlichen Sinn des Wortes, also sich selbst ein
Gesetz. Eine neutestamentliche Gemeinde weiß sich mit der Gesamt-
gemeinde bzw. der weltweiten Gemeinde Jesu verbunden.

Spannend bleibt die Frage, wie sich diese Einheit im Verhältnis von
Ortsgemeinde und Bund zeigt. 
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3. Zwischen radikalem Independentismus und 
Verkirchlichung 

Eine entscheidende theologische Frage in der Vergangenheit unseres
Bundes war die nach Zuordnung von Orts- und Gesamtgemeinde bzw.
Bund. Zwei Positionen werden hier vertreten. Ich greife bei der Dar-
stellung auf Hartmut Weyel zurück3:

a) Klassischer Independentismus:
Zu den Vertretern des klassischen Independentismus zählen Konrad
Bussemer, Wilhelm Wöhrle, Walter Quiring, Karl Mosner und Heinz-
Adolf Ritter.

Folgende Punkte sind für das independentistische Gemeindever-
ständnis charakteristisch:

– Der ekklesiologische Schwerpunkt liegt auf der Ortsgemeinde.
Von ihr aus definiert sich die Gesamtgemeinde bzw. der Bund. 

– Das Bild vom Leib Christi ist nur auf die Ortsgemeinde anwend-
bar, weil nur sie konkret und sichtbar den Leib Christi darstellt. 

– Die Einheit des Leibes Christi ist eine innere Einheit, die zwar
praktisch darzustellen ist, aber sichtbar nur in der Ortsgemeinde
werden kann. Sie kann nicht durch einen Bund körperlich darge-
stellt werden, weil man sonst zu einem „einheitlich geleiteten
Kirchenkörper käme“. 

– Der Bund kann deshalb nicht als Gemeinde angesehen werden,
nicht als Freikirche. Er ist keine Konfession. 

– Die Ortsgemeinden sind selbständig, frei und unabhängig von-
einander. 

– Ihre Freiheit und Selbständigkeit finden ihre Grenze in der Lie-
be. 

– Der Bund hat keine unmittelbare Begründung in der Schrift, ist
aber mittelbar aus der neutestamentlichen Geschichte der Ge-
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meinden abzuleiten. Er bemüht sich, einen Teil der Gesamtge-
meinde darzustellen, aber er ist nicht Gesamtgemeinde.

– Die Einsicht in die Ergänzungsbedürftigkeit jeder Ortsgemeinde
erfordert dem Willen Gottes entsprechend die Verbindung in ei-
nem Bund. Der Bund ist eine Gemeinschaft, aber keine Gemein-
de.

Independentes Gemeindeverständnis

b) Freikirchliches Verständnis von Einzel- und Gesamtgemeinde
Vertreter des freikirchlichen Gemeindeverständnisses sind Gerhard
Hörster, August Jung und Wilfrid Haubeck.
Kennzeichen dieser Auffassung sind folgende Punkte:

– Der ekklesiologische Schwerpunkt liegt auf der Gesamtgemein-
de als dem Volk Gottes und dem Leib Christi. Von ihr aus defi-
niert sich die Einzelgemeinde. 

– Das Bild vom Leib Christi ist nur bedingt oder nur mittelbar auf
die Einzelgemeinde anwendbar. Die Gesamtgemeinde ist vor-
rangig vor der Ortsgemeinde. 

– Die Einheit des Leibes Christi ist äußerlich darstellbar. Sie kann
und muss durch den Bund dargestellt werden, weil der Bund
�κκλησ�α im Vollsinn des Wortes ist. 

– Die Einzelgemeinden sind selbständig, aber nicht unabhängig
voneinander. 
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beim Vortrag während der Theologische Woche deutlich gemacht, dass mit der Ver-

Freikirchliches Gemeindeverständnis

Wir sehr die unterschiedlichen Richtungen miteinander kämpften, ist
in der Geschichte des Bundes an vielen Beispielen zu sehen. Befürch-
tung war einerseits die oft beschworene Sorge, „der Bund würde sich
immer mehr von den Ortsgemeinden innerlich entfernen, er würde
verkirchlichen und verkrusten“. Karl Mosner sagte hierzu 1951: „Der
Gedanke des freien Bruderbundes tritt uns im NT entgegen, nicht aber
der einer ‚Kirche‘. Die Entwicklung dahin setzt erst später ein und en-
det in der päpstlichen Romkirche.“4

Andererseits hält Gerhard Hörster dem 1973 auf einem Vortrag
während der Theologischen Woche entgegen:

„Die bei uns über viele Jahrzehnte gepriesene Unabhängigkeit der
Ortsgemeinden verträgt sich weder mit der Vorstellung vom Leib
Christi, noch mit der Praxis des Apostels Paulus … Die Verbun-
denheit der Ortsgemeinden ist kein Zugeständnis gegenseitiger
Rücksichtnahme, sondern eine geistliche Notwendigkeit … Nach
meinem Dafürhalten ist dieser Punkt eine Existenzfrage für die
Freien evangelischen Gemeinden. Entweder wir überwinden den
Independentismus, oder wir gehen an ihm zugrunde.“ 5
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fassungsreform 1976 ein angemessener Ausgleich zwischen Selbstständigkeit der
Ortsgemeinde und Einheit des Bundes erreicht wurde. In der Verfassung von 1976
wurde der Bund Freier evangelischer Gemeinden erstmalig beschrieben als eine
„geistliche Lebens- und Dienstgemeinschaft selbständiger Gemeinden“.

6 Uwe Swarat, Theologisches Gespräch 2001, Beiheft 2, Witten 2001, S. 28-29.

Wir spüren in den Aussagen, welche Spannung es zwischen beiden
Positionen in unserem Bund gegeben hat und mit welcher Leiden-
schaft sie ausgetragen worden sind. Wie die jüngere Geschichte unse-
res Bundes zeigt, haben wir uns als Bund Freier evangelischer Ge-
meinden bisher weder zu einer kleinen Variante der Römisch-katholi-
schen Kirche entwickelt noch sind wir am Independentismus zugrun-
de gegangen. 

Von daher haben wir tatsächlich Grund genug, um mit etwas Gelas-
senheit an die Frage nach dem Verhältnis von Ortsgemeinde und Bund
zu gehen. 

Einen versöhnten Weg von Ortsgemeinde und Bund zeigt der bap-
tistische Theologe Uwe Swarat auf, wenn er von „Ortsgemeinde und
Bund als gleichrangigen Schöpfungen Gottes“ spricht:

„Die Gemeinde als der Leib Christi in seiner Gesamtheit ist also
der einzelnen Ortsgemeinde als Gabe und Aufgabe vorgegeben. Es
gibt nur einen Leib Christi, und dem hat sich die Vielzahl der Orts-
gemeinden einzuordnen … Dass das Ganze des Leibes Christi sei-
nen jeweiligen Teilen [den Ortsgemeinden] vorgegeben ist, besagt
nicht, dass es ihnen übergeordnet sei. Das Ganze und seine Teile
sind vielmehr einander in gleichrangiger Weise zugeordnet, denn
sie existieren nur in Bezug aufeinander. Die Vorgegebenheit des
Ganzen wird durch eine hierarchisch-jurisdiktionell strukturierte
Gesamtkirche in ihrer Bedeutung eher verdunkelt als erhellt.“6

Für die Zuordnung von Ortsgemeinde und Gesamtgemeinde bedeutet
dies:

– Sowohl Ortsgemeinde als auch Gesamtgemeinde stellen Leib
Christi dar und sind im umfassenden Sinne des Wortes Gemeinde. 
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– Sie unterscheiden sich in der Art der Darstellung des Leibes
Christi und in den Funktionen, die sie ausüben. 

– Die Zuordnung von Einzel- und Gesamtgemeinde darf nicht
hierarchisch geschehen, sondern muss von ihrer geistlichen
Funktion her bedacht werden. 

– Das Streben nach geistlicher Einheit in der Gesamtgemeinde ist
ein eigenes geistliches Anliegen, das nicht anderen Anliegen (z.
B. Mission und Diakonie) untergeordnet werden darf.  

Eine sich ergänzende Aufgabenstellung von Orts- und Gesamtge-
meinde kann folgendermaßen aussehen:

4. Konflikte in der Geschichte des Bundes FeG 

Ich behandle die Frage nach dem Verhältnis von Ortsgemeinde und
Gesamtgemeinde/Bund nicht in einem luftleeren Raum, sondern auf
dem konkreten Hintergrund der Pastorinnen-Frage. 

Viele Geschwister in unserem Bund treibt nicht in erster Linie die
Frage um, zu welcher Lösung wir als Bund in der Pastorinnen-Frage
kommen werden, sondern ob es uns gelingen wird, als Bund die Ein-
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heit zu erhalten, egal, zu welcher Lösung wir kommen. Mit anderen
Worten haben wir meines Erachtens noch keine Krise aufgrund der
Pastorinnen-Frage, aber wir müssen aufpassen, dass wir aufgrund die-
ser Fragestellung nicht in eine Krise geraten. Der Blick in die Ge-
schichte unseres Bundes zeigt, dass wir nicht zum ersten Mal vor der
Herausforderung stehen, bei aller Unterschiedlichkeit doch die Ein-
heit zu bewahren. 

Ich möchte einige Konflikte kurz beleuchten und danach fragen, in-
wieweit der Konflikt die Einheit des Bundes verletzt und was dazu
beigetragen hat, den Konflikt zu überwinden. 

4.1 Auseinandersetzung zwischen der Wuppertaler und der
Wittener Richtung7

1898 wurde die FeG Velbert in den Bund FeG aufgenommen, die als
Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Glaubenstaufe hat. Der da-
malige Vorsitzende der Bundesleitung (Bundesausschuss), Friedrich
Koch, Pastor der ersten FeG in Wuppertal-Elberfeld-Barmen, sah dar-
in einen klaren Verstoß gegen das Selbstverständnis Freier evangeli-
scher Gemeinden, allein den persönlichen Glauben an Jesus Christus
als Voraussetzung für die Mitgliedschaft anzuerkennen. Er sah zusam-
men mit Heinrich Neviandt die Einheit des Bundes gefährdet. Fried-
rich Fries (Gründer des Diakoniewerkes Bethanien und des Bundes-
Verlages) berief sich dagegen auf die Selbstständigkeit der Ortsge-
meinde.

Nachdem es im Vorfeld zwischen Friedrich Koch und Friedrich
Fries bereits zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen war, ver-
ließ Friedrich Koch mit seiner Gemeinde den Bund, als der Bundes-
ausschuss nicht ihm, sondern Friedrich Fries folgte, und die FeG Vel-
bert im Bund beließ. Offensichtlich ist jedoch, dass nicht theologische
Gründe allein den Ausschlag für den Rückzug aus dem Bund gegeben
haben. August Jung sieht eher persönliche Rivalitäten als ausschlag-
gebend:

theol_impuls_17  26.06.2008  10:15 Uhr  Seite 192



193

8 August Jung, Das Erbe der Väter. Die „Wittener Richtung“ und „Wuppertaler Rich-
tung“ zwischen Dichtung und Wahrheit, Witten 2007, S. 84.

9 Arndt Schnepper, Christsein Heute 2006, Nr. 8, S.10-13; Zur Datierung vgl.: Der
Gärtner, 29. November 1959, Nr. 48, S. 956.

„Hinter dieser heute schwer verständlichen Mehrheitsentscheidung
des Ausschusses für die Bundeswürdigkeit baptistisch orientierter
Gemeinden – so will es nach dem Gang der Dinge scheinen – dürf-
ten kaum theologische Motive gelegen haben. Jedenfalls finden
sich in den Niederschriften jener Tage keine Hinweise auf eine bi-
blisch-theologische Auseinandersetzung. Was aber dann? Wollte
man – allzu menschlich – dem ,Bremser‘ Koch, diesem Mann der
Vergangenheit, einen Denkzettel erteilen und ihn für frühere Wei-
gerungen abstrafen? Wollte man den ,Stürmer‘ Fries ermutigen,
den Mann der Zukunft? Ging es also um den ,Machtkampf‘ zweier
Rivalen, in theologische Positionen verkleidet, wie Lenhard
meint?“8

In den folgenden Jahrzehnten ist der Independentismus prägend für
den Bund FeG. Trotzdem kommt es nur wenige Jahre später zur Grün-
dung weiterer Bundeswerke (Inlandmission, Gemeindewohl Immobi-
lien GmbH je 1904, Predigerseminar 1912).

Zur Krise führte also sowohl eine unklare theologische Position in
der Ekklesiologie als auch persönliche Rivalitäten. Wie entscheidend
persönliche Belange in diesem Streit waren, wird auch daran ersicht-
lich, dass erst direkt nach dem Tod von Friedrich Koch die Gemeinde
Wuppertal-Barmen 1919 den Antrag zur Wiederaufnahme in den
Bund stellte. 

4.2 Die Israel-Frage

Im September 1959 hielt Heinrich Wiesemann auf der Predigerkonfe-
renz in Lüdenscheid einen Vortrag zum Thema „Israel und seine Hoff-
nung“. Er vertrat die Ansicht, dass Israel in der Zukunft keine Sonder-
stellung mehr einnehme.9
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Es kam zu einem heftigen Streit zwischen Wiesemann und Fried-
rich Heitmüller, der nur einen Monat später seinen Gegenentwurf
„Das Geheimnis des jüdischen Volkes“ veröffentlichte. Die Auseinan-
dersetzung zwischen Wiesemann und Heitmüller polarisierte den gan-
zen Bund auch deshalb, weil Heinrich Wiesemann ein liberales
Schriftverständnis unterstellt wurde. In den folgenden Jahren gingen
weniger Studenten von Hamburg aus ans Predigerseminar nach
Ewersbach.

Erhard Michel sieht in diesem Streit einen Grund für die Stagnati-
on des Bundes in den 60er-Jahren: „Im Bund wurden heftige Ausein-
andersetzungen um Erkenntnisfragen geführt (‚Israel-Streit‘). Beide
Seiten nahmen für sich in Anspruch, die Bibel richtig auszulegen. Auf
der Strecke blieb die brüderliche Liebe und das Vertrauen besonders
der jungen Generation.“10

Erst in den 70er-Jahren mit neuen handelnden Personen und neuer
Einigkeit in wichtigen theologischen Grundpositionen gewann die
Entwicklung des Bundes neu an Fahrt. 

4.3 Ausschluss der FeG Herscheid 1982

1982 kam es letztmalig zum Ausschluss einer FeG aus dem Bund. Die
FeG Herscheid war einer schwärmerischen Lehre mit einem diktatori-
schen Leiter verfallen. Die offizielle Begründung für den Antrag auf
Ausschluss der Gemeinde lautet folgendermaßen: „Verführung von
Menschen durch evangeliumsfremde Lehre, selbstangemaßte Voll-
macht, unbiblische Prophetie, Lieblosigkeit und Verachtung gegen-
über anderen, die – weil sie nicht Anhängerschaft sind – zu ‚Feinden
Gottes‘ erklärt und in der Öffentlichkeit verächtlich gemacht wer-
den.“11

Es ging nicht um eine Erkenntnisfrage, sondern um das Evangeli-
um selbst. Auch der Ruf des Bundes als ganzer war durch diese
Schwärmerei in Gefahr. Der Ausschluss erfolgte in großer Einmütig-
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keit (10 Enthaltungen bei 320 Delegierten). Obwohl die Krise vor Ort
schwierig war, belastete sie nicht den Bund, weil klar wurde, dass es
nicht um eine Randfrage ging und weil der mehrjährige Klärungspro-
zess offen kommuniziert wurde.

4.4 Die Krise des Bundes-Verlags

1986 wurde die Bundes-Verlag eG in die Bundes-Verlags GmbH
überführt. Wirtschaftliche Schwierigkeiten machten sowohl Kündi-
gungen als auch eine neue Kapitaleinlage von 100 000 DM durch den
Bund nötig. Der Konflikt belastete die Beziehung innerhalb des Bun-
des (Bundesleitung und Bundesrat). Durch eine gemeinsame Kraftan-
strengung gelang der Neustart des Bundes-Verlags mit dem Schwer-
punkt auf Zeitschriften und wurde zu einer Segensgeschichte. 

Obwohl die wirtschaftliche Krise des Bundes-Verlags recht schnell
überwunden war, wird sie doch zum Auslöser einer neuen Krise: der
Vertrauenskrise zwischen Bundesleitung und Pastorenschaft einer-
seits sowie Bundesleitung, Bundesrat und Bundestag andererseits.
Diese Krise führte schließlich zur Einsetzung der Arbeitsgruppe
„Struktur und Verfassung“ auf dem Bundestag 1989.

4.5 Struktur- und Verfassungsreform der 90er-Jahre 

Einerseits hat die Bundesleitung in der öffentlichen Wahrnehmung
seit den 80er-Jahren ein stärkeres Gewicht bekommen.12 Gemeinden
wandten sich in Konflikten oder auch bei Lehrfragen verstärkt an den
Bund. Die Frage stand im Raum, ob die Bundesleitung sich von einer
„Geschäftsführung für übergemeindliche Aufgaben“ zu einem „Älte-
stenkreis des Bundes“ entwickelt habe. 

Andererseits wurde die Kommunikation mit den Gemeinden und
der Pastorenschaft als unzureichend empfunden. Beklagt wurde hier
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einseitige Kommunikation durch einen wenig hörbereiten Bund sowie
„Beziehungsarmut durch Gesprächsmangel“. 

Außerdem wurde die Frauenfrage (Frauen als Älteste) als Span-
nungsfeld im Bund empfunden, allerdings nicht zwischen Gremien,
sondern je nach Standpunkt. 

Aus dieser Vertrauenskrise entsteht:
– die Einsetzung eines zweiten Bundespflegers; 
– die Einführung von Kreisvertrauenspastoren;
– die Einrichtung des Personalwahlausschusses (PWA) mit 4 vom

Bundesrat und 4 von der Bundesleitung zu wählenden Personen
(ab 1995); der PWA erarbeitet für den Bundesrat Berufungsvor-
schläge für die Wahl in die Bundesleitung, den Finanzausschuss
und die Verhandlungsführung im Bundesrat;

– die Wahl eines Vertrauenspastors in die Bundesleitung.

Während die Einführung eines zweiten Bundespflegers die Kommu-
nikation zwischen Bund und Ortsgemeinden und auch die Bundesprä-
senz stärkt, dienen die anderen Maßnahmen dazu, den Einfluss von
Pastorenschaft und Bundesrat zu stärken. 

Lang diskutiert wurde eine Verfassungsänderung mit einer reprä-
sentativen Struktur unter Auflösung des Bundestages und damit ohne
Direktbeteiligung der Ortsgemeinde (eine synodale Struktur). Diese
Änderung wurde allerdings vom Bundestag abgelehnt. Er entschied
sich dafür, das bisherige Zwei-Kammersystem mit Bundesrat und
Bundestag aufrechtzuerhalten. 

Die langwierigen Verhandlungen über die Verfassungsänderung
zeigen, wie sensibel Gemeinden auf Veränderungen reagieren, die ih-
re Möglichkeit, am Bundesganzen teilzunehmen und Einfluss zu
üben, einschränken. Die gleichen Erfahrungen wurden auch beim
Strukturausschuss gemacht13, aus dem die Neustrukturierung der
Bundespflege mit insgesamt fünf Bundessekretären erwachsen ist. 
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4.6 Das Verhältnis von Bund und Ortsgemeinde als ein 
positives Spannungsfeld 

Konflikte müssen nicht immer negative Folgen haben, wie die folgen-
den beiden Beispiele zeigen.

4.6.1 Die Gemeindegründung München

Als Hermann Schürenberg, Pastor der FeG Nürnberg, in den 60er-
Jahren mit der Idee der Gemeindegründung in München an die Bun-
desleitung herantrat, wurde ihm erklärt, dass dies kein guter Gedanke
sei, weil die Freien evangelischen Gemeinden in Süddeutschland kein
Zuhause hätten. Er ließ sich nicht beirren und gründete auf eigene
Faust die Gemeinde. Bereits nach kurzer Zeit schwenkte die Bundes-
leitung um und kündigte ihre Unterstützung an.14

Inzwischen ist der Bund nicht nur sehr dankbar für die Gemeinde
in Münchens Mitte, sondern hat aktiv die Gründung vieler Gemeinden
im Süden Deutschlands unternommen. 

4.6.2 Die Vision 100/10

Als die Bundesleitung im Frühjahr 2005 auf ihrer Bundesleitungs-
klausur die Vision 100 Gemeinden in 10 Jahren entwickelte, kam es
im Anschluss daran zu vielen Rückfragen. 

Zum einen wurde die Kommunikation in den Bund hinein kritisiert
(Was sind die Gründe für die Vision? Wie soll sie realisiert werden?
Was ist mit anderen wichtigen Aufgaben?). Zum anderen aber wurden
grundsätzliche Bedenken geäußert, ob die Bundesleitung so eine Visi-
on überhaupt entwerfen dürfe, ob diese nun für jede Gemeinde ver-
pflichtend sei usw. 
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Es kam zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser Vision,
die letztlich dazu führte, dass sie von einem überwiegenden Teil der
Bundesgemeinschaft bejaht wurde. 

4.7 Fazit

Der kleine Rückblick zeigt, dass Konflikte im Bund FeG dann zu ei-
nem Problem für die Einheit unseres Bundes werden, wenn eine oder
mehrere der folgende Kriterien erfüllt sind:

– Die theologische Ausrichtung des Bundes ist in einer wichtigen
Frage unklar.

– Die Diskussion über ein Sachthema wird auf die grundsätzliche
theologische Ausrichtung des Bundes ausgeweitet. 

– Die persönlichen Beziehungen und die Kommunikation im
Bund sind belastet. 

– Aus Sachfragen werden Machtfragen. 

5. Schlussfolgerungen für die Entscheidung 
der Pastorinnen-Frage in unserem Bund

5.1 Schlussfolgerungen hinsichtlich des Verständnisses von
Ortsgemeinde und Bund 

Um unnötige Konflikte zu vermeiden, darf es hier kein taktisches Vor-
gehen geben, das das Verhältnis von Ortsgemeinde und Bund für die
eigene Position benutzt. Ich versuche dies zu erklären:

Es wäre (ich schreibe bewusst im Konjunktiv) verwunderlich,
wenn Personen, die dafür bekannt sind, dass sie bisher der Selbststän-
digkeit der Ortsgemeinde ein hohes Gewicht einräumen, plötzlich for-
dern, der Bund müsse in dieser Frage eine deutliche Stellung beziehen
(und meinen damit, er müsse verhindern, dass einzelne Gemeinden ei-
ne Pastorin berufen). 
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15 Swarat, Theologisches Gespräch, S. 11-13.

Ebenso verwunderlich wäre es, wenn Personen, die dafür bekannt
sind, dem Bund ein hohes Gewicht einzuräumen, plötzlich die Anstel-
lung von Pastorinnen einfach der Ortsgemeinde überlassen (und da-
durch die Tür für die Pastorin öffnen wollen).

Den letzteren Weg ist der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den gegangen. Uwe Swarat sieht den Weg dorthin kritisch, wenn er
schreibt:

„Die Bundesleitung selbst hat dazu beigetragen, dass die geistliche
Verbindlichkeit der Bundeszugehörigkeit vielen als eher gering er-
scheint. Als auf dem Bundesrat 1992 in Kassel durch Anträge von
Ortsgemeinden und einer Vereinigung die Frage zu entscheiden
war, ob innerhalb des Bundes Frauen offiziell als ‚Pastorinnen‘ tä-
tig sein dürfen, ging die Stellungnahme der Bundesleitung dahin,
dass die Verantwortung dafür allein den Ortsgemeinden und Wer-
ken zukomme, jedoch nicht dem ‚Bund als Ganzem‘. 

… Auf die wichtige Klammer zwischen den Einzelgemeinden,
die die gegenseitige Anerkennung der Pastoren bis dahin gestellt
hat, wurde also ausdrücklich verzichtet.

Allerdings ging es auf dem Bundesrat 1992 natürlich um die
Einführung einer Ordnung für ‚Pastorinnen des Bundes‘. Die Ordi-
nation von Pastoren und Pastorinnen lag nicht nur vor diesem Be-
schluss, sondern liegt auch seither selbstverständlich in der Verant-
wortung des Bundes. Wie man dennoch behaupten konnte, es ginge
hier ausschließlich um eine ‚Sache der Ortsgemeinde‘, ist schwer
begreiflich, wenn man nicht eine rein taktische Argumentation an-
nehmen will.“15

Wir dürfen also weder mit dem Plädoyer für die Selbstständigkeit der
Ortsgemeinden die Pastorin durch die Hintertür einführen noch mit
dem Plädoyer für eine starke Bundesgemeinschaft dieses um jeden
Preis verhindern wollen. 
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16 Darum heißt es im Berichtsheft zum Bundestag 1984 auf S. 53: „Die geistliche Le-
bens- und Dienstgemeinschaft unserer Freien evangelischen Gemeinden im Bund
hat zur Folge, dass die Prediger der Ortsgemeinden im Einvernehmen mit der Bun-
desleitung berufen werden.“

Der Prozess muss sauber laufen und unserem Verständnis von Orts-
gemeinde und Bund entsprechen. Darum müssen die Motive für das
jeweilige Handeln offen benannt werden. 

Eine Hilfe für den Prozess kann es darum sein zu beleuchten, wel-
ches die speziellen Anliegen und Verantwortlichkeiten von Ortsge-
meinde und Bund in der Entscheidungsfindung sind. 

Anliegen/Verantwortung Gemeinde A:
– Der hauptamtliche Dienst von Frauen in Lehre und Leitung wird

ermöglicht. 
– Frauen werden zum Dienst ermutigt und eine eigene Position im

Bund ermöglicht. 
– Die Gemeinde entscheidet über die Einstellung hauptamtlicher

Mitarbeiter.  

Anliegen/Verantwortung Gemeinde B:
– Die letzte Lehr- und Leitungsverantwortung wird den Männern

überlassen. 
– Im Bund mit der eigenen Position vorkommen – die theologi-

sche Heimat nicht verlieren.
– Die Gemeinde entscheidet über die Einstellung hauptamtlicher

Mitarbeiter.

Anliegen/Verantwortung Bund:
– Die „geistliche Lebens- und Dienstgemeinschaft“ selbstständi-

ger Gemeinden wird bewahrt. Unterschiede zwischen den Ge-
meinden dürfen nicht unüberbrückbar werden. Pastoren sind ei-
ne wichtige Klammer in unserem Bund. Uneinigkeit an dieser
Stelle gefährdet den Zusammenhalt.16

– Es muss gewährleistet bleiben, dass Pastoren in unterschiedli-
chen Gemeinden Dienst tun können. 
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17 In unserer Ordnung für die Berufung und Anstellung von Pastoren heißt es dazu in
§5 (2): „Der Bund unterstützt den Pastor beratend in der Ausübung seines Dienstes.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten vermittelt der Bund die Pastoren in Gemeinden,
Kreise oder in eine Bundesarbeit. Er nimmt ihm gegenüber eine seelsorgerliche
Fürsorgepflicht wahr. Er bietet ihm Maßnahmen der fachlichen Fort- und Weiterbil-
dung an.“

– Das besondere gegenseitige Treueverhältnis zwischen Pastor
und Bund soll gewährleistet bleiben.17 Dazu gehört unter ande-
rem die Einbindung des Pastors in die Bundesgemeinschaft und
auch seine Vermittelbarkeit. Die Erfahrung in anderen freikirch-
lichen Bünden – Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden,
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten – zeigt, dass es in der Praxis nicht
selten Probleme bei der Vermittlung von Pastorinnen gibt. Wenn
es zur Bejahung der Pastorin kommt, muss sich das Ja in der
Praxis bewähren. Hauptamtliche Mitarbeiter müssen eine le-
benslange berufliche Perspektive haben.  

– Der Bund entscheidet über die Verleihung des Status „Pastor im
Bund“, der in anderen Bünden mit Ordination vergleichbar ist.

– Der Bund ist durch den Arbeitskreis Pastorenwechsel- und -be-
rufung (AKPW) vermittelnd tätig. 

Zusammengefasst ergibt sich folgende Tabelle:

Anliegen

Verantwortung

Gemeinde A

Hauptamtlicher
Dienst von Frauen in
Lehre und Leitung

Frauen zum Dienst
ermutigen

Ortsgemeinde ent-
scheidet über die An-
stellung hauptamtli-
cher Mitarbeiter

Gemeinde B

Letzte Lehr- und Lei-
tungsverantwortung
Männern überlassen

Im Bund mit der ei-
genen Position vor-
kommen.

Ortsgemeinde ent-
scheidet über die An-
stellung hauptamtli-
cher Mitarbeiter.

Bund

Geistliche Lebens-
und Dienstgemein-
schaft bewahren

Treueverhältnis Pa-
stor – Bund bewahren

Bund
– entscheidet über

Status „Pastor im
Bund“

– vermittelt AKPW
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Vielleicht gelingt es uns, die verschiedenen Anliegen in ein Paket zu
schnüren, so dass sie wirklich zum Tragen kommen. Die Bundeslei-
tung hat an dieser Stelle noch Beratungsarbeit zu leisten. 

5.2 Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kommunikation
und der Beziehungen im Bund

Die Vergangenheit unseres Bundes hat meines Erachtens gezeigt, dass
Unterschiede in Erkenntnisfragen allein die Einheit unseres Bundes
wohl nicht gefährden, wohl aber eine Kombination dieser unter-
schiedlichen Erkenntnisse mit einer zunehmenden Distanzierung von-
einander, einer wachsenden Beziehungsarmut also.  

Egal wie die Entscheidung ausfällt, bin ich mir sicher, dass wir es
als Bundesgemeinschaft besonders nötig haben werden, einander zu
treffen und miteinander zur reden. 

An dieser Stelle füge ich eine persönliche Bemerkung an. Ich wün-
sche mir für mich persönlich und andere, die ebenfalls in der Pastorin-
nen-Frage anders denken, ein besonderes Bemühen, wenn es darum
geht, die Situation von betroffenen Frauen zu verstehen. Es ist keines-
falls eine frauenfeindliche Haltung oder Sturheit, wenn sie zu einer
anderen Entscheidung kommen. Sie haben eine andere biblische Er-
kenntnis und fühlen sich dieser verpflichtet. Weil dies ernst genom-
men werden muss, heißt es in unserer Verfassung (Präambel, Absatz
3): „Fragen biblischer Auslegung und praktischer Anwendung bleiben
dem an Gottes Wort gebundenen Gewissen des Einzelnen überlas-
sen.“ Es geht auch für diese Geschwister um viel. Manche Geschwi-
ster befürchten, zu einem theologischen Dinosaurier zu werden, der
im Bund FeG zum Aussterben verurteilt ist. 

Mein Wunsch ist darum, dass wir bei kommenden Begegnungen
oder Entscheidungen einander nicht nach der Auffassung in der Pasto-
rinnen-Frage beurteilen, damit wir ein Lagerdenken verhindern kön-
nen. Wichtig wird sein, dass wir auch in Zukunft unterschiedliche
Auffassungen zu dieser Frage sagen und stehen lassen können. 

Dass dies gelingt, ist nicht selbstverständlich. Es ist aber nötig, um
die Einheit in unserem Bund zu leben und unserem gemeinsamen
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Auftrag in Deutschland nachzukommen: Menschen für Jesus zu ge-
winnen und Gemeinde zu bauen.  

5.3 Schlussfolgerungen hinsichtlich der theologischen 
Ausrichtung des Bundes

Zumindest bei denjenigen, die sich gegen die Pastorin aussprechen,
ist wohl die Befürchtung vorhanden, der Bund FeG könnte mit dieser
Entscheidung die Tür hin zu einer liberalen Entwicklung öffnen.
„Vielleicht fallen bald weitere Entscheidungen, die in eine liberale
Richtung gehen“, so befürchten einige Geschwister. 

Man kann mit solchen Befürchtungen unterschiedlich umgehen. 
Die eine schlechte Variante besteht darin, solche Befürchtung ein-

fach abzutun und zu verbieten. Ängste kann man nicht verbieten. Man
muss sie aussprechen dürfen, selbst wenn sie unbegründet erscheinen.
Wo sie nicht ausgesprochen werden dürfen, entsteht ein ängstliches
Schweigen, das zur inneren Immigration führen kann. 

Eine andere schlechte Variante besteht auch darin, diese Befürch-
tungen zur Wahrheit zu erheben: „Der Bund ist damit also auf dem li-
beralen Weg. Es wird bergab gehen. Gottes Segen ist nicht mehr mit
uns.“ An dieser Stelle sollten wir uns allerdings vor voreiligen Schlüs-
sen, die einen Flurbrand entzünden und die gemeinsame Gesprächs-
ebene zerstören können, hüten. 

Vielleicht führt die Diskussion um die Pastorin ja dazu, dass wir
tatsächlich neu über grundlegende theologische Fragen wie das
Schriftverständnis arbeiten und ins Gespräch kommen müssen. Ich
vermag nicht genau zu beurteilen, ob dies wirklich ein gemeinsames
Bedürfnis ist. Wenn dies der Fall sein sollte, sollten wir es allerdings
ebenfalls in großer Offenheit angehen. Vielleicht können wir auf die-
se Weise uns der gemeinsamen Grundlage wieder stärker gewiss wer-
den. 

theol_impuls_17  26.06.2008  10:15 Uhr  Seite 203



204

6. Abschließende Thesen

These I 

Die Pastorinnen-Frage darf nicht zur Machtfrage zwischen Ortsge-
meinde und Bund werden, sondern muss das bisherige Verständnis
von Ortsgemeinde und Bund aufgreifen. 

Wir sind keine independenten Gemeinden, wo es einer Gemeinde
egal sein kann, wie die andere handelt, weil sie nur für sich selbst ver-
antwortlich wäre. Wir sind eine „Lebens- und Dienstgemeinschaft“
selbstständiger Ortsgemeinden. 

Wir sind aber auch keine Kirche, in der eine Kirchenleitung oder
Synode von oben nach unten eine kirchenpolitische Entscheidung
durchdrücken kann. Wir müssen deshalb darum ringen, auch bei un-
terschiedlicher Erkenntnis in dieser Frage einen gemeinsamen Weg zu
gehen. 

These II

Eine Klärung in der Pastorinnen-Frage wird dann nicht zur Krise im
Bund FeG führen, wenn:

1. die Beziehungen zwischen den Vertretern unterschiedlicher Posi-
tionen weiter gepflegt werden – sowohl auf persönlicher wie auch auf
der Bundesebene.

2. es zu keiner grundsätzlichen Verschiebung theologischer Positio-
nen kommt. 

Deshalb hat erstens nach der Entscheidung auf dem Bundestag im
September 2008 die Beziehungspflege einen besonders hohen Stel-
lenwert. 

Deshalb darf uns zweitens die Entscheidung in der Pastorinnen-
Frage weder in eine gesetzliche Enge noch in eine unverbindliche
Haltung gegenüber den Aussagen der Schrift führen. Wo grundsätzli-
cher theologischer Klärungsbedarf ansteht, müssen wir dies in großer
Offenheit tun, ohne uns von dem gemeinsamen Auftrag abhalten zu
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lassen, heute in unserer Zeit gemeinsam Gemeinde zu bauen und
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen. 
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Anhang

Frauen in der Gemeindeleitung

Stellungnahme der Leitung 
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden

Die Frage nach der verantwortlichen Mitarbeit von Frauen in Leitung
und Verkündigung wird in vielen Freien evangelischen Gemeinden
diskutiert. Dabei gibt es oft große Meinungsunterschiede und Unsi-
cherheit, wie Gemeinden entscheiden sollen. In manchen Gemeinden
ist es kein Problem, dass Frauen verkündigen, wohl aber, dass sie in
der Leitung mitarbeiten. In anderen ist es genau umgekehrt: Frauen
können zwar in der Gemeindeleitung sein, aber sie dürfen nicht von
der Kanzel verkündigen. Schließlich gibt es Gemeinden, in denen bei-
des üblich ist, bzw. andere, in denen beides zurzeit nicht möglich ist.
Die aktuelle Fragestellung ist auch eine Folge der gewandelten Stel-
lung der Frau in der heutigen Gesellschaft. Den sich daraus ergeben-
den Fragen können und wollen wir nicht ausweichen, ohne uns jedoch
der Gesellschaft einfach anzupassen. Entscheidend ist für uns viel-
mehr, was die Bibel zu diesen Fragen sagt. Sie soll nach der Präambel
unserer Verfassung Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Frei-
en evangelischen Gemeinden sein. Dabei sind einzelne Bibelverse
nicht für sich auszulegen, sondern in ihrem Zusammenhang zu verste-
hen. Ebenso ist der geschichtliche Hintergrund zu berücksichtigen
und das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments zu beachten.

Die vorliegende Stellungnahme der Leitung des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden will auf dieser Basis Orientierung für die
Frage der Frau in der Gemeindeleitung vermitteln, ohne den Ortsge-
meinden die Verantwortung für ihre Entscheidungen abzunehmen.
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1. Biblische Grundlage

1.1 Wie verhielt Jesus sich gegenüber Frauen?

Frauen wurden im frühen Judentum der Zeit Jesu in der Regel als dem
Mann unterlegen bzw. als minderwertig angesehen. Häufig wurde der
Frau, weil Eva sich verführen ließ (1Mo 3), die Schuld am Bösen in
der Welt gegeben. Man redete nicht mit fremden Frauen und schaute
sie möglichst nicht an. Es wurde bezweifelt, dass Frauen die Schrift
richtig verstehen können; daher sei es unsinnig, sie im Gesetz zu un-
terrichten. Vereinzelt gab es positive Äußerungen, in denen eine Wert-
schätzung der Frau zum Ausdruck gebracht wurde.

Jesus brach mit seinem Verhalten gegenüber Frauen in mehrfacher
Hinsicht mit geltenden jüdischen Sitten. Er erkannte Frauen den ret-
tenden Glauben zu und ließ sich nicht durch gesellschaftliche Normen
daran hindern, ihnen in Liebe zu begegnen. Für ihn hatten Frauen die
gleiche menschliche und geistliche Würde wie Männer. Angesichts
der durch Jesus nahegekommenen Königsherrschaft Gottes gibt es im
Blick auf die Gottesbeziehung und das Heil keinen Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen.

Jesus berief Frauen als Jüngerinnen in seine Nachfolge (Lk 8,1-3).
Sie waren die ersten Zeugen seiner Auferweckung. Unter den zwölf
Aposteln war keine Frau. Ein Grund kann sein: Da die zwölf Apostel
das neue Gottesvolk repräsentieren sollten, kamen dafür im Judentum
nur Männer in Frage. Dagegen geht aus Lukas 10,1.17 nicht hervor,
ob unter den 70 bzw. 72 Jüngern Frauen waren.

1.2 In Römer 16 genannte Mitarbeiterinnen 

Ein Viertel der in den paulinischen Briefen namentlich genannten
Mitarbeiter waren Frauen. Allein im 16. Kapitel des Römerbriefs wer-
den acht Frauen erwähnt; auf drei von ihnen ist näher einzugehen.
Als erstes wird Phoebe als Diakon der Gemeinde von Kenchräa ge-
nannt (Röm 16,1f). Fragt man nach den Aufgaben eines Diakons, so
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sagt uns das Neue Testament nur wenig dazu. Apostelgeschichte 6
spricht nicht von Diakonen, sondern von „Almosenverteilern“, wie es
sie auch im Judentum gab, also Männern, die für eine gerechte Vertei-
lung der Spenden an die Armen zu sorgen hatten. 1. Timotheus 3,8ff
nennt die Anforderungen an einen Diakon. Nach Philipper 1,1 bilde-
ten die Vorsteher (episkopoi) und Diakone wohl gemeinsam die Ge-
meindeleitung. Phoebe zählte dann als Diakon zur Gemeindeleitung
in Kenchräa und nahm eine verantwortliche Aufgabe in der Gemeinde
wahr.

Die zweite Frau ist Prisca, die zusammen mit ihrem Mann Aquila
als Mitarbeiter des Paulus bezeichnet wird (Röm 16, 3-5). In Apostel-
geschichte 18,26 heißt es, dass beide Eheleute Apollos den Weg Got-
tes genauer auslegten. Hier ist vom gemeinsamen Lehren des Ehe-
paars die Rede. Verantwortliche Mitarbeiterschaft schließt bei ihnen
also die missionarische Wortverkündigung ein. In ihrem Haus in
Ephesus traf sich eine Hausgemeinde (Röm 16,5; 1Kor 16,19), die
vermutlich beide leiteten. An den meisten Stellen wird Prisca vor ih-
rem Mann genannt. Da dies in neutestamentlicher Zeit ganz unüblich
war, kann eine Vorrangstellung im Dienst angenommen werden.

Die dritte Frau ist Junia. Der Name, der in Römer 16,7 im Akkusa-
tiv steht, könnte der Männername Junias (so in vielen Übersetzungen)
oder der Frauenname Junia sein. Drei Gründe sprechen klar dafür,
dass eine Frau gemeint ist: a) Der Männername Junias ist für die da-
malige Zeit nicht belegt, während der Frauenname Junia häufiger vor-
kommt. b) Beide Namen unterscheiden sich im griechischen Akkusa-
tiv nur durch den Akzent. Die ältesten Handschriften haben keine Ak-
zente, aber alle jüngeren Handschriften, die Akzente haben, bezeugen
den Frauennamen Junia. c) Der Kirchenvater Johannes Chrysosto-
mus (um 350-407) sagte: „Wie groß muß doch die Weisheit dieser
Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden
wurde.“ – Der Vers 7 lautet dann: „Grüßt Andronikus und Junia, mei-
ne Volksgenossen und Mitgefangenen, die unter den Aposteln eine
hervorragende Stellung einnehmen, und die auch eher in Christus wa-
ren als ich.“ Vermutlich handelte es sich um ein Ehepaar wie Aquila
und Prisca. Beide werden von Paulus als hochangesehene Apostel be-
zeichnet. Als Apostel waren sie mit der Wortverkündigung betraut.
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In Philipper 4,2f ermahnt Paulus Euodia und Syntyche zur Einig-
keit. Er sagt von ihnen, dass sie mit ihm gemeinsam für das Evangeli-
um gekämpft haben. Diese Formulierung zeigt, dass sie aktiv an der
Verkündigung des Evangeliums beteiligt waren.

1.3 Frauen im Gottesdienst in Korinth

In 1. Korinther 11,2-16 wird von Paulus selbstverständlich vorausge-
setzt, dass Frauen im Gottesdienst öffentlich beten und prophetisch
reden (Vers 5). Prophetisches Reden meint nicht nur die Vorhersage
von zukünftigen Dingen, sondern auch eine aufdeckende, seelsorgli-
che Verkündigung sowie eine Deutung der Situation in Gemeinde und
Welt durch Auslegung des Wortes Gottes (vgl. 1Kor 14,24f). Dies ge-
schah vor allem im Rahmen der gottesdienstlichen Gemeindever-
sammlung (1Kor 14).

Das prophetische Reden ist nach Römer 12 und 1. Korinther 12 ei-
ne Gnadengabe, die Gott durch seinen Geist gegeben hat. Nach Apo-
stelgeschichte 2,16ff erfüllt sich darin, dass Männer und Frauen pro-
phetisch reden, die Verheißung aus Joel 3. Dies ist ein Kennzeichen
der Heilszeit, die durch Jesus Christus angebrochen ist. Dadurch hat
sich die Rolle der Frau im Volk Gottes grundsätzlich gewandelt. Da-
her kann Paulus sagen: „Es gibt weder Juden noch Heiden, weder
Sklaven noch Freie, weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus“ (Gal 3,28). Dabei geht es nicht nur um die Gottesbe-
ziehung, sondern ebenso um das Miteinander und den Dienst in der
Gemeinde. Entscheidend dafür, ob jemand in der Gemeinde prophe-
tisch reden darf, ist nicht seine Herkunft, seine soziale Stellung oder
sein Geschlecht, sondern ob Gott ihm die entsprechende Gnadengabe
gegeben hat. Die prophetische Verkündigung geschah in der korinthi-
schen Gemeinde durch Männer und Frauen; auch die vier Töchter des
Evangelisten Philippus redeten prophetisch (Apg 21,9).

Dazu steht in Spannung, dass Paulus in 1. Korinther 14,34 den
Frauen gebietet, in der Gemeindeversammlung zu schweigen. Wenn
wir nicht davon ausgehen wollen, dass Paulus sich selbst widerspro-
chen hat, ist zu fragen: Wie passt diese Anweisung mit 1. Korinther
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11,5 zusammen? Es lässt sich am besten damit erklären, dass Paulus
in 1. Korinther 14,34 ein ungeordnetes und störendes Dazwischenre-
den der Frauen im Gottesdienst verbietet. Vermutlich störten sie damit
in Korinth die gottesdienstliche Ordnung. Bei dieser Anweisung spiel-
ten wohl Rücksichten auf jüdische Mitglieder oder Besucher der Ge-
meinde eine Rolle.

Das betrifft dann aber die korinthische Situation. Daher lässt sich
aus diesem Text keine grundsätzliche Entscheidung ableiten, die den
Frauen für alle Zeiten das öffentliche Reden und die Verkündigung in
der Gemeinde untersagt.

1.4 Zum Verständnis von 1. Timotheus 2,8-15

Da das Verständnis von 1. Timotheus 2,12 für die Frage, ob Frauen in
Leitung und Verkündigung mitarbeiten können, eine wesentliche Rol-
le spielt, ist es nötig, auf diese Stelle ausführlicher einzugehen.

Wir sind überzeugt, dass die Bibel, das Wort Gottes, die verbindli-
che Grundlage für Glauben, Lehre und Leben ist. Deshalb müssen wir
sie auslegen und auf uns und unser Leben beziehen. Wir fragen also
zunächst nach der Intention bzw. Aussageabsicht des Autors. Er hat
seine Worte nicht in meine, sondern in eine andere, mir fremde Situa-
tion geschrieben. Als solches ist es zugleich Gottes ewiges Wort, das
auch in meine Situation spricht. Um die Bedeutung des Wortes für uns
heute zu erkennen, muss ich von der Absicht des Autors (was das
Wort in der ursprünglichen Situation bedeutet) ausgehen. So gilt zum
Beispiel die Aufforderung zur Gastfreundschaft in 1. Timotheus 5,10
auch für uns, doch wir erfüllen sie heute nicht mehr so, dass wir unse-
ren Gästen die Füße waschen. Das war für die damalige Situation
wichtig, aber heute finden wir andere Wege, um Gastfreundschaft zu
üben. Es ist also wichtig, die Situation zu beachten, in die hinein ein
Wort geschrieben wurde.

In 1. Timotheus 1,3 sagt Paulus, dass er Timotheus in Ephesus ge-
lassen habe, um einigen Irrlehrern entgegenzutreten. Sie kamen aus
der Gemeinde und hatten schon eine erhebliche Anhängerschaft ge-
funden. Vor allem auf Frauen übten sie großen Einfluß aus (1Tim 2,8-
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15; 5,11-15; 2Tim 3,6f). Einige junge Witwen hatten ihre Häuser für
diese Lehren geöffnet und verbreiteten sie auch selbst. Es ist nur fol-
gerichtig, dass Paulus in einer solchen Situation Frauen das Lehren
untersagt.

Von einigen wird 1. Timotheus 2,12 als eine zeitlose und allgemein
gültige Anweisung verstanden, die Frauen grundsätzlich verbietet, in
der Gemeinde zu lehren bzw. zu verkündigen und zu leiten. Sieht man
jedoch, dass der 1. Timotheusbrief – wie die anderen paulinischen
Briefe – vom Apostel in einer bestimmten geschichtlichen Situation
geschrieben wurde, liegt ein anderes Verständnis näher.

Paulus spricht in diesem Abschnitt vom angemessenen Verhalten
beim Gebet. Die Anweisungen an die Frauen gliedern sich in vier Tei-
le. In Vers 9f geht es um Kleidung und Schmuck, in Vers 11f um eine
Haltung der Stille und Unterordnung. Dies wird in Vers 13f durch
Bezug auf 1. Mose 2 und 3 unterstützt. Vers 15 sagt zusammenfas-
send, dass eine Frau gerettet wird, wenn sie ihre Rolle als Mutter an-
nimmt und ihr Leben in Glaube, Liebe und Heiligung führt.

In der Diskussion geht es vor allem um die Verse 11f: „Eine Frau
lerne im Frieden, in ganzer Unterordnung; aber zu lehren gestatte ich
einer Frau nicht, auch nicht, über den Mann zu herrschen, sondern sie
soll sich ruhig verhalten.“ Der an dieser Stelle gebrauchte Begriff des
„Herrschens“ (authenteo) kommt nur hier im Neuen Testament vor.
Die Wortfamilie wird im außerbiblischen Griechisch mit recht unter-
schiedlichen Bedeutungen gebraucht; diese können positiv, negativ
oder neutral sein. Da es im 1. Timotheusbrief darum geht, dass – auch
von Frauen – Irrlehren verbreitet werden, liegt eine negative Bedeu-
tung näher. Es geht also nicht einfach um Leitung, sondern darum, ei-
genmächtig zu handeln und andere zu beherrschen. Paulus wendet
sich mit seinem Wort dann gegen Frauen, die lehren und dabei Irrleh-
ren verbreiten und versuchen, in der Gemeinde durch ihr öffentliches
Auftreten und Verkündigen eine beherrschende Stellung zu gewinnen.

1. Timotheus 2 berührt sich in mehreren Punkten mit 1. Timotheus
5,11-15. Paulus fordert dort die jüngeren Witwen auf, sich nicht von
ihrem sinnlichen Verlangen bestimmen zu lassen, sondern Gutes zu
tun und ihre Kinder zu erziehen. Stattdessen rennen sie von Haus zu
Haus, reden Unsinn und sprechen über Dinge, über die sie besser
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schweigen sollten. Paulus weist sie an, wieder zu heiraten und Kinder
zu haben, um den Gegnern keinen Anlass zu geben, das Evangelium
zu verlästern. Nach 1. Timotheus 4,3 verboten die Irrlehrer die Heirat
und sahen Ehe und Familie als unwichtig bzw. ungeistlich an. Demge-
genüber betont Paulus in beiden Kapiteln den Wert von Ehe und Fa-
milie.

Problem und Lösung sind in 1. Timotheus 2,9-15 ganz ähnlich:
Statt ihrer Lust entsprechend zu leben, sollen sich die Frauen beschei-
den kleiden und gute Werke tun. Statt unnütz von Haus zu Haus zu
laufen, Unsinniges zu reden und falsche Lehren zu verbreiten, wird
ihnen verboten zu lehren.

Als Begründung für das Verbot der Lehre und die Forderung nach
Unterordnung führt Paulus zwei Argumente an. Adam wurde als er-
ster vor Eva geschaffen, was nach jüdischer Auffassung einen Vor-
rang bedeutete. Dieses Argument richtet sich dagegen, dass Frauen
über Männer herrschen wollen. Das zweite Argument aus 1. Mose 3
führt Paulus näher aus. Hier geht es wohl um sein wirkliches Anlie-
gen, weil es direkt zur Schlussfolgerung in Vers 15 führt. Nicht
Adam wurde durch die Schlange verführt, sondern die Frau ließ sich
verführen. 1. Timotheus 5,15 zeigt, dass sich solche Verführung von
Frauen durch den Teufel in der Gemeinde von Ephesus bereits wie-
derholt hat. Es gibt für sie jedoch Rettung, wenn sie im Glauben, in
der Liebe und Heiligung leben. Paulus geht es vor allem darum, die-
se Frauen und die Gemeinde aus den Klauen der falschen Lehrer zu
erretten.

Daneben gibt es im 1. Timotheusbrief Hinweise auf Gründe, die für
Paulus eine Rolle spielten. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet
werden (1Tim 2,1-7), soll die Gemeinde ihre missionarischen Mög-
lichkeiten nutzen. Überzogene emanzipatorische Bestrebungen, die
von der breiten Mehrheit der Bevölkerung missbilligt werden, erregen
Anstoß und erschweren damit die missionarische Arbeit. Der Mission
soll auch der gute Ruf der Christen dienen (vgl. 1Tim 3,7). Sie sollen
vorbildlich leben. Das schließt ein, dass sie sittliche Vorstellungen ih-
rer Umwelt aufnehmen, soweit sie christlichen Grundsätzen nicht wi-
dersprechen. So sollen auch die Frauen auf den guten Ruf der Ge-
meinde Rücksicht nehmen und sich nicht derartig in den Vordergrund
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drängen, dass sie den Eindruck erwecken, sie wollten über die Män-
ner herrschen.

Weil Irrlehrer in der Gemeinde von Ephesus besonders unter jünge-
ren Witwen und Frauen zahlreiche Anhänger gewonnen hatten, die
den rechten Weg des Glaubens verlassen hatten und durch ihr Auftre-
ten der Gemeinde schadeten, verbot Paulus ihnen in dieser Situation,
zu lehren und eine beherrschende Stellung in der Gemeinde anzustre-
ben. Dieses Verständnis wird durch 2. Timotheus 2,2 gestützt, wo es
heißt: „Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl
treuen Menschen an, die geeignet sind, auch andere zu lehren.“ Paulus
spricht hier nicht von Männern, sondern von Menschen, und das
schließt Frauen ein. Wäre es ihm um einen allgemeingültigen Grund-
satz gegangen, dass nur Männer lehren dürfen, hätte er hier wohl von
Männern oder Brüdern gesprochen.

Während an einigen Stellen im Neuen Testament sichtbar wird,
dass Frauen eine wesentliche Rolle bei der Verkündigung und Leitung
der frühen Gemeinden einnahmen, ist 1. Timotheus 2,11f der einzige
eindeutige Text, der Frauen in der Gemeinde von Ephesus verbietet zu
lehren. Es ist nicht anzunehmen, dass dieses Wort im Neuen Testa-
ment steht, um die übrigen neutestamentlichen Aussagen zu korrigie-
ren, sondern um ein spezifisches Problem in Ephesus zu ordnen.
Wenn wir vom Gesamtzeugnis des Neuen Testaments ausgehen, ist 
1. Timotheus 2,11f also als eine konkrete Weisung in eine bestimmte
Situation zu verstehen.

2. Bedenken gegen Frauen in der Gemeindeleitung

Wir wissen, dass die genannten Bibelstellen in unseren Gemeinden
zum Teil anders ausgelegt werden. Darüber hinaus ergeben sich für
manche Christen von der Schrift her weitere Fragen. Sie wollen der
Schrift gehorsam sein und haben deshalb folgende Bedenken gegen
den Dienst von Frauen im Ältestenkreis bzw. in der Gemeindelei-
tung:
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„In den neutestamentlichen Gemeinden gab es keine Frauen als Älte-
ste. Deshalb sollen auch heute Frauen nicht Älteste sein und in der
Gemeindeleitung mitarbeiten.“ 

Aus dem Neuen Testament kennen wir nur zwei bzw. drei Namen
von Ältesten. Daraus lässt sich nicht mit Sicherheit schließen, dass
nur Männer Älteste waren. Man wird sagen müssen: Wegen der ge-
sellschaftlichen Stellung der Frau in der damaligen Zeit ist es eher un-
wahrscheinlich, dass eine Frau Älteste in einer Gemeinde war, aber es
ist nicht auszuschließen. Jedenfalls wird im Neuen Testament nicht
ausdrücklich verboten, dass Frauen Älteste sein dürfen. –

„Die Aufgaben der Gemeindeleitung werden im Neuen Testament nur
mit maskulinen Substantiven und Partizipien benannt. Daher wurden
sie auch nur von Männern ausgeübt.“

Auch Propheten kommen in der christlichen Gemeinde nur in der
maskulinen Form vor. Die feminine Form prophetis finden wir nur in
Lukas 2,36 (die Prophetin Hanna) und in Offenbarung 2,20 (Isebel
nennt sich selbst eine Prophetin, ist aber eine falsche Prophetin).
Trotzdem zeigt das Neue Testament, dass Frauen als Prophetinnen in
der Gemeinde gewirkt haben. Aus der maskulinen Form lässt sich al-
so nicht ableiten, dass nur Männer Propheten waren. Vielmehr war es
damals üblich, von Frauen und Männern gemeinsam mit der maskuli-
nen Form zu sprechen. So wird in den neutestamentlichen Briefen die
Gemeinde mehrfach als „Brüder“ angeredet. Niemand zieht daraus
den Schluss, in der Gemeinde habe es keine Frauen gegeben. Die
maskuline Form einer Aufgabe oder eines Amtes lässt also keinen
Rückschluss darauf zu, dass nur Männer diese Aufgabe wahrgenom-
men haben. –

„Ein Ältester soll zum Unterrichten bzw. Lehren befähigt sein (1Tim
3,2). Da im gleichen Brief den Frauen verboten wird zu lehren (2,12),
kann sie nicht Älteste werden.“

Aus 1. Timotheus 5,17 geht hervor, dass nicht alle Ältesten in der
Verkündigung und Lehre tätig sind, obwohl alle dazu befähigt sein
sollen. Auch heute lehren und verkündigen nicht alle Ältesten. Eine
Frau könnte daher Älteste sein, ohne öffentlich lehren zu müssen. Da-
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bei ist weder im Neuen Testament noch heute eindeutig zu bestim-
men, was alles als Lehren verstanden wird. In Titus 2,3f spricht Pau-
lus davon, dass die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten für die jün-
geren Frauen sein sollen, also lehren sollen.

3. Folgerungen für die verantwortliche Mitarbeit von
Frauen in der Gemeinde

Auch wenn es zu einzelnen Fragen der Auslegung in der Bundeslei-
tung unterschiedliche Positionen gibt, kommen wir doch gemeinsam
zu den folgenden Schlussfolgerungen.

1. Die Erlösung durch Jesus Christus bedeutet auch für das Verhält-
nis von Männern und Frauen eine grundlegende Veränderung. Des-
halb gibt es in Christus weder Mann noch Frau, sondern alle sind ei-
ner in Christus Jesus (Gal 3,28). Das hebt die schöpfungsmäßigen
Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht auf. Aber beide sollen
jetzt wieder zusammen als Ebenbild Gottes im gemeinsamen Dienst
stehen und sich dabei ergänzen. In der Nachfolge zu leben bedeutet
auch, dass Männer und Frauen einander in der Gemeinde dienen. Je-
der Herrschaftsanspruch widerspricht dem Evangelium. Deshalb geht
es bei der Gemeindeleitung nicht um Herrschaft, sondern: Wer unter
euch der Erste sein will, sei euer Diener (Mt 20,27). Wenn Frauen in
Verkündigung und Seelsorge mitarbeiten, dann nicht, um sich selbst
zu verwirklichen und Überlegenheit zu demonstrieren, sondern um
der Gemeinde mit den von Gott gegebenen Gaben zu dienen. Das gilt
ebenso für die Männer.

2. Wenn wir es grundsätzlich ablehnen, dass Frauen der Gemeinde
in Leitung und Lehre dienen, behaupten wir, dass Gott ihnen diese
Gaben nicht gegeben habe. Hätte Gott nie eine Frau begabt zu lehren
oder zu leiten, so wäre die Sache klar. Aber wer dies behauptet, ver-
schließt die Augen vor der Wirklichkeit. Auch für Frauen gilt der neu-
testamentliche Grundsatz, dass jeder entsprechend seinen Gaben in
der Gemeinde mitarbeiten soll.
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3. Die Fragen, ob Frauen Gemeindeälteste werden und in der Ge-
meinde lehren und verkündigen können, gehören nicht zu den zentra-
len Fragen des christlichen Glaubens, an denen sich unser Heil und
die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu entscheiden. Auch wenn wir bei
ihnen unterschiedliche Erkenntnisse haben, zerbricht unsere Gemein-
schaft nicht, weil es auf die gemeinsame Mitte ankommt. Das Evan-
gelium gibt uns eine Mitte, und als Menschen des Evangeliums sollen
wir uns zuerst an dieser Mitte, an Jesus Christus, ausrichten.

4. Wenn wir das Neue Testament als Ganzes sehen, gibt es gute
Gründe dafür, dass Frauen und Männer entsprechend ihren Gaben in
der Gemeinde mitarbeiten und sich ergänzen. Und wenn Frauen die
Gabe der Seelsorge, der Lehre bzw. Verkündigung und der Leitung
von Gott empfangen haben, wird es der Gemeinde zugute kommen,
wenn sie ihre Gaben auch im Dienst als Älteste einbringen. Denn Gott
gibt den Glaubenden seine Gaben, damit sie zur Förderung der Ge-
meinde eingesetzt werden, nicht, damit sie ungenutzt verkümmern.

5. Wir sind überzeugt, dass Frauen, die von Gott zum Dienst der
Leitung und Seelsorge sowie der Lehre und Verkündigung begabt
sind, diese Gaben in der Gemeinde einsetzen sollen. Das schließt den
Dienst in der Gemeindeleitung bzw. im Ältestenkreis ein.

6. Im Blick auf den Dienst von Frauen als Pastorin sind noch wei-
tere Aspekte zu berücksichtigen. In dieser Frage sind wir in der Bun-
desleitung unterschiedlicher Meinung und beziehen keine gemeinsa-
me Stellung.

4. Unter dem Evangelium beieinander bleiben

Wir wissen, dass die genannten Folgerungen für die verantwortliche
Mitarbeit von Frauen in der Gemeinde und Gemeindeleitung nicht
von allen Gemeinden geteilt werden. Einige vertreten andere Positio-
nen. Deshalb ist es wichtig, über diese Fragen so nachzudenken und
miteinander zu sprechen, dass wir uns vom Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus leiten lassen.
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Darum bitten wir, bei allen Gesprächen und Diskussionen darauf
zu achten, dass wir als Männer und Frauen achtungsvoll miteinander
umgehen. Dabei sind die Begabungen wertzuschätzen, die Gott Frau-
en und Männern für eine verantwortliche Mitarbeit in der Gemeinde
anvertraut hat. Wir sind dankbar für die Frauen, die in wichtigen Ar-
beitsfeldern der Gemeinde (z. B. in der Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Frauen sowie in der Mission) Lehr- und Leitungsaufgaben
wahrnehmen.

Für alle Gespräche und Entscheidungsprozesse in den Gemeinden
bitten wir, die folgenden beiden Grundsätze zu beachten:

1. Die Fragen, ob Frauen Gemeindeälteste werden und in der Ge-
meinde lehren bzw. verkündigen können, gehören zu den Fragen der
Anwendung der Schrift. Für sie gilt deshalb, was die Präambel unse-
rer Verfassung sagt: „Fragen biblischer Auslegung und praktischer
Anwendung bleiben dem an Gottes Wort gebundenen Gewissen des
Einzelnen überlassen. Der Einzelne fügt sich mit seinen Gaben ver-
bindlich in den Organismus der Gemeinde ein.“ Das schließt ein,
dass die Erkenntnis jedes Einzelnen „Stückwerk“ ist und wir deshalb
auf Ergänzung und Korrektur angewiesen sind (vgl. 1Kor 13,8-10).
Das gilt – trotz allen Bemühens um das rechte Verständnis der Schrift
– auch für diese Stellungnahme. Wenn wir dies beachten, können wir
auf unsere unterschiedliche Erkenntnis hören und miteinander die
Bibel studieren. Dabei sollten wir unser Verständnis der Schrift nicht
mit der Schrift gleichsetzen; dann lassen wir uns nicht mehr von ihr
korrigieren. Wir wollen unterscheiden zwischen dem, was Tradition
ist und was wir nur für biblisch halten, und dem, was die Heilige
Schrift tatsächlich sagt. Wir wollen darum beten, dass Gott uns beim
Verstehen und Auslegen der Schrift durch seinen Heiligen Geist lei-
tet.

2. Die Fragen, ob Frauen in der Gemeinde leiten und verkündigen
können, gehören nicht zu den zentralen Fragen des christlichen Glau-
bens, sondern zu den Fragen, wo Christen unterschiedliche Erkennt-
nis haben können. Deshalb sollen wir denen, die eine andere Erkennt-
nis als wir haben, weder den rechten Glauben und die Treue zur Heili-
gen Schrift absprechen noch umgekehrt sie verurteilen und verachten
(vgl. Röm 14,10-12). Wir wollen einander vielmehr annehmen und es
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dem anderen abnehmen, dass er sich ehrlich darum müht, die bibli-
schen Aussagen zu verstehen und ernst zu nehmen. 

Im Juni 2000
Die Leitung des Bundes Freier evangelischer Gemeinden
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Vorlage der Bundesleitung für den Bundestag 
am 15.9.2007 zum Thema 

„Dienst von Frauen als Pastorinnen 
in Freien evangelischen Gemeinden“

Der Bundestag der Freien evangelischen Gemeinden hat in seiner Sit-
zung am 17. September 2005 beschlossen, dass auf dem Bundestag
im Jahr 2007 über das Thema „Dienst von Frauen als Pastorinnen in
Freien evangelischen Gemeinden“ beraten werden soll, und die Bun-
desleitung beauftragt, dafür eine Vorlage zu erarbeiten.

1. Einführung

Der Bundesleitung ist bewusst, dass es in Freien evangelischen Ge-
meinden unterschiedliche Auffassungen über den Dienst von Frauen
gibt. In manchen Gemeinden ist es kein Problem, dass Frauen verkün-
digen, wohl aber, dass sie in der Leitung mitarbeiten. In anderen ist es
genau umgekehrt: Sie können zwar in der Gemeindeleitung sein, aber
nicht von der Kanzel verkündigen. Es gibt Gemeinden, in denen bei-
des möglich ist, und solche, in denen beides zurzeit undenkbar ist.
Schließlich gibt es Gemeinden, die gerne eine Pastorin berufen wür-
den, für andere ist dies völlig ausgeschlossen. Das ist die Situation, in
der der Bundestag über das Thema „Dienst von Frauen als Pastorin-
nen in Freien evangelischen Gemeinden“ beraten will.

Angesichts dieser Ausgangssituation wäre es wenig hilfreich, wenn
alle Beteiligten lediglich ihre Standpunkte vertreten und verteidigen
würden. Vielmehr wollen wir uns gemeinsam – so weit es gelingt –
um Einigkeit bemühen. 

Wir wollen uns weder mit traditionellen noch mit dem Zeitgeist an-
gepassten Antworten zufrieden geben. Entscheidend für die Antwort
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ist vielmehr, was die Bibel zu dieser Frage sagt, denn sie soll Grund-
lage für Glauben, Lehre und Leben in der Gemeinde sein. Es kommt
darauf an, sich von ihr korrigieren zu lassen in den Anschauungen, die
wir mitbringen. Das gilt generell für unser Hören auf die Bibel. Das
gilt auch für diese Frage. 

Im gemeinsamen Bemühen um Einigkeit wollen wir einander ab-
nehmen, dass jeder von uns die biblischen Aussagen verstehen und
sich davon leiten lassen will. Das bedeutet, dass wir uns nicht gegen-
seitig verurteilen, indem wir einander Rückständigkeit oder mangeln-
de Schrifttreue vorwerfen oder unterstellen, sondern wir wollen in den
Gesprächen und Beratungen wahrhaftig sein in der Liebe, denn die
Gemeinde wird durch die Liebe aufgebaut (Eph 4,15f).

Dabei stellen wir in Rechnung, dass wir im Blick auf das Thema
„Dienst von Frauen als Pastorinnen in Freien evangelischen Gemein-
den“ nicht in allen Punkten einig werden. Das kann mit einem unter-
schiedlichen Schriftverständnis zusammenhängen, aber auch mit per-
sönlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Traditionen, aus denen
wir kommen. Es ist nicht zuletzt in der Tatsache begründet, dass unse-
re Erkenntnis und unser Wissen begrenzt sind („Stückwerk“, vgl.
1Kor 13,8-10). Trotzdem wollen wir uns nicht einfach nur mit den un-
terschiedlichen Positionen abfinden, sondern dem Heiligen Geist zu-
trauen, dass er uns gemeinsam zur Einigkeit weiterführen kann. Wir
beten darum, dass die Beratungen in diesem Geist geführt werden.

Diese Vorlage ist keine Stellungnahme der Bundesleitung, sondern
sie soll der Vorbereitung der Abgeordneten und der Gemeinden für die
Beratungen im Bundestag dienen. Die Vorlage weist auf Fragen und
Gesichtspunkte hin, die bei den Beratungen zu berücksichtigen sind.
Es werden zu den einzelnen Fragen auch unterschiedliche Ansätze,
Meinungen und Argumente dargestellt, die dazu helfen können, eine
eigene Position zu finden und zu überdenken.
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2. Biblisch-theologische Grundlage

Die Bundesleitung hat im Jahr 2000 eine Stellungnahme „Zur Frau in
der Gemeindeleitung“ herausgegeben. Diese hat Zustimmung, aber
auch Widerspruch hervorgerufen. In dieser Stellungnahme ist die bi-
blische Grundlage für den Dienst von Frauen nach dem Neuen Testa-
ment gründlich erarbeitet und dargestellt worden. Wir haben uns ent-
schieden, von dieser biblisch-theologischen Grundlage auszugehen
und sie nicht neu zu erarbeiten oder zu wiederholen. Dadurch können
wir den Umfang der Vorlage für den Bundestag begrenzen, bitten aber
zugleich, die biblische Grundlage aus der Stellungnahme von 2000
bei der Vorbereitung auf den Bundestag mit heranzuziehen.

Dies ist keine Vorentscheidung für die Frage, ob es in Zukunft Pa-
storinnen in Freien evangelischen Gemeinden geben soll, denn in der
Stellungnahme von 2000 war ausdrücklich festgehalten: „Im Blick
auf den Dienst von Frauen als Pastorin sind noch weitere Aspekte zu
berücksichtigen. In dieser Frage sind wir in der Bundesleitung unter-
schiedlicher Meinung und beziehen keine gemeinsame Stellung.“ Auf
die weiteren Aspekte ist in dieser Vorlage näher einzugehen.

Wir gehen davon aus, dass die Bibel, das Wort Gottes, die verbindli-
che Grundlage für Glauben, Lehre und Leben sein soll. Damit dies tat-
sächlich so ist, müssen wir die Bibel auslegen und auf uns und unser
Leben beziehen. Vor dieser Aufgabe steht jede Predigt: Was bedeutet
ein bestimmtes Wort der Bibel für uns heute? Wir leben ja nicht mehr in
der gleichen Situation wie die Hörer oder Leser vor 2000 Jahren. 

Deshalb sind zwei Schritte erforderlich, wenn wir die Bibel lesen
und auf unser Leben beziehen. Der erste ist, dass wir uns so gut wie
möglich bemühen, das Anliegen des Verfassers einer Schrift oder ei-
nes Wortes zu verstehen. Was wollte beispielsweise der Apostel Pau-
lus der Gemeinde in Ephesus mit einem bestimmten Wort sagen? Da-
zu ist es nötig, den historischen Hintergrund dieses Wortes zu sehen.
Sonst kann es zu Missverständnissen kommen. Wenn wir verstanden
haben, was das Wort in seiner damaligen geschichtlichen Situation
sagt, haben wir in einem zweiten Schritt zu fragen: Was sagt dieses
Wort uns heute – für mein persönliches Leben und für die Gemeinde?
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Diese „Übersetzung“ ist bei jeder Predigt und Verkündigung vorzu-
nehmen. Vor dieser Aufgabe stehen wir auch, wenn wir danach fra-
gen, was die Aussagen des Neuen Testaments zum Dienst der Frau in
der Gemeinde für uns bedeuten.

So fragen wir zum Beispiel: Was wollte Paulus seinem Mitarbeiter
Timotheus und der Gemeinde in Ephesus mit dem Wort in 1. Timothe-
us 2,8-15 sagen? Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, dieses Wort
zu verstehen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Schlussfolgerun-
gen, und zwar sowohl für die Frage nach dem ursprünglichen Sinn als
auch nach der Bedeutung dieses Wortes für uns heute. Die einen ver-
stehen das Wort als ein grundsätzliches Gebot für Frauen zu allen Zei-
ten, dass sie nicht lehren bzw. verkündigen sollen. Die anderen verste-
hen es als eine Anweisung des Apostels auf Grund von Missständen in
der Gemeinde von Ephesus: In einer Situation, wo Frauen durch ihr
Reden und Verkündigen Irrlehren verbreiten, verbiete Paulus ihnen,
zu lehren und über die Männer zu herrschen.

In unseren Gemeinden gibt es beide Ansätze, das Wort 1. Timothe-
us 2,8-15 zu verstehen. Für beide ist Raum, weil nach unserer Verfas-
sung Fragen biblischer Auslegung dem an Gottes Wort gebundenen
Gewissen des Einzelnen überlassen bleiben. Die einen wie die ande-
ren wollen der Schrift treu bleiben und sind bestrebt, das Wort richtig
zu verstehen, es ernst zu nehmen und das Leben danach auszurichten.
Das sollten wir uns gegenseitig abnehmen und uns mit unserem unter-
schiedlichen Verständnis dieses Wortes respektieren. Allerdings erge-
ben sich aus den beiden verschiedenen Verständnismöglichkeiten un-
terschiedliche Schlussfolgerungen für uns heute. Darüber werden wir
auch auf dem Bundestag zu sprechen haben.

3. Einzelne biblisch-theologische Aspekte

Oben wurde bereits angesprochen, dass für die Frage nach dem Dienst
von Frauen als Pastorin noch weitere Aspekte zu berücksichtigen
sind, die über die Frage nach dem Dienst von Frauen in der Gemein-
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deleitung hinausgehen. Auf diese Aspekte ist im Folgenden einzuge-
hen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen grundsätzlichen und stärker
praktischen Fragen. Zu den Fragen erster Ordnung gehören alle theo-
logischen Fragen im engeren Sinn, deren Antworten aus der Schrift zu
begründen sind. Dabei geht es um die grundlegende theologische Fra-
ge: Ist vom gesamtbiblischen Zeugnis der Pastorendienst von Frauen
möglich oder ausgeschlossen? Zu den Fragen zweiter Ordnung gehö-
ren dagegen Fragen, die zum Beispiel mit der Mutterrolle oder der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammenhängen.

3.1 Schöpfungstheologische Aspekte

Frage: Gibt es in der Bibel eine schöpfungstheologische Begründung,
die den Dienst von Frauen als Pastorin ausschließt?

Einig ist sich die Bundesleitung in den folgenden Aussagen: Män-
ner und Frauen sind nach der biblischen Schöpfungsordnung gemein-
sam zum Ebenbild Gottes geschaffen und beauftragt, die Erde zu be-
bauen und zu bewahren (1Mos 1,26-28). Sie sind zwar unterschied-
lich, aber gleichwertig und zur gegenseitigen Ergänzung geschaffen
(1Mos 2,18-23). Das findet in der neutestamentlichen Gemeinde eine
Entsprechung: Gott ruft durch Jesus Christus Männer und Frauen in
seine Nachfolge, beschenkt sie mit seinem Geist (Joel 3,1; Apg 2,4)
und vertraut ihnen seine Gaben an (1Kor 12,11; 1Petr 4,10). Wir fin-
den keinen Hinweis darauf, dass Gott den Frauen bestimmte Gaben
vorenthält.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es im Blick darauf, welche Be-
deutung die schöpfungsmäßigen Unterschiede zwischen Mann und
Frau für den Dienst in der Gemeinde haben und ob die Unterordnung
der Frau eine Schöpfungsordnung ist. Argumente beider Positionen
sind im Folgenden gegenübergestellt.
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3.2 Neutestamentliche Aussagen über das Haupt-Sein des Mannes

Frage: Welche Bedeutung hat die Aussage im Neuen Testament, dass
der Mann das Haupt der Frau ist, für die Aufgaben in der Gemeinde?
Was ist mit den Aussagen über das „Haupt“ gemeint? Welche Bedeu-
tung haben sie für uns heute?

Einig ist sich die Bundesleitung, dass in der heutigen Diskussion zu
beachten ist, dass in neutestamentlicher Zeit in aller Regel von verhei-
rateten Frauen die Rede ist. Die heutige Situation unterscheidet sich
davon durch einen relativ hohen Anteil lediger Frauen.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es im Blick darauf, ob die Aus-
sagen über das Haupt-Sein des Mannes Bedeutung für die Frage der
Mitarbeit von Frauen in Gemeindeleitungen und als Pastorin haben.

Männer und Frauen sind in ihrem We-
sen schöpfungsmäßig verschieden und
haben unterschiedliche Rollen. Mit der
Rolle der Frau verträgt sich nicht die
Aufgabe des Hirten der Gemeinde, wie
sie in besonderer Weise der Pastor in
der Gemeinde hat.
In 1. Timotheus 2,8-15 begründet Pau-
lus seine Weisungen auch schöpfungs-
theologisch und nicht nur zeitge-
schichtlich. Diese Begründung ist auch
in 1. Korinther 11 zu finden. Auch
wenn die Anwendung geschichtlich be-
dingt sein kann, ist die Begründung
fundamental und weist auf unter-
schiedliche Rollen und Funktionen von
Mann und Frau hin.
Galater 3,28 bezieht sich auf das Heil,
das in Christus für alle Menschen zu
finden ist. Daraus sind keine Rück-
schlüsse auf Funktionen in der Ge-
meinde zu ziehen (siehe auch Kol 3,11
und 3,23-4,1).

Nach 1. Mose 1 und 2 sind Männer und
Frauen gemeinsam zum Ebenbild Got-
tes und zur gegenseitigen Ergänzung
geschaffen. Hier ist von keiner Über-
oder Unterordnung die Rede. 1. Mose 3
gehört dagegen nicht zur Schöpfungs-
ordnung, sondern ist Strafe für die Sün-
de der Menschen: Während die Frau
sich nach der Gemeinschaft mit dem
Mann sehnt, erfährt sie Herrschaft und
Unterdrückung. 
Galater 3,28 macht deutlich, dass in
Christus zwar nicht die Unterschiede
zwischen Mann und Frau aufgehoben
sind, dass diese Unterschiede aber
nicht mehr über die Stellung in der Ge-
meinde entscheiden, sondern dass da-
für Berufung und Begabung von Gott
ausschlaggebend sind. In Galater 3,28
leitet Paulus aus dem Einssein in Chri-
stus Rückschlüsse auf das Miteinander
von Menschen (hier: Juden- und Hei-
denchristen) in der Gemeinde ab.
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3.3 Neutestamentliche Begründung der Aufgabe des Pastors

Frage: Gibt es biblisch-theologisch einen Unterschied zwischen Pa-
stor und Ältesten? Von welchen Funktionen und Ämtern im Neuen Te-
stament ist die Stellung des Pastors abzuleiten?

Einig ist sich die Bundesleitung in folgenden Aussagen: Das Amt
des Pastors ist so nicht im Neuen Testament zu finden. Es gibt in den
Pastoralbriefen an zwei Stellen erste Ansätze zu einem vollzeitlichen
Dienst, der mit der Gemeindeleitung und der Verkündigung des Wor-
tes Gottes verbunden ist. Das ist zum einen 1. Timotheus 5,17 und

Die Aussagen über das Haupt-Sein des
Mannes sind in 1. Korinther 11,2-16
und Epheser 5,21-33 christologisch be-
gründet und stellen deshalb eine blei-
bende Grundstruktur dar. Sie sind nicht
zeitbedingt zu verstehen.
Die Aussagen über das Haupt-Sein be-
schreiben eine „Hierarchie“ von Mann
und Frau. Deshalb kann eine Frau nicht
Pastorin sein und damit Gesamtlei-
tungsverantwortung in der Gemeinde
tragen.
Beim Haupt-Sein geht es um Fürsorge
und Verantwortung. Gegenseitige Un-
terordnung stellt die Grundhaltung des
Miteinanders dar. Hirtendienst und
Leitung soll im Neuen Testament im-
mer mit einer dienenden Haltung ge-
schehen. Das schließt aber eine gewis-
se Autorität und Kompetenz nicht aus,
sondern ein. Wie auch Christus, der
Diener und Knecht Gottes, Autorität
hat, kommt menschliche Leitung nicht
ohne Autorität aus. Das hat auch Fol-
gen für das Miteinander von Mann und
Frau in der Gemeinde. Diese Realität
wird mit dem Haupt-Sein ausgedrückt.
Das Verhältnis von Christus zur Ge-
meinde dient als Vorbild und Ansporn.

Die Aussagen beziehen sich im Neuen
Testament nur auf die Ehe, nicht aber
auf die Gemeinde. Das bedeutet, dass
die Ältesten keine Haupt-Funktion ge-
genüber den Frauen in der Gemeinde
haben (abgesehen von der eigenen
Ehefrau). Daher sind die Aussagen
über das Haupt-Sein nicht auf Dienste
in der Gemeinde oder die Gemeindelei-
tung anzuwenden.
Bei den Haupt-Aussagen in 1. Korin-
ther 11 und Epheser 5 geht es nicht in
erster Linie um Über- und Unterord-
nung, sondern um Verantwortung und
Fürsorge des Hauptes (Christus; der
Ehemann). In Epheser 5,21 fordert
Paulus zur gegenseitigen Unterordnung
von Mann und Frau in der Ehe auf.
Man kann in 1. Korinther 11 theolo-
gisch nicht einfach von einer Hierar-
chie Gott – Christus – Mann – Frau
sprechen. Biblisch ist im Blick auf den
dreieinigen Gott nicht von einer Hier-
archie Gott – Christus die Rede; trotz
der Aussagen über die Unterordnung
Christi wird betont, dass er dem Wesen
nach Gott gleich ist.
Bei der Haupt-Aussage in Epheser
4,15f geht es um die Einheit; wir sollen
zum Haupt Christus hin wachsen und
zur Einheit mit ihm.
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zum anderen die Aufgabe, die Timotheus und Titus selbst wahrge-
nommen haben; hier zeigt sich ein Übergangsstadium zu hauptamt-
lich tätigen Gemeindeleitern. – Die Aufgabe des Pastors ist grundsätz-
lich vom Ältestenamt im Neuen Testament abzuleiten. Im Blick auf
die Gemeindeleitung haben wir im Neuen Testament eine Teamstruk-
tur mit mehreren Ältesten/Vorstehern; das gilt auch im Hinblick auf
Ansätze zum „hauptamtlichen Dienst“ (1Tim 5,17; 4,14). Nach den
Ordnungen im Bund Freier evangelischer Gemeinden ist der Pastor
neben anderen Mitglied der Gemeindeleitung; er ist nach diesen Ord-
nungen nicht der Gemeindeleiter und trägt daher auch keine Gesamt-
leitungsverantwortung. Ein wesensmäßiger Unterschied zwischen
dem Pastor und anderen Mitgliedern der Gemeindeleitung – wie er et-
wa in der katholischen Kirche zwischen Priestern und Laien gesehen
wird – kann nicht festgestellt werden. 

Unterschiedliche Auffassungen gibt es, ob weitere neutestamentli-
che Ämter die Aufgabe des Pastors begründen und welche Unter-
schiede zwischen Ältesten und Pastoren bestehen. Die Argumente
werden im Folgenden gegenübergestellt.

Die Aufgabe des Pastors ist insofern
vom Apostelamt abzuleiten, als die
Apostelfunktion unter anderem eine
herausgehobene Leitungsstellung be-
schreibt. Diese herausgehobene Lei-
tungsaufgabe hat in der Regel auch ein
Pastor. Insofern unterscheidet sich der
Pastor von den Ältesten. 
Auffällig ist, dass Jesus, obwohl er
sonst gesellschaftliche Gepflogenheiten
durchbrach und sich um die mangelnde
Glaubwürdigkeit von Frauen in der jü-
dischen Kultur wenig scherte, in den
Kreis der zwölf Apostel ausschließlich
Männer berief. Auch wenn das Pasto-
renamt keine direkte Ableitung aus dem
Apostelamt darstellt, besteht in der je-
weiligen Sonderrolle (herausgehobene
Leitung) eine Parallele.
Es gibt auch heute einen Aposteldienst,
der jedoch auf übergemeindliche Auf-
gaben zu beziehen ist. 

Die Aufgabe des Pastors ist nur vom
Ältestenamt (im NT auch „Vorsteher“
genannt) her zu begründen. Sie umfasst
Leitung, Verantwortung für Verkündi-
gung und Lehre sowie Seelsorge (Hir-
tendienst). 
Das Apostelamt ist – soweit im Neuen
Testament nicht Gesandte einer Ge-
meinde gemeint sind – auf die erste
Generation begrenzt (die Zwölf und
Paulus) als die, die Jesu Worte und
Lehre der Gemeinde überliefern und
auf deren Grund (gemeinsam mit den
Propheten) die Gemeinde gebaut ist
(Eph 2,19f; 4,11). 
Dass unter den zwölf Aposteln keine
Frauen waren, hat nicht zuerst mit ei-
ner herausgehobenen Leitungsfunktion
zu tun – Jakobus, der Bruder Jesu, steht
in der Leitung der Jerusalemer Ge-
meinde nicht hinter den Aposteln zu-
rück. Vielmehr sollen die zwölf von Je-
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4. Weitere Fragen zu einer möglichen Einführung von
Pastorinnen im Bund

Hier geht es um Themen, die nicht die grundsätzliche Frage betreffen,
ob Frauen von der Schrift her Pastorin sein können. Dazu gehört die
Stellung der Frau in Geschichte und Gegenwart; hier wird der Ein-
fluss der Gesellschaft auf die Möglichkeiten von Frauen zur Mitarbeit
in der Gemeinde deutlich. Andere Themen betreffen unsere Bundes-
gemeinschaft und das Verhältnis zwischen Bund und selbstständigen
Ortsgemeinden. Schließlich werden praktische Fragen aufgegriffen,
die im Blick auf eine mögliche Berufung von Pastorinnen gestellt
wurden.

Mit dem Pastorendienst ist eine Lehr-
und Leitungsautorität verbunden, die
über die der Ältesten hinausgeht. Für
den Beruf des Pastors ist eine besonde-
re Berufung erforderlich, die auf Le-
benszeit angelegt ist. Es gibt im Blick
auf die theologische Ausbildung und
die vollzeitliche Tätigkeit einen Unter-
schied zwischen Ältesten und Pastor.

sus berufenen Apostel das neue Gottes-
volk repräsentieren; dafür kommen im
jüdischen Kontext nur Männer in Fra-
ge.
Die Aufgabenverteilung unter den Äl-
testen ist entsprechend den Gaben un-
terschiedlich. Es gibt solche, die in be-
sonderer Weise den Auftrag der Ver-
kündigung und Lehre wahrnehmen
(1Tim 5,17). Dies bedeutet aber bi-
blisch-theologisch keinen grundlegen-
den Unterschied zwischen Ältesten
und Pastoren.
Unterschiede zwischen Pastoren- und
Ältestenamt sind:
a) Fachlichkeit – der Pastor ist ein fach-
lich qualifizierter Ältester,
b) Berufung zu einer bestimmten Exi-
stenzweise (nicht nur ehrenamtlicher
Dienst),
c) das Gabenspektrum des Pastors
muss breiter sein, während ein Ältester
auch mit einer Stärke seinen Dienst im
Ältestenkreis gut tun kann.
Dies sind aber nur quantitative Unter-
schiede, die keinen wesensmäßigen
Unterschied zwischen Pastor und Älte-
stem begründen.
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1 Sie beruht auf einem Vortrag von Michael Schröder beim Kreis-Seminartag des
Westfalen-Mitte-Kreises am 3. Februar 2007.

2 Zum Beispiel: Tertullian, De virginibus velandis, 7f; De praescriptione haeretico-
rum, 41,5; Augustinus, fid. symb. 4.

3 Vgl. Platon, Timaios, 90d; Politeia, 455c.

4.1 Stellung der Frau in Geschichte und Gegenwart

Die Frage nach der Mitarbeit von Frauen in Leitung und Verkündi-
gung und als Pastorin ist eine neuzeitliche Frage, die früher so nicht
gestellt wurde. Beides – die Frage und dass nicht gefragt wurde –
hängt damit zusammen, dass unser Denken immer auch von unserer
Gesellschaft geprägt wird. Das kann die folgende Zusammenfassung
exemplarisch verdeutlichen.1

Das Neue Testament bezeugt die verantwortliche Mitarbeit von
Frauen in der Gemeinde (vgl. dazu die Stellungnahme der Bundeslei-
tung „Zur Frau in der Gemeindeleitung“ Teil 1: Biblische Grundlage).
Dies ändert sich schon ab dem 2. Jahrhundert. Das Frauenbild wurde
unter anderem von Tertullian (ca. 160-220) und Augustin (354-430)
geprägt. Sie behaupteten eine grundsätzliche Schwäche der Frau und
begründeten dies mit dem Sündenfall Evas. Maria und Eva wurden
einander gegenübergestellt. Während durch Eva die Sünde in die Welt
gekommen ist, wurde durch Maria der Retter der Welt geboren.2 Ma-
ria wurde später als „Gottesgebärerin“ verehrt, während als Urbild der
Frauen Eva angesehen wurde. Man war von der leichteren Verführbar-
keit und Minderwertigkeit der Frau überzeugt, und das hatte Folgen
für die Möglichkeiten der Mitarbeit in der Gemeinde.

Dieses Frauenbild wurde stark von der für das abendländische
Denken vorherrschenden platonischen Philosophie beeinflusst. Ob-
wohl Platon Männern und Frauen gleiche Gaben und Fähigkeiten zu-
gestand, schränkte er dies zugleich ein: Die Frau ist grundsätzlich ge-
ringer und schwächer als der Mann. Die Frau kommt von den schlech-
ten Eigenschaften des Mannes her und muss sich ihm deshalb grund-
sätzlich unterordnen.3

Im Hochmittelalter wurde das philosophische Denken dann stärker
vom griechischen Philosophen Aristoteles geprägt; das gilt besonders
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4 Thomas von Aquin, Summa Theologica I, 92, a.1; I, 93, a.4.
5 Peter Zimmerling, Starke fromme Frauen – Der Pietismus als Vorkämpfer für die

Rechte der Frau; in: Cornelia Mack/Friedhilde Stricker, Begabt und beauftragt, Neu-
hausen 2000, S. 450-476, S. 450f.

für Thomas von Aquin (1225-1274), der die abendländische Theolo-
giegeschichte über viele Jahrhunderte maßgeblich geprägt hat. Aristo-
teles sah im männlichen Wesen die bessere und stärkere Natur, im
weiblichen die schwächere und kältere Natur. Thomas sah entspre-
chend bei der Frau schwerwiegende Defizite; sie sei dem Mann unter-
legen.4 Dies leitete er aus dem Wesen der Natur ab und verankerte es
damit schöpfungstheologisch. Obwohl dieses Denken von der Philo-
sophie geprägt war, begründete er es mit 1. Mose 2 und 3.

Die Folgen waren, dass Frauen nicht bei der Mitarbeit an der Kir-
che beteiligt wurden. Sie konnten nur im geschützten und umgrenzten
Raum des Klosters mitarbeiten und in bestimmten Kanonissenstiften.
Die verbreitete Überzeugung, dass die Frau versuchlicher sei und ei-
nen geringeren Glauben habe, trug zur Hexenverfolgung im Mittelal-
ter bei.

Im Pietismus betont Philipp Jakob Spener (1633-1705) das allge-
meine Priestertum aller Gläubigen. Er bezog sich wieder stärker auf
die Bibel und formulierte – für seine Zeit revolutionär –, dass im
geistlichen Bereich Männer und Frauen vor Gott gleich sind und glei-
che Gaben und Möglichkeiten haben. Trotzdem hielt er für den Be-
reich der öffentlichen Gemeinde am Lehrverbot für Frauen fest. Nach
Peter Zimmerling5 lagen die Anfänge einer kirchlichen und gesell-
schaftlichen Emanzipation der Frau in Deutschland im älteren Pietis-
mus. In der Herrnhuter Gemeinschaft arbeiteten Frauen auch als Pres-
byterinnen und in der Verkündigung mit. Nach dem Tod des Gründers
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) wurde dies aber –
außer in den Missionsgebieten – mehr und mehr beschränkt.

In der frühen Neuzeit veränderte sich die Arbeitswelt. Während
früher die Familie gemeinsam in der häuslichen Gemeinschaft arbei-
tete, fand der Mann nun sehr oft außer Haus Arbeit in der Fabrik und
wurde so zum „Ernährer“ der Familie, während die Betätigung der
Frau weitgehend auf Haus und Familie eingeschränkt wurde.
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In der Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts sehen wir im
Blick auf die Mitarbeit von Frauen deutliche Unterschiede zwischen
Deutschland und den USA bzw. England, die offensichtlich auch ge-
sellschaftliche Ursachen hatten, etwa mit der Einstellung zur Demo-
kratie. In den USA finden wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts Frauen als Leiterinnen von Gruppierungen, Gemeinden und Bi-
belschulen und als Evangelistinnen. Dagegen waren in Deutschland
die Möglichkeiten von Frauen zur Mitarbeit in Kirche, Gemeinde und
Mission wesentlich eingeschränkter; Frauen waren vor allem für die
Familie, den Haushalt und die Kinder zuständig.

Während der Zeit des Nationalsozialismus entwickelte sich das
Rollenbild der häuslichen, Kinder gebärenden Mutter, die genetisch
und rassisch „wertvolle“ Staatsbürger „produzieren“ sollte. Ihre Auf-
gaben beschränkten sich auf den Haushalt und die körperliche Fürsor-
ge für die Kinder, während die Erziehung und Prägung in staatlicher
Hand liegen sollte. Damit wurde die Funktion der Frau und Mutter, ja
der ganzen Familie, pervertiert.

Der weitere Verlauf des 20. Jahrhunderts war im christlichen Raum
von der kritischen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen,
sich zum Teil widersprechenden Richtungen des Feminismus geprägt.
Die bürgerliche Frauenbewegung setzte sich vor allem für die gesell-
schaftliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern ein (z. B. glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit; Zugang für Frauen zu allen Berufen,
einschließlich des Militärs). Der theologisch geprägte Feminismus
suchte die Weiblichkeit Gottes zu entdecken. Andere Ausprägungen
des Feminismus verneinten jeden Unterschied der Geschlechter oder
sahen die Frau als den besseren Menschen an, der dem Mann zur Er-
lösung verhelfen könne.

Die aktuelle Diskussion um die Rolle der Geschlechter („Gender-
Debatte“) geht davon aus, dass es keinen kausalen Zusammenhang
zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und der sozialen Rolle in
der Gesellschaft (gender) gebe. Das biologische Geschlecht stehe zwar
fest, die soziale Rolle von Mann und Frau sei jedoch völlig variabel.

Es ist an diesen Beispielen aus der Geschichte deutlich geworden,
dass die gesellschaftliche Situation und das Denken der Zeit die Ge-
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meinden im Laufe der Kirchengeschichte stets beeinflusst haben. Das
gilt auch für unsere Zeit. Deshalb ist es wichtig, diese Einflüsse in Ge-
schichte und Gegenwart wahrzunehmen und sich damit auseinander-
zusetzen. Wir wollen solche Einflüsse nicht einfach übernehmen, aber
auch nicht nur bisherige Traditionen fortschreiben. Sondern wir wol-
len auf der Grundlage der Bibel danach fragen, welche Möglichkeiten
Gott uns für unsere Zeit im Blick auf die Mitarbeit von Frauen in den
Gemeinden gibt.

4.2 Bundesgemeinschaft und Einheit des Bundes 

Frage: Welche Bedeutung hätte es für die Bundesgemeinschaft und
die Einheit des Bundes, wenn Frauen Pastorinnen in Freien evangeli-
schen Gemeinden werden? 

In der Bundesgemeinschaft gibt es unterschiedliche Meinungen, ob
Frauen in der Gemeindeleitung mitarbeiten können. Dies gilt erst
recht im Blick auf die Frage der Pastorin. Es ist deshalb nach einem
gemeinsamen Weg zu suchen, der die jeweils anders Denkenden an-
nimmt und auf dem wir miteinander unseren Auftrag erfüllen.

Einig ist sich die Bundesleitung in folgenden Aussagen: Die Einheit
des Bundes ist nicht davon abhängig, ob alle Gemeinden im Blick auf
den Dienst von Frauen in Gemeindeleitungen oder als Pastorin die glei-
che Meinung (und Praxis) vertreten. Die Einheit der Gemeinde Jesu
Christi – und damit auch die Einheit im Bund Freier evangelischer Ge-
meinden – ist durch Christus begründet und vorgegeben. Wir sind als
Gemeinden und Einzelne durch den Glauben an Jesus Christus mitein-
ander verbunden (vgl. Präambel der Verfassung Ziffer 1 und 3). Wir fin-
den im Neuen Testament keine Einheitlichkeit der Gemeinden, sondern
eine Einheit in Vielfalt. Trotz ihrer unterschiedlichen Glaubens- und
Lebensweisen geben die frühen Christen ein Beispiel für die Einheit
der Gemeinde und für eine wirksame Mission. Es ist unsere Aufgabe,
diese Einheit zu bewahren, indem wir die Wahrheit in Liebe festhalten
(Eph 4,15). Wir sollen bereit sein, einander zu dienen und in Demut
und Sanftmut zu begegnen sowie einander in Geduld und Liebe auch in
unserer Verschiedenheit zu ertragen und miteinander zu leben.
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Unterschiedliche Auffassungen gibt es dazu, wie weit biblisch-
theologische Erkenntnisse konsequent umgesetzt werden sollen oder
welche Rücksichtnahme auf die jeweils anders Denkenden aus Liebe
geboten ist. Auch ist nicht klar, welche Folgen die Einführung der Pa-
storin für die Bundesgemeinschaft hätte.

4.3 Zum Verhältnis von selbständigen Ortsgemeinden und
dem Bund 

Frage: In welchem Verhältnis stehen die einzelnen selbstständigen
Ortsgemeinden und der Bund Freier evangelischer Gemeinden zuein-
ander? Kann der Bundestag für die Ortsgemeinden darüber entschei-
den, ob sie eine Pastorin berufen dürfen? Können die Ortsgemeinden
die Frage der Berufung einer Pastorin unabhängig vom Bund selbst-
ständig für sich entscheiden? Wie kann ein gemeinsamer Weg bei un-
terschiedlichen Überzeugungen aussehen?

Es gibt die Sorge, dass die Einführung
von Pastorinnen in Freien evangeli-
schen Gemeinden die Einheit des Bun-
des gefährden könnte. Deshalb ist hier
Rücksichtnahme geboten. Die Bundes-
gemeinschaft sollte durch die Frage der
Pastorin nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den.
Es wird erwogen, Frauen die vollzeitli-
che Mitarbeit nicht als Pastorin, wohl
aber als „Pastoralreferentin“ zu ermög-
lichen – in der Erwartung, dass dazu
die Mehrheit der Gemeinden Ja sagen
kann.

Es gibt die Sorge, dass die Ablehnung
der Pastorin die Bundesgemeinschaft
erheblich beeinträchtigen könnte.
Die Ablehnung von Frauen als Älteste
oder Pastorin hat in der Vergangenheit
zu Verletzungen geführt. Dabei hat ins-
besondere auch das Wie der Argumen-
tation verletzt.
Wir würden darauf verzichten, dass
Frauen sich mit ihren Gaben zum Auf-
bau der Gemeinde einbringen.
Wenn wir aus biblisch-theologischen
Gründen grundsätzlich die Möglichkeit
der Pastorin sehen, sollten wir auch den
Mut haben, dies zu vertreten.
Nach der Präambel der Verfassung
bleiben Fragen biblischer Auslegung
und praktischer Anwendung dem an
Gottes Wort gebundenen Gewissen des
Einzelnen überlassen. Das bedeutet,
dass die einzelnen Ortsgemeinden in
der Frage der Pastorin zu unterschiedli-
chen Antworten kommen können und
sich darin gegenseitig annehmen.
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Einigkeit besteht darin, dass die einzelnen Ortsgemeinden selbst-
ständig sind. Fragen, die vom Bund (Bundesleitung bzw. Bundestag)
entschieden werden, sind: a) die Zuerkennung des Status „Pastor(in)
im Bund“, b) die Vermittlung von Pastoren in Gemeinden, c) die Aus-
bildung von Frauen am Theologischen Seminar Ewersbach. Zum letz-
ten Punkt hat der Bundesrat im März 2005 mit großer Mehrheit ent-
schieden, dass das Theologische Seminar die Anerkennung als nicht-
staatliche Fachhochschule beantragen soll. Er hat dabei auch der
gleichberechtigten Ausbildung von Männern und Frauen am Theolo-
gischen Seminar zugestimmt, da dies eine gesetzliche Vorgabe im
Hochschulrahmengesetz und im Hessischen Hochschulgesetz ist.
Klar war dabei aber auch, dass dies keine Vorentscheidung über die
Anstellung von Pastorinnen im Bund ist, denn das Hochschulgesetz
regelt nur das Studium. 

Unterschiedliche Auffassungen gibt es dazu, ob der Bundestag für
alle Gemeinden entscheiden kann oder ob der Bund es den einzelnen
Ortsgemeinden freistellen soll, selbst zu entscheiden, ob sie eine Pasto-
rin einstellen wollen. Dann müssten Regelungen für die oben unter a)
und b) genannten Fragen (Status und Vermittlung) gefunden werden.

Bei der Frage, ob es in Freien evangeli-
schen Gemeinden Pastorinnen geben
soll, handelt es sich um eine Frage von
grundsätzlicher Bedeutung, die deshalb
vom Bundestag für alle Gemeinden zu
entscheiden ist.
Es sollte eine einheitliche Regelung ge-
ben und nicht jeder Ortsgemeinde
überlassen werden, selbstständig dar-
über zu entscheiden. Dies könnte in
den Gemeinden zu erheblichen Span-
nungen führen.
Wenn der Bundestag die Möglichkeit
eröffnet, dass die Ortsgemeinden Pa-
storinnen berufen können, hätte das Si-
gnalwirkung in den Bund und für die
Gemeinden, auch wenn letztlich jede
Ortsgemeinde selbst entscheidet, ob sie
eine Pastorin beruft.

Wir betonen in den Freien evangeli-
schen Gemeinden in weniger wichti-
gen Fragen die Freiheit des Einzelnen
und der Ortsgemeinde. Dies ist auch
die Praxis im Blick auf die Mitarbeit
von Frauen in der Gemeindeleitung.
Der Bund sollte deshalb den einzelnen
Gemeinden die Freiheit geben, die Fra-
ge der Berufung einer Pastorin für sich
zu entscheiden und sich damit gegen-
seitig zu respektieren.
Es gehört zur Selbstständigkeit der
Ortsgemeinde, dass sie ihren Pastor
selbst beruft; das gilt dann auch für die
Frage, ob sie eine Pastorin berufen
will.
Wenn der Bundestag die Möglichkeit
eröffnet, dass die Ortsgemeinden Pa-
storinnen berufen können, wird keine
Gemeinde genötigt, eine Pastorin zu
berufen.
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4.4 Praktische Fragen bei der Berufung von Pastorinnen 

Die folgenden praktischen Fragen, die sich bei der Anstellung von Pa-
storinnen ergeben können, stellen keine Argumente dar für die grund-
sätzliche Frage, ob Frauen von der Schrift her Pastorin sein können.
Sie spielen jedoch eine Rolle für die Entscheidung von Frauen, ob sie
Pastorin werden wollen, und für Gemeinden, die überlegen, eine Pa-
storin zu berufen. Insofern sind sie mit zu bedenken. 

Es könnte sein, dass wir – wenn der Bund grundsätzlich der Beru-
fung von Frauen als Pastorin zustimmt – in der Praxis weniger Ge-
meinden haben, die eine Pastorin berufen wollen, als Frauen, die zur
Pastorin ausgebildet sind.

Bei verheirateten Pastorinnen können sich – je nach familiärer Si-
tuation der Pastorin – folgende Fragen stellen. Diese stellen sich nicht
bei ledigen Pastorinnen.

a) Wenn eine Pastorin mit einem Pastor verheiratet ist: Soll oder
kann das Angestelltenverhältnis zusammen eine ganze Stelle über-
schreiten? Sind beide Eheleute in der Gemeindeleitung? Gibt es eine
Über- bzw. Unterordnung zwischen ihnen? Ein Vorteil ist, dass der
jeweilige Dienstumfang (z. B. bei Schwangerschaft, bei der Betreu-
ung und Erziehung von Kleinkindern) flexibel gestaltet werden
kann.

b) Wenn eine Pastorin mit einem Ehemann verheiratet ist, der au-
ßerhalb der Gemeinde beruflich tätig ist, und sie keine Kinder haben:
Stellt eine volle doppelte Berufstätigkeit – die es in umgekehrter Kon-
stellation schon jetzt häufiger gibt – eine Belastung für den Dienst in
der Gemeinde dar? Dies könnte besonders beim Dienstanfang der Fall
sein. Werden die regionale Flexibilität und damit die Vermittlungs-
möglichkeiten eingeschränkt?

c) Wenn eine Pastorin mit einem Ehemann verheiratet ist, der au-
ßerhalb der Gemeinde beruflich tätig ist, und sie Kinder haben: Wie
wird – vor allem bei kleineren Kindern – die Betreuung und Erzie-
hung der Kinder gewährleistet? Wie kann die Frage der Vertretung in
Zeiten des Mutterschutzes und gegebenenfalls in der Elternzeit (drei
Jahre) geregelt werden?
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d) Wenn eine Pastorin mit einem Ehemann verheiratet ist, der nicht
berufstätig ist, sondern als Hausmann arbeitet, entfallen – wie bei le-
digen Pastorinnen – die Fragen unter a) bis c). 

5. Weitere Beratung und Entscheidung

Auf der Grundlage der ersten Beratung auf dem Bundestag 2007 wol-
len wir weiter über das Thema nachdenken, miteinander sprechen und
beten.

Dazu wird auch die Theologische Woche 2008 für die Pastoren ei-
ne Möglichkeit bieten; sie hat das Thema: „Pastorin in Freien evange-
lischen Gemeinden?“. Darüber hinaus überlegen wir mehrere eintägi-
ge regionale Konferenzen im Frühjahr 2008, in denen zum Beispiel
die Mitglieder von Leitungskreisen das Thema vertiefen können. 

So hoffen wir, auf dem Weg zur Einigkeit weiter voranzukommen
und eine gute Basis zu gewinnen, um auf dem Bundestag 2008 ent-
scheiden zu können.
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